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Mission Statement Freie Berufe

Kompetenz
für die wirklich
wichtigsten

Dinge im
Leben

 Werte und Grundprinzipien

Basierend auf Kompetenz, Ver-
trauen und Verschwiegenheit
betreuen und sichern wir alle
Anliegen, Bedürfnisse und Vi-
sionen unserer Leistungsemp-
fänger:innen und schaffen da-
durch Sicherheit.

Verantwortung = unser Auftrag

Unseren Beruf und unsere Aufgaben
führen wir mit hohem Verantwor-
tungsgefühl auf Basis unverrückbarer
ethischer Grundsätze aus. 
Als verlässliches Bindeglied zwischen
Bevölkerung und Staat spielen wir
eine unverzichtbare Rolle für die ge-
sellschaftliche und wirtschaftliche
Entwicklung auf nationaler und  
europäischer Ebene.

Freiheit = Unabhängigkeit

Freiheit bedeutet für uns, dass
wir unsere Dienstleistungen in-
haltlich unabhängig und wei-
sungsfrei von Staat, Vorgesetz-
ten oder Dritten erbringen. Basis
dafür sind umfassendes fachli-
ches Wissen sowie unser Wer-
te- und Vertrauensverständnis. 

Beruf = Berufung

Wir garantieren Professionalität
durch akademische Ausbildung,  ver-
bindliche Praxiszeiten, hohe Qualifi-
kationsstandards  bei unseren Tä-
tigkeiten sowie verpflichtender Fort-
bildung.  Voraussetzung für unser
professionelles und eigenverantwort-
liches Arbeiten ist dabei stets unsere
- unabdingbare - wirtschaftliche und
fachliche Unabhängigkeit. 

Verantwortung
und hohe
Berufsethik

Hochqualifiziert und 
verlässlich an Ihrer Seite

Wir sind kompetent für Sie da, wenn
es um die wirklich wichtigen Dinge  in
Ihrem Leben geht: 

-    Gesundheit und Wohlbefinden
-    das Zuhause und die Umwelt
-    Rechte, wirtschaftliche Existenz.,    
      Vermögen und Vermächtnis
-    Zukunft und Innovation

Garantie für hohe Standards

Wir und unsere engagierten, gut aus-
gebildeten Mitarbeiter:innen garan-
tieren freiberufliche Leistungen mit
höchster Qualität. Unsere Kollegialbe-
hörden unterstützen  die Berufsange-
hörigen mit einem weitreichenden
und vielfältigen Dienstleistungs- und
Beratungsangebot und sorgen als
Kontrollorgan für die Einhaltung der
hohen Standards und Berufsregeln. 

„Wir wissen, 
wie’s geht!“
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Dr. Daniel Alge 
Präsident der Bundeskonferenz  

der Freien Berufe Österreichs 
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Editorial 
Sehr geehrte Leserinnen und Leser!  
 

2025 war geprägt von drei Schwerpunkten - inhaltlich dem für uns sehr wichtigen Thema 
„Freie Berufe und KI“, der Freude an der Aufarbeitung unseres 65jährigen Bestehens als 
Dachverband  sowie das konzentrierte Networking mit den neuen politischen Interessens-
vertretern in der Regierung und den Parlamentsklub. Dabei galt unser Blick auch schon in 
die Zukunft und auf den Wandel, den wir Freien Berufe unabhängig, kompetent und ver-
schwiegen mitgestalten wollen und werden. .  
 

Freiberufliche KI-Kompetenz 
Als Freie Berufe sind wir bei der Erbringung unserer Dienstleistungen verpflichtet – trotz 
der großen Informationsasymmetrie – nicht zu unserem Vorteil und schon gar nicht in 
böser Absicht und/oder zum Nachteil unserer Klientinnen, Klienten, Patientinnen und Pa-
tienten sowie Mandantinnen und Mandanten zu agieren. Das gilt selbstverständlich auch, 
wenn wir dabei KI nutzen.  
 

Als Freie Berufe stehen wir für Vertrauen und Kompetenz und übernehmen die (ethische) 
Verantwortung für uns selbst und müssen das auch für die digitalen Erzeugnisse unserer 
Mitarbeiter:innen, Auszubildenden und (Junior-)Partner:innen tun. Wir denken, agieren 
und arbeiten digital – verlässlich, verantwortungsbewusst und haftbar. Abgesehen von 
der Frage, ob es uns und unsere Leistungen künftig noch braucht,  müssen wir die Kontrolle 
über die KI behalten.   
 

1960 - 2025: 65 Jahre BUKO - und wir haben noch viel vor! 
Die Bundeskonferenz der Freien Berufe Österreichs wurde gegründet, um den zugehörigen 
Berufsgruppen eine gemeinsame Stimme in der Zivilgesellschaft zu verleihen. Über die 
Jahrzehnte hat sich die BUKO zu einer wichtigen Plattform für Erfahrungsaustausch, ge-
meinsamer Themenaufbereitung sowie nationaler und EU-relevanter Interessenvertre-
tung entwickelt.  
 

Das 65-jährige Jubiläum der Bundeskonferenz der Freien Berufe (BUKO) Österreichs macht 
die Vielfalt, Professionalität und Innovationskraft der österreichischen Freien Berufe sicht-
bar. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder unsere Systemrelevanz und Kompeten-
zen bewiesen und werden mit unseren Kompetenzen und ethischen Standards auch 
weiterhin für unsere Gesellschaft und Dienstleistungsempfängerinnen und Dienstleis-
tungsempfänger da sein.  
 

Networking 2025 und Ausblick auf 2026 
2025 war auch das Jahr des Networkings und wir konnten uns bei der neuen Regierung 
vorstellen, die Vielzahl unserer nationalen und europäischen Fokusthemen aufzeigen und 
klar kommunizieren, dass wir mit unserer Expertise zur Mitarbeit bereit sind, um Öster-
reichs Wirtschaft wieder nach vorne zu bringen. Wir sind mehr als bereit dafür! 
 

Euer Daniel Alge 
Präsident der Bundeskonferenz 

der Freien Berufe Österreichs

 
 

„KI ist gekommen, um zu blei-
ben und stellt die nächste welt-
weite Revolution dar. KI ver- 
ändert die  Gesellschaft, die ge-
samte Arbeitswelt und auch un-
sere Berufsstände selbst. Unsere 
Aufgabe ist es daher, mit unse-
ren Kompetenzen, die verwen-
dete KI darauf zu trainieren, mit 
uns zusammen zu arbeiten und 
uns zu unterstützen - aber auf 
keinen Fall uns zu ersetzen!  
 
Auch mit 65 geht die BUKO noch 
lange nicht in Pension. In allen 
herausfordernden  Zeiten waren 
und sind wir mit unserem hohen 
Sachverstand und unseren wich-
tigen ethischen Standards da 
und zeigen Wege für unsere Ge-
sellschaft als Ganzes auf, um  
eine Zukunft zu gewährleisten, 
auf die sich auch noch unsere 
Kinder- und Enkel freuen kön-
nen!“ 
 
Lassen Sie sich von der Vielfalt 
unserer Themen und Leistungen 
inspirieren - denn auch für die 
Zukunft haben wir noch viel 
vor!“



2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Apotheker:innen 4 58 581 55 076 55 579 6 1 104 6 194 6 246 6 349 6 479 6 516 6 792 6 913 6 953 7 049 7 07 091

Ärzte:innen* 35 735 738 33 3933 396 33 033 044 37 6 620 37 648 37 963 38 252 39 179 39 695 40 471 40 957 41 644 42 385 4343 097

Notar:innen 784 833 879 11 016 1 042 1 060 1 078 1 103 1 108 1 143 1 169 1 197 1 203 1 21 208

Patentanwält:innen 53 58 66 70 76 77 75 74 81 80 86 88 90 9595

Rechtsanwält:innen 4 15 151 44 851 7 5 510 88 186 8 334 8 453 8 694 8 906 8 875 9 055 9 269 9 348 9 339 9 639 635

Steuerberater:innen und 
Wirtschaftsprüfer:innen 7 8 804 9466 100 341 100 178 10 357 10 598 10 855 11 002 11 149 11 359 11 632 11 866 12 259 1212 607

Tierärzte:innen 2 535 535 3 0 060 33 536 3 9 920 3 915 4 003 3 890 3 930 3 933 3 971 4 058 4 137 4 216 4 34 324

Zahnärzt:innen 150 4 3 325 4 6 683 44 906 4 954 5 009 5 027 5 143 5 206 5 267 5 289 5 383 5 501 5 65 600

Ziviltechniker:innen 6 06 079 6 1 168 6 63 636 77 139 7 220 7 297 7 387 7 439 7 504 7 683 7 780 7 876 7 767 7 787 788
61 8 875 67 233 722 274 79 1 139 79 740 80 706 81 607 83 255 84 067 85 821 87 153 88 492 89 809 9911 445

61 875 72 274 79 139 91 445

Statistische Daten - Vergleichszahlen 25 Jahre

BERUFSSTAND Bgld. Ktn. NÖ OÖ Sbg. Stmk. Tirol Vbg. Wien Ausland Gesamt

Apotheker:innen 203 460 1 176 919 429 1 100 622 244 1 938 7 091

Ärzte:innen* 1 304 2 554 7 142 5 701 3 043 5 928 3 832 1 533 12 060 43 097

Notare:innen 38 74 209 192 87 196 105 65 242 1 208

Patentanwält:innen 0 0 4 11 1 5 8 2 62 2 95
Rechtsanwält:innen 92 320 559 909 526 803 679 298 5 335 114 9 635

Steuerberater:innen und 
Wirtschaftsprüfer:innen

362 639 2 125 1 706 933 1 405 1 053 455 3 873 56 12 607

Tierärzte:innen 143 275 1 117 711 223 544 291 115 905 4 324

Zahnärzt:innen 127 315 863 731 383 697 557 211 1 716 5 600

Ziviltechniker:innen 147 321 1 036 758 523 928 830 302 2 884 59 7 788

2 416 4 958 14 231 11 638 6 148 11 606 7 977 3 225 29 015 231 91 445

Bundeskonferenz der Freien Berufe Österreichs 

Mitgliederstand in Österreich zum 31.12.2025 
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Freie Berufe und KI 

„Gestalter einer digitalen Welt 
mit menschlichem Gesicht!” 

 
07

 
BUKO-Jahresbericht 2025



 
08

KI ist gekommen, 
um zu bleiben und 
stellt die nächste 
technische Revolu-
tion dar, welche die 
Welt, die Gesell-
schaft, vor allem 
unsere Berufs-
stände selbst so- 
wie die gesamte 
Arbeitswelt grund-
legend verändert. 
Als Freie Berufe 
sind wir bei der Er-
bringung unserer 
Dienstleistungen 
verpflichtet – trotz 
der großen Infor-
mationsasymme-
trie – nicht zu unse- 
rem Vorteil und 
schon gar nicht in 
böser Absicht 

und/oder zum Nachteil unserer 
Klientinnen, Klienten, Patientinnen 
und Patienten zu agieren. Das gilt 
selbstverständlich auch, wenn wir 
dabei KI nutzen. Wir denken, agieren 
und arbeiten digital – verlässlich, und 
sind – im Gegensatz zu jeglicher KI – 
auch verantwortungsbewusst und 
für unsere Handlungen haftbar.  
 

Wir stehen immer für Vertrauen und 
Kompetenz und übernehmen zur 
Gänze die (fachliche und ethische) 
Verantwortung für uns selbst und 
natürlich tragen wir sie auch für 
sämtliche digitalen Erzeugnisse un-
serer Mitarbeiter:in- nen, Auszubil-
denden und (Junior)-Partner:innen. 

Nicht nur auf dem Gebiet der Freien 
Berufe stellt sich ständig die Frage, 
ob die von menschlicher Intelligenz 
hergestellten Leistungen künftig 
noch braucht oder wir früher oder 
später von KI-Tools ersetzt werden. 
Oder dass man aufgrund Fachkräfte-
mangels in vielen Bereichen gezwun-
gen ist, von echten Mitarbeiter:innen 
auf KI-generierte Arbeitskräfte um-
zusteigen. Wir können und wollen die 
Zukunft nicht aufhalten, wir wollen 
aber die epochalen Änderung der Ar-
beitswelt, die durch KI begründet 
wird, als Chance begreifen und nut-
zen.  
 
Was wir aber tun müssen, ist, dass 
wir die Kontrolle über die KI behalten.  
KI basiert auf Daten und Algorith-
men, deren Auswahl, Interpretation 
und Programmierung Macht ausübt, 
jedoch keine Verantwortung oder 
Haftung übernimmt. Sie kann Pro-
zesse automatisieren, aber auf kei-
nen Fall Werte und Verantwortung.   
 
KI weiß viel (oder tut zumindest so), 
sie macht aber auch Fehler – genau 
wie wir Menschen auch. Jedenfalls die 
heute so umfassend befragten LLMs 
halluzinieren noch viel zu oft! Ent-
scheidend aber ist, dass die KI keine 
ethischen Grundwerte hat, im Ge-
gensatz zu uns Menschen. Wir kön-
nen Fehler bereuen und wieder 
gutmachen, werden dafür in Verant-
wortung genommen und manchmal 
auch dafür bestraft. Die KI kann das 
alles nicht, eine KI kann für ihre Aus-
führungen keine Verantwortung und 

Freie Berufe und Künstliche Intelligenz:  
Gestalter einer digitalen Gesellschaft mit  
menschlichem Gesicht und hohen Werten  

Präsident Dr. Daniel Alge präzisiert die freiberufliche KI-Kompetenz und Rahmenbedingungen. 

 

BUKO-Jahresbericht 2025

BUKO-Präsident Alge denkt nach (ana-
log); dabei spielt die Substanz, die er auf 
seiner Handfläche aufgemalt hat (beta-
D-Galactosylceramid) eine entscheidende 
Rolle:  
 

-D-Galactosylceramid ist das Glycos-
phingolipid, das als die Haupt-Fett-Sub-
stanz in unserem zentralen und 
peripheren Nervensystem eine entschei-
dende Rolle für die Struktur und Funktion 
unserer Nervenzellen spielt. 
 
Als Hauptbestandteil des Myelins sorgt es 
für Stabilität und schnelle Weiterleitung 
von Nervensignalen. Es handelt sich also 
bei -D-Galactosylceramid um die Lipid-
substanz, die für unseren Denkprozess 
entscheidend ist: 
 
„It’s the fat that makes you think!“. 

Credit: sonn.at
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Haftung übernehmen. Unsere Auf-
gabe ist es daher, die von uns ver-
wendete KI darauf zu trainieren, 
verlässlich mit uns zusammenzuar-
beiten, sie soll und kann uns aber 
nicht ersetzen!  
 
Dabei ist es folglich unumgänglich, 
sich stets zu vergegenwärtigen, dass 
wir diejenigen sind, die am Ende er-
kennen und wissen müssen, wann 
eine KI auf unserem Fachgebiet rich-
tig arbeitet und wann sie phantasiert. 
Dies kann nur durch eine qualitativ 
hochwertige, zur ständigen Kritik fä-
hige und umfassende Ausbildung 
und Berufsqualifikation gewährleis-
tet werden, die mit einer darauffol-
genden lebenslangen Bereitschaft 
verbunden ist, ständig auf dem neu-
esten beruflichen Wissenstand zu 
bleiben.  
 
Nur so können wir als hochqualifi-
zierte und verlässliche Dienstlei- 
ster:innen agieren sowie Sicherheit 
und Kompetenz für die wirklich wich-
tigen Dinge im Leben gewähren. 
 
KI-Potenziale und Anwendungen  
In Apotheken erkennen KI-Lösungen 
Wechselwirkungen von Medikamen-
ten, unterstützen Beratungen und 
optimieren die Lagerhaltung. Ärzt:in- 
nen (Human, Tier und Zahn) nutzen 
digitale Assistent:innen zur Informa-
tionsbündelung und zur Vorbereitung 
von Diagnosen. In Planungsbüros er-
leichtern smarte Tools die Recherche, 
Textgenerierung und Terminplanung 
sowie die Kommunikation mit Be-
hörden und Partner:innen. Steuer-
berater:innen profitieren von auto- 
matisierter Belegverarbeitung und 
Berechnungen, während Notar:innen 
KI für Rechtsrecherche, Dokumen-
tenanalyse und Transkriptionen ein-
setzen. Im Patentrecht ermöglichen 
spezialisierte Programme umfas-
sende Recherchen, Übersetzungen 

und Berichte und auch in Rechts-
anwaltskanzleien setzt man auf KI 
für Dokumentenmanagement, Über- 
setzungen, Transkriptionen und Ge-
sichtserkennung.  
 
Effizienz und weniger Bürokratie 
Mit KI kann der Arbeitsalltag besser 
und effizienter für die wirklich wich-
tigen Tätigkeiten und den persönli-
chen Kontakt Face-to-Face gestal- 
tet werden. Angesichts des Fachkräf-
temangels kann KI daher helfen, Ver-
sorgungslücken zu schließen – vor- 
ausgesetzt, die KI übernimmt dabei 
nur die Tätigkeiten automatisch, bei 
der alle rechtlichen/fachlichen Um-
stände vorab ordnungsgemäß ge-
prüft und ausreichend trainiert 
worden sind.  
 
Kein Ersatz für den Menschen 
Bestimmte Aufgaben bleiben der 
menschlichen Kompetenz vorbehal-

ten und das ist bei allen Berufsgrup-
pen die individuelle Beratung, die 
Letztentscheidung für die Behand-
lungs- und Therapieentscheidun-
gen, Haftung, Vertrauen und Schutz 
des geistigen Eigentums. 
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“Der freie Beruf lebt nicht  
nur von Kompetenz, sondern  

vor allem von Werten,  
Vertrauen und Verantwortung;  

all das ist nicht programmierbar!”
 

Daher ist ganz wichtig: KI darf daher niemals  
das persönliche Verantwortungsbe- 

wusstsein  ersetzen, das speziell  
die Freien Berufe ausmacht! 

“Die Verwendung von KI braucht  
daher stets auch eine  

individuelle  Bewertung  
und Kontrolle durch  
die Freien Berufe! ”
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KI-Anwendungen, die kritisch zu 
betrachten sind 
KI kann keine Empathie erzeugen 
oder Menschen als Entscheider er-
setzen. Maschinen können nicht füh-
len oder emotionale Antworten ge- 
ben; sie können weder haftbar ge-
macht werden noch müssen sie mit 
Konsequenzen ihres „Handelns“ 
rechnen. Sie funktionieren nach pro-
grammierten Vorgaben - ohne Freu- 
de, Schmerz oder Schuldgefühl – und 
natürlich ohne „Herzblut“, also die Be-
geisterung am Tun, unsere freiberuf-
liche Leidenschaft.  
 
KI hat daher auch keine Furcht vor 
Strafe zB im Zuge von Schäden, die 
durch sie verursacht werden. Voll-
automatisierte Apotheken oder “Di-
agnosekabinen” ohne menschliche 
Kontrolle sind daher problematisch 
wie auch proprietäre Softwarelösun-
gen ohne Transparenz. In Kanzleien 
und Notariaten werden manche Zu-
kunftsvisionen, die ohne die Kontrolle 
der jeweiligen Fachperson auskom-
men, wie “predictive justice”, mit sehr 
großer Skepsis gesehen.  
 

Wir als Freie Berufe kümmern uns 
aber um die Anliegen unserer Patien-
tinnen und Patienten, Klientinnen 
und Klienten, Mandantinnen und 
Mandanten, weil wir wissen, dass es 
dabei um die wirklich wichtigen Dinge 
in ihrem Leben geht! 
 
Rechtliche Rahmenbedingungen 
und Wahrung von Grundrechten  
Der AI-Act der EU setzt zwar Maß-
stäbe, aber erfordert eine gerechte 
und konkrete Umsetzung. Von zen-
traler Bedeutung sind die Grund-
rechte (Artikel 27 AI-Act), denn die 
Freien Berufe basieren durchgehend 
auf Vertrauen und Verschwiegenheit 
und sind ihrer Berufsethik und ihren 
Berufspflichten verpflichtet. Im Zu-
sammenspiel von KI und DSGVO ent-
stehen weitere Herausforderungen, 
beispielsweise bei Folgenabschät-
zungen und der Nutzung privater 
Compliance-Tools. 
 
Klärung der Haftungsfrage  
Die Haftungsfrage bleibt ebenfalls 
entscheidend: Es gibt zwar Vor-
schläge für eine KI-Haftungsrichtlinie 
und eine EU-weite Harmonisierung 

steht noch aus. Bei der Folgen-
abschätzung sind persönliche Haf-
tung und Versicherung besonders 
relevant. Rechtliche und ethische 
Standards der Menschen, die KI für 
ihre Tätigkeiten verwenden, müssen 
daher bestehen bleiben – Innovati-
onsfreude darf Grundrechte nicht ge-
fährden. Die letzte Verantwortung 
für Entscheidungen muss beim 
Menschen bleiben – selbst wenn zur 
Entscheidungsfindung KI verwendet 
wird! 
 

Somit muss auch an die spezifische 
Haftung von Anbietern und Entwick-
lern von KI-Systemen gedacht wer-
den. Diese Unternehmen müssen 
sicherstellen, dass ihre Produkte si-
cher, zuverlässig und ethisch korrekt 
sind. Sollte ein Fehler in einem KI-
System auftreten, muss klar geregelt 
sein, unter welchen Voraussetzungen 
der Entwickler, der Anbieter oder der 
Anwender des Systems für Schäden 
haftet. 
 
Wir können und wollen uns nicht da-
gegen wehren, dass die Verantwor-
tung bei all unseren Dienstleistungen 
bei uns, bei den Angehörigen der 
Freien Berufe bleibt, auch wenn KI-
Anwendungen eingesetzt werden. 
Wir sind diejenigen, die letztendlich 
für die Entscheidungen verantwort-
lich sind. KI kann als Unterstützung 
dienen, aber der Mensch bleibt die 
letztgültige Instanz, die Entscheidun-
gen trifft und die Verantwortung 
dafür übernimmt. 
 

Gerade diese Aspekte zeigen, dass 
auch in einer Zukunft, bei der die KI 
eine immer größer werdende Rolle 
spielt, die Tätigkeit der Freien Berufe 
wichtiger denn je wird, denn wir sind 
auch diejenigen, die in unserem je-
weiligen Fachbereich unsere Dienst-
leistungsempfänger vor Übergriffen 
einer – staatlichen oder privatrecht-
lichen – KI schützen können!
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Notwendige Regulierungen und 
Schutz des geistigen Eigentums  
Freie Berufe sollten auch einen diskri-
minierungsfreien Zugang zu KI-
Werkzeugen erhalten. Die marktbe- 
herrschende Stellung einzelner Tech- 
nologieanbieter darf nicht dazu füh-
ren, dass Innovation, Qualität und be-
rufliche Selbstständigkeit einge- 
schränkt werden. Eine faire und 
transparente Zugänglichkeit zu digi-
talen Tools ist Voraussetzung für 
Chancengleichheit und wirtschaftli-
che Resilienz. 
 
Die Verbreitung von KI darf nicht das 
Risiko erhöhen, dass Freiberufler von 
digitalen Plattformen abhängig wer-
den, die zwar Sichtbarkeit und Mög-
lichkeiten bieten, aber oft mit un- 
durchsichtigen und nicht immer fai-
ren Algorithmen arbeiten. Diese Me-
chanismen können Elemente der 
Willkür und Asymmetrie einführen, 
die die Autonomie und Transparenz 
der Beziehung zwischen Angebot 
und Nachfrage untergraben. Zugleich 
drängen KI-Startups in Tätigkeitsfel-
der der Freien Berufe. Diese Entwick-
lung erfordert eine kritische Ausein- 
andersetzung mit der Frage, inwie-
fern solche Angebote reguliert oder 
berufsrechtlich eingeordnet werden 
müssen. 
 
Für einen sicheren und sinnvollen KI-
Einsatz braucht es daher klare recht-
liche und ethische Vorgaben. Da- 
tenschutz, Transparenz, Qualität und 
Haftung müssen gewährleistet sein. 
Wichtig sind auch gezielte Aus- und 
Weiterbildung, die Förderung euro-
päischer und Open-Source-Lösungen 
sowie der Schutz unabhängiger Soft-
wareentwicklung. 
 
Die Etablierung europäischer Lösun-
gen für all diese Bereiche ist essentiell 
für die europäische Wettbewerbs-
fähigkeit als Ganzes, nicht nur für das 
Umfeld der Freien Berufe. Im Euro-
päischen Wirtschafts- und Sozialaus-

schuss wird die Entwicklung aktiv mit 
Stellungnahmen begleitet, denn KI 
muss gestaltet werden und darf 
nicht über uns bestimmen.  
 
Gleichzeitig muss die kommerzielle 
Implementierung europäischer Inno-
vationen in Europa und von Europa 
aus in der gesamten Welt mit aller 
Kraft vorangetrieben werden. Dies ist 
nicht möglich durch bürokratiegetrie-
bene Regularien, sondern nur durch 
Vorsehen ausgewogener Rahmen-
bedingungen, die kreative Entwick-
lungen rasch in den Markt bringen 
können und nicht ständig neue 
Marktschranken aufgrund rein theo-
retischer Furchtszenarien etablieren. 
 
Freiberufliche Ethik als Inspirati-
onsquelle für die Gesellschaft 
Freie Berufe gelten als „Synapsen der 
Gesellschaft“ – sie erbringen ihre 
Dienstleistungen eigenverantwort-
lich und tragen persönliche Verant-
wortung. Bei Fehlern haften sie zivil- 
oder strafrechtlich – und disziplinär. 
KI-Systeme hingegen treffen Ent-
scheidungen (hoffentlich) daten-
getrieben, jedoch häufig ohne volle 
Transparenz oder schlichtweg als Er-
gebnis von Halluzinationen. Viele KI-
Lösungen sind Black Boxes, sodass 
die Nachvollziehbarkeit nicht immer 
gegeben ist. 
 
Freie Berufe orientieren sich an Nach-
vollziehbarkeit und Transparenz. Ihre 
Entscheidungen müssen dokumen-
tiert und überprüft werden können. 

Die hohe Qualität ihrer Ausbildung 
bildet die Grundlage für eine transpa-
rente Entscheidungsfindung. Deep 
Learning als Teil von KI-Systemen ist 
stark auf die Qualität der Trainings-
daten angewiesen. 
 
Mit dem Manifest zu den „Liberal 
Professions“ haben die Freien Berufe 
bereits früh erkannt, dass Digitalisie-
rung und ethische Grundwerte ge-
meinsam betrachtet werden müs- 
sen. Diese Prinzipien sind heute ak-
tueller denn je und unterstreichen die 
Vorbildfunktion der Freien Berufe. 
Ihre Stärke liegt darin, Vertrauen, 
Qualität und Verantwortung auch 
beim Einsatz von KI zu gewährleis-
ten. 
 
Berufsethik und KI 
Die Freien Berufe stützen sich auf 
klare berufsethische Rahmen (wie 
den Hippokratischen Eid in der Medi-
zin, Verschwiegenheitspflichten in 
den rechtsberatenden Berufen und 
die treuhänderische Sorgfalt im Fi-
nanzwesen).  
 
KI hingegen folgt einer datenbasier-
ten Effizienzlogik. Ethische Prinzi-
pien müssen deshalb künstlich 
implementiert werden, etwa durch 
„Ethical AI“-Frameworks. Die Qualität 
von KI steht und fällt mit der Qualität 
der Basisdaten und – bei automati-
sierten Anwendungen – der Qualität 
des Trainings. Verzerrte Daten führen 
zu falschen Ergebnissen; schlechtes 
Training zu falschen Entscheidungen.
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Freie Berufe als Vorbilder für verant-
wortungsvollen Einsatz von KI
Der verantwortungsvolle Umgang
mit KI ist eine fortwährende ethische
Herausforderung – sowohl im Alltag
als auch am Arbeitsplatz. Besonders
für die Freien Berufe spielt Ethik eine
zentrale Rolle. Wir gelten dabei zu-
recht als Vorbilder in der Nutzung von
KI, da wir durch hohe moralische
Standards und klare Verhaltens-
regeln menschliche Werte schützen.
Mit dem Einsatz von KI entstehen
neue Anforderungen an unsere be-
rufliche Praxis, die dem ethischen
Rahmen entsprechen, der in den
Freien Berufen bereits besteht. Da-
mit können Freie Berufe auch dazu
beitragen, auch andere Berufsgrup-
pen zu einem verantwortungsvollen
Umgang mit KI zu leiten.

Herausforderungen im Berufsalltag
Die Automatisierung durch KI beein-
flusst den Arbeitsmarkt massiv: Ein
signifikanter Teil aller Tätigkeiten
sind betroffen und könnten künftig
verändert oder gar ersetzt werden.
Gleichzeitig entstehen neue Berufs-
felder und damit auch neue, hoch-
wertige Arbeitsplätze. Besonders im
Technologiesektor führt die Effi-
zienzsteigerung durch KI aber auch
dazu, dass zahlreiche bestehende Ar-
beitsplätze abgebaut und völlig neue
Arbeitsfelder aufgebaut werden.

Der Einsatz von KI am Arbeitsplatz ist

stets mit
e t h i s c h e n
Fragestellun-
gen verbun-
den, etwa in
Bezug auf
Transparenz,
Abhängigkei-
ten, Verant-
wortung und
Kontrolle. 

Studien zeigen, dass KI-Tools viele
Vorteile bringen können, jedoch auch
das Risiko von Fehlern steigt, wenn
keine geeigneten Schutzmaßnah-
men oder ausreichend qualifizierte
Fachleute für eine angemessene
Kontrolle und Training vorhanden
sind. 

Zur laufenden Qualifizierung bedarf
es der Bereitschaft zu lebenslangem
Lernen, um den Erwerb sich rasch
wandelnder digitaler Kompetenzen
zu gewährleisten. Dazu gehören Er-
klärbarkeit, Data Governance und die
Kenntnis über Risiken von verzerrten
Ergebnissen bei automatisierten
Entscheidungshilfen. Die Vermitt-
lung von KI-Kompetenzen sollte auf
die Bedürfnisse der jeweiligen Be-
rufsfelder zugeschnitten sein.

Regulatorische Anforderungen und
Verantwortung
Die KI-Verordnung der EU sieht
strenge Regelungen für Hochrisiko-
Anwendungen vor. Trotzdem bleibt
es die Aufgabe der Berufsverbände
und Kammern, sich intensiv mit Ver-
antwortung und Kompetenzen in
den sie betreffenden Bereichen aus-
einanderzusetzen. 

KI ist ein Werkzeug – Verantwor-
tung und Haftung tragen weiterhin
Menschen. 
Es gilt, kritisches Denken zu fördern
und der nächsten Generation zu ver-

mitteln, die richtigen Fragen zu stel-
len. Kritisches Denken darf nicht aus-
gelagert werden. Kompaktes
Basiswissen bleibt essenziell, um zu
beurteilen, wann eine Maschine die
richtige Antwort liefert. Der alleinige
Einsatz von Maschinen ist zu riskant
und ist abzulehnen, zumindest nach
gegenwärtigem Stand der Techno-
logie. Unsere Aufgabe ist es, mit un-
serer Kompetenz die KI weiter zu
entwickeln und zum Nutzen und
Wohle der Gesellschaft zu imple-
mentieren. Diese Aufgabe und die
dafür erforderlichen Fähigkeiten
müssen wir auch an die uns nachfol-
genden Generationen der Freien Be-
rufe weitergeben. 

Voraussetzung dafür sind die an un-
seren Schulen und Universitäten gut
ausgebildeten jungen Menschen, die
Begeisterung für die unabhängige
und herausfordernde freiberufliche
Tätigkeit mit uns teilen und Freude
an der täglichen Arbeit an schwieri-
gen und komplexen Fragestellungen
für diejenigen haben, für die wir un-
sere Dienstleistungen auf höchstem
Niveau liefern dürfen – eben wenn’s
um die wirklich wichtigen Dinge im
Leben geht! 

Die Freien Berufe sind unternehme-
risch tätig. Effizienzgewinne mittels
Einsatz von KI sind natürlich möglich,
aber es muss dabei der Grundsatz
gelten, dass dabei die Grenzen der
Automatisierung respektiert und die
menschliche Kompetenz ins Zen-
trum gerückt werden.

Kund:innen haben zudem ein Recht
darauf, informiert zu werden, wenn KI
in der Dienstleistung eingesetzt
wurde. Ethik muss dabei als Inspira-
tionsquelle dienen – Ergebnisse ohne
ethische Leitplanken genügen oft
nicht den gesellschaftlichen Anfor-
derungen. 
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“KI ist Einladung und 
 Aufforderung zum  

Wandel  und wird die  
Berufslandschaft  
der Freien Berufe  

weiter prägen.  

Es bietet sich dabei  
aber auch die Chance,  

Kompetenz und  
Wettbewerbsfähigkeit  
nachhaltig zu stärken.  

Entscheidend ist,  
maßgeschneiderte  
KI-Anwendungen  

verantwortungsvoll  
zu entwickeln  

und einzusetzen.”
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Berufskammern und Berufsverbände
sollten die Führung bei der KI-Gover-
nance übernehmen, ihre Ethikkodi-
zes und Berufsordnungen proaktiv
aktualisieren und praktische Leit-
linien für den verantwortungsvollen
Einsatz von KI so anpassen, dass die
Angehörigen Freier Berufe stets ihre
professionelle Urteilskraft einsetzen
und sich nicht unreflektiert auf KI
verlassen dürfen. Die Freien Berufe
entwickeln dabei für ihre jeweiligen
Berufe KI-Strategien.

Freie Berufe im Wandel durch KI
Freie Berufe verstehen sich nicht als
Konkurrenz zur KI, sondern als verant-
wortungsbewusste Anwender:innen.
Wir schlagen eine Brücke zwischen
technischer Innovation und mensch-
lichen Werten und bringen Eigenschaf-
ten wie Empathie, Verantwortungsbe-

wusstsein und Gewissen ein – Qualitä-
ten, die Maschinen nicht besitzen.

Vertrauen/Berufsbilder reloaded
Das Vertrauen der Klientinnen und
Klienten sowie der Patientinnen und
Patienten ist für Freie Berufe essen-
ziell. Berufsorganisationen sorgen
dafür, dass Verstöße gegen ethische
Kodizes geahndet werden und ent-
sprechende Maßnahmen erfolgen.
Auch beim Einsatz von KI ist es unsere
berufliche Pflicht, diese niemals zum
Nachteil der Dienstleistungsempfän-
gerinnen und Dienstleistungsemp-
fänger zu nutzen.

Die Debatte ist eng mit gesellschaftli-
chen Erwartungen verknüpft. Viele
Kund:innen schätzen die Effizienz di-
gitaler Tools, legen aber gleichzeitig
Wert auf persönliche Ansprache und

individuelle Lösungen. Freie Berufe
sind besonders gefordert, einen klu-
gen Spagat zwischen Innovation und
Tradition zu meistern. Auch wirt-
schaftlich sind die Auswirkungen be-
trächtlich: Während sich für manche
Tätigkeiten das Geschäftsmodell
grundlegend wandelt, entstehen an
anderer Stelle neue Märkte und Be-
rufsfelder.

Statt Digitalisierung oder KI zu fürch-
ten, ergreifen die Freien Berufe aktiv
Maßnahmen, um ihre Werte zu si-
chern. Fachwissen und Engagement
ermöglichen es, KI so zu formen und
einzusetzen, dass sie höchsten Stan-
dards genügt.KI ist nicht fehlerfrei und
besitzt keine eigenen Wertmaßstäbe.
Die Verantwortung für den gezielten
Einsatz bleibt beim Menschen.

KI kann uns 
zwar entlasten,  
aber nur, wenn  

sie richtig  
funktioniert!

Der Kontakt von  
Mensch zu Mensch  

 bleibt für die  
Freien Berufe 

unverzichtbar!

KI kennt weder  
Freude noch Schmerz! 

Wir aber kümmern 
uns um die 

wirklich wichtigen  
Dinge!  

Freie Berufe 
bieten von  

Berufs wegen  
Governance &  &
Transparenz!

Freie Berufe 
gewährleisten 
Qualität und  

Verantwortung

KI hat Vorteile,  
neigt aber auch 
zu Fehlern und  

Halluzinationen!

KI ist lediglich  
ein Werkzeug  

und ersetzt nicht  
die Kompetenz 

der Freien 
Berufe!

Freie Berufe  
reloaded

Freiberufliche  
Kompetenz 

steht im 
Mittelpunkt 



Zukunft mit Wissenstransfer und 
kontinuierlicher Qualitätssicherung 
Freie Berufe stehen für Zuverlässig-
keit und Fachkompetenz auf höchs-
tem Niveau. Sie übernehmen Verant- 
wortung – sowohl für eigenes Han-
deln als auch für die digitalen Ergeb-
nisse ihrer Mitarbeitenden, Auszubil- 
denden und Partnerinnen und Part-
nern. Trotz Digitalisierung bleibt die 
Haftung beim Menschen. 
 
Die Qualität der KI-Lösungen hängt 
unmittelbar vom Know-how der 
Freien Berufe ab. Routinetätigkeiten 
können sicher automatisiert werden, 
wenn das eigene Fachwissen in die 
Entwicklung einfließt. Dennoch blei-
ben Empathie und Verantwortungs-
bewusstsein unersetzliche mensch- 
liche Qualitäten; der persönliche Kon-
takt zu den Dienstleistungsempfän-

gerinnen und Dienstleistungsemp- 
fängern steht weiterhin im Mittel-
punkt. Unerlässlich wird dabei sein, 
die Freien Berufe aufgrund der hohen 
beruflichen Qualifikationen und des 
Fachwissens direkt an den KI-Regu-
lierungsprozessen zu beteiligen, etwa 
im Rahmen von Expertenforen, Ini-
tiativen zur Standardisierung von KI 
sowie als Expertinnen und Experten 
in Ethikkommissionen. 
 
Damit die Freien Berufe die Chancen 
von KI nutzen und die Risiken mini-

mieren können, ist eine kontinuierli-
che Fortbildung unerlässlich. Hoch- 
schulen und Kammern bieten dabei 
auch längst spezialisierte Seminare 
zu KI und Digitalisierung an.  
 
Es geht dabei nicht nur um tech-
nisches Wissen, sondern auch um 
ethische, rechtliche und unterneh-
merische Kompetenzen. Wer sich 
frühzeitig mit KI auseinandersetzt, 
kann Wettbewerbsvorteile sichern 
und den Wandel aktiv mitgestalten. 
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“Die Verantwortung für sämtliche –  und ganz speziell durch  

KI unterstützte –  Beratungen, Diagnosen und Dienstleistungen   
muss stets beim  Menschen bleiben! 

 
Es geht nämlich um  nichts  weniger  als  die wichtigsten  

Lebensbereiche unserer  Dienstleistungsempfängerinnen 
 und  Dienstleistungsempfänger!” 

BUKO-Präsident Alge ist eine Idee gekommen (analog); -D-Galactosylceramid hat dabei 
die entscheidende Rolle gespielt, wie mit diesem Bild visualisiert wird.  
 
Die Idee, Portrait-Fotos zu machen, bei denen die Personen sich vorher etwas auf die Hand 
malen, stammt vom Fotografen Peter Mayr (unter entscheidender Mitwirkung von -D-Ga-
lactosylceramid). Die Idee, sich -D-Galactosylceramid auf die Hand zu malen, stammt vom 
Biochemiker Alge (ebenso dominiert von -D-Galactosylceramid: „The fat that makes you 
think!“).  
 
Die exakte Formel von -D-Galactosylceramid musste Präsident Alge übrigens bei Wikipedia 
nachschlagen, da er zu „faul’ war, sein altes Biochemie-Lehrbuch hinter seinem Schreibtisch 
aufzuschlagen (da war dann doch wohl ein kleines bisschen KI dabei, ebenso natürlich bei 
der Kamera, die Peter Mayr für das Foto verwendet hat).

Credit: sonn.at
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EU-Beauftragter Baurat h.c. DI Ru-
dolf Kolbe, VP der Gruppe III des Eu-
ropäischen Wirtschafts- und So- 
zialausschuss (EWSA) sowie Spre-
cher/Präsident der europäischen 
Freien Berufe (Professions Cate-
gory) präsentierte als Berichterstat-
ter im EWSA-Plenary am 17. Sep- 
tember 2025 eine für die Freien Be-
rufe wichtige und zukunftsweisende 
Initiativstellungnahme zum Thema 
KI in Zusammenhang mit den Freien 
Berufen. 
 
Ausgangslage 
Im digitalen Wandel stehen die 
Freien Berufe vor einer Vielzahl von 
Herausforderungen. Einerseits kön-
nen digitale Technologien und KI 
dazu beitragen, die Effizienz und 
Qualität der Dienstleistungen zu ver-
bessern. Andererseits müssen Frei-
berufler auch ihre Arbeitsweise 
anpassen, um den digitalen Anfor-
derungen gerecht zu werden, Risiken  

 

vorzubeugen und mit der fortschrei-
tenden Automatisierung und dem 
zunehmenden Einsatz von KI Schritt 
zu halten. 
 
Grundtenor 
In der Stellungnahme geht es neben 
der grundsätzlichen Bedeutung der 
Freien Berufe im digitalen Wandel 
auch um die gesellschaftlichen Be-
dürfnisse, Innovationen und Ent-
wicklungen sowie der Sicherung einer 
nachhaltigen Lebensqualität, aber 
auch um den „menschenzentrierten“ 
Ansatz mit Qualifikationsanfor-
derungen und Weiterbildung, der Si-
cherstellung des Datenschutzes und 
dem Schutz des geistigen Eigen-
tums, der Haftungsfrage und nicht 
zuletzt die Herausforderungen für die 
freiberufliche Selbstverwaltung. 
 
Conclusio: 
Es wurden dazu vier Grundanfor-
derungen und Maßnahmenpakete 

für die Zukunft herausgearbeitet:  
 
Erstens: Das Prinzip des „Human in 
command“ muss immer und durch-
gängig gewährleistet sein. 
Angehörige Freier Berufe zeichnen 
sich durch hohe berufliche Qualifika-
tionen, persönliche Leistungserbrin-
gung und besondere Berufsethik aus 
und genießen Vertrauen. Diese Kern-
prinzipien dürfen im Zeitalter der 
Künstlichen Intelligenz (KI) nicht ver-
wässert werden. Der Einsatz von Kl 
muss so ausgestaltet sein, dass er 
die Tätigkeit der Freien Berufe er-
gänzt, aber nicht ersetzt. 
 
Zweitens: Standards, rechtlicher 
Rahmen und Einbeziehung der 
Freien Berufe in alle Prozesse! 
KI hat das Potenzial einer Revolution, 
die Effizienz und Qualität von Dienst-
leistungen verbessert und gleichzei-
tig gesellschaftliche Bedürfnisse 
besser abdeckt. Der Einsatz von KI 
muss allerdings in einem ethischen 
und rechtlichen Rahmen erfolgen.  
 
Dies entbindet auch Anbieter und 
Entwickler von KI-Systemen nicht 
von ihrer spezifischen Haftung. Diese 
Unternehmen müssen sicherstellen, 
dass ihre Produkte sicher, zuverlässig 
und ethisch korrekt sind. Dazu sind 
auch klare Regelungen bei Fehlern 
oder Schäden notwendig.  
 
Die EU sollte ihren Ansatz der För-
derung und Regulierung von KI, auch 
unter Einschluss eines Rechtsrah-
mens für Haftungsfragen, fortsetzen 

Initiativstellungnahme INT/1083:  
Wechselwirkung zwischen KI-Anwendungen und 
Dienstleistungen der Freien Berufe: Reaktion auf 
dringende gesellschaftliche Bedürfnisse 
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und zusätzlich speziell die Forschung 
und Entwicklung im Bereich KI unter-
stützen. Es ist daher unabdingbar, 
dass die Freien Berufe an allen KI-
(Rechts- und Regulierungs-)Prozes-
sen (Expertenforen, Standardisie- 
rungsinitiativen und Ethikkommis-
sionen) direkt beteiligt sind. 
 
Drittens: Aus- und Fortbildungs-
inhalte erweitern – mit EU-Pro-
grammen und direkt über die 
Kammern 
Der Einsatz von KI bedarf auf allen 
Ebenen neuer Ausbildungsinhalte 
und setzt lebenslanges Lernen vo-
raus. Die EU und die Mitgliedstaaten 
sind hier gefordert, dies im Rahmen 
von Programmen wie Erasmus+, ESF 
und beruflicher Bildung KI-Fortbil-
dungsangebote vor allem auch für 
die Freien berufe zu ermöglichen.  
 
Aber auch die Verbände und Selbst-
verwaltungskörperschaften der 
Freien Berufe sollten KI-Strategien 
entwickeln, ihre Berufsordnungen 
anpassen und ihren Mitgliedern KI-
Fortbildungsangebote zur Verfügung 
stellen. 
 
Viertens: Schlüsselrolle der Freien 
Berufe für Vertrauen und sozialen 
Dialog 
Die primäre Verantwortung der An-
wendung von KI liegt beim Angehö-
rigen der Freien Berufe. Er ist 
derjenige, der letztendlich für das 
Endergebnis verantwortlich ist. Das 
macht die Qualität und das beson-
dere Vertrauensverhältnisses aus.  
 
Freie Berufe sind gegenüber ihren 
Mandanten oder Patienten auch der 
Garant für datenschutzkonforme KI-
Nutzung gemäß DSGVO. Das erfor-
dert aber einerseits klare Definitionen 
für datenschutzrechtliche Verant-
wortlichkeiten bei der Mensch-KI-In-
teraktion und zusätzlich braucht es  

branchenspezifische Auslegungen 
der DSGVO für Freie Berufe im Kon-
text mit automatisierter Beratung 
und Entscheidungshilfen. Dies geht 
Hand in Hand mit der Einhaltung des 
Berufsgeheimnisses, das zentraler 
Eckpfeiler aller Freien Berufe ist. 
 
Der soziale Dialog ist wichtig, um die 
Nutzung und Transparenz von KI zu 
gewährleisten sowie die Ziele der 
Einführung von KI-Werkzeugen zu 
erläutern. Das Verhältnis zwischen 
den Aufgaben, die Maschinen anver-
traut werden sollen, und denjenigen, 
die Menschen vorbehalten sind, 
muss daher Gegenstand von Tarif-
verhandlungen und des sozialen Dia-
logs sein. 
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2025 WORK PROGRAMME OF THE 
CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS’ GROUP
(Subject to review according to developments during the year)
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As a year of change (El5ctions), for-
Plenary Sessions 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2025 constituted a very particular 
year due to the five-year renewal of 
the European Economic and Social 
Committee (EESC) and the transition 
to a new Group President, both oc-
curring in October 2025. A third ele-
ment of specificity was the delayed 
adoption of the work programme of 
the new European Commission (EC). 
Together, these three factors directly 
affected the scope, timing and indi-
vidual activities of the Group during 
the course 2025. 
 
The overriding priority was the fight 
against poverty, which constituted 
the first objective of the Sustainable 
Development Goals (SDGs) and the 
role of civil society organisations 
(CSOs) in combatting poverty. In ad-
dition, in the current challenging 
times, the defence of democracy, 
fundamental rights and the rule of 
law were of outmost importance to 
the Group. 
 
Combatting poverty can only be 
achieved with a strong, independent, 
inclusive and diverse civil society, 
which defends civic space and media 
freedom, strengthens civil dialogue 
and promotes civil preparedness. In 
this context, the Group prioritised gi-
ving a voice to the most vulnerable, 
pursuing just transitions, equitable 
and inclusive societies. 
 
Studies 
a    Breaking the cycle of disadvan- 
         tage – reviewing EU policy  

        through the lens of poverty 
 
a    Mapping civil dialogue practices  
         in the EU Institutions’  
 
Group own-initiative Opinions 
Requesting the following three 
Group own-initiative Opinions in 
2025: 
 
a    The future of the EU strategy on  
         the rights of persons with  
         disabilities post 2025 
 
a    Inter-dependences between AI  
        applications and liberal professi- 
        ons services: addressing urgent  
        societal needs 
 
a    Reducing barriers to inclusive  
         entrepreneurship, promoting in 
         ovation and providing equal  
         opportunities for all 
 
Proactive outreach to networks of 
CSOs 
a   bilateral meetings on topics of  
        common interest, speaking  
        opportunities and where 
        resources are available, potential  
        partnerships on events. 
 
a   building on the contacts of the  
        Members of CSO of the Civil  
        Society Organisations’ Group  
        with EU/national CSOs, in  
        order to strengthen dialogue 
        and advance the priorities of  
        the Group and the Committee 
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PRIORITIES OF THE CIVIL SOCIETY 
ORGANISATIONS’ GROUP (GROUP III)

Plenary Sessions 2025:  
 

a    21-22/01/2025 
 

a    26-27/02/2025 
 

a    26-27/03/2025 
 

a    29-30/04/2025 
 

a    18-19/06/2025 

 

a    16-17/07/2025 
 

a    17-18/09/2025 
 

a    22-23/10/2025 
 

a    03-04/12/2025 
 

Day of Liberal Professions 
 

a    11/06/2025



ACHIEVEMENTS REPORT 2023-2025 

Europäischer Wirtschafts-
und Sozialausschuss

DIE ZIVILGESELLSCHAFT 
IM ZENTRUM EUROPAS

Gemeinsam für eine Union der Chancen, 
der Sicherheit und der Resilienz

Séamus Boland
Präsident des EWSA
Mandatsperiode 2025-2028

Motivation for the Vice-Presidency:
Since 2020, I have had the honour of
serving as Vice-President of the Civil
Society Organisations’ Group – a role I
wish to continue with energy, experi-
ence and a great sense of commit-
ment. 

My main priorities include affordable
housing, strong health and social po-
licies, artificial intelligence, support for
SMEs and the work of the Communi-
cation Commission. At the same time,
the Presidency’s task is to ensure fair-
ness and balance – in gender, in the di-
versity of groups represented and in
geographical terms - with regard to
members' involvement in activities. 

As Vice-President, I see myself not
only as part of a strong and coopera-
tive team, but also as a direct and ap-
proachable point of contact for our
members. I am convinced that with
openness, dialogue and teamwork we

can make the concerns of Europe’s ci-
tizens and civil society even more cle-
arly heard at EU level.

Short educational background and
professional experience:
I have the privilege of representing
Austria in the European Economic and
Social Committee, nominated by the
Austrian Federal Conference of the Li-
beral Professions. Professionally, I
work as a self-employed engineer in
geodetic surveying – a field that requi-
res precision, but also the ability to
keep a broad and human perspective. 

For more than twenty years I have
been devoted to representing the libe-
ral professions at both national and
European level. Among other func-
tions, I have held the roles of President
of the Austrian Federal Conference of
the Liberal Professions (BUKO), co-
founder and President of the Euro-
pean Council of Engineers Chambers 

(ECEC) and President of the European
Council of Liberal Professions (CEPLIS).
Since 2015, I have been a proud mem-
ber of the EESC, where I have taken on
a variety of responsibilities, including
in the Communication Commission.
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Baurat h.c. DI Rudolf Kolbe eröffnete 
in seiner Funktion als Vizepräsident 
der Organisationen der Zivilgesell-
schaft (Gruppe III im EWSA) sowie 
Präsident der Professions Category 
den Europäischen Tag der Freien Be-
rufe (Day of Liberal Profession, LIB-
DAY) am 11. Juni 2025:  
 
„Die Freien Berufe stehen nicht in Kon-
kurrenz zur KI – sie zeigen, wie man 
richtig mit ihr umgeht. Unsere Berufe 
– von der Medizin über das Recht bis 
hin zu Ingenieurwesen und Architek-
tur – basieren auf öffentlichem Ver-
trauen und persönlicher Verantwor- 
tung. Sie leben von authentischer In-
telligenz: Fachwissen, Ethik, Empathie 
und Urteilsvermögen.  
 
KI ist ein mächtiges Werkzeug, aber 
nicht neutral – und sie darf niemals die 
Grundwerte der Freien Berufe erset-
zen. Kritisches Denken, Transparenz 
und Verantwortlichkeit bleiben un-
ersetzlich!“ 
 
Professor Ulrich Bodenhofer zeich-
nete in seiner Keynote ein klares und 
realistisches Bild davon, dass KI ist 
keine echte Intelligenz ist. Er erinnerte 
daran, dass der Begriff „Künstliche In-
telligenz“ bereits 1956 geprägt wurde, 
um Maschinen zu beschreiben, die 
zielgerichtete Probleme mit kogniti-
ven Fähigkeiten wie Lernen, Planen 
und Schlussfolgern lösen. Doch er er-
klärte auch, dass Deep Learning auf 
Daten und Mustererkennung basiert 
und nicht auf echtem Verstehen oder 
Intelligenz. 

Er warnte eindringlich:“KI-Tools ma-
chen Fehler. Sie können sogenannte 
„Halluzinationen“ erzeugen – also 
selbstsicher falsche Ergebnisse erstel-
len. Deshalb ist es entscheidend, dass 
kritisches Denken und menschliches 
Fachwissen die Kontrolle behalten. KI 
ist ein hilfreicher Assistent, aber keine 
autonome Intelligenz. Freie Berufe 
müssen wachsam bleiben – und ihre 
authentische Intelligenz weiterhin ein-
setzen. 
 
1. Ethische und rechtliche Rahmen-
bedingungen sind unerlässlich 
Anthony Bochon betonte, dass Be-
rufsethik und Vertraulichkeit im AI Act 
nicht ausreichend berücksichtigt wer-
den. Miriam D’Arrigo erklärte, dass der 
AI Act versucht, Innovation mit Risi-
komanagement zu verbinden – doch 
die Freien Berufe müssen die Gover-
nance aktiv mitgestalten. Anna Maria 
Bardone rief dazu auf, dass Freie Be-
rufe als Vorbilder für einen verantwor-
tungsvollen KI-Einsatz dienen – in 
ihren Bereichen und in der Gesellschaft 
insgesamt. 
 

2. KI ist ein Hilfsmittel, kein Ersatz 
Stephan Hofmeister zeigte Einsatz-
bereiche wie KI-gestützte Diagnostik, 
Vertragsanalyse, Architekturplanung 
und Wirtschaftsprüfung – wies aber 
darauf hin: Verantwortung und Haf-
tung bleiben immer beim Menschen. 
Robert Katzschmann präsentierte 
„embodied AI“ – also Robotik, die 
Menschen unterstützt, aber nicht er-
setzt, insbesondere in Gesundheits-
wesen und komplexen Umgebungen. 

Day of Liberal Professions 2025:  
When Artificial and Authentic Intelligence join 
forces – the future of the Liberal Professions  
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Keynote Rudolf Kolbe:  
 
„Die Freien Berufe stehen nicht im 
Wettbewerb mit KI – sie stehen 
für den richtigen Umgang mit KI. 
Sie sind die Mittler zwischen tech-
nischer Machbarkeit und 
menschlichem Maß.  
 
Sie bringen ein, was Maschinen 
nicht können: Empathie, Verant-
wortung, Gewissen. Wir brauchen 
in Europa keine künstliche Perfek-
tion – wir brauchen authentische 
Intelligenz!“

Credit: EWSA
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Gordon Micallef forderte eine starke 
Aufsicht und durchgehende mensch-
liche Beteiligung beim Einsatz von KI 
in Finanz- und Buchhaltungsdiensten. 
 
3. Nachhaltige/menschzentrierte KI 
Anikò Szalai betonte, dass Bildung 
und Ausbildung angepasst werden 
müssen, um kritisches Denken und 
Fachwissen bei künftigen Berufsträ-
gern zu sichern.  Ajna Nickau zeigte, 
wie KI Architekten und Stadtplaner 
(z.B. im Rahmen des New European 
Bauhaus) unterstützen kann – aber 
Kreativität und Urteil bleiben mensch-
lich.  Margherita Pagani warb für eine 
menschenzentrierte KI, die ethischen 
Zielen dient, aber wies auch auf die 
Umweltkosten großflächiger KI-Nut-
zung hin. 

4. Die berufliche Verantwortung 
bleibt bei uns 
Als letzter Keynotespeaker beharrte 
Daniel Alge darauf, dass man KI so 
trainieren muss, dass sie mit uns, aber 
nicht anstatt uns Freien Berufen ar-
beitet! Als Freie Berufe tragen wir wei-
terhin die volle Verantwortung für alle 
Dienstleistungen, ob mit oder ohne KI-
Unterstützung.  
 
Er betonte dabei eindrücklich: KI wird 
unsere Berufe verändern, darf uns 
aber weder die Verantwortung noch 
die menschliche Rolle abnehmen. Als  
Freien Berufe müssen wir diesen 
Wandel aktiv und verantwortungs-
bewusst gestalten – mit Selbstver-
trauen, kritischem Denken und 
ethischem Kompass.
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ZUSAMMENFASSUNG  
UND UNTERLAGEN

BUKO-Präsident Dr. Daniel Alge hielt  
die Abschlusskeynote  zum Thema 
Bewahrung des Humanfaktors.  
 

Die KI wird unsere Berufe grundlegend 
verändern, aber auch unsere Kom-
petenz sowie Wettbewerbsfähigkeit 
bei richtiger Anwendung deutlich stei-
gern. Als Angehörige der Freien Berufe 
müssen wir wissen, wie wir maß-
geschneiderte KI-Lösungen effektiv 
trainieren und einsetzen können.  
 
Denn letztlich bleiben wir für alle un-
sere Erzeugnisse, Beratungen oder Di-
agnosen, die mit Unterstützung von 
KI erstellt werden, verantwortlich, re-
chenschaftspflichtig und haftbar – ge-
rade weil es dabei immer um die 
wichtigsten Dinge im Leben unserer 

Mandant:innen, Patient:innen und 
Klient:innen geht. 
 

„Wir sind bei der Nutzung von KI – wie 
auch ohne – verpflichtet, diese im 
Sinne der Informationsasymmetrie 
nicht in böser Absicht und/oder zum 
Nachteil unserer Klient:innen, Pa-
tient:innen oder Mandant:innen zu 
nutzen. Dabei agieren wir als hoch-
qualifizierte und verlässliche Dienst-
leister:innen für die wirklich wichtigen 
Dinge im Leben.  
 
Als Freie Berufe stehen wir für Ver-
trauen und Kompetenz und überneh-
men die (ethische) Verantwortung für 
uns selbst sowie auch für die digitalen 
Erzeugnisse unserer gut ausgebilde-
ten Mitarbeiter:innen, Auszubilden-

den und (Junior-)Partner:innen. Wir 
denken, agieren und arbeiten auch di-
gital – verlässlich, verantwortungs-
bewusst und haftbar. 
 

KI ist gekommen, um zu bleiben und 
ist eine Revolution, die die Welt, die 
Gesellschaft, vor allem unsere Berufs-
stände selbst sowie die gesamte Ar-
beitswelt grundlegend verändert. 
 
Die Anwendungsgebiete von KI sind 
vielfältig und betreffen die Über-
nahme von wiederkehrenden Verwal-
tungsroutinen, Datenverwaltung, 
standardisierte Qualitätskontrollen, 
Erstellung von Verträgen, Analysen im 
medizinischen Bereich, Berechnungs-
routinen im Finanzwesen bis hin zur 
Robotik und vielen anderen Dingen.

Our Know-how and skills for the 
most important things in life

#Liberal Professions#Liberal Professions 5.0.0

PreserPreservingving the human the human 
facfactor in timesin times of AI
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Es geht dabei unweigerlich auch um 
die Frage, ob es uns und unsere Leis-
tungen künftig noch braucht oder wir 
im worst case von echten Mit-arbei-
ter:innen auf KI-generierte Arbeits-
kräfte umsteigen. 
 
Definitiv fix ist: Es wird zu einer epocha-
len Änderung der Arbeitswelt kommen 
und wir müssen – anstelle der „übli-
chen“ vier instinktiven Überlebensreak-
tionen unseres Nervensystems auf 
Traumen („the 4Fs“): Fight–Flight–
Freeze–Fawn - unsere Macht/Kontrolle 
über die KI stets aktiv sicherstellen. 
 
Das heißt: Wir dürfen nicht in der Ver-
gangenheit festhalten (freeze), schon 
gar nicht die Digitalisierung negieren 
oder bekämpfen (fight), davor weglau-
fen (flee), schon gar nicht uns ih runter-
werfen (fawn) oder völlig ausflippen 
(freak-out), sondern wir müssen mit 
gut durchdachten und effizienten 
Maßnahmen beim Einsatz von KI für 
die Einhaltung der freiberuflichen 
Grundwerte kämpfen (fight) – und wir 
haben dabei die Chance, mit Begeiste-
rung und unserem Fachwissen die KI so 
zu trainieren, dass sie unseren Ansprü-
chen entspricht (control).  
 
Wir dürfen uns vor KI nicht fürchten – 

auch weil sie gekommen ist, um zu 
bleiben. KI weiß viel – oder tut zumin-
dest so, macht aber auch Fehler – 
genau wie wir Menschen auch. Und 
die KI hat keine ethischen Grundwerte, 
neigt zu Halluzinationen und über-
nimmt für ihre Ausführungen keine 
Verantwortung und Haftung. 
 
Unsere Aufgabe ist es daher, die ver-
wendete KI darauf zu trainieren, mit 
uns zusammenzuarbeiten, sie soll uns 
aber nicht ersetzen, sondern uns un-
terstützen. 
 
Die Qualität des KI-Trainings ist dabei 
das Um und Auf und von entschei-
dender Bedeutung. Wir müssen un-
sere individuelle KI mit unserem 
freiberuflichen Wissen so perfektio-
nieren, dass wir ihr vertrauen können, 
um standardisierte Arbeiten auto-
matisch ausführen zu können. 
 
Was wir nicht können, ist, dass wir der 
KI echte Empathie antrainieren und 
sie wird auch nie Verantwortung oder 
Haftung übernehmen, aber wir kön-
nen insgesamt beim Einsatz von KI 
dafür sorgen, dass wir mehr Zeit für 
den persönlichen und direkten Kon-
takt mit unseren Dienstleistungs-
empfänger:innen haben.
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Die KI wird unsere Berufe grundlegend verändern 
und unsere Kompetenz sowie die Wettbewerbs-
fähigkeit deutlich steigern. Als Angehörige der 
Freien Berufe müssen wir wissen, wie wir maß-
geschneiderte KI-Lösungen effektiv trainieren 
und einsetzen können.  
 
Daher sind wir diejenigen, die am Ende erkennen 
und wissen müssen, wann eine KI richtig arbeitet 
und wann sie phantasiert. Dies kann nur durch 
eine qualitativ hochwertige, zur ständigen Kritik 
fähige und umfassende Ausbildung und Berufs-
qualifikation gewährleistet werden, die mit einer 
darauffolgenden lebenslangen Bereitschaft ver-
bunden ist, ständig auf dem neuesten beruflichen 
Wissenstand zu bleiben.  
 
Denn wir bleiben letztlich auch für alle unsere Er-
zeugnisse, Beratungen oder Diagnosen, die mit 
Unterstützung von KI erstellt werden, verantwort-
lich, rechenschaftspflichtig und haftbar – gerade 
weil es dabei immer um die wichtigsten Dinge im 
Leben derjenigen geht, die unsere professionellen 
Dienstleistungen in Anspruch nehmen. 



 
 

 
Fokusthemen und  

internationale Beiträge  
der Berufsstände 
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Die bundesweit 1.470 Apotheken
sind heute einerseits Garant für die
flächendeckende, sichere, gerechte
und persönliche Versorgung der Be-
völkerung mit Arzneimitteln, ande-
rerseits erbringen sie in zunehmen-
dem Maße pharmazeutisch-prä-
ventive Dienstleistungen – unab-
hängig von Wohnort, Einkommen,
Bildung, Alter und Geschlecht.
Beide Leistungsbereiche werden ge-
zielt ausgebaut und digital optimiert.
In der Stärkung der Apotheken liegt
ein zentraler Schlüssel, um die Ge-
sundheit der Menschen zu verbes-
sern, das medizinische System zu
entlasten und bestehende Versor-
gungslücken zu schließen.  

Österreichs Apotheken widmen sich
zunehmend der Weiterentwicklung
von Prävention und Gesundheits-

kompetenz, der Verbesserung der
Patientensteuerung sowie der Eta-
blierung neuer Versorgungsmodelle
wie die Einführung assistierter Tele-
medizin. 

Die Apotheke als Fundament des
Gesundheitshauses
Stellt man sich die österreichische
Gesundheitsversorgung wie ein Ein-
familienhaus vor, dann sind die öf-
fentlichen Apotheken die persönliche
Eingangstür und bilden gleichzeitig
das unverzichtbare Fundament des
gesamten Gebäudes. Im Zuge der
Gesundheitsreform wurde das Ziel
„digital vor ambulant vor stationär“
formuliert.  Das lässt sich nur errei-
chen, wenn Politik und Sozialversiche-
rung die Potenziale der Apotheken zur
Optimierung der Patientenpfade ge-
zielt nutzen.

Apothekerinnen und Apotheker stehen im Zentrum
einer sich wandelnden Gesundheitsversorgung
Gesundheitspolitischer Spardruck, Digitalisierung, neue Aufgaben und
älter werdende Bevölkerung verändern Rolle und Berufsbild rasant. 

Mag. pharm. Dr. Ulrike Mursch-Edlmayr
Präsidentin der Österreichischen 
Apothekerkammer

Credit: ÖAK, Martin Hörmandinger
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Die Gründe und Voraussetzungen für 
das Engagement bei der Gesund-
heitsprävention sind vielfältig: 
 
Systemkrise: Schräglage des Ge-
sundheitssystems und fortschrei-
tende Überlastung medizinischer 
Kapazitäten  
 
„Apotheke um’s Eck“:  Vorteil der 
gleichmäßigen und flächendecken-
den Verteilung der öffentlichen Apo-
theken in ganz Österreich und ihr 
niederschwelliger Zugang mit langen 
Öffnungszeiten 
 
Reduktion von Kosten, Steigerung 
von Lebensqualität:  Präventive Maß-
nahmen sowie eine Förderung gesun-
der Ernährungs- und Lebensweisen 
reduzieren langfristig Kosten im me-
dizinischen Bereich, wirken der Über-
lastung entgegen und verbessern die 
Lebensqualität der Menschen 
 
Entlastung der Wirtschaft: Jede er-
folgreiche Präventionsmaßnahme ist 
auch eine Stärkung der wirtschaftli-
chen Leistungsfähigkeit - je besser die 
Gesundheitsförderung, desto geringer 
die krankheitsbedingten Fehltage. 
 
Persönliches Naheverhältnis: Ver-
trauensvolle, oftmals langjährige Be-
ziehung zwischen der Bevölkerung 
und den Apothekerinnen und Apo-
thekern. 
 
In Österreich existiert ein großes Po-
tenzial für personalisierte Präventi-
ons- und Gesundheitsförderungs- 
programme direkt aus der Apotheke. 
Das pharmazeutische Leistungs-
spektrum umfasst moderne Ge-
sundheitstests im Bereich der Herz- 
kreislauf- und Infektionskrankheiten 
sowie Screenings zur Diabetes-Früh-
erkennung. Prävention in Österreich 
muss generell neu gedacht und orga-
nisiert werden.  

Die notwendigen Schritte  dafür lau-
ten daher:  
 
1. Initiierung eines interdisziplinar-
besetzten „Nationalen Präventions-
gremiums“, analog zum Nationalen 
Impfgremium  
 
2. Formulierung einer bundesweiten 
Präventionsstrategie: Um Gesund-
heitsprävention in der Bevölkerung 
wirksam zu fördern, braucht es eine 
klare bundesweite Präventionsstrategie 
mit erreichbaren und evaluierbaren Zie-
len und niederschwelligen Angeboten. 
 
3. Schaffung eines persönlichen Prä-
ventionskontos: Zur Umsetzung der 
Präventionsstrategie empfiehlt sich 
die Einrichtung eines wirkungsvollen 
Steuerungsinstruments: Ein persönli-
ches Präventionskonto. Es erhöht die 
Inanspruchnahme präventiver Leis-
tungen, indem es über ein Präventi-
ons-Guthaben gezielte Anreize setzt, 
konkrete Präventionsangebote wahr-
zunehmen. 

 

Impfungen sind als ein zentraler Teil 
der Prävention zu betrachten. Auch 
die typischen Volkskrankheiten sind 
in den Fokus zu nehmen: Herzkreis-
lauf-Erkrankungen, Diabetes, Über-
gewicht und so weiter.  
 
Auch hier sollten konkrete, bedarfs-
gerechte Leistungen für die Men-
schen auf das e-Rezept gespielt 
werden. Die e-card soll zum Schlüssel 
für Prävention werden.

BUKO-Jahresbericht 2025

 
Das Präventionskonto 
 
Aufbauend auf der Formulierung einer bundesweiten Präventionsstrategie 
mit erreichbaren und evaluierbaren Zielen sowie konkreten niederschwel-
ligen Angeboten fordert die Apothekerkammer die Schaffung eines per-
sönlichen Präventionskontos als effizientes Steuerungselement.  
 
a  ist ein digital geführtes Guthabenkonto, auf das alle Versicherten ab  
      dem 18. Lebensjahr seitens der Sozialversicherung ein jährliches Prä- 
      ventionsguthaben erhalten 
 
a  erhöht die Inanspruchnahme präventiver Leistungen, indem es via  
       Präventions-Guthaben gezielte Anreize setzt, konkrete Präventions- 
       angebote wahrzunehmen 
 
a  ermöglicht eine gezielte und treffsichere Umsetzung von Maßnah- 
       men zur Gesundheitsvorsorge und Krankheitsprävention 
 
a  verbrieft ein Guthaben, ist zweckgebunden und kann ausschließlich  
       für empfohlene Gesundheitsmaßnahmen verwendet werden

Credits: ÖAK, Husar
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Impfen in der Apotheke
Je vielfältiger das Impfangebot, desto
höher die Durchimpfungsraten. In
Dutzenden europäischen Staaten,
darunter Länder wie Deutschland,
Frankreich, Irland, Italien, Portugal
und Schweiz, ist das Impfen in Apo-
theken eine Erfolgsgeschichte. Die
Vorteile des Impfens in der Apotheke
sind vielfältig. Es bietet einen nieder-
schwelligen, serviceorientierten und
unkomplizierten Zugang zu Impfun-
gen und erreicht Menschen, die bis-
her von den bestehenden Mög-
lichkeiten keinen Gebrauch gemacht
haben. Durchimpfungsraten steigen
teils signifikant an, wie die Beispiele
vieler Länder zeigen. 

Das Impfangebot der Apotheker-
schaft gilt für alle gängigen Auffri-
schungsimpfungen (wie Grippe,
FSME, COVID-19) bei Erwachsenen.
Die Österreichische Apothekerkam-
mer bietet seit Jahren eine umfas-
sende Impf-Fortbildung nach inter-
nationalem Vorbild an. Mehr als
2.500 Apothekerinnen und Apothe-
ker haben diese mittlerweile absol-
viert. 

Wenn es um die Steigerung der
Durchimpfungsraten durch nieder-
schwellige, wohnortnahe Maßnah-
men geht, gehört dem Impfen in der
Apotheke die Zukunft. Daher müs-
sen Österreichs Apotheken als Impf-
stellen in das Öffentliche Impfpro-
gramm aufgenommen werden. Dass
die Öffentlichen Impfprogramme
sukzessive ausgebaut werden, um
die Durchimpfungsraten in Österreich
zu steigern, wird von der Apotheker-
kammer ausdrücklich begrüßt. 

Assistierte Telemedizin in der Apo-
theke
Die öffentlichen Apotheken sind di-
gitale Gesundheits-Pioniere. Es ist in
großem Ausmaß der Apotheker-

schaft zu verdanken, dass seit 2022
alle Kassenrezepte in elektronischer
Form als e-Rezept eingelöst werden
können. Apotheke sind schon jetzt
erste Anlaufstelle in vielen Gesund-
heitsfragen. Apotheken sind Bera-
tungsorte, und oft die einzige per-
sönliche Gesundheitsanlaufstelle, ge-
rade für ältere Menschen. 

Wichtig ist die Etablierung assistier-
ter telemedizinischer Angebote in
den Apotheken, um:
a  die Patientensteuerung zu ver-
       bessern
a  den Druck auf Ambulanzen und 
       Ordinationen abzufedern, War-
       tezeiten zu reduzieren
a  die Qualität der medizinischen 
       Patientenversorgung vor allem 
       im ländlichen Raum zu erhöhen.

Eine standardisierte Ersteinschätzung
durch Apothekerinnen und Apotheker,
Point-of-Care-Diagnostik und die im
Bedarfsfall unmittelbare Zuschaltung
von Tele-Ärzten in der Apotheke
schaffen eine innovative sowie kon-
solidierte Versorgungskette. Um tele-
medizinische Lösungen breiter und
effektiver einzu- setzen, sind hybride
Ansätze wie die assistierte Telemedi-
zin von großer Bedeutung. Die Apo-
thekerkammer setzt sich mit
Nachdruck für den Ausbau des assis-
tierten telemedizinischen Versor-
gungsangebots in Österreich ein. Es
war auch eine ihrer zentralen Forde-
rungen für das Gesundheitspro-
gramm der Bundesregierung.

Lieferengpässe bei Medikamenten:
ApoApp
Das Thema nicht lieferbarer Arznei-
mittel offenbart sich für Patientinnen
und Patienten zumeist erst bei der
versuchten Rezepteinlösung in der
Apotheke. Als nicht in den Beschaf-
fungsprozess eingebundene Akteure
greifen Apothekerinnen und Apothe-

kern zur aufwand- und personalinten-
siven Soforthilfe vor Ort, um ein vorü-
bergehend nicht verfügbares
Medikament möglichst rasch und un-
bürokratisch bereitstellen zu können. 

Die neue ApoApp der Österreichi-
schen Apothekerkammer dient als
Hilfsmittel für die bei Lieferengpäs-
sen involvierten Akteure. Sie stellt die
Brücke zwischen Vor-Ort-Apotheken
und Patientenschaft dar – mit zuver-
lässigen, wichtigen und hilfreichen
Informationen. Die App vereint Ser-
vice und digitale Interaktion in einer
Anwendung. Sie bietet: Arzneimit-
telsuche, Apothekensuche, Ge-
brauchsinformationen, Einnahme-
pläne, Einnahme-Erinnerungen so-
wie News & Informationen.

Die ApoApp ermöglicht es Patientin-
nen und Patienten, in Apotheken die
Verfügbarkeit von einzelnen Medika-
menten abzufragen. Angesichts der
permanenten Lieferengpässe hat
diese Funktion für die Menschen be-
sonders große Bedeutung, da sie da-
durch schneller und ohne frustrie-
rende sowie zeitliche Umwege direkt
zu ihren Medikamenten kommen.

BUKO-Jahresbericht 2025
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Das Jahr 2025 war für die österrei-
chischen Apothekerinnen und Apo-
theker europapolitisch so intensiv 
wie selten zuvor. Kaum ein anderer 
Berufsstand ist in vergleichbarer 
Weise von europäischer Gesetzge-
bung geprägt. Ein erheblicher Teil der 
täglichen Rahmenbedingungen, von 
Arzneimittelzulassung und Pharma-
kovigilanz über Lieferengpässe und 
Fälschungsschutz bis hin zur Digita-
lisierung des Gesundheitswesens 
entsteht auf EU-Ebene.  
 
Europäische Interessenvertretung 
im Pharmapaket: Sicherung der 
freien Berufsausübung 
Das politisch anspruchsvollste Dos-
sier des Jahres war das EU-Pharma-
paket, dessen Trilogverhandlungen 
2025 in die Schlussphase gingen. Be-
sonders im Fokus standen dabei jene 
Bestimmungen, die unmittelbar in 
den Kern der freien Berufsausübung 
eingreifen: die Regelungen zur ma-
gistralen Rezeptur. Ursprünglich war 

vorgesehen, die Vorab-Herstellung 
magistraler Arzneimittel praktisch 
auf Krankenhäuser zu beschränken 
und extramurale Apotheken syste-
matisch industriellen Arzneimitteln 
unterzuordnen. 
 
Die ÖAK hat sich – gemeinsam mit 
anderen nationalen Kammern und 
europäischen Berufsverbänden – mit 
Nachdruck dafür eingesetzt, diese 
Einschränkungen abzuwenden. Durch 
kontinuierlichen Austausch mit dem 
Europäischen Parlament, der Kom-
mission und insbesondere der Stän-
digen Vertretung Österreichs in 
Brüssel gelang es, im Ratsmandat 
substanzielle Verbesserungen zu ver- 
ankern. Damit konnte eine zentrale 
Leistungsfähigkeit der öffentlichen 
Apotheken erhalten werden: die pa-
tientenindividuelle Versorgung auf 
höchstem Qualitätsniveau – ein We-
senskern der freien Heilberufe. 
 
Der letztlich gefundene Kompromiss 

enthält zwar zusätzliche Dokumen-
tations- und Begründungspflichten, 
bewahrt aber die Möglichkeit der 
Vorab-Herstellung und verhindert 
eine strukturelle Schwächung der öf-
fentlichen Apotheken. Die ÖAK be-
wertet dies als einen wichtigen Erfolg 
der berufsständischen Interessenver-
tretung auf EU-Ebene. 
 
Europäische Aufgabe Versorgungs-
sicherheit: Der Critical Medicines Act 
Der zweite europapolitische Schwer-
punkt war der Critical Medicines Act 
(CMA), ein neues Instrument zur 
Stärkung der Versorgungssicherheit 
in Europa. Die ÖAK brachte sich früh 
in die Diskussionen ein – insbeson-
dere mit Blick auf die Rolle der Apo-
theken in nationalen Engpassmana- 
gement-Systemen und auf die Frage, 
wie verbindliche EU-Vorgaben mit 
bewährten nationalen Strukturen 
kompatibel bleiben können. 
 
Im Vordergrund stand die Position, 
dass Versorgungssicherheit nicht al-
lein eine Frage industrieller Produkti-
onsstandorte ist, sondern einen 
funktionierenden, wohnortnahen 
Versorgungssektor voraussetzt. Apo-
theken sind der letzte verlässliche 
Zugangspunkt für Patientinnen und 
Patienten, gerade wenn Lieferketten 
unter Druck geraten. Diese Perspek-
tive fand in den Beratungen zuneh-
mend Gehör, ebenso wie die 
grundsätzliche Forderung der freien 
Berufe, dass neue Pflichten realis-
tisch und praxisnah gestaltet sein 
müssen.
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Die internationale Arbeit der Österreichischen  
Apothekerkammer 2025 

Die internationale Arbeit ist längst nicht mehr nur ein „Add-on“, son-
dern ein wichtiger und zentraler Bestandteil im Sinne der freien Berufe.
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Digitalisierung in Europa: EHDS und 
MyHealth@EU 
Mit dem European Health Data 
Space (EHDS) und der Ausweitung 
von MyHealth@EU wurden 2025 
zwei zentrale Bausteine der europäi-
schen Digitalstrategie weiterent-
wickelt. Die ÖAK hat dabei insbe- 
sondere auf folgende Aspekte hinge-
wirkt: 
 
a   Sicherung der Apotheken als  
        gleichberechtigte Gesundheits- 
        dienstleister im digitalen Öko- 
        system, insbesondere beim  
        E-Rezept und der grenzüber- 
        schreitenden Versorgung. 
 
a   Wahrung der Datensouveränität  
         im Sinne eines kontrollierten und  
        transparenten Umgangs mit  
        Gesundheitsdaten. 
 
a    Praktikabilität für den Berufs- 
         stand, damit Digitalisierung kein  
         Selbstzweck wird, sondern Ver- 
         sorgung spürbar verbessert. 
 
Auch hier zeigt sich: Die Zukunft der 
Gesundheitsberufe entscheidet sich 
längst nicht mehr ausschließlich na-
tional, sondern in Brüssel. 

Die Rolle der freien Berufe im euro-
päischen Integrationsprozess 
Die Entwicklungen des Jahres 2025 
verdeutlichen einmal mehr, wie wich-
tig die Bewahrung der freien Berufe 
im europäischen Rechtsetzungspro-
zess ist.  
 
Freie Berufe leisten weit mehr als 
technische Dienstleistungen. Sie tra-
gen Verantwortung für Gesundheit, 
Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit. 
Diese Besonderheit darf im Binnen-
markt nicht nivelliert werden. 
 
Gerade im Gesundheitsbereich zeigt 
sich, wie essenziell qualitätsgesi-
cherte, unabhängige Berufsausübung 
ist. Die ÖAK hat deshalb in allen euro-
papolitischen Dossiers betont: 
 
a   dass Apotheken nicht bloße Ver- 
        triebsstellen von Arzneimitteln  
        sind, 
 
a   dass fachliche Unabhängigkeit  
        und Verantwortung untrennbar  
        zusammengehören, 
 
a  und dass die Besonderheiten der  
         Heilberufe im EU-Recht weiterhin  
       geschützt werden müssen. 

Vernetzung und internationale Zu-
sammenarbeit 
Neben der Gesetzgebungsarbeit in-
tensivierte die ÖAK 2025 ihre Koope-
rationen mit europäischen Partnern 
– darunter nationale Apothekerkam-
mern, die Pharmaceutical Group of 
the European Union (PGEU) und in-
ternationale Organisationen.  
 
Dieser Austausch stärkt nicht nur die 
Position Österreichs, sondern ver-
ankert die Perspektive der freien Be-
rufe im europäischen Gesundheits- 
dialog. 
 
Fazit 
2025 hat eindrucksvoll gezeigt, dass 
europäische Prozesse längst zum Ta-
gesgeschäft der Apothekerschaft ge-
hören – und dass eine starke, 
professionelle Interessenvertretung 
auf EU-Ebene entscheidend dafür ist, 
die freie und qualitätsorientierte Be-
rufsausübung im Gesundheitswesen 
zu sichern. Die Österreichische Apo-
thekerkammer wird auch künftig ihre 
Stimme im europäischen Gesetz-
gebungsverfahren erheben – im In-
teresse der Patientinnen und 
Patienten, der öffentlichen Gesund-
heit und des freien Berufs Apotheker. 
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Die zentralen Ergebnisse: Die seit 
drei Jahren in Kooperation mit der 
ETH Zürich neu aufgestellte Ausbil-
dungsevaluierung zeigt, dass sich 
die Qualität der Ausbildung in den 
Spitälern verbessert hat und dieses 
Tool als Qualitätskontrolle Wirkung 
zeigt. In der Spitalsärzteumfrage 
aber hat sich gezeigt, dass das Ar-
beiten im Spital unangenehmer als 
noch vor fünf Jahren empfunden 
wird.  
 
„Die Betrachtung der vergangenen 
drei Jahre zeigt deutlich, dass die ärzt-
liche Ausbildung immer besser wird 
und dass die Ausbildungsevaluierung 
in dieser Form als Tool für die Quali-
tätskontrolle Wirkung zeigt“, fasst 
Harald Mayer, Vizepräsident der Ös-
terreichischen Ärztekammer (ÖÄK) 
und Bundeskurienobmann der ange-

stellten Ärzte (BKAÄ) die überaus po-
sitiven Ergebnisse zusammen, die 
auf der Website der ÖÄK transparent 
abrufbar sind (https://www.aerzte-
kammer.at/ausbildungsevaluierung). 
Die Rücklaufquote der anonym aus-
gewerteten Fragebögen konnte ge-
genüber 2024 von 53 Prozent auf 59 
Prozent gesteigert werden, damit 
nahmen erstmals mehr als 5.800 
Ärztinnen und Ärzte in Ausbildung 
teil. Keines der Bundesländer liegt 
mehr unter 50 Prozent Rücklauf, he-
rausragend war wieder die Teilnahme 
in Vorarlberg mit 81 Prozent (ein Plus 
von 5 Prozentpunkten gegenüber 
2024), gefolgt von Tirol (67 %, +4) 
und Oberösterreich (63%, +3).  
 
„Aber noch viel erfreulicher ist, dass 
die Befragten die Ausbildungsquali-
tät noch besser beurteilen als im Vor-

jahr“, unterstreicht Mayer. Die Fra-
gebögen umfassen acht Seiten und 
52 Fragen, anhand derer die wichtigs-
ten Faktoren der ärztlichen Ausbil-
dung beurteilt werden können. „Im 
Gesamtschnitt quer durch alle abge-
fragten Kategorien konnten wir uns 
bei einer Skala von 1 bis 6, wobei 6 die 
beste Bewertung ist, von 4,63 noch-
mal auf 4,69 steigern“, beziffert 
Mayer die positive Tendenz. Die bes-
ten Bewertungen gab es in den Be-
reichen Entscheidungs- und Be- 
triebskultur (je 4,89) und bei der Feh-
lerkultur (4,87) sowie bei den Fach-
kompetenzen (4,77).  
 
„Wir konnten in allen Bereichen zule-
gen. Außerdem ist der Anteil jener 
Abteilungen, die mit einem Wert 
unter 4,0 bewertet wurden, also im 
Schulnotensystem mit einem 5er 
oder 4er (unter 3,5 ist ein Nicht genü-
gend), wieder deutlich gesunken. Es 
sind jetzt nur noch zwölf Prozent – 
gegenüber 15 Prozent 2024 und 18 
Prozent im Jahr 2023“, so Mayer. Der 
Schweiz und deren Ergebnissen – Ös-
terreichs Nachbarland macht mit der 
ETH Zürich gemeinsam schon einige 
Jahre eine ähnliche Evaluierung – ist 
man wieder ein Stück näher gerückt, 
in einigen Bereichen hat Österreich 
die Schweizer sogar erstmals über-
holt, etwa bei der Beurteilung der 
Kinder- und Jugendheilkunde (Öster-
reich: 4,79 / Schweiz: 4,71), der An-
ästhesiologie und Intensivmedizin 
(4,73 / 4,61) und bei der Allgemein-, 
Viszeral- und Gefäßchirurgie (4,72/ 
4,69). 
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Ausbildung wird besser, Arbeit unangenehmer  

 

Die Bundeskurie angestellte Ärzte (BKAÄ) hat 2025 neben der Ausbil-
dungsevaluierung auch eine sehr interessante Spitalsärzteumfrage mit 
dem Fokus auf “Was die Ärzteschaft wirklich bewegt”, durchgeführt. 
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Aufholbedarf bei evidenzbasierter
Medizin
Aufholbedarf besteht noch immer –
wie auch 2023 und 2024 attestiert –
bei der evidenzbasierten Medizin.
„Wir sind uns dieses Problems sehr
bewusst“, betont Kim Haas, BKAÄ-
Obmann-Stellvertreterin und Turnus-
ärztevertreterin der Bundeskurie.
„Wir befinden uns deshalb auch in
ständigem Austausch mit den Medi-
zinischen Universitäten, um das in
den Griff zu bekommen. Offensicht-
lich steht für dieses enorm wichtige
Thema, nämlich medizinische For-
schungsarbeit, noch immer zu wenig
Ausbildungszeit zur Verfügung. Wir
werden uns weiterhin dafür einset-
zen, dass das rasch geändert wird
und dieser Ausbildungsbereich mehr
in den Fokus gesetzt wird.“ In diesem
Zusammenhang betont Haas, dass
die Bundeskurie angestellte Ärzte für
zwei Jahre kostenfrei online die

„EBM-Guidelines“ für „evidenzba-
sierte Medizin für Klinik und Praxis“
zur Verfügung stellt. „Dort können
hunderte Artikel, laufend aktualisiert,
mit fundierten Empfehlungen für Di-
agnostik, Therapie und Strategie im
ärztlichen Alltag, abgerufen werden.
Damit wollen wir die evidenzbasierte
ärztliche Tätigkeit unterstützen.“ 

Basisausbildung braucht Neuori-
entierung
Auch die noch immer schwache Be-
urteilung der Basisausbildung, die
sich nur leicht verbessert hat (von
4,37 auf 4,43) rege zu weiterer inten-
siver Beschäftigung mit diesem
Thema an, so Daniel von Langen,
Vorsitzender des ÖÄK-Bildungsaus-
schusses. Die Basisausbildung dauert
derzeit neun Monate und wird in Ös-
terreich unmittelbar vor dem Start
der eigentlichen Facharztausbildung
durchlaufen. In Deutschland und in

der Schweiz gibt es diesen Zwischen-
schritt für junge Ärztinnen und Ärzte
nicht – ein klarer Wettbewerbsnach-
teil. „Wir haben uns im Sommer mit
den Universitäten und deren Rekto-
ren darauf geeinigt und das auch in
einer Presseaussendung festgehal-
ten, dass es im Hinblick auf das Kli-
nisch-Praktische Jahr im letzten
Studienjahr dringend eine Neuord-
nung der Basisausbildung geben
muss. Es muss Klarheit darüber herr-
schen, wie es mit der Basisausbil-
dung künftig weitergeht. Eine
sinnvolle Weiterentwicklung wäre es,
optional eine vertiefende Schwer-
punktausbildung in fachlich nahen
Bereichen der Sonderfachausbildung
zu ermöglichen.“ 

Ausbildungsevaluierung: Gut ist
nicht gut genug
„Abgesehen von diesen wenigen Be-
reichen, in denen wir noch Aufholbe-
darf haben, befinden wir uns mit
Hilfe der vor drei Jahren völlig neu auf-
gestellten Ausbildungsevaluierung
auf einem guten Weg, was die Qua-
lität der ärztlichen Ausbildung in Ös-
terreich betrifft. Dass wir bereits nach
drei Jahren so deutliche Verbesserun-
gen sehen, beweist, dass wir 2023
richtig daran getan haben, die Koope-
ration mit der ETH Zürich einzugehen
und wieder auf eine analoge Befra-
gung umzustellen“, befindet Bun-
deskurienobmann Harald Mayer.
„Aber gut ist noch lange nicht gut
genug. Wir wollen in allen Bereichen
noch besser werden. Wir wollen sehr
gut werden und werden uns sicher
nicht auf diesen tollen Ergebnissen
ausruhen. Dass 22 Prozent aller Ab-
teilungen mit „Sehr Gut“ bewertet
wurde, ist eine schöne Momentauf-
nahme, aber wir werden und müssen
weiter daran arbeiten, dass wir noch
besser werden und das derzeit hohe
Niveau der Qualität der ärztlichen
Ausbildung absichern.“

BUKO-Jahresbericht 2025
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Spitalsärzteumfrage: Nur 62 Pro-
zent würden wieder Arzt werden
Während die Ausbildung immer bes-
ser beurteilt wird, hat die Spitalsärz-
teumfrage teilweise erschreckende
Zahlen geliefert: Denn den Spitals-
ärzten geht zunehmend die Freude
an der Arbeit verloren. Nur 62 Prozent
der Befragten würden wieder den
Arztberuf ergreifen, wenn sie noch
einmal die Chance zur Berufswahl
hätten, das hat die Umfrage der
BKAÄ in Kooperation mit IMAS-In-
ternational ergeben. 

„Die nun vorliegenden Ergebnisse
sind ein lauter Hilferuf der Spitalsärz-
teschaft“, bilanziert Mayer. 19 Prozent
sind massiv unzufrieden in ihrem
Beruf: „Das sind keine guten Aussich-
ten für die künftige Patientenversor-
gung in Österreich. Wir müssen rasch
handeln und jene Arbeitsbedingun-
gen schaffen, die dazu führen, dass
uns die Ärztinnen und Ärzte nicht da-
vonlaufen“, warnt Mayer.

60 Prozent der Befragten gaben au-
ßerdem an, dass die Arbeit im Kran-
kenhaus in den vergangenen fünf
Jahren unangenehmer geworden sei.
Mayer kopfschüttelnd: „Das ist total
konträr zu dem, was eigentlich seit
der bisher letzten Umfrage von 2019
geschehen hätte sollen, nämlich
dafür zu sorgen, dass unsere Ärztin-
nen und Ärzte ihren Beruf so aus-

üben können, wie es die Patienten
verdienen.“ 

Patientenlenkung stoppt Belas-
tungsspirale
Dabei gebe es als erste mögliche
Maßnahme einen ersten Lösungs-
ansatz, um die Belastung der Spitals-
ärzteschaft zu verringern: „Wir müs-
sen endlich eine einheitliche, bundes-
weite und verbindliche Patientenlen-
kung zur Entlastung der Spitalsam-
bulanzen einführen – mit einem
Schlag wären damit viele Probleme
gelöst. Man sieht am Beispiel der
Niederlande, wie gut das funktionie-
ren kann. Dort gelangt niemand ohne
vorheriger Überweisung vom nieder-
gelassenen Arzt in eine Kranken-
hausambulanz. Vielen Menschen
kann somit schon in der Niederlas-
sung optimal geholfen werden. Bei
uns dagegen kann jeder wie er will
beliebige Ebenen des Gesundheits-
systems in Anspruch nehmen, egal
ob notwendig oder auch nicht. Ich bin
zuversichtlich, dass die neue Gesund-
heitsministerin und die neue Staats-
sekretärin diesen notwendigen Re-
formschritt umsetzen werden, da es
ja im Regierungsprogramm klar als
Problem erkannt wurde“, so Mayer. 

Zeitfresser Bürokratie
Weitere belastende Faktoren für die
Zufriedenheit beim Arbeiten im Spi-
tal sind zu viel Verwaltungsaufgaben

und Patientendokumentation (hier
gaben 35 Prozent an, dass dadurch
eine starke Belastung besteht), Zeit-
druck (28 Prozent), Nachtdienste (25
Prozent) sowie Patientenaufnahme-
druck bei Überbeleg im Spital (23 Pro-
zent). „Dass es bei der Belastung
durch bürokratische Aufgaben eine
Steigerung von fünf Prozent gegen-
über 2019 gegeben hat, zeigt, dass
wir als Standesvertretung auch hier
mit unserer langjährigen Forderung
richtig liegen – es geht viel zu viel Zeit
für Administration drauf. Das ist Zeit,
die den Ärzten bei den Patienten
fehlt“, befindet Mayer. Die langjährige
Forderung der Bundeskurie ange-
stellte Ärzte nach einer flächen-
deckenden Einführung von Doku-
mentationsassistenten in den hei-
mischen Spitälern sei daher weiterhin
aufrecht und dringlicher denn je. 

Mit Freude Arzt sein
Generell müsse es gelingen, der Spi-
talsärzteschaft die Freude an der Ar-
beit und der Arbeit im solidarischen
Gesundheitssystem und für die Pa-
tientenversorgung zu bewahren oder
zurück zu bringen. Mayer: „Für acht
von zehn Befragten ist dieser Aspekt
der wichtigste, noch vor persönlichen
Entfaltungsmöglichkeiten und der
materiellen Absicherung. Der Arzt-
beruf ist auch eine Berufung, diese
darf nicht aufgrund schlechter Ar-
beitsbedingungen zur Qual werden.“
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Belastende Faktoren bei der beruflichen Tätigkeit

Frage 19: Wie sehr fühlen Sie sich in Ihrer beruflichen Tätigkeit durch die folgenden Dinge belastet? Geben Sie bitte wieder eine Note von 1 bis 5. Note 1 bedeutet "gar nicht belastet", 5 bedeutet "stark belastet". 

Basis:  Teilnehmende Spitalsärzt:innen

Gar nicht belastet -
Note 1 Note 2 Note 3 Note 4

Stark belastet - 
Note 5

Keine
Angabe Ø

%

Mobbing durch Kollegen 1,7
Mobbing durch Vorgesetzte (Bossing) 1,9

Fachl. u. seelische Anforderungen durch Ausbildungstätigk. **) 2,2
Unterschiedliche Sprachen, Verständigungsprobleme 2,6

Unterschiedl. Kulturen, andere Erwartungshalt. der Patienten 2,5
Mangelnde Unterstützung durch Kollegen 2,6

Ständ. Wechsel d. Arbeitsabläufe / -anforderungen in d. Abteil. 2,7
Hohe Verantwortung 2,8

Mangelnde Unterstützung durch Vorgesetzte 3,0
Ambulanzdienste 2,9

Probleme mit technischer Ausrüstung und Zulieferfirmen 2,9
Nachtdienste 3,4

Chaotische Arbeitsorganisation 3,2
Patientenaufnahmedruck bzw. Überbelag 3,3

Seelisch belastende und aufreibende Arbeit 3,1
Überstunden, lange Dienste 3,3

Schwierige Patienten 3,1
Betreiben von "Absicherungsmedizin" 3,4

Zeitdruck 3,6
Verwaltungsaufgaben, Patientendokumentation 3,8

**) Bas is : Ärzte, die s ich nicht in Ausbi ldung befinden

61
56

29
23
23

20
18

17
16

15
15

11
10
10
9
9

8
7

6
4

19
18

33
27

29
31

29
28

25
19

24
12

23
17

24
17

24
17

14
11

9
9

23
23

24
26

25
25

23
22

24
20

23
22

29
23

29
25

25
20

5
7

7
15

14
14

15
18

18
16

17
23

23
21

24
26

23
27

27
29

4
7
3

10
8

8
11

11
17

13
15

25
20

23
13

21
13

22
28

35

2
3

5
2
2
1

2
1
1

15
5

10
2

7
1

3
2
2
1
1
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Förderungen im niedergelassenen 
Bereich können helfen, digitale Pro-
jekte voranzutreiben. Inwiefern sind 
diese in der aktuellen Legislaturpe-
riode geplant? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÖÄK: Es laufen bundesländerweit 
verschiedene digitale Projekte in der 
Gesundheit, etwa HerzMobil oder die 
Teledermatologie. Welche Möglich-
keiten sehen Sie, diese Projekte in die 
Fläche zu bekommen?  
STS Königsberger-Ludwig: In der Di-
gitalisierung gibt es viele Stakeholder. 
Die große Herausforderung, die zum 
Gelingen beiträgt, ist, dass man erst 
einmal voneinander weiß: Was 
macht jeder, mit welchem Ziel? In 
einem weiteren Schritt sollten die 
Best Practice Beispiele herausgefil-
tert werden, um in Gespräche zu tre-
ten, wie man diese Vorzeigeprojekte 
in die Fläche bringt. Bei der Teleder-
matologie zB geht es auch darum, 
dass die versendeten Fotos auch von 
der Kasse akzeptiert werden. Man 
muss daher auch schauen, dass die 
digitalen Anwendungen, die es gibt, 
auch tatsächlich Eingang in das Sys-
tem finden. Und es werden Schnitt-
stellen nötig sein, um die Systeme gut 
zu verbinden. Darin sehe ich meine 
Aufgabe: zu steuern, zu koordinieren 
und dann umzusetzen, um Best Prac-
tice Projekte in die Fläche zu bringen.  
 

Die eHealth Roadmap, die kürzlich 
vom Fachverband der Elektro- und 
Elektronikindustrie in Zusammen-
arbeit mit anderen Stakeholdern 
veröffentlicht wurde, widmet sich 
genau diesem: Sie stellt alle kom-
menden Projekte grafisch dar und 
gibt einen guten Überblick über die 
Projektphasen. Warum ist das Mi-
nisterium bei dieser Roadmap nicht 
involviert?  

STS Königsberger-Ludwig: Wir ori-
entieren uns an der e-Health Stra-
tegie in der Bundes-Zielsteuerungs- 
kommission. Daher ist nicht geplant, 
dass wir uns an der eHealth-Road-
map aktiv beteiligen, das ist eine Ini-
tiative der Privatwirtschaft. Sie ist 
allerdings sehr interessant, weil sie 
gut zeigt, wie weit die Industrie in der 
Umsetzung ist. Wir werden die eHe-
alth-Roadmap daher auch in unsere 
jährliche Evaluierung mit aufnehmen.  
 

Förderungen im niedergelassenen 
Bereich können helfen, digitale Pro-
jekte voranzutreiben. Inwiefern sind 
diese in der aktuellen Legislaturpe-
riode geplant? 
STS Königsberger-Ludwig: Derzeit 
haben wir im Regierungsübereinkom-
men keine Fördermittel vorgesehen. 
Wir müssen die vorhandenen – per-
sonellen/finanziellen – Mittel so ein-
setzen, dass sie optimal genutzt 
werden. Ich habe den Eindruck, dass 
der Einsatz von digitalen Tools bei vie-
len Ärzt:innen bereits gang und gäbe 
ist, da fängt man nicht bei Null an. Es 
ist wichtig, dass man mit anderen Be-
gleitmaßnahmen, wie etwa optima-
len Schnittstellen, das vorhandene 
Potenzial ausschöpft. Viele engagierte 
Ärzt:innen haben etwa sehr gute Ter-
minsysteme. Wenn man dieses gute 
Bestehende über Schnittstellen dann 
zu 1450 bringen kann, ist das auch in 
Hinblick auf die Patientenlenkung 
zum Vorteil. Man muss das Beste-
hende nützen und optimieren. Es gibt 
allerdings schon viele gute Projekte, 
auf denen man aufbauen kann.

„Ohne Daten im Blindflug unterwegs“  
Bestehendes nützen und gegebenfalls optimieren, Doppelbefundungen vermei-
den, ein bundesweites Basisprogramm für 1450 aufbauen und mit Telemedizin 
vernetzen: Ein Interview mit STS Ulrike Königsberger-Ludwig über einige Ziele in 
der digitalen Medizin, über Datenqualität und künftige Präventionsplanung. 
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„Digitalisierung soll 
allen nutzen und einen 
Mehrwert haben. 
 
Gutes Datenmaterial 
ist daher Vorausset-
zung für die Gesund-
heitsplanung!“ 
 
 
Ulrike Königsberger-Ludwig 
Staatssekretärin im Bundesministe-
rium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 
Pflege und Konsumentenschutz 
 
 
 
 
 
 
Hinweis der Redaktion:  
Mit Jahresende 2025 wurde eine sechs-
monatige Einführungsphase bei der Diag-
nosecodierung beschlossen.“

Credit: BKA, Andy Wenzel
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Apropos Bestehendes nützen: Erst 
kürzlich hat die ÖGK EU-weit ein Ver-
gabeverfahren ausgeschrieben, wo-
nach ein Bieter mit der Beschaffung 
von umfassenden technischen und 
organisatorischen Dienstleistungen 
zur Bereitstellung eines österreich-
weit telemedizinischen ärztlichen 
Angebots betraut wird. Was halten 
Sie davon? 
STS Königsberger-Ludwig: Ich finde, 
das ist eine gute Initiative. Meines 
Wissens nach ist die Überlegung, Pa-
tientinnen und Patienten über 1450 
zu einem Telearzt oder einer Teleärz-
tin weiter zu verbinden. Das erscheint 
mir vernünftig, weil Menschen nicht 
immer nur eine Auskunft holen, son-
dern tatsächlich auch gerne mit 
einem Arzt, einer Ärztin, sprechen 
möchten. Wenn 1450 tatsächlich 
auch mit Telemedizin arbeitet, dann 
schont das auch die Ressourcen im 
niedergelassenen Bereich, es erspart 
Wege und würde die Ambulanzen 
entlasten. Das ist eine Win-Win-Si-
tuation. 
 

1450 ist bundesländerabhängig un-
terschiedlich ausgebaut. Ist geplant, 
die Hotline österreichweit zu verein-
heitlichen?  
STS Königsberger-Ludwig: Wir 
haben aktuell eine Erhebung über die 
Angebote in den einzelnen Bundes-
ländern gemacht, da sichten wir ge-
rade die Ergebnisse. Wir planen eine 
Art bundesweites Basisprogramm. 
Wenn die einzelnen Bundesländer 
darüber hinaus mehr machen wollen, 
ist das natürlich sinnvoll. Wien zum 
Beispiel organisiert die Impftermine 
über 1450, weil es viele Impfservice-
stellen gibt.  
 

Die digitalen Projekte, die erfolgreich 
waren, waren auch die, in denen die 
Ärzteschaft stark eingebunden war, 
Beispiel e-Impfpass. Auch bei der Er-
stellung der nationalen e-Health 
Strategie hat sich die ÖÄK einge- 

bracht. Inwieweit ist geplant, weitere 
Gespräche miteinander zu führen?  
STS Königsberger-Ludwig: Die Ab-
sprache mit der Ärzteschaft ist not-
wendig und wichtig, um digitale Pro- 
jekte gemeinsam weiter zu entwi-
ckeln. Es hat in der Vergangenheit 
Gespräche gegeben und wir werden 
natürlich diese Gespräche weiterfüh-
ren. Ein wichtiges Thema ist ELGA: 
Ich bin davon überzeugt, dass ELGA 
gut ist. Auch die anfängliche Skepsis 
der Ärztinnen und Ärzte hat sich 
mittlerweile gelegt. Aber, und jetzt 
kommt das große Aber: Es ist einfach 
noch nicht so anwenderfreundlich, 
wie wir es bräuchten. Auch im Hin-
blick auf eine „Patient Summary“ ist 
es problematisch, wenn man in ELGA 
keine Suchbegriffe eingeben kann, 
und stattdessen pdf-Dateien durch-
scannen muss. Daher ist es umso 
wichtiger, mit der Ärzteschaft zu 
sprechen, um ELGA gut weiterzuent-
wickeln. 
 

Welches Potenzial sehen Sie durch 
erfolgreich umgesetzte Digitalisie-
rungsprojekte? 
STS Königsberger-Ludwig: Digitali-
sierung, egal ob im Sinne von Daten-
sammlung, Datentransfer oder 
telemedizinischen Angeboten, soll 
allen nutzen und einen Mehrwert 

haben. Im Gesundheitswesen soll sie 
Ärztinnen und Ärzte soweit unter-
stützen, dass sie mehr Zeit für die 
Zuwendungsmedizin haben. Und auf 
Patientenseite soll die Digitalisierung 
helfen, Patientinnen und Patienten 
durchs Gesundheitssystem zu leiten. 
Damit ließen sich etwa auch Doppel-
befundungen besser vermeiden, was 
natürlich auch finanzielle Mittel spart. 
Ein weiterer Aspekt ist die zentrali-
sierte und qualitätsgesicherte Daten-
sammlung für die Präventions- und 
Versorgungsplanung. Derzeit wissen 
wir nicht einmal gesichert, wie viele 
Menschen wir beispielsweise mit Dia-
betes oder Bluthochdruck haben - weil 
es bisher im niedergelassenen Bereich 
bislang keine standardisierte, digitale 
Codierung nach ICD-10 gibt. Das än-
dern wir mit 1.1.2026: Dann müssen 
alle niedergelassenen Ärztinnen und 
Ärzte, inklusive Wahlärztinnen und 
Wahlärzte, Diagnosen verpflichtend 
und digital nach ICD-10 erfassen. Vo-
raussetzung ist, dass alle im System 
bereit sind, die Daten zu erheben und 
weiterzugeben.  
 

Das wird einer unserer Schwerpunkte 
sein: Gutes Datenmaterial ist Voraus-
setzung für die Gesundheitsplanung. 
Ohne Daten sind wir im Blindflug un-
terwegs. 
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Zahlreiche persönliche Gesprächs-
termine mit den Spitzen der Politik 
und der Wirtschaft, aktive Pres-
searbeit und laufender Austausch 
mit den Berufskolleginnen und -
kollegen: das sind zentrale Maß-
nahmen von Präsident Philipp 
Rath, wenn es darum geht, sich für 
die Interessen seines Berufsstan-
des stark zu machen.  
 
Stichwort Bürokratieabbau:  
Für Entlastung und gegen zusätzli-
che bürokratische Hürden setzt sich 
Philipp Rath entschlossen ein – kon-
kret fordert er Vereinfachungen im 
Bereich des Verfahrensrechts oder bei 
Bestimmungen rund um die Geld-
wäscheprävention. Auch die Ab-
schaffung einzelner Gesetzesbe- 
stimmungen – im Rahmen der Ent-
bürokratisierung- sind dringend not-
wendig. Im laufenden Austausch mit 
den führenden Vertreter:innen aus 
Politik und Wirtschaft bringt er die 
von der KSW speziell dafür erarbeite-
ten Lösungsvorschläge aktiv ein.  
 

Stichwort Steuerrecht: Die zuneh-
mende Komplexität in der Lohnver-
rechnung und in der Steuer- 
verwaltung macht dem Berufsstand 
das (Arbeits-)Leben weiter schwer. 
Hier fordert Präsident Rath unter 
anderem eine Reduktion der unzäh-
ligen ähnlichen, aber nicht gleichen 
Bestimmungen in den rund 300 Kol-
lektivverträgen. Auch die Abstim- 
mung des Steuerrechts mit dem So-
zialrecht ist für ihn ein wesentliches 
Ziel. Verhandlungen mit der Finanz-
verwaltung zu diesem Thema und 
zu anderen Punkten laufen.   
 
Stichwort Compliance 
Weitere Beispiele für Hürden, die 
Steuerberater:innen und Wirt-
schaftsprüfer:innen laufend neh-
men müssen, sind die Geldwäsche 
und der gesamte Compliance-Be-
reich, etwa die Offenlegungsbe-
stimmungen im UGB. Hier fordert 
der KSW-Präsident eine Verein-
fachung im Ablauf und eine wesent-
liche Reduktion der Strafen.

Herausforderungen annehmen! 

Die großen Herausforderungen, mit denen der Berufsstand der Steuerbera-
ter:innen und Wirtschaftsprüfer:innen teils seit vielen Jahren konfrontiert ist, 
geht der neue KSW-Präsident Philipp Rath mit konkreten Maßnahmen an.  

BUKO-Jahresbericht 2025

Mag. Philipp Rath 
Präsident der Kammer der 
Steuerberater:innen und 
Wirtschaftsprüfer:innen 
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Stichwort Künstliche Intelligenz 
Im Bereich Digitalisierung und KI 
sind Steuerexpert:innen ebenfalls 
gefordert, flexibel zu bleiben und ihr 
Angebot, wie auch die Tools und 
Mittel, die sie einsetzen, ständig zu 
überprüfen. Technologische Ent-
wicklungen werden dabei nicht als 
Gefahr, sondern als Chance gesehen. 
Lebenslanges Lernen wird als wich-
tiger denn je erachtet.  
 
Stichwort NaBeG 
Rund um die immer wieder verzöger-
ten Änderungen der Regeln zur 
Nachhaltigkeitsberichterstattung 
(Stichwort EU-Omnibus-Bestim-
mungen) informiert und unterstützt 
die KSW ihren Berufsstand kontinu-
ierlich. Die Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung spielt auch in die 
Ausbildung der jungen Kolleginnen 
und Kollegen hinein, da eine Ergän-
zung der Lehr- und Prüfungspläne 
notwendig ist. Nach dem aktuellen 
Stand zum Zeitpunkt der Bericht-
erstattung wird das NaBeG im ersten 
Quartal 2026 verabschiedet werden. 
 
Nachwuchs sichern 
Generell ist der Berufsnachwuchs 
dem KSW-Präsidenten ein beson-
ders großes Anliegen. Das zeigt sich 
auch an den laufenden Aktivitäten 

der KSW – von Schulbesuchen und 
Messe-Teilnahmen bis hin zu reich-
weitenstarken Social Media-Kam-
pagnen und Events speziell für die 
junge Zielgruppe.    
 
Ausbildungsqualität wahren  
Steuerberater:innen und Wirt-
schaftsprüfer:innen haben eines der 
schwersten Berufsprüfungsverfah-
ren in Österreich zu meistern. Und 
sie tragen maßgeblich zum Erfolg 
der heimischen Unternehmen bei: 
Sie sind die ersten Ansprechpart-
ner:innen für Neugründer:innen, sie 
begleiten und beraten etablierte Un-
ternehmen durch alle Entwicklungs- 
und Wachstumsphasen – und sie 
sind wichtige Sparringpartner in Kri-
senzeiten. Daher steht auch die Top-
Qualität der Aus- und Weiterbildung 
für den Präsidenten an oberster 
Stelle. Im ständigen Austausch mit 
der ASW (Akademie der Steuer-
berater:innen und Wirtschaftsprü-
fer:innen) werden laufend neue 
Entwicklungen und Bedürfnisse der 
Branche vorweggenommen und im 
Lehr- und Lernprogramm berück-
sichtigt. 
 
Exzellenter Ruf  
All das führt dazu, dass beide Be-
rufsgruppen zu den angesehensten 

im Land zählen. Das zeigte auch 
neuerlich die jährliche Umfrage 
unter Österreichs Unternehmen – 
sie bestätigte die hervorragenden 
Imagewerte der Berufsgruppen in 
der Wirtschaft und die Zufrieden-
heit mit den Leistungen der Steuer-
berater:innen und Wirtschafts- 
prüfer:innen.  
 
Das Attribut „unverzichtbar“ ist für 
Österreichs Steuerberater:innen ab-
solut angebracht. Denn 97 % der 
heimischen Unternehmen nahmen 
in den letzten beiden Jahren die 
Dienste eines Steuerberater oder 
einer Steuerberaterin in Anspruch. 
Dieser Wert ist in den letzten Jahren 
konstant hoch. Von jenen, die mit 
Steuerberater:innen zusammen-
arbeiten, sind 86 % – also die große 
Mehrheit – äußerst oder sehr zufrie-
den. Die Dienste eines / einer Wirt-
schaftsprüfer:in nimmt dagegen 
vergleichsweise nur jeder vierte Be-
fragte in Anspruch. Mehr als drei 
Viertel (76 %) der Kund:innen geben 
ihnen Bestnoten für Wirtschafts-
prüfer:innen – eine klare Steigerung 
gegenüber dem Vorjahr (64 %).  
 
Eine Bilanz, mit der unsere beiden 
Berufsgruppen absolut zufrieden 
sein können.  
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Das Jahr 2025 stand im Zeichen in-
tensiven bilateralen Austauschs mit 
deutschen Berufskolleginnen und -
kollegen sowie internationalen Fach-
organisationen. Die bilaterale Kon- 
taktpflege von KSW-Präsident Philipp 
Rath und drei hochrangige Besuche 
unterstrichen die Bedeutung der 
grenzüberschreitenden Zusammen-
arbeit für die Weiterentwicklung der 
Berufsstände 
 
Im Sommer traf sich KSW-Präsident 
Philipp Rath erstmals nach seinem 
Amtsantritt mit dem Präsidenten der 
Bundessteuerberaterkammer Hart-

mut Schwab, zu einem persönlichen 
Gespräch über aktuelle Themen der 
Steuerberater:innen beider Länder 
und die Herausforderungen der Inte-
ressenvertretung. Weiters gab es ein 
Kennenlernen mit der Sprecherin des 
Vorstands des Instituts der Wirt-
schaftsprüfer in Deutschland, Melanie 
Sack. Im Herbst folgte ein Treffen mit 
dem Präsidenten der Wirtschaftsprü-
ferkammer, Andreas Dörschell, bei 
dem die Anliegen der Wirtschaftsprü-
fer:innen beider Länder im Mittel-
punkt standen. 
 
Empfang des Finanzministers von 
Sachsen-Anhalt mit Delegation 
Im September empfing KSW-Prä-
sident Philipp Rath eine hochrangige 
Delegation aus Sachsen-Anhalt in der 
KSW. Unter den Gästen waren der Fi-
nanzminister des Landes Sachsen-
Anhalt, Michael Richter, der Präsident 
der Steuerberaterkammer Sachsen-
Anhalts, Robert Kühnel, sowie weitere 

CDU-Abgeordnete des Landtags 
Sachsen-Anhalt.   
Es wurde deutlich, dass der deutsche 
und der österreichische Berufsstand 
vor ähnlichen Herausforderungen ste-
hen. 
 
Demografischer Wandel als gemein-
same Herausforderung 
Ein Kernthema war der demogra-
fische Wandel. Beide Länder kämpfen 
mit einer Überalterung des Berufs-
standes. Während in Österreich die 
Mitgliederzahlen noch wachsen, sieht 
sich Deutschland bereits mit einem 
deutlichen Rückgang bei den Prü-
fungszulassungen konfrontiert. Dies 
macht Reformen in der Berufsausbil-
dung dringend erforderlich. Intensiv 
diskutiert wurde insbesondere die 
Weiterentwicklung der Fachprüfun-
gen. 
 
KI als Zukunftsthema 
KI wurde als Chance und zugleich als 
Herausforderung für beide Länder 
identifiziert. Einerseits bietet KI Po-
tenzial, den Personalmangel im Be-
rufsstand abzufedern, andererseits 
stellt sie die Ausbildung vor neue An-
forderungen. 
 

Man tauschte sich auch über die Digi-
talisierung bei den Finanzverwaltun-
gen aus. Während in Österreich mit 
FinanzOnline bereits zahlreiche Pro-
zesse digital abgewickelt werden, 
steht Deutschland mit dem Pilotpro-
jekt zum automatisierten Veranla-
gungsverfahren (Konsensverfahren) 
noch am Anfang.

Steuerberater:innen und Wirtschaftsprü-
fer:innen sind international gut vernetzt 
Grenzüberschreitender Dialog und vor allem intensiver Erfahrungsaustausch 
prägten 2025 die internationale Arbeit unserer Berufsstände!

Credit: KSW

Credit: KSW
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Deutsche Bundestagsabgeordnete 
zu Besuch in Wien 
Im Oktober  war eine Delegation deut-
scher Bundestagsabgeordneter zu 
Gast in der KSW-Landesstelle Wien. 
Die Mitglieder des Finanzausschusses, 
darunter auch der Präsident der Steu-
erberaterkammer Niedersachsen, 
Fritz Güntzler, wurden von Peter Bar-
tos, Landespräsident der KSW-Lan-
desstelle Wien, zu einem informellen 
Austausch empfangen. 
 

Im Fokus standen drei zentrale The-
menfelder: Die deutsche Seite zeigte 
großes Interesse an den österreichi-
schen Regelungen zu Private Equity 
und dem Fremdbeteiligungsverbot, 
da sich diese Thematik in Deutschland 
im legistischen Prozess befand. Es 
fand zudem ein reger Austausch über 
das Ausbildungs- und Prüfungssys-
tem für Steuerberater:innen und Wirt-
schaftsprüfer:innen statt. Auch die 
neue Binnenmarktstrategie der Euro-
päischen Kommission und deren 
mögliche Auswirkungen auf regulierte 
Berufe wurde diskutiert. 
 

Der Dialog in entspannter, freund-
schaftlicher Atmosphäre machte die 
gemeinsame Interessenslage deut-
lich. Vom Austausch über Best Practi-
ces zur Gewinnung und Qualifizierung 
des Berufsnachwuchses können beide 
Länder profitieren. 
 
Gastgeber für das PAEE-Treffen 
Die KSW  war auch Gastgeber des 
Steering Group Meetings von Profes-
sional Accountancy Education Europe 
(PAEE), einem Gemeinschaftsprojekt 
führender europäischer Berufsorgani-
sationen zur Harmonisierung der Aus-
bildungsstandards in der Wirtschafts- 
prüfung. 17 Vertreter:innen aus zehn 
Organisationen und acht Ländern 
kamen zusammen, um sich über 
Standards und aktuelle Entwicklun-
gen in der Ausbildung der Wirtschafts-
prüfer:innen in Europa auszutauschen. 

Bei der eineinhalbtägigen Fachtagung 
präsentierten die Mitgliedsorganisa-
tionen ihre Self-Assessments bezüg-
lich der Ausbildungsstandards. KSW- 
Vizepräsidentin Kristina Weis stellte 
den internationalen Kolleginnen und 
Kollegen die Kammer sowie die Aka-
demie der Steuerberater:innen und 
Wirtschaftsprüfer:innen (ASW) vor. Im 
Fokus standen die Ausbildung zur/ 
zum Wirtschaftsprüfer:in und die 
Fachprüfung in Österreich. 
 
Perspektiven für die Zukunft 
Die intensiven Austauschrunden des 
Jahres 2025 lieferten wertvolle Im-
pulse für die Weiterentwicklung des 
Berufsstandes. Besonders in den Be-
reichen Digitalisierung, Prüfungswe-
sen und Nachwuchsgewinnung zeigte 
sich, dass grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit essenziell ist, um die 
gemeinsamen Herausforderungen zu 
meistern. Der Berufsstand profitiert 
vom Blick über die Landesgrenzen, 
lernt Best Practices kennen und kann 
zugleich österreichische Stärken in den 
internationalen Dialog einbringen. 
 
Die Fortsetzung des Dialogs mit dem 
deutschen Berufsstand ist geplant. 
Auf europäischer Ebene wird die KSW 

ihre aktive Rolle in den Fachorganisa-
tionen fortsetzen und sich weiterhin 
für praxistaugliche Lösungen einset-
zen, die nationale Besonderheiten an-
gemessen berücksichtigen 
 
Europäisch und global gut vernetzt  -  
eigenes Büro in Brüssel seit 2020 
Die KSW ist Mitglied bei Accountancy 
Europe, CFE Tax Advisers Europe, der 
European Tax Adviser Federation 
(ETAF), der International Federation of 
Accountants (IFAC) sowie beim Inter-
national Valuation Standards Coun-
cil (IVSC). Darüber hinaus fördert die 
KSW die Landesorganisation Öster-
reich der International Fiscal Asso-
ciation (IFA) und wirkt in zwei 
Fachkooperationen mit: Professio-
nal Accountancy Education Europe 
(PAEE) und D-A-CH-Steueraus-
schuss. 
 

Damit ist sichergestellt, dass die Inte-
ressen der Steuerberater:innen und 
Wirtschaftsprüfer:innen über die Lan-
desgrenzen hinaus gut vertreten sind 
und der Berufsstand aktiv bei europäi-
schen und globalen Entwicklungen – 
etwa im Bereich des Standardsetting 
– mitwirkt.
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Im April 2025 präsentierten das 
Bundesministerium für Arbeit, So-
ziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz (BMASGPK) 
und die Gesundheit Österreich 
GmbH (GÖG) die Ergebnisse der 
Österreichischen Zahnstatuserhe-
bung 2023/24, welche einen Fokus 
auf die Zahngesundheit von 6- bis 
7-Jährigen legte.  
Diese Studie zeigte klar auf, dass 
es weiterhin einen eklatanten 
Mangel gibt, was präventive Ver-
sorgungsleistungen bei Kindern 
und Jugendlichen betrifft.  
 

Die ÖZÄK legte 2025 – gestärkt 
durch die Ergebnisse dieser Studie 
– einen starken Fokus auf zahn-
medizinische Prävention insbeson-
dere für Kinder und Jugendliche. Zu 
diesem Zweck nahm die ÖZÄK im 
Mai 2025 auch bei einem der re-
nommiertesten Foren für Gesund-
heitspolitik, dem Austrian Health 
Forum in Schladming, teil.  
 
Im Rahmen einer hochrangig be-
setzten Diskussionsrunde betonte 
ÖZÄK-Präsidentin Dr.in Birgit Vet-
ter-Scheidl, dass eine Aufnahme 
der zahnmedizinischen Unter-
suchung in den Eltern-Kind-Pass 
von elementarer Bedeutung sei, 
um Kindern sowie Eltern frühzeitig 
eventuell bestehende Ängste vor 
zahnärztlichen Behandlungen zu 
nehmen.  
 
Das notwendige Untersuchungs-
programm wurde bereits mit den 
zuständigen Stellen erarbeitet, es 
fehle nur noch an der gesetzlichen 
Umsetzung. Die ÖZÄK stehe für 
entsprechende Gespräche jederzeit 
zur Verfügung. 
 
Als die neue Bundesregierung An-
fang des Jahres ihr Regierungspro-
gramm vorgelegt hat, erkannte die 
ÖZÄK positiv an, dass nach jahre-
langer Forderung seitens der Zahn-
ärzteschaft endlich die zahn- 
medizinische Untersuchung in das 
Untersuchungsprogramm des El-
tern-Kind-Passes aufgenommen 
werden sollte. 

Im Fokus:  Zahnmedizinische Prävention 
Eine Aufnahme der zahnmedizinischen Untersuchung in den Eltern-Kind-
Pass ist von elementarer Bedeutung, um Kindern sowie Eltern frühzeitig 
eventuell bestehende Ängste vor zahnärztlichen Behandlungen zu neh-
men und damit für die Zukunft vorzusorgen!
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Ende des Jahres 2025 kam es nun 
aber zur wiederholten Enttäu-
schung: Zwar wurde im Dezember 
2025 eine Gesetzesnovelle betref-
fend Eltern-Kind-Pass beschlos-
sen, doch diese enthielt keine 
Aufnahme der zahnmedizinischen 
Untersuchung. Somit ist zahn-
medizinische Prävention leider 
weiterhin kein Fokus der Bundes-
regierung, obwohl dies nachweis-
lich zu erheblichen Kostenein- 
sparungen im öffentlichen Ge-
sundheitssystem führen würde. 
 
Doch auch ohne Unterstützung der 
Bundesregierung hat die ÖZÄK 
2025 bedeutsame Schritte zur För-
derung der zahnmedizinischen 
Prävention in Österreich gesetzt. 
Studien aus Skandinavien zeigen 
nämlich eindeutig, dass seit der 
Einführung von zahnmedizinischer 
Prophylaxe als Kassenleistung die 
Kariesfälle um bis zu 80 % zurück-
gegangen sind.  

Mit diesem Ziel vor Augen konnte 
die ÖZÄK mit der Krankenfürsor-
geanstalt der Bediensteten (KFA) 
der Stadt Wien eine Ausweitung 
zahnmedizinischer Präventions-
maßnahmen im Gesamtvertrag 
verankern. Seit April 2025 können 
auch erwachsene Versicherte der 
KFA Wien einmal jährlich eine 
Mundhygiene als Kassenleistung 
in Anspruch nehmen, bei welcher 
bloß ein geringer Selbstbehalt an-
fällt. Das Projekt ist vorerst bis 
März 2027 befristet, doch spätes-
tens ab Herbst 2026 werden Ge-
spräche über die Verlängerung des 
Projekts geführt. 
 
Zudem haben sich im Herbst 2025 
die ÖZÄK und die Versicherungs-
anstalt öffentlich Bediensteter, Ei-
senbahnen und Bergbau (BVAEB) 
auf ein Pilotprojekt zur Modernisie-
rung der zahnärztlichen Honorar-
ordnung geeinigt. Dieses Pilotpro- 
jekt forciert die zahnmedizinische 

Prävention und ist ein Versuch, die 
Prophylaxe für Kinder und Jugend-
liche zu stärken. Künftig können 
mit der BVAEB für die Altersgruppe 
zwischen vollendetem 6. und 18. 
Lebensjahr zwei Mundhygiene-Be-
handlungen pro Jahr abgerechnet 
werden. Die Erfahrung in anderen 
Ländern hat gezeigt, dass es damit 
gelingen kann, die Zahngesundheit 
und das Bewusstsein für Prophy-
laxe in der Gesamtbevölkerung 
stark zu verbessern.  
 
Dies ist aufgrund der bereits be-
schriebenen unterbliebenen Aus-
weitung des Eltern-Kind-Passes 
auf zahnmedizinische Unter-
suchungen besonders relevant. 
Das Pilotprojekt beginnt mit 1. Jän-
ner 2026 und ist vorerst auf 3 Jahre 
befristet. Das Pilotprojekt wird 
durch eine rollierende statistische 
Kontrolle betreffend die Auswir-
kungen auf das Leistungsgesche-
hen in den Ordinationen begleitet.
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Mit Beginn der aktuellen Legislatur-
periode hat der Justizausschuss 
einen neuen Obmann bekommen. 
Mag. Klaus Fürlinger ist oberöster-
reichischer Rechtsanwalt und be-
reits seit 2017 Abgeordneter zum 
Nationalrat. Er spricht mit Mag. 
Christian Moser über die anstehen-
den Gesetzesvorhaben und die Ver-
besserungsvorschläge des ÖRAK in 
diesem Zusammenhang. 
Der Staat muss sparen und auch die 
Justiz muss dafür herhalten. Sehen 
Sie den Rechtsstaat in Gefahr? 
Nein, es muss jeder einen Beitrag zur 
Sanierung des Budgets leisten. Die 
Justiz ist davon noch am wenigsten 

betroffen. Es wer-
den keine Plan-
stellen gestrichen, 
insofern glaube 
ich, dass es aus-
gewogen ist. Es 
gäbe noch Mög-
lichkeiten, Verfah-
ren zu be- 
schleunigen oder 
zu entbürokrati-
sieren. Wir haben 
einige Vorschläge, 
die wir umsetzen 
könnten und wer-
den das in der 
Folge auch ins 
Auge fassen. 
 
Sie haben die Ob-
mannschaft im 
Justizausschuss 
mit Beginn der 
aktuellen Legis-

laturperiode übernommen. Was sind 
die großen justizpolitischen Themen, 
die die Regierung in die Wege leiten 
möchte, und welche Initiativen kann 
das Parlament setzen?  
 
Es soll zu einem grundlegenden Re-
formprozess des Justizsystems, rund 
20 Jahre nach der letzten großen Re-
form, kommen. In diese Evaluierung 
wird auch die Bundesstaatsanwalt-
schaft implementiert sein. Die StPO-
Novelle soll die Beschuldigtenrechte, 
die Laiengerichtsbarkeit und einige 
Dinge, die im Regierungsprogramm 
stehen, umfassen. Es soll ein großes 
Werk werden. 

Der ÖRAK bezieht regelmäßig zu 
wichtigen justizpolitischen Themen 
Stellung und artikuliert bei Bedarf 
Bedenken im Gesetzwerdungspro-
zess. Wie ernst wird die Stimme der 
Rechtsanwaltschaft in der Politik ge-
nommen? 
Ich kenne die Vorschläge alle. Einige 
davon sind auch ins Regierungspro-
gramm eingeflossen. Und es ist si-
cher kein Nachteil, wenn der 
Justizsprecher der größten Regie-
rungspartei Anwalt ist. 
 
Mit 1. 4. 2025 erfolgte eine massive 
Erhöhung der Gerichtsgebühren im 
Ausmaß von 23%. Sehen Sie darin 
nicht auch eine zunehmende Er-
schwernis des Zugangs zum Recht? 
Das sehe ich, wie die Anwaltschaft 
generell. Wir haben uns vorgenom-
men, ehestmöglich eine Novelle auf 
den Weg zu bringen. Der Zugang 
zum Recht muss für alle möglich sein 
und in dieser Art, wie die Gebühren 
jetzt ausgestaltet sind, ist das aus 
meiner Sicht auch nicht mehr ge-
währleistet. 
 

Mit dem Strafprozessrechtsände-
rungsgesetz 2024 wurde die Be-
schlagnahme von Datenträgern und 
Daten und deren Auswertung neu 
geregelt. Der ÖRAK sieht allerdings 
weiterhin Handlungsbedarf, da den 
Vorgaben des Verfassungsgerichts-
hofes durch die Reform unserer An-
sicht nach nicht ausreichend 
Rechnung getragen wurde. Werden 
Sie sich für weitere Anpassungen ein-
setzen? 

Im Gespräch mit dem Obmann des parlamentarischen 
Justizausschusses NAbg. Mag. Klaus Fürlinger 
 

„Verantwortung für den Rechtsstaat”
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In der Politik ist man nicht allein auf 
der Welt. Es gab seitens der ÖVP 
Wünsche, die wir umsetzen wollten. 
Politik ist aber auch Kompromiss 
und wir konnten nicht alles durch-
setzen, was wir uns gewünscht 
haben. Mit unseren Ideen waren wir 
näher an den Ideen des ÖRAK, als 
andere es gewesen sind. Wir müs-
sen jetzt mit dieser Lösung leben. 
Sie ist sicher nicht die schlechteste 
und besser als vorher. 
 
Die Gründung einer FlexCo ist seit 
2024 möglich und hat sich zum Er-
folgsmodell entwickelt. Welche Ele-
mente der FlexCo sollten aus Ihrer 
Sicht in das GmbH-Recht übernom-
men werden? 
Man muss immer vorsichtig sein, 
unser Firmenbuch ist international 
eines der besten und lebt auch von 
der Rechtssicherheit. Man kann aber 
durchaus überlegen, die eine oder 
andere formalrechtliche Verpflich-
tung zu überprüfen. 
 
Es ist ja auch eine gesetzliche Eva-
luierung des § 12 FlexKapGG für das 
Jahr 2027 vorgesehen. 
Wir wissen, dass der ÖRAK die No-
tariatsaktspflicht kritisch sieht und 
werden uns das ansehen. 
 
Sie sind als Rechtsanwalt selbst von 
der Problematik betroffen, dass Ihre 
im staatlichen Pensionssystem er-
worbenen Versicherungszeiten ver-
fallen, sofern Sie nicht insgesamt 15 
Versicherungsjahre erwerben. Die 
Forderung des ÖRAK ist, Zeiten der 
Zugehörigkeit zu einer Versorgungs-
einrichtung der Rechtsanwaltskam-
mern als Beitragszeiten für die 
Wartezeit im staatlichen System 
anzurechnen. Können Sie dieses An-
liegen nachvollziehen? 
Ja, die Arbeitswelt ist flexibler ge-
worden. Dass man drei oder vier 
Jahrzehnte in einem Job verbringt, ist 

eher selten. Da ist aus meiner Sicht 
durchaus die Notwendigkeit gege-
ben, nachzudenken, wie man die 
Systeme durchlässiger machen kann, 
damit keine erworbenen Beitragszei-
ten verfallen. Hier ist zu überlegen, 
eine Änderung herbeizuführen, 
wobei ich schon die Notwendigkeit 
sehe, dass vorher die Ländersysteme 
harmonisiert werden. Solange es in 
jedem Bundesland unterschiedliche 
Pensionsrechte gibt, wird es schwie-
rig werden. 
 
Das weiß die Standesvertretung 
auch und es ist zunächst einmal die 
Aufgabe, ein gemeinsames System 
herzustellen. Das ist conditio sine 
qua non aus meiner Sicht. 
 
Was spricht dafür, dass die Dreier-
Koalition eine volle Legislaturpe-
riode halten wird? 
Erstens einmal ein Verantwortungs-
gefühl der Beteiligten. Politik ist 
immer schwierig, aber der Start war 
eher verheißungsvoll. Und die Stim-
mung im Land ist aus meiner Sicht 
um einiges besser als vorher. Wenn 
du dich in der Politik bemühst, res-
pektvoll zusammenzuarbeiten, ist 
es möglich – auch trotz unterschied-
licher Zugänge. 
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„Wir werden eine 
Novelle des GGG 
auf den Weg brin-
gen.” 
 
Mag. Klaus Fürlinger, geb 1965 in 
Linz; studierte Rechtswissenschaf-
ten in Linz und Salzburg, seit 1996 
selbständiger Rechtsanwalt in Linz, 
seit 2009 Mitglied des Landesschul-
rates für Oberösterreich, seit 2019 
Aufsichtsrat der Oberösterreichi-
schen Landesbank AG 
 
Abgeordneter zum Nationalrat seit 
9.11.2017, Justizsprecher der ÖVP und 
seit 26.2.2025 Obmann des Justiz-
ausschusses 
 
Träger des Großen Silbernen Ehren-
zeichens für Verdienste um die Re-
publik Österreich
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Der Österreichische Rechtsanwalts-
kammertag unterhält ein eigenes 
Büro in Brüssel, mit dem er sich aktiv 
auf europäischer Ebene einbringt 
und ist Mitglied im Rat der Europäi-
schen Anwaltschaften (CCBE). 
Viele Themen auf europäischer 
Ebene betreffen die rechtsanwalt-
liche Tätigkeit, derzeit insbesondere 
die Auswirkungen der technologi-
schen Entwicklungen auf die Grund-
werte des Berufsstandes und damit 
die Grundrechte von Bürgerinnen und 
Bürgern.  
 
Der ÖRAK setzt sich durch seine Ver-

tretung in Brüssel für die rechts-
anwaltlichen Kernwerte und die 
Grundrechte, insbesondere im Justiz-
bereich, gegenüber den EU-Institu-
tionen und dem Europarat ein, 
daneben ist er im CCBE aktiv.  
 
Der CCBE ist die gemeinsame euro-
päische Dachorganisation der natio-
nalen Rechtsanwaltsorganisationen 
und vertritt über sie mehr als eine 
Million europäische Rechtsanwältin-
nen und Rechtsanwälte. Die Vertei-
digung der Unabhängigkeit und der 
Kernwerte des Berufsstandes, die 
Verteidigung der Rechtsstaatlichkeit, 

der Menschenrechte und der demo-
kratischen Werte sind die Kernaufga-
ben des CCBE. 
 
Der CCBE setzt sich auch regelmäßig 
zur Verteidigung von Rechtsanwäl-
tinnen und Rechtsanwälten ein, die 
in Gefahr sind, und verleiht jährlich 
einen Menschenrechtspreis an he-
rausragende Rechtsanwälte bzw An-
waltsorganisationen, die sich in 
herausragender Weise für die Wah-
rung der Werte des Rechtsanwalts-
berufs engagiert und aufgeopfert 
haben.  
 

 
Die Arbeit des ÖRAK in Hinblick  
auf die EU und den Europarat 
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Konsultationsprozess zur Vergabe-
richtlinie
Die Evaluierung der Vergaberichtlinie
ist in den europäischen Berufsver-
tretungen lange erwartet und damit
auch ein bereits gut vorbereitetes
Thema. 

In den im März 2025 und Dezember
2025/Jänner 2026 von der EU-Kom-
mission durchgeführten öffentlichen
Konsultationsprozessen konnten
und können Berufsvertretungen bei-
tragen, die Richtlinien von 2014 zu
evaluieren und wichtige Anpassun-
gen vorzuschlagen. 

Die Ergebnisse der beiden Konsulta-
tionen bilden eine wichtige Basis für
die Anpassungsvorschläge der Eu-
ropäischen Kommission, die im ers-
ten Quartal 2026 veröffentlicht
werden sollen. Ein derartiger Richt-
linienvorschlag der Europäischen
Kommission stellt den Beginn des
Gesetzgebungsverfahrens dar, in
dem das Europäische Parlament
und der Rat der EU als Vertretungs-
organ der Mitgliedsregierungen ge-
meinsam Entscheidungen treffen. 

Gemeinsame Erklärung: Luxem-
bourg Declaration
Die Abstimmungen zwischen den
Berufsvertretungen zur Revision der
Vergaberichtlinien sind schon lange
angelaufen. Um nachhaltigen Ein-
fluss auf Europäische Prozesse zu
nehmen, ist das Engagement in eu-
ropäischen und auch globalen Be-
rufsvertretungen unverzichtbar.

Daher wurde im Mai 2025 gemein-
sam mit dem ACE, dem European
Council of Engineers Chambers
(ECEC), den European Engineering

Consultancies (efca) und der luxem-
burgischen Kammer OAI die Luxem-
bourg Declaration mit ihren vier
Forderungen aufgestellt: 
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Revision EU-Vergaberichtlinie
2025 hat die EU-Kommission die Vorarbeiten zur Überarbeitung der EU-Vergaberichtlinie
begonnen, die auch die Grundlage für das österreichische Vergaberecht und damit die
Ausschreibungen von ZT-Leistungen ist. Daher lohnt es sich, dies näher zu beleuchten.

v.l.n.r: ZT-VP BR DI Klaus Thürriedl und ZT-Präsident Arch. DI Daniel Fügenschuh

Credit: DI Katharina Schiffl

Luxembourg Declaration  
on Public Procurement 
Adopted in Luxembourg, 15 May 2025 

on the occasion of the conference  
Architects + Engineers: Partnership for Resilient Design 

organised by ACE, EFCA, ECEC and OAI representing almost 
1.5 million architects and consulting engineers in Europe

1. Strengthen the internal market with overarching public procurement 
rules beyond lowest price 

2. Better recognition of the specific nature of intellectual services 
3. Ensure quality- and innovation oriented procurement procedures 
4. Improve access to procurement for SMEs and new entrants 
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Projekte zur Stärkung der Wett-
bewerbskultur
Neben diesen Bemühungen enga-
giert sich die ZT-Kammer auch in
zahlreichen europäischen Projekten,
die ebenfalls maßgeblich dazu bei-
tragen können, berufspolitische
Ziele zu erreichen.

Durch die Wettbewerbsdatenbank
„architekturwettbewerb.at“ hat die
ZT-Kammer eine Vorreiterrolle in Eu-
ropa, weil sie Wettbewerbe sichtbar
und leicht zugänglich macht. Um
den Zugang für ZT in anderen euro-
päischen Ländern zu erleichtern,
wird die Ausweitung dieses Modells
erfolgreich forciert, unter anderem
wurde es von der Bayerischen und
der Berliner Architektenkammer
übernommen. 

Aus dieser Rolle heraus wurde unter
der Leitung der ZT-Kammer auch
das Projekt ARCH-E gestartet, wel-
ches im Rahmen des EU-Pro-
gramms Creative Europe gefördert
wird. Es zielt darauf ab, die schlechte
Datenlage zu Erfahrungen mit
Wettbewerben zu verbessern, ihre
Qualität grenzübergreifend zu för-
dern und bestehende Zugangshür-
den abzubauen.

ARCH-E White Paper
Die zehn wichtigsten Empfehlungen
an die EU-Kommission in Bezug auf
den Architekturwettbewerb wurden
im Rahmen des ARCH-E White Pa-
pers publiziert:
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Baukultur – Qualität und Innovation fördern und die wirtschaftlich vor-
teilhaftesten Lösungen durch Architekturwettbewerbe finden
a  Ein eigenes Kapitel zur Beschaffung von intellektuellen Dienstleistungen 
       in der EU-Vergaberichtlinie mit spezifischen Regelungen für Planungs-  
       leistungen in der gebauten oder natürlichen Umwelt

a  Qualitätsorientierte Beschaffung durch Wettbewerbe | Das Prinzip der 
       besten Lösung im Gegensatz zum niedrigsten Preisangebot

a  Gewährleistung von qualifizierten, unparteiischen und unabhängigen 
       Preisgerichten

a  Festlegung von Wettbewerben als Standard-Beschaffungsverfahren für 
       architektonische Planungsleistungen (außer bei spezifischen Projekten, 
       die andere Formen der Beschaffung erfordern)

a  Verpflichtung der Beschaffer:innen zur gründlichen Vorbereitung eines 
       Wettbewerbs und zur Realisierung des Projekts

a  Eine verbindliche Zusage der Auftraggeber:in, die Gewinner:in des Wett-
       bewerbs zu beauftragen

Unterstützung von KMU beim Eintritt in den europäischen Markt durch
Förderung der Wettbewerbsfähigkeit
a  Keine wirtschaftlichen Teilnahmekriterien für Wettbewerbe

a  Keine Referenzprojekte als Teilnahmebedingung für Wettbewerbe

a  Begrenzung der erforderlichen Ausarbeitungstiefe für Wettbewerbsbeiträge

a  Anonymität der Teilnehmer:innen während des gesamten Wettbewerbs-
       verfahrens

ARCH-E
White Paper
Empfehlungen für 
qualitätsorientierte 
Beschaffungsprozesse mit 
Hilfe von Architektur- und  
Planungswettbewerben

Europäische Plattform für 
Architektur- und Planungswettbewerbe



Neuer ACE-Präsident: Daniel Fü-
genschuh: 
Die zunehmende Einbindung von
BKZT-Präsident Arch. DI Daniel Fü-
genschuh in europäische Frage-
stellungen seines Berufsstandes
zeigte sich bereits durch seine um-
fassenden internationalen Aktivitä-
ten als gewähltes Vorstands-
mitglied der globalen Architekten-
organisation UIA sowie als Vor-
standsmitglied des Architect’s
Council of Europe (ACE). 

Der Architect’s Council of Europe
(ACE) fungiert als Dachverband der
europäischen Architektenkammern
und -verbände. 

Übergeordnetes Ziel der Organisa-
tion ist es, die Qualität der gebauten
Umwelt zu fördern und die Position
des Berufsstandes in Europa zu
stärken. Am 14. November 2025
wurde Fügenschuh nun zusätzlich
zur BKZT-Präsidentschaft zum Prä-
sidenten des Architects‘ Council of
Europe (ACE) gewählt. Mit Beginn
des Jahres 2026 übernimmt er damit
die Vertretung der Interessen von

mehr als einer halben Million Archi-
tekt:innen in Europa.

Seine inhaltlichen Schwerpunkte
sind breit angelegt und umfassen
unter anderem die aktuell laufende
Reform des EU-Vergaberechts, die
Förderung von Nachhaltigkeit in der
Baubranche sowie ein verstärktes
Engagement für leistbaren Wohn-
raum.
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Der European Council of Civil Engineers (ECCE) ist ein
europäischer Dachverband nationaler Organisationen
des Bauingenieurwesens, der die Förderung höchster
technischer und ethischer Standards im Bauwesen
sowie die Zusammenarbeit zwischen Ingenieurorga-
nisationen in ganz Europa unterstützt. 

Seit 40 Jahren vertritt ECCE als vereinte Stimme die In-
teressen der europäischen Bauingenieur:innen und en-
gagiert sich für Sicherheit, Qualität und nachhaltige
Entwicklung in Europa. Innerhalb der Bundeskammer
der ZT wird der ECCE vertreten durch Dipl.-Ing. Andreas
Brandner. Der ECCE hat die Luxembourg Declaration
gemeinsam mit einer Reihe von weiteren Part-
ner:innen unterzeichnet. 

Das Buch „Civil Engineering Profession in Europe“
wurde vom ECCE erstmals Anfang der 1990er-Jahre
veröffentlicht. Eine zweite Ausgabe erschien 1998, ge-
folgt von einer dritten Ausgabe im Jahr 2005, die über
den hier angegebenen QR-Code abrufbar ist. 

Ziel des Buches „Civil Engineering Profession in Eu-
rope“ war es, den Bauingenieurberuf in Europa aus
Sicht der Fachleute darzustellen, mit Fokus auf Aus-
bildung und Praxis. ECCE aktualisiert und erweitert das
Werk nun, um den aktuellen Stand des Bauingenieur-
wesens in Europa abzubilden. 

Wahlsieg von Arch. DI Daniel Fügenschuh, © ACE

Credit: ACE
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Der aus Freistadt stammende Zi-
vilingenieur für Kulturtechnik und
Wasserwirtschaft, Baurat h.c.
Dipl.-Ing. Klaus Thürriedl, über-
nimmt seit 2. Juli 2025 zusätzlich
zu seinen Funktionen als Vizeprä-
sident der Bundeskammer der Zi-
viltechniker:innen, Generalsekretär
des European Council of Engineers
Chambers (ECEC) und Mitglied des
BUKO-Vorstands auch das Amt
des Präsidenten des European
Council of the Liberal Professions
(CEPLIS). CEPLIS ist der europäi-
sche Dachverband der Freien Be-
rufe, der nationale und euro-
päische Berufsorganisationen aus
Bereichen wie beispielsweise Ge-
sundheit, Technik, Recht, Archi-
tektur oder Beratung vertritt.

Zentrale Aufgaben sind die Inte-
ressenvertretung gegenüber EU-
Institutionen, die Förderung ge-
meinsamer Berufsstandards, ethi-
scher Leitlinien, der Qualitäts-
sicherung sowie die Stärkung der
Rolle der freien Berufe im europäi-
schen Binnenmarkt. 

Thürriedl wird in seiner neuen Po-
sition die Interessen der europäi-
schen Freiberufler:innen auf
internationaler Ebene vertreten.
Des Weiteren kündigte er an, dass
während seiner Amtszeit ins-
besondere der verantwortungs-
volle und zukunftsorientierte
Einsatz von Künstlicher Intelligenz
(KI) eine zentrale Rolle spielen
werde.
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Der  European Council of Engineers
Chambers (ECEC) bildet den euro-
päischen Dachverband der Inge-
nieurkammern. 

Er vertritt die Interessen von bera-
tenden Ingenieur:innen in Europa
und setzt sich für Qualitätsstan-
dards, Berufsanerkennung, Weiter-
bildung und die Freizügigkeit des
Berufs innerhalb des EU-Binnen-
markts ein. 

Ziel ist es, die Rolle der Ingenieu-
r:innen bei der Gestaltung sicherer,
nachhaltiger und innovativer Bau-
und Infrastrukturlösungen zu stär-
ken. 

Anfang 2025 hat sich das Executive
Board des ECEC wie folgt neu kon-
stituiert. 

Präsidentin: 
Nina Drazin Lovrec

Vizepräsident:innen:  
Juan Blanco Lino 
Roberto Orvieto
Kristinka Chulak

Generalsekretär:
Klaus Thürriedl 

Schatzmeister: 
Filip Pachla 

BR DI Klaus Thürriedl
President Ceplis and General Secretary ECEC

Credit: DI Katharina Schiffl

www.ceplis.org
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Arbeitsschwerpunkte 2025
Am 15. Mai 2025 wurde im Rahmen
der Konferenz „Architects + Engi-
neers: Partnership for Resilient De-
sign“ in Luxemburg eine Deklaration
unterschrieben, die die Anliegen von
nahezu 1,5 Millionen Architekt:innen
und beratenden Ingenieur:innen in
Europa repräsentiert. 

Die Erklärung fasst die gemeinsame
Vision und die politischen Empfeh-
lungen der Architektur- und In-
genieursektoren zusammen, um
den Binnenmarkt durch umfas-
sende Vergaberegeln zu stärken, die
über den niedrigsten Preis hinaus-
gehen, eine bessere Anerkennung
des besonderen Charakters geistiger
Dienstleistungen zu erreichen, qua-
litäts- und innovationsorientierte
Vergabeverfahren sicherzustellen
und den Zugang zu Vergabeprozes-
sen für KMU und neue Marktteil-
nehmer:innen zu verbessern. 

Darüber hinaus trat der ECEC als en-
gagierter Konsortiumpartner bei der
Abschlussveranstaltung des ENGI-
NEERS EUROPE-Projekts „Engi-
neers4Europe (E4E)“ auf, die im
TEN-Ausschuss (Verkehr, Energie,
Infrastruktur und Informations-
gesellschaft) des Europäischen
Wirtschafts- und Sozialausschusses
(EWSA) stattfand. Durch diese Mit-
wirkung leistete der ECEC einen
maßgeblichen Beitrag zum erfolg-
reichen Projektabschluss sowie zur
Erreichung der strategischen Pro-
jektziele. 

Dabei brachte der Verband seine
umfassende Expertise insbesondere
in den Bereichen nachhaltige Gebäu-
detechnologien und Weiterentwick-
lung von Ingenieurkompetenzen ein.
Die im Projekt erarbeiteten Ideen,
Strategien, Erkenntnisse und Maß-
nahmen sowie die gemeinsam ent-
wickelte Lernplattform stellen
zentrale Ergebnisse dar und wurden
in der abschließenden Ausgabe der
„E4E-Skills Strategy“ veröffentlicht.

Common Training Framework
(CTF)
Der European Council of Engineers
Chambers (ECEC) arbeitet gemein-
sam mit dem European Council of

Civil Engineers (ECCE) an der Umset-
zung eines Ausbildungsrahmens für
Bauingenieur:innen. 

Mit Hilfe eines allumfänglichen Aus-
bildungsrahmens wird ein gemein-
sames europäisches Verständnis
über die Mindeststandards der
(Bau-)Ingenieur:innenausbildung
dargelegt und in Folge die Sicherheit
und Transparenz für Auftragge-
ber:innen, Verbraucher:innen erhöht
und die Mobilität innerhalb des Be-
rufsstandes gefördert. Im Common
Training Framework (CTF) werden
die europäischen Mindestanfor-
derungen für die Ausübung des Be-
rufs als Bauingenieur:in definiert. 

ENGINEERS 4 EUROPE
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Digitalisierung ist kein Selbst-
zweck, sondern prägt die Erwar-
tungshaltung von Bürgerinnen und 
Bürgern sowie Unternehmen.  
Dem österreichischen Notariat bie-
tet diese Ausgangslage die Chance, 
neue Technologien verantwortungs-
voll zu nutzen – ohne die Grund-
werte des Berufs zu relativieren. 
Persönliche Beratung, Rechtssicher-
heit, Verlässlichkeit und die beson-
dere Vertrauensstellung der No- 
tarinnen und Notare bleiben das 
Fundament, während die Digitalisie-
rung ein Werkzeug ist, um diese 
Stärken auch in Zukunft zu bewah-
ren und auszubauen. 

Digitale Transformation im Notariat 
bedeutet daher nicht bloß tech-
nische Modernisierung, sondern die  
 

Weiterentwicklung eines bewährten 
und geschätzten Systems bei 
gleichzeitig größtmöglicher Sicher-
heit und Datenhoheit. 
 
Warum Digitalisierung für das No-
tariat zentral ist 
Es gibt drei zentrale Impulse für die 
Digitalisierung im Notariat: 
 
1.  Serviceerwartung der Klientin-
nen und Klienten  
Rechtsdienstleistungen müssen ein-
fach, verständlich und – dort, wo es 

sinnvoll ist – ortsunabhängig verfüg-
bar sein. Digitale Kommunikation 
wird von Klientinnen und Klienten 
bereits als Standard erwartet. 
 
2. Effizienz und Qualität 
Medienbruchfreie Prozesse – Pro-
zesse, bei denen Informationen 
durchgängig digital und ohne Wech-
sel des Mediums fließen – sparen 
Zeit und reduzieren Fehlerquellen. 
Sie verschaffen Notariaten und Ge-
richten mehr Raum für das Wesent-
liche, nämlich hochwertige rechtliche 
Arbeit. 
 
3. Sicherheit und Resilienz 
Professionell aufgebaute, sichere IT-
Infrastruktur bietet Schutz vor Da-
tenverlust und Cyberangriffen. Das 
sind zentrale Elemente für einen Be-
rufsstand, der auf Vertrauen basiert. 
 
Das österreichische Notariat hat 
daher in den letzten Jahren unter an-
derem gezielt in Projekte investiert, 
die genau hier ansetzen. 
 
Digitalisierung des Verlassen-
schaftsverfahrens 
Ein aktuell laufendes, zentrales Pro-
jekt ist die Digitalisierung des Ver-
lassenschaftsverfahrens. Verlassen- 
schaften zählen zu den besonders 
sensiblen Verfahren.Neben komple-
xen juristischen Fragestellungen 
haben sie immer auch eine persön-
liche und emotionale Komponente.  
Umso wichtiger ist ein modernes, 
aber zugleich verlässliches Organisa-
tions- und Kommunikationssystem. 

Digitalisierung im österreichischen Notariat –  
Innovation mit Augenmaß und Verantwortung 
 

Das Online-Rechtsdienstleistungsangebot des Notariats steht für effiziente Ver-
fahren, schnellere Kommunikation und ortsunabhängigen Zugang zu Leistungen
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Was sich verändert 
Erstmals arbeiten ausgewählte No-
tariate und Gerichte in einer Pilot-
phase in einem gemeinsamen 
digitalen Akt zusammen. Dabei gilt 
das Grundprinzip, dass alle in ihrer 
vertrauten Systemumgebung wei-
terarbeiten. 
 
a   Notariate arbeiten in der ge- 
       wohnten Kanzleiverwaltungs- 
       software und 
a   Gerichte nutzen weiterhin die  
      „Verfahrensautomation Justiz“  
       (VJ). 
 
Beide Welten werden technisch so 
miteinander verbunden, dass der 
strukturierte Austausch und die Ak-
teneinsicht weitestgehend medien-
bruchfrei möglich sind. Dokumente 
werden über den webERV übermit-
telt und der Einblick erfolgt über die 
elektronische Akteneinsicht. 
 
Vorteile für Praxis und Recht-
suchende 
 
a   Transparentere Abläufe, 
a   kürzere Bearbeitungszeiten, 
a   weniger Parallel- und Doppel- 
       arbeiten und 
a   besserer Überblick für alle Ver- 
       fahrensbeteiligten. 
 
Gleichzeitig bleibt jedoch immer klar, 
dass Papier dort Bestand hat, wo es 
rechtlich notwendig ist, etwa bei 
Originalurkunden, die dies erfordern. 
Digitalisierung ersetzt nicht, son-
dern unterstützt die effiziente 
Handhabung. 
 
Der Pilotbetrieb mit ausgewählten 
Notariaten und Bezirksgerichten 
läuft voraussichtlich bis Ende des 
ersten Quartals 2026. Die Erkennt-
nisse aus dieser Phase werden die 
Grundlage für den schrittweisen 
Ausbau bilden. Ziel ist ein moder-

nes, klientenfreundliches und zu-
gleich rechtssicheres Verlassen-
schaftsverfahren in ganz Österreich. 
 
Künstliche Intelligenz im Notariat 
– verantwortungsvoll und rechts-
sicher 
 
Kaum ein Thema wird in allen Bran-
chen derzeit so intensiv diskutiert 
wie Künstliche Intelligenz (KI). Für 
das österreichische Notariat sind 
zwei Aspekte entscheidend: 
 
a   Produktivitätsgewinn und Ar- 
        beitserleichterung und 
a   richtiger Umgang mit sowie  
       Schutz von Daten. 
 
Um beides zu verbinden, hat das ös-
terreichische Notariat eine eigene 
KI-Plattform für alle Standesmit-
glieder geschaffen. Sie wird auf Ser-
vern einer IT-Tochtergesellschaft der 
Österreichischen Notariatskammer 
betrieben. Damit liegen die Daten 
nicht in unkontrollierten externen 
Systemen, sondern in einer Umge-
bung, die den hohen Anforderungen 
an Vertraulichkeit und Datenschutz 
gerecht wird, die das österreichische 
Notariat an sich selbst richtet. 

Die Plattform ermöglicht unter an-
derem: 
 
a   Prüfung von Dokumenten auf  
        Logik- und Flüchtigkeitsfehler  
        und/oder Optimierungsmög 
        lichkeiten (= keine rechtliche  
        Prüfung!), 
a   Audiotranskription, 
a   Übersetzungen und 
a   selbstgeschriebene „Prompts“,  
        z.B. für Strukturierung von Tex- 
        ten, Formulierungshilfen, Ana 
        lysen umfangreicher Doku 
        mente und Ähnliches. 
 
Das Ziel ist ein kostenfreier, stan-
dessweit verfügbarer und nieder-
schwelliger Einstieg in den sicheren 
Einsatz moderner KI-Werkzeuge. 
Damit wird die technologische Kom-
petenz des Berufsstandes ohne Ab-
hängigkeit von globalen Massen- 
plattformen gestärkt. 
Der Zugang zu dieser KI-Plattform 
wird von einem umfangreichen 
Schulungsangebot begleitet, das 
den Erwerb eines KI-Kompetenz-
nachweises, wie er vom AI Act ge-
fordert wird, umfasst. Damit ist das 
österreichische Notariat für den Ein-
satz von KI gewappnet.
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Kooperation mit Manz – Zugang zu 
modernem KI-Recherchewerkzeug 
Ergänzend wurde mit dem Verlag 
Manz eine Rahmenvereinbarung für 
das KI-unterstützte Recherchetool 
„Manz Genjus“ abgeschlossen.  
 
Damit wird das zentrale Ziel erreicht, 
dass hochwertige digitale Werk-
zeuge für alle Notariate – unabhän-
gig von der Kanzleigröße – leistbar 
und verfügbar sind. 
 
Ähnliche Rahmenvereinbarungen 
werden aktuell mit weiteren Anbie-
tern, wie beispielsweise LexisNexis, 
verhandelt. 
 
Dokumentlesegeräte als Standard 
Digitalisierung soll nicht nur den 
Komfort erhöhen, sondern auch IT-Si-
cherheit und Fälschungsprävention 
erweitern. Ein wichtiges Instrument 
sind hierbei Dokumentlesegeräte 
(auch „Ausweisscanner“ genannt), 
die Schritt für Schritt in den österrei-
chischen Notariaten etabliert werden 
sollen. Diese Geräte ermöglichen: 
 
a   Maschinelle Prüfung von Aus- 
       weisen, 

a   Erkennung moderner Sicher- 
       heitsmerkmale und 
a   Unterstützung bei dem Schutz  
        vor Identitätsbetrug. 
 
Gerade im Hinblick auf digitale Täu-
schungsmöglichkeiten unterstützt 
diese Technologie Notarinnen und 
Notare bei der Prüfung von Aus-
weisdokumenten. Sie ergänzt die 
persönliche Prüfungskompetenz 
des Notariats dank präziser tech-
nischer Unterstützung. 
 
Digitalisierung als Gemeinschafts-
projekt des Berufsstandes 
Die genannten Projekte sind nur ein 
kleiner Auszug aus dem Projektport-
folio der österreichischen Notariate.  
 
Sie haben alle eines gemeinsam: Sie 
wurden nicht isoliert entwickelt, son-
dern in enger Abstimmung mit No-
tariaten, Behörden und technischen 
Partnerinnen und Partnern. Digitali-
sierung gelingt nur dann nachhaltig, 
wenn sie 
 
a  praktikabel im Arbeitsalltag ist, 
a  bestehende Stärken sinnvoll  
      unterstützt und ausbaut und 

a  rechtliche und ethische Anfor- 
      derungen respektiert. 
 
Das österreichische Notariat verfolgt 
bewusst einen Ansatz der kon-
sequenten Modernisierung. Pilot-
projekte, Feedbackschleifen und die 
gezielte und beständige Einbindung 
von Standesmitgliedern sichern die 
Qualität, Praktikabilität und Akzep-
tanz aller Projekte. 
 
Das digitale Notariat der Zukunft 
Der Kern bleibt unverändert. Das 
Notariat ist und bleibt ein Beruf des 
persönlichen Vertrauens. Das Ziel 
von Digitalisierung ist die Stärkung 
der notariellen Verantwortung. 
 
Der Weg ist klar. Technologie soll 
dort sinnvoll eingesetzt werden, wo 
sie Rechtssicherheit, Servicequalität 
und Effizienz unterstützt – und Zeit 
dafür gewinnt, was wirklich wichtig: 
die persönliche Beratung und maß-
geschneiderte Verträge.  
 
So wird das österreichische Notariat 
auch in der digitalen Welt das sein, 
was es immer war: Ein unabhängi-
ger Pfeiler für Rechtssicherheit.
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Im Rahmen des von der Europäi-
schen Kommission koordinierten 
Europäischen Justiziellen Netzes in 
Zivil- und Handelssachen wurde Ös-
terreich mit der Vorsitzführung einer 
Arbeitsgruppe zur Optimierung der 
Anwendung der EU-Erbrechtsver-
ordnung betraut.  
Die Vorsitzführung wurde konkret 
Stephan Matyk-d’Anjony, Abtei-
lungsleiter für europäische und in-
ternationale Angelegenheiten der 
Österreichischen Notariatskammer 
übertragen. Den Ko-Vorsitz führt 
Gudrun Dürrigl, Bundesministerium 
für Justiz. Österreichs Team wird 
durch Alice Perscha, Notarin in Leo-
ben verstärkt.  
 
Die Betrauung Österreichs mit der 
Vorsitzführung ist auch als Ausdruck 
der Wertschätzung und des Vertrau-
ens der EU-Kommission und aller 

EU-Mitgliedstaaten in Österreichs 
ge- staltende Kraft zur Fortentwick-
lung des Unionsrechts zu sehen. Die 
Arbeitsgruppe konnte konkrete 
Fortschritte erzielen, wie z.B. Vor-
schläge zur Vereinfachung des Eu-
ropäischen Nachlasszeugnisses, die 
Entwicklung eines neuen Bereichs 
auf dem Europäischen Justizportal 
betreffend EU-weite Informationen 
zur Auffindung von Bankkonten von 
Verstorbenen sowie die Identifizie-
rung von guten und schlechten 
Praktiken der Anwendung der Ver-
ordnung.   
 
Justice Without Litigation II – Mo-
dernisierung und Entlastung der 
Justizsysteme 
Die Entlastung der Justizsysteme ist 
in ganz Europa eines der Top-The-
men der Justizpolitik. Aufbauend 
auf dem EU-Acquis hat die Österrei-

chische Notariatskammer ein von 
der EU kofinanziertes Projekt (Jus-
tice Without Litigation – JuWiLi II, 
www.juwili.eu) konzipiert, das Lö-
sungen für diese Herausforderung 
liefern soll.  
 
Unter der Federführung der Öster-
reichischen Notariatskammer betei-
ligen sich nationale Notariatsorgani- 
sationen aus 22 EU-Mitgliedstaa-
ten, sowie der EU-Dachverband des 
Notariats CNUE an dem größten je-
mals im europäischen Notariat ent-
wickelten EU-Projekt. Der Start fand 
im Jänner 2025 in Wien statt, der 
Abschluss ist für Dezember 2026 in 
Brüssel geplant. Wissenschaftlich 
begleitet wird das interdisziplinäre 
Programm von den Universitäten 
Graz und Wien sowie vom Econo-
mica Wirtschaftsforschungsinstitut 
und von Experten aus den Bereichen 
Digitalisierung und Verhaltensöko-
nomie.  
 
Die große Stärke des Projekts ist der 
direkte Bezug zur notariellen 
Rechtspraxis. Das Projekt baut auf 
den exzellenten Erfahrungswerten 
aus dem ersten JuWiLi Projekt 2020-
2022 auf, an dem Organisationen 
aus sechs EU-Mitgliedstaaten be-
teiligt waren. Analysiert werden 
neben der klassischen Rechtsver-
gleichung auch Fragen der Rechts-
staatlichkeit, der ökonomischen 
Analyse, Verhaltensökonomie und 
Digitalisierung der Verfahren, ein-
schließlich des Einsatzes von künst-
licher Intelligenz. 
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Ihr Notariat international: Notar:innen als wichtige 
Partner der EU in rechtlichen Belangen 
EU-Arbeitsgruppe Erbrecht, Justice Without Litigation II, Partner der Wirt-
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Das Projekt befasst sich mit dem ak-
tuellen Trend und der zunehmenden 
Praxis der Wahrnehmung gericht-
licher Aufgaben durch außergericht-
liche Stellen in den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union. Dieser 

Trend wird zu-
nehmend durch 
einen sich rasch 
entwickelnden 
Rahmen natio-
naler und EU-
Rechtsinstru- 
mente unter-
stützt, die in 
g r e n z ü b e r -
schreitenden 
Fällen zum Nut-
zen der EU-Bür-
ger Hand in 
Hand gehen 
müssen.  
 
Es steht im 
Einklang mit 
den folgenden 
Zielen: Unter-
stützung der 
Rechtsstaat-
lichkeit und der 
Unparteilich-

keit und Unabhängigkeit außer-
gerichtlicher Akteure, Verbes- 
serung der Fairness und Wirksam-
keit der nationalen Justizsysteme 
sowie der Wirksamkeit der grenz-
überschreitenden Vollstreckung von 

Entscheidungen und öffentlichen 
Urkunden, die von Notaren und ähn-
lichen Akteuren erlassen wurden. 
Das Projekt soll somit zu einer wirk-
samen und kohärenteren Anwen-
dung und Durchsetzung der EU- 
Instrumente beitragen, um grenz- 
überschreitende Verfahren in Zivil-
sachen zu erleichtern.  
 
Die Ausübung gerichtlicher Auf-
gaben durch außergerichtliche Ak-
teure erstreckt sich auf wichtige 
Lebensbereiche von EU-Bürgern 
wie: Erbschaft, Scheidung, elterliche 
Verantwortung, Beweisaufnahme, 
Erwachsenenschutz, Vollstreckung 
von Ansprüchen und andere. Diese 
Aufgaben werden von den zahlrei-
chen Rechtsordnungen der Mit-
gliedstaaten zunehmend an mit 
entsprechenden Garantien aus-
gestattete Stellen ausgelagert.  
 
Die Projektstudien konzentrieren 
sich auf die Analyse notarieller Tä-
tigkeiten, da es meist Notare sind, 
die als unabhängige und unpartei-
ische Amtsträger zunehmend mit 
solchen Aufgaben betraut werden 
(siehe z. B. Ziffer 86 der Entschlie-
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ßung des Europäischen Parlaments 
vom 28. Februar 2024 – Bericht über 
den Bericht der Kommission über die 
Rechtsstaatlichkeit 2023 (2023/2113 
(INI). Die Projektergebnisse können 
jedoch – je nach Kontext mit ent-
sprechenden Einschränkungen – 
auch für andere außergerichtliche 
Akteure gelten.  
 
Dieser jüngste Trend der außer-
gerichtlichen Justiz spiegelt sich nur 
teilweise in den zivilrechtlichen In-
strumenten der EU wider und wird – 
auf der Grundlage von Artikel 81 
AEUV – divergierend integriert. 
Darin unterscheiden sich die Schlüs-
selbegriffe „Gericht“ und „Entschei-
dung“ erheblich.  
 
Im Einklang mit der OECD-Empfeh-
lung zum Zugang zur Justiz und zu 
menschenzentrierten Justizsyste-
men aus dem Jahr 2023 und durch 
die Verfolgung des Ziels, die natio-
nalen und EU-Justizsysteme moder-
ner, wirksamer und für die Bür- 
gerinnen und Bürger besser zugäng-
lich zu machen, wird die juristische 
Studie von einer multimethodischen 
wirtschaftlichen Studie begleitet, in 
der das Potenzial für die Entwick-
lung wirtschaftlicher Wohlfahrtsvor-

teile durch die Auslagerung nicht-
streitiger Gerichtsverfahren von Ge-
richten an andere Behörden (z. B. 
Notare) untersucht wird.  
 
Dies ist vor dem aktuellen Hinter-
grund von Ressourcenknappheit 
(Budget, Personal) in der Justiz von 
Bedeutung. Als innovativster Teil der 
ökonomischen Analyse wird eine 
verhaltensökonomische Studie die 
Motivation von Menschen identifi-
zieren, sich für Gerichts- oder Notar-
dienstleistungen im Bereich der  
außerstreitigen Verfahren entschei-
den. Gleichzeitig zielen eine Reihe 
von Veranstaltungen und ein Mei-
nungsaustausch über politische 
Empfehlungen darauf ab, die politi-
schen Entscheidungsträger und die 
breite Öffentlichkeit für die betref-
fenden Themen zu sensibilisieren. 
Digitalisierung und technologische 
Innovation gehören zu den obersten 
Projektprioritäten.  
 
Das Projektteam entwickelt innova-
tive Werkzeuge und Konzepte für 
einen verbesserten Verfahrens-
ablauf, Fallbearbeitung und Zusam-
menarbeit. Innerhalb des Europä- 

ischen Notariatsnetzes der CNUE 
wird ein strukturiertes elektroni-
sches Antwortformular für grenz-
überschreitende Auskunftsersuchen 
in Erbsachen entwickelt, das die 
grenzüberschreitende Fallbearbei-
tung und den Informationsaus-
tausch zwischen den zuständigen 
nationalen Behörden in Bezug auf 
die justizielle Zusammenarbeit in Zi-
vilsachen im notariellen Bereich ver-
bessert. 
 
Das Notariat als Partner für Wett-
bewerbsfähigkeit an der Seite der 
Wirtschaft 
Im Rahmen der Europäischen KMU-
Woche , einer Initiative Kommission 
zur Förderung der Wettbewerbs-
fähigkeit von kleineren und mitt-
leren Unternehmen (KMU), haben 
die Österreichische und die Italie-
nische Notariatskammer gemein-
sam einen Raum zur Diskussion 
zentraler Fragen rund um Wett-
bewerbsfähigkeit, Gesellschafts-
recht und Digitalisierung geschaf- 
fen. Klar wurde dabei: Rechtssicher-
heit ist kein bürokratischer Selbst-
zweck, sondern ein Schlüsselfaktor 
für nachhaltiges Wachstum. 
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Zwei hochkarätige Veranstaltungen 
in Rom (9. Oktober) und Brüssel (5. 
November) zeigten, wie notarielle 
Expertise KMUs entlang ihres ge-
samten Lebenszyklus stärkt. Abge-
rundet wurde die zweiteilige 
Eventreihe mit der Teilnahme des 
österreichischen Notariats durch Vi-
zepräsident Dr. Roland Gintenreiter 
an der SME Assembly in Kopenha-
gen (11. November). 
 
Fokus auf Praxis, Digitalisierung 
und Unternehmensnachfolge 
Beim bilateralen Expertentreffen in 
Rom kamen Vertreter:innen des ös-
terreichischen und italienischen No-
tariats, der Wirtschaft und der 
Politik zusammen. Im Fokus der Dis-
kussion waren Bürokratieabbau und 
digitale One-Stop-Shop-Lösungen 
sowie Unternehmensnachfolge und 
Generationenwechsel - zwei zen-
trale Themen, bei denen No-
tar:innen KMU als Partner zur Seite 
stehen. 
 
In Anwesenheit von Vito Pace (Prä-
sident CNN), Marcella Handl (Vize-

präsidentin ÖNK) und Giovanni 
Liotta (Berater CNN), unterstrichen 
die Diskussionen zwischen Andreas 
Tschugguel (Vizepräsident ÖNK) 
einer Vertreterin des italienischen 
Justizministeriums, der Leiterin des 
Österreichischen Außenwirtschafts-
Büro der WKÖ in Rom, Dario Restuc-
cia (Notar, Mailand) und David Ockl 
(Notar, Bozen/Meran) die strategi-
sche Rolle des Notariats in der 
Rechtsberatung und die Wichtigkeit 
individueller Unterstützung für 
KMU. Notar:innen begleiten Unter-
nehmer:innen von der Gründung bis 
zur Übergabe und bieten maß-
geschneiderte rechtliche Beratung, 
wo Standardvorlagen oder rein digi-
tale Tools an Grenzen stoßen.  
 
Das österreichische und italienische 
Modell der digitalen Gründung 
wurde als „best practice“ hervor-
gehoben: eine effiziente, rasche und 
rechtssichere Gründung binnen 48 
Stunden. Gleichzeitig betonten Ex-
pert:innen, dass Geschwindigkeit nie 
zulasten von Rechtssicherheit 
gehen darf. 

Ein weiteres Kernthema war der 
steigende Bedarf an Lösungen für 
Unternehmensübergaben: In den 
kommenden zehn Jahren steht rund 
die Hälfte aller Betriebe vor einem 
Eigentümerwechsel. Notar:innen 
spielen dabei eine Schlüsselrolle, 
indem sie Konflikte vorbeugen, 
Strukturen prüfen und Planungs-
sicherheit schaffen. Auch die Be-
deutung grenzüberschreitender 
Kooperation, etwa über das europäi-
sche Tool des e-Justice-Portals, 
wurde als bedeutsam betont. 
 
Europäische Wettbewerbsfähig-
keit und das geplante 28. Regime 
Bei der zweiten Veranstaltung im 
Europäischen Parlament in Brüssel 
rückte der europäische Aspekt noch 
mehr in den Fokus. Unter dem 
Motto „Partner für Wachstum – No-
tariat und KMUs in einem wett-
bewerbsfähigen Europe“ diskutier- 
ten Expert:innen insbesondere Fra-
gen zum aktuell angekündigten 
Vorhaben im europäischen Gesell-
schaftsrecht: dem geplanten 28. 
Regime.
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Abgeordneter des Europäischen 
Parlaments, Lukas Mandl (ÖVP), er-
möglichte das Event in der Gast-
geberrolle.  
 
Nach einer Key Note Speech von 
Notar und Gesellschaftsrechtspro-
fessor Corrado Malberti diskutierte 
ein hochkarätiges Panel mit Greta 
Koch (Assistentin des Mitglieds des 
Europäischen Parlaments Axel 
Voss), Eszter Batta (Vertreterin der 
Europäischen Kommission, Abtei-
lung für KMUs, GD GROW), Dr. Ro-
land Gintenreiter (Vizepräsident der 
ÖNK), Sophia Zakari (Direktorin für 
Unternehmens- und Rechtspolitik 
bei SMEunited) und Isabelle Schö-
mann (Generalsekretärin bei ETUC) 
zentrale Themen, wie etwa die Wahl 
der Rechtsgrundlage (Richtlinie vs. 
Verordnung), den Vorschlag eines 

EU-weit einheitlichen Firmenbuch-
registers beziehungsweise eine 
mögliche Weiterentwicklung des 
BRIS, die Frage der Sitzspaltung und 
potentiell negative Auswirkungen 
auf das Arbeits- und Steuerrecht. 
 
Digitales Notariat bei der SME As-
sembly in Kopenhagen 
Im Rahmen der EU-KMU-Woche 
und als Abschluss der österrei-
chisch-italienischen Kooperation 
wurde die Österreichische Notariats-
kammer zur jährlich stattfindenden 
SME Assembly der Europäischen 
Kommission nach Kopenhagen ein-
geladen – in die Hauptstadt der dä-
nischen EU-Ratspräsidentschaft.  
 
Dort hielt ÖNK-Vizepräsident Dr. Ro-
land Gintenreiter eine Masterclass 
mit dem Titel „Notarial Digital Tools 

to Support Entrepreneurs and Com-
petitiveness". In seinem Vortrag 
stellte er das österreichische Modell 
der digitalen Unternehmensgrün-
dung vor – ein Best-Practice-Bei-
spiel, wie notarielle Expertise und 
digitale Lösungen Unternehmer:in-
nen in der Praxis unterstützen, 
Rechtssicherheit schaffen und den 
Wirtschaftsstandort stärken.  
 
Das österreichische Notariat leistet 
so auf europäischer Ebene einen 
entscheidenden Beitrag zur Digitali-
sierung und Wettbewerbsfähigkeit 
in Europa. 
 
Weitere Informationen zu den Ver-
anstaltungen sowie einem Konklu-
sionspapier finden Sie auf der 
Website www.notariesforsme.eu.  
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Nicht nur Tierärzt:innen, sondern 
auch Ärzt:innen, Apotheker:innen 
und weitere Gesundheitsfachkräfte 
spielen eine zentrale Rolle. Ge-
meinsam tragen sie dazu bei, die 
Gesundheit der Bevölkerung zu 
schützen.  
Aktuelle Beispiele wie die hoch-
ansteckende Aviäre Influenza bei 
Geflügel oder die Übertragung von 
Tollwut verdeutlichen, dass Tier-
gesundheit direkt mit menschlicher 
Gesundheit verknüpft ist – sei es 
durch Infektionsrisiken, Lebensmit-
telproduktion oder wirtschaftliche 
Folgen. 
 
Die integrative Zusammenarbeit 
über Berufsgrenzen hinweg stellt si-
cher, dass Gesundheitsrisiken früh-
zeitig erkannt, bewertet und be- 
kämpft werden können. So ermög-

licht der One Health-Ansatz präven-
tive und nachhaltige Strategien für 
alle Beteiligten. 
 
Verantwortungsvoller Umgang mit 
Antibiotika 
Ein zentraler Aspekt ist der verant-
wortungsvolle Einsatz von Antibio-
tika. Nur durch die enge Kooperation 
aller Gesundheitsberufe lässt sich 
die Wirksamkeit dieser lebenswich-
tigen Medikamente für Mensch und 
Tier erhalten. 
 
Nachwuchsförderung und interdis-
ziplinäre Kompetenzen 
Nicht nur Aus- und Weiterbildung 
spielen hier eine entscheidende 
Rolle, sondern auch die Förderung 
des Nachwuchses. Neue Bedrohun-
gen – etwa durch Klimawandel, neu 
auftretende Zoonosen oder Resis-
tenzen – erfordern aktuelles Wissen, 
schnelle Reaktionsfähigkeit und die 
Fähigkeit, in interdisziplinären 
Teams effektiv zu handeln. Kontinu-

ierliche Weiterbildung und gezielte 
Strategien gegen den Fachkräfte-
mangel sind daher unverzichtbar, 
um eine verlässliche Vorsorge si-
cherzustellen. 
 
Gesundheitsvorsorge braucht aus-
reichende Ressourcen 
Einsparungen im Gesundheits-
wesen wirken sich direkt auf die Be-
völkerung aus. Reduzierte Mittel für 
Prävention, Monitoring oder Weiter-
bildung verringern die Fähigkeit, auf 
gesundheitliche Risiken angemes-
sen zu reagieren. Investitionen in 
diesen Bereichen sind daher essen-
ziell, um langfristig Mensch, Tier und 
Umwelt zu schützen. 
Der One Health-Ansatz macht deut-
lich: Gesundheit ist eine gemein-
same Verantwortung. Nur durch 
interprofessionelle Zusammen-
arbeit, kontinuierliche Weiterbildung 
und ausreichende Ressourcen kön-
nen freie Gesundheitsberufe die Be-
völkerung wirkungsvoll schützen. 

One Health: Gemeinsam für die Gesundheit 
von Mensch, Tier und Umwelt 
Die Zusammenarbeit aller Freien Berufe im Gesundheitsbereich ist entschei-
dend, um aktuelle und zukünftige Herausforderungen effektiv zu bewältigen.
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Aktuelle gesetzliche Regelungen 
stellen Arbeitgeber:innen in der 
Tiermedizin vor große Herausfor-
derungen: Schwangere Tierärztin-
nen müssen häufig von ihrer ak- 
tuellen Tätigkeit freigestellt werden, 
da alternative Beschäftigungsmög-
lichkeiten in den meist klein struk-
turierten Tierarztpraxen nicht mög- 
lich sind. „Dies führt zu einer massi-
ven finanziellen Belastung der Ar-
beitgeber:innen. Ab dem Zeitpunkt 
der Bekanntgabe der Schwanger-
schaft sind diese zur Entgeltfortzah-
lung verpflichtet. In kleinen Unter- 
nehmensstrukturen ist diese Situa-
tion oftmals existenzbedrohend. 
Wir fordern daher eine staatliche 
Übernahme der Entgeltfortzahlung 
durch eine Änderung des Mutter-
schutzgesetzes“, betont Tierärzte-
kammer-Präsident Mag. Kurt 
Frühwirth. 
 
Der Mutterschutz müsse so gestal-
tet werden, dass Arbeitgeber:innen 
in der Tiermedizin nicht vor unlös-
bare finanzielle Herausforderungen 
gestellt werden. Gleichzeitig dürfen 
selbstständige Tierärzt:innen nicht 
durch übermäßige Eigenbelastung 
Gefahr laufen, in ein Burnout zu ge-
raten. 
 
Die Situation führt zudem auch zu 
einer unsachlichen Diskriminierung 
zwischen kleinen Tierarztpraxen und 
kapitalstarken, konzerngeführten 
Praxisketten. Auch die Frauen selbst 
werden in eine stark frauendiskrimi-
nierende Situation gebracht. Denn 

für Tierärzt:innen gestaltet sich die 
Suche nach einer Vollzeitanstellung 
oft schwierig. „Frauen bekommen 
häufig auch niedrigere Gehälter, um 
das Risiko einer Weiterzahlung 
eines hohen Gehaltes im Falle einer 
Schwangerschaft zu minimieren. 
Und weiters wird dadurch auch die 
tierärztliche Versorgung im ländli-
chen Raum massiv gefährdet“, be-
schreibt Frühwirth die prekäre 
Situation. 
 
Gesetzesentwurf zur Änderung des 
Mutterschutzgesetzes bereits aus-
gearbeitet 
Da aufgrund der geltenden Geset-
zeslage derzeit kein vorgezogenes 

Wochengeld ausbezahlt wird, wäre 
es dringend notwendig eine Geset-
zesänderung vorzunehmen - „ein 
Entwurf zur Änderung des Mutter-
schutzgesetzes liegt bereits am 
Tisch“, so Frühwirth.  
 
Mit der Änderung des Mutter-
schutzgesetzes würde man auch die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
stärken sowie die wirtschaftliche 
Stabilität von Tierarztpraxen si-
chern. Nur so könne gewährleistet 
werden, dass die veterinärmedizini-
sche Versorgung weiterhin auf 
hohem Niveau bleibt - vor allem in 
einer von Frauen dominierten Bran-
che wie der Tiermedizin.
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Mit der Initiative "Respekt für Tier-
ärzt:innen" setzt sich die Tierärzte-
kammer für ein respektvolles Mit- 
einander im digitalen Raum ein.  
Wir wissen, dass Tierärzt:innen tag-
täglich mit Leidenschaft und En-
gagement für das Wohl von Tieren 
und ihren Besitzer:innen arbeiten. 
Doch leider sind sie zunehmend 
auch im Internet mit Hass, Verleum-
dungen und unqualifizierten Angrif-
fen konfrontiert.  
 
www.tieraerztekammer.at/respekt-
fuer-tieraerztinnen 
Diese Plattform - bietet hilfreiche 
Tipps, praxisorientierte Ratschläge 
und Unterstützung, um sich zur 
Wehr zu setzen und sich zu schüt-
zen. Denn respektvolle Kommunika-
tion sollte nicht nur im echten 
Leben, sondern auch online die 
Grundlage für unser Miteinander 
sein. "Respekt für Tierärzt:innen" 
setzt sich dafür ein, das Berufsbild 
in der digitalen Welt zu stärken und 
den respektvollen Dialog zu fördern. 
  
Was zählt dazu? 
Laut Statistik Austria berichtet ein 
Drittel der Bevölkerung von Hass im 
Netz. Hass im Netz bezeichnet die 
Verbreitung von hasserfüllten, belei-
digenden oder diskriminierenden In-
halten auf digitalen Plattformen, 
wie sozialen Netzwerken, Foren oder 
in Kommentarsektionen. Diese Art 
von Online-Aggression kann sich in 
vielen Formen zeigen, etwa durch 
beleidigende Kommentare, Drohun-
gen, Verleumdungen oder die ge-

zielte Verbreitung von Fake News. 
Besonders betroffen sind Berufs-
gruppen wie Tierärzt:innen, die oft 
mit einer Vielzahl von Online-Angrif-
fen konfrontiert sind. 
 
Für Tierärzt:innen können diese 
Angriffe unterschiedlichste For-
men annehmen, etwa: 
 

Beleidigende Kommentare:  
Herabwürdigende Bemerkungen 
über die berufliche Kompetenz oder 
das persönliche Engagement. 
 
Drohungen:  
Gewaltandrohungen gegenüber den 
Tierärzt:innen oder ihren Familien-
mitgliedern, die oft zu einer emotio-
nalen Belastung führen. 
 
Verleumdungen und falsche An-
schuldigungen:  
Die Verbreitung von Lügen oder fal-
schen Darstellungen, die das Ver-
trauen der Öffentlichkeit in die 
Arbeit von Tierärzt:innen untergra-
ben. 
 
Solche Angriffe haben nicht nur psy-
chische Auswirkungen, sondern 
können auch den beruflichen Ruf 
schädigen und die Arbeitsatmo-
sphäre negativ beeinflussen.  
 
Es ist entscheidend, dass sich Tier-
ärzt:innen und die Öffentlichkeit be-
wusst werden, wie schwerwiegend 
Hass im Netz sein kann, und dass 
dieser Art von Belästigung entschie-
den entgegengetreten wird. 

 
Selbstschutz im Internet 
Wie können Tierärzt:innen ihre On-
line-Sicherheit erhöhen? 
 
Schutz der Privatsphäre-Einstel-
lungen:  
Achten Sie darauf, dass Ihre sozialen 
Netzwerke und Online-Profile so 
eingestellt sind, dass nur aus-
gewählte Personen Zugang zu per-
sönlichen Informationen haben. 
Passen Sie die Datenschutzeinstel-
lungen an, um die Sichtbarkeit von 
Fotos, Statusupdates und persönli-
chen Daten zu kontrollieren. Bitte 
bedenken Sie: Auch wenn Sie online 
mit Ihrem eigenen Namen unter-
wegs sind, vertreten Sie damit indi-
rekt Ihr Unternehmen – also am 
besten nichts posten, was dem Ge-
schäft schaden könnte. 
 
Verwendung von Pseudonymen: 
Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr 
echter Name online auftaucht, kön-
nen Sie ein Pseudonym verwenden, 
um Ihre Privatsphäre zu schützen. 
Dies gilt insbesondere für Foren oder 
Plattformen, auf denen Sie nicht di-
rekt mit Ihrer beruflichen Identität in 
Verbindung stehen.
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Passwortsicherheit: 
Verwenden Sie starke, einzigartige
Passwörter für Ihre Online-Profile
und setzen Sie nach Möglichkeit
Zwei-Faktor-Authentifizierung ein.
So schützen Sie sich vor unbefug-
tem Zugriff auf Ihre Konten.

Vorsicht bei der Weitergabe persön-
licher Daten: Seien Sie vorsichtig,
wenn Sie persönliche Informationen
online teilen. Stellen Sie sicher, dass
Sie nur das teilen, was für Ihre be-
rufliche Tätigkeit notwendig ist und
dass keine sensiblen Daten ver-
öffentlicht werden, die zu Miss-
brauch führen könnten.

Rechtliche Hinweise
Rechtliche Schritte gegen Hass im

Netz: In Österreich gibt es rechtliche
Regelungen, die Betroffene von
Hass im Netz schützen:

Strafrechtliche Maßnahmen: 
Verleumdung, üble Nachrede, ge-
fährliche Drohung oder Beleidigung
sind Straftaten, die rechtlich verfolgt
werden können. Sollten Sie bedroht
oder diffamiert werden, können Sie
den Vorfall bei der Polizei melden
und eine Strafanzeige erstatten.

Zivilrechtliche Schritte: 
Wenn Sie aufgrund von falschen
oder beleidigenden Aussagen in
Ihrem Ruf geschädigt werden, kön-
nen Sie zivilrechtlich gegen die Ver-
leumder vorgehen. In diesem Fall
kann eine Unterlassungsklage oder

Schadensersatzforderung sinnvoll
sein. Eine anwaltliche Vertretung ist
dazu notwendig.

Meldung auf Plattformen: 
Google, Facebook, Instagram und
Co. bieten die Möglichkeit, beleidi-
gende Inhalte direkt zu melden.
Diese Plattformen müssen in der
Regel innerhalb von 24 Stunden auf
diese Meldungen reagieren und ge-
gebenenfalls Inhalte entfernen.

Datenschutzrechtliches: 
Falls persönliche Daten ohne Ihre
Zustimmung veröffentlicht werden,
können Sie gegen die Veröffent-
lichung auf Grundlage des Daten-
schutzrechts vorgehen und das
Löschen der Inhalte verlangen.

https://www.tieraerztekammer.at/fileadmin/templates/img/Hass_im_
Netz/OETK_Leitfaden_zum_Melden_von_Rezensionen_05_05_2025.pdf
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Schlüsseltechnologien, auch als 
Key Enabling Technologies (KETs) 
bezeichnet, stehen seit einigen 
Jahren im Mittelpunkt wirtschaftli-
cher und gesellschaftlicher Ent-
wicklungen. Diese Technologien be- 
sitzen ein herausragendes Innovati-
onspotenzial und sind essenziell für 
die Wettbewerbsfähigkeit von Un-
ternehmen, ganzer Regionen so- 
wie den gesellschaftlichen Wandel 
insgesamt.   
 

Zu den zentralen Feldern zählen KI 
und Daten, Quantentechnologie und 
Photonik, Mikroelektronik und Halb-
leiter, Nanotechnologie und fort-
geschrittene Werkstoffe, Biotech- 
nologie und Life Sciences sowie 
Energie- und Umwelttechnologien. 
Ihre branchenübergreifende Wir-
kung fördert die Entwicklung neuer 
Produkte und Dienstleistungen und 
treibt Innovationen in unterschiedli-
chen Sektoren voran. Sie sind defini-
tiv die Motoren der Wirtschaft von 
morgen. 
 
Da die Einstufung und Identifikation 
von Schlüsseltechnologien bis dato 
in Österreich/EU nicht immer an 
erster Stelle stand und zusätzlich je 
nach Institution variierten, hat man 
die Relevanz und den Wert für die 
Wettbewerbsfähigkeit jahrzehnte-
lang unterschätzt. Spezielle Förder-
programme zur Sicherung von 
Finanzierung der Forschung bis zur 
Markteinführung gibt es zwar, diese 
kommen aber viel zu spät! So ist es 
nicht verwunderlich, dass China, der 

gesamte ostasiatische Raum sowie 
die USA global die ersten Plätze so-
wohl bei den Patenten als auch – 
folglich – bei der kommerziellen Um-
setzung von diesen Technologien 
einnehmen, da in diesen Ländern die 
politischen Zielsetzungen in Rich-
tung dieser Zukunftstechnologien 
sehr viel früher erfolgt sind.   
 
Patente als wichtige Strategische 
Instrumente 
Patente sind in der modernen Wirt-
schaft das zentrale Instrument, um 
Marktmacht in Schlüsseltechnolo-
gien abzusichern. Sie verwandeln 
technisches Know-how in exklusive 
Vermögenswerte und unterstützen 
die technologische Souveränität. 
 
Die weltweite Patentaktivität kon-
zentriert sich derzeit besonders auf 
einige bestimmte dynamische Inno-
vationsfelder: 
 

a  Transport/Mobilität  
a  Digitalisierung/KI 
a   Robotik/Energie 
a  Photonik/Quantentechnologie 
 
E-Mobilität und das autonome Fah-
ren sind die stärksten Patentfelder 
gefolgt von den Anmeldungen im 
Bereich von Software, KI, Robotik 
und Energie, wo überall China und 
(erst dann) die USA die Nase vorne 
haben. Die Quantentechnologie hat 
eine starke österreichische Basis und 
daher ist Österreich im Innovations-
ranking des European Innovation 
Scoreboards 2023 und 2024 auf 

Patente als strategische Instrumente für ein Mehr 
an Schlüsseltechnologien „Made in Europe“ 
 

Patente sind ein Instrument dafür, Innovationen abzusichern. Sie verwandeln technisches 
Know-how in exklusive Vermögenswerte und unterstützen die technologische Souveränität.
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Platz 6 nach vorne gestoßen (2025 
immer noch Platz 8 innerhalb der 
EU-27).  
 
Standortfaktor Patent 
Patente für Schlüsseltechnologien 
sind wichtig für Unternehmen und 
den Standort, da sie vor Nach-
ahmung schützen und für eine Re-
finanzierung von Forschungs- und 
Entwicklungskosten sorgen, indem 
Risikokapital gesammelt und zu-
kunftssichere Arbeitsplätze ge-
schaffen werden können, wodurch 
wiederum die nationalen Steuerein-
nahmen nachhaltig erhöht werden. 
 
Schutzfaktor Patent 
Patente sollen Innovationen schüt-
zen. Hohe Transaktionskosten und 
rechtliche Risiken schrecken aber 
Start-ups oft von Einreichungen ab. 
Daher sind gezielte Förderungen 
und spezielle Maßnahmen hilfreich, 
damit vor allem kleinere Marktteil-
nehmer keine Nachteile gegenüber 
Großkonzernen haben.  
 
Schlüsseltechnologien vs. Patente 
Gerade im Bereich vieler Schlüssel-
technologien wird von der EU-Kom-
mission festgestellt, dass die oft 
bahnbrechenden Ergebnisse der 
technischen Grundlagenforschung, 
bei der die EU stets im Spitzenfeld 
liegt, nicht in einer angemessenen 
Weise durch Patente geschützt wer-
den, wie dies zur Sicherstellung einer 
europäischen Vormachtstellung 
auch im wirtschaftlichen Bereich bei 
diesen Technologien erforderlich 
wäre.  
 
Diese Beobachtungen wurden schon 
in den 1980er-Jahren im Bereich Bio-
technologie festgestellt (was dann 
auch u.a. dazu führte, dass der Bio-
tech-Boom aus kommerzieller Sicht 
maßgeblich in den USA stattfand), 
„jedoch stellt dies die EU-Kommis-

sion beispielsweise auch in der 2025 
präsentierten „Strategie für ein 
Quanten-Europa“ (COM(2025) 363 
final) mit folgenden Worten fest“:  
 
„Obgleich Europa die weltweit größte 
Konzentration von Quantenfach-
kräften besitzt und bei der Zahl der 
wissenschaftlichen Veröffentlichun-
gen weltweit an erster Stelle steht; 
die EU auch über eines der größten 
Ökosysteme für Start-up-Unterneh-
men im Quantenbereich verfügt und 
etwa ein Drittel aller Quantenunter-
nehmen weltweit ihren Sitz in der EU 
haben, und fast die Hälfte der in 
Quantencomputern verwendeten 
Hardware- und Softwarekomponen-
ten von Anbietern aus der EU gelie-
fert wird, ist Europa bei der Um- 
setzung seiner Innovationsfähigkei-
ten und seines künftigen Potenzials 
in echte Marktchancen im Rück-
stand. Infolgedessen liegt es bei Pa-
tenten für Quanteninformatik, -sen- 
sorik und -kommunikation weltweit 
nur noch an dritter Stelle!“ 

Vorteil Einheitspatent 
Die ersten drei Jahre der neuen „Ein-
heitspatent-Ära“ mit dem europäi-
schen Einheitspatent (derzeit für 18 
der 27 EU-Staaten erhältlich) und 
dem Einheitlichen Patentgericht 
stellt sich als voller Erfolg heraus, der 
alle Erwartungen übertrifft.  
 
Vor dem Einheitspatent standen oft 
teure Validierungen in den Mitglieds-
staaten und lange und uneinheitliche 
Verfahrensdauern bei der Rechts-
durchsetzung gegen Patentverletzun-
gen in der Kritik, da Patent- verletzer 
so oft leichteres Spiel hatten.  
 
Das hat man nun mit dem Einheits-
patent und dem Einheitlichen Pa-
tentgericht für Erfinder und Unter- 
nehmer einfacher gemacht. Vor al- 
lem europäische KMU nützen das 
Einheitspatentsystem, etwa im KI-
Bereich oder im Bereich Life Science, 
um ihre Erfindungen preisgünstig in 
mehreren EU-Staaten gleichzeitig 
schützen zu lassen. 
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Die Vorteile liegen nicht nur bei der 
Kostenersparnis und der besseren 
rechtlichen Durchsetzbarkeit, son-
dern bedeutet eine wesentlich stär-
kere Rechtssicherheit sowie grund- 
sätzlich eine Ankurbelung der Inno-
vationsbereitschaft. 
 
Aktuelle Trends zum Schutz des 
Geistigen Eigentums (IP) 
Im Kontext von Schlüsseltechnolo-
gien reicht der Schutz des geistigen 
Eigentums (IP) weit über die Paten-
tierung hinaus. Angesichts immer 
kürzerer Innovationszyklen und 
komplexer Ökosysteme setzen Un-
ternehmen verstärkt auf hybride 
Schutzstrategien oder einen Mix aus 
verschiedene Schutzformen.  
 
Exlusive Patente: Natürlich bieten 
Patente hier den größten Schutz 
mit langjähriger Exklusivität und das 
ist unverzichtbar vor allem für hard-
warebezogene Technologien.  
 
Geschäftsgeheimnisse: Diese eig-

nen sich für Algorithmen und Ver-
fahren, die nicht leicht zu ent- 
schlüsseln sind und haben den Vor-
teil, dass es dabei keine zeitliche Be-
grenzung oder Offenlegung ge- 
mäß Patentverfahren gibt.  
 
Hier ist in den letzten zehn Jahren 
durch die Harmonisierung der Rege-
lungen zu Geschäftsgeheimnissen 
in der EU ein maßgeblicher Fort-
schritt erzielt worden. Daher wird 
auch in Europa das Mittel der Ge-
schäftsgeheimnisse immer öfter 
verwendet, vor allem als Schutz 
gegen Offenlegung in Forschungs-
kooperationen innerhalb der EU.  
 
Das Urheberrecht dient vorzugs-
weise dem Schutz für Software- 
und KI-Anwendungen (Codes) und 
der Halbleiterschutz kommt bei spe-
ziellen Chip-Topografien zum Ein-
satz.  
Unterstützung mit KI-Tools 
Selbst das Management des geisti-
gen Eigentums wird zunehmend di-

gital und strategisch. So unter- stüt-
zen KI-Tools die automatisierte Pa-
tent-Recherche und das Monitoring 
von Schutzrechtsverletzungen. Es 
gibt aber immer neue Ideen, die 
neuen Technologien und Herausfor-
derungen im Rahmen des gewerb-
lichen Rechtsschutzes und im 
Immaterialgüterrecht zu integrieren.  
 
Vorreiter Dänemark 
In Dänemark wird gerade ein inte-
ressantes Projekt diskutiert, bei 
dem es um Urheberrechtsschutz für 
höchstpersönliche Daten geht, wie 
zB ein Bild des eigenen Gesichtes, 
das bei biometrischen Systemen er-
stellt wird, etwa von Reiseveranstal-
tern oder bei Zugangssystemen.  
 
Missbräuchliche Verwendungen der-
artiger Bilder können dann nicht nur 
durch Datenschutzbestimmungen, 
sondern mit den viel schärferen 
Waffen, die das Immaterialgüter-
recht bietet, verfolgt und durch-
gesetzt werden.  
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Nicht unwesentlich als Finanzie-
rungsinstrumente sind starke IP-
Portfolios für Tech-Startups als Vor- 
aussetzung für Wagniskapital und 
Investorenfindung.  
 
Standard-Essenzielle Patente 
Ein weiteres heißdiskutiertes The- 
ma ist die Frage der Standard-Es-
senziellen Patente (SEPs), also Pa-
tenten auf Erfindungen, die im 
Rahmen von – meist globalen – In-
dustriestandards verwendet werden 
müssen. Das erfordert komplexe Li-
zenzierungsmodelle und begünstigt 
zunächst wieder Konzerne gegen-
über KMUs, jedoch bieten derartige 
SEPs gerade für innovative Start-
ups in diesem Bereich die Möglich-
keit, Teil derartiger Standards und 
der damit verbundenen Lizenzmo-
delle zu werden. Daher braucht es 
auch gezielte Förderprogramme für 
derartige Start-ups.  
 
Perspektiven international, EU und 
Österreich. 
Internationale Organisationen wie 
die WIPO und das Europäische Pa-
tentamt melden für das Jahr 2025 

Rekordwerte bei Patentanmeldun-
gen in Schlüsseltechnologien, voran-
getrieben durch den Einsatz von 
KI-Tools im Patentmanagement.  
 
Global wurde die Rekordmarke von 
2024 nochmals überschritten und es 
wurden weltweit rund 3,7 Millionen 
Patentanmeldungen verzeichnet - 
nach wie vor weisen China, USA und 
Indien die höchsten Wachstums-
raten auf. Derzeit sind weltweit in 
etwa 19,7 Millionen Patente - also 
aktive Schutzrechte - in Kraft, was 
eine Steigerung von 6% gegenüber 
dem Wert von 2024 entspricht.  
 
Die stärksten Patentfelder 
Computertechnologie, inklusive KI 
und Machine Learning sind erstmals 
die die stärksten Patentfelder beim 
Europäischen Patentamt (EPA) und 
auch Österreich holt langsam auf:  
Nach einem leichten Rückgang ver-
zeichnet das Österreichische Pa-
tentamt 2025 einen deutlichen 
Zuwachs in fortgeschrittener Pro-
duktion, Life Sciences, Umwelttech-
nologien und Quantenphysik. Dabei 
wird das das europäische Einheits-

patentsystem mit dem Einheits-
patent verstärkt genutzt. 
 
Konfliktpotential und erhöhte 
rechtliche Unsicherheiten 
Kritische Stimmen kommen immer 
wieder seitens der OECD, da neben 
fehlender Transparenz bei KI-Trai-
ningsdaten für die am Markt an-
gebotenen KIs (auf Basis der Large 
Language Models, LLMs) signifi-
kante rechtliche Risiken für Unter-
nehmer und Nutzer auftreten.  
 
Black-Box“-Modelle mit undurch-
sichtigen Algorithmen lassen kaum 
eine Identifizierung von Fehlerquel-
len in den Daten zu, dazu kommen 
unzureichende Offenlegungsunter-
lagen mit vagen Beschreibungen.  
 
Ganz schlimm wird es, bei „KI trai-
niert KI“. Dieses Problem nimmt 
eklatant zu und führ zu einer Ver-
schlechterung von Modellen und 
häufig zu nicht unzuverlässigen In-
halten. Konkret treten vermehrt Ur-
heberrechtskonflikte auf, da es ohne 
genaue Kenntnis der Trainingsdaten 
für Inhaber von Rechten fast un-
möglich ist, festzustellen, ob geisti-
ges Eigentum unerlaubt verwendet 
wurde.  
 
Intransparente Daten führen auch 
zu Verzerrungen (Biases) und leiten 
Diskriminierung in sensiblen Berei-
chen wie Recruiting oder Kreditver-
gabe ein bzw. sie verletzen damit 
Grundrechte.   
 
Zusätzlich steigt auch der regulato-
rische Druck durch den AI Act, denn 
ab August 2026 greifen in der EU 
strenge Vorgaben für Hochrisiko-KI. 
Unternehmen müssen lückenlos 
Dokumentationen und Risiko-
management vorweisen. Werden 
Transparenzpflichten verletzt, dro-
hen ab 2027 empfindliche Strafen.
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Zusätzlich steigt auch der regulato-
rische Druck durch den AI Act, denn 
ab August 2026 greifen in der EU 
strenge Vorgaben für Hochrisiko-KI. 
Unternehmen müssen lückenlos 
Dokumentationen und Risiko-
management vorweisen. Werden 
Transparenzpflichten verletzt, dro-
hen ab 2027 empfindliche Strafen. 
 
Genau diese Punkte könnten Ver-
trauensverluste bei den Start-ups 
verursachen, aber auch am Markt 
selbst und somit Innovation direkt 
verhindern, da die Unsicherheit über 
die rechtliche Haftung und die Qua-
lität der Ergebnisse viele Unterneh-
men davon abhält, KI-Lösungen 
strategisch zu implementieren.  
 
Innovationsstandort Österreich - 
mehr DeepTech für Start-ups und 
Scale-ups 
Bereits erwähnt wurde, dass Europa 
und Österreich im Besonderen in Be-
reich der Quantentechnologie über 
nicht unbeträchtliches Potential ver-
fügen. Hierfür müssen Anstrengun-
gen unternommen werden, dass 
eigene Patente, Marken und andere 
Schutzrechte zum Schutz der Kern-
ideen für künftige Finanzierungen 
von Start-ups eingereicht werden, 
damit man sich in späterer Phase als 
Scale-ups mit den richtigen Lizen-

zierungsrechten auf den internatio-
nalen Märkten oder bei globalen Ko-
operationen behaupten kann. 
 
Hilfreich sind da natürlich der Abbau 
von strategischen bzw. regulatori-
schen Hürden, leichtere Zugänge zu 
Fonds, aber auch zu speziellen Pro-
grammen wie dem Fonds Zukunft 
Österreich für KI, Life Sciences und 
Quantentechnolgogien - vor allem 
für ein Mehr an Erfinderinnen, die 
nach wie vor auch bei Patenten und 
Gründungen im DeepTech-Bereich 
unterrepräsentiert sind.  
 
Governance und Finanzen für ein 
Mehr an „Made in Europe“    
Die EU verfolgt mit Initiativen wie 
dem European Chips Act und Hori-
zon Europe das Ziel, strategische 
Abhängigkeiten zu reduzieren und 
industrielle Wertschöpfung in Eu-
ropa zu sichern. Dennoch bestehen 
strukturelle Schwächen wie frag-
mentierter Kapitalmarkt, zu geringe 
Growth-Finanzierung, fehlende 
Fachkräfte, zu hohe Steuerlasten 
bzw. zu komplexe Regularien. Das 
veranlasst vor allem Scale-ups zur 
Abwanderung in Länder mit billige-
ren Produktionskosten oder noch 
schlimmer, dem Verkauf der Pa-
tente/Rechte an Konzerne in China 
oder USA.   

Technologiesouveränität hört nicht 
mit der Erfindung und der Patent-
anmeldung auf, sondern es muss 
skaliert und produziert werden - in 
Österreich, in Europa - für und mit 
einer starken Wertschöpfungskette.  
 
Es ist ein langer Weg von der Idee 
zur tatsächlichen Innovation auf 
dem Markt, bei dem die Patentie-
rung oft am Anfang eine notwen-
dige Aufgabe darstellt, die die 
spätere Finanzierung und Etablie-
rung am Markt sichern kann, jedoch 
ist die Patentierung alleine bei wei-
tem nicht hinreichend, um die Idee 
dann in realen Fortschritt um-
zuwandeln.  
 
Gerade aber bei der – aus tech-
nischer Sicht - eigentlich leichteren 
Übung, nämlich der Umsetzung 
einer Geschäftsidee auf Basis der 
patentierten Technologie in ein wirt-
schaftlich rentables Unternehmen, 
sind ein einheitlicher Markt ausrei-
chender Größe, eine funktionierende 
Kapitalmarktumgebung und eine 
nicht überbordende Bürokratie wich-
tige Voraussetzungen, um den 
technologischen Fortschritt auch 
zugun- sten der Bevölkerung durch 
Arbeitsplätze, Steuereinnahmen 
und weiteren technologischen In-
vestitionen zu realisieren.  

BUKO-Jahresbericht 2025

Credit: BUKO, dreamstime



 
 
 

 

65 Jahre BUKO 
1960 - 2025 

 
67

 
BUKO-Jahresbericht 2025



In den Räumen der Präsidentschaftskanzlei v.l.n.r.: Baurat h.c. DI Rudolf Kolbe (EWSA BKZT), Präsident Dr. Johannes Steinhart und unmittelbar dahinter KAD Dr.
Lukas Stärker (ÖÄK), Präsident Dr. Armenak Utudjian (ÖRAK), BUKO-Präsident Dr. Daniel Alge (ÖPAK), Präsidentin Dr. Birgit Vetter-Scheidl (ÖZAK), KAD Mag.
Walter Marschitz (Apotheker) kammer) neben dem I. Präsidenten des Nationalrates  Dr. Walter Rosenkranz. 



 
69BUKO-Jahresbericht 2025

65 Jahre BUKO: 
Verantwortung und Zu-
kunft der Freien Berufe  
65 Jahre Bundeskonferenz der Freien Berufe stehen für Kontinuität, Verantwor-
tung und eine starke gemeinsame Stimme jener Berufsgruppen, die in besonderer 
Weise für Qualität, Vertrauen und fachliche Unabhängigkeit stehen. Dieses Jubi-
läum bietet Anlass, die Leistungen der vergangenen Jahrzehnte zu würdigen und 
zugleich den Blick auf kommende Herausforderungen zu richten. 
 
Freie Berufe sind tragende Säulen unseres Rechtsstaates, unseres Gesundheits-
wesens, unserer wirtschaftlichen Entwicklung und unserer gesellschaftlichen Sta-
bilität. Sie verbinden hohe fachliche Qualifikation mit persönlicher Verantwortung 
und einer besonderen Vertrauensbeziehung zu den Menschen. Gerade ihre Un-
abhängigkeit garantiert objektive Beratung, Integrität und Verlässlichkeit – 
Werte, die für eine funktionierende Gesellschaft unverzichtbar sind. 
 
Die BUKO hat wesentlich dazu beigetragen, diese Rahmenbedingungen zu si-
chern. Sie stärkt seit Jahrzehnten die Selbstverwaltung der freien Berufe, fördert 
den fachlichen Austausch und vertritt ihre gemeinsamen Interessen gegenüber 
Politik und Öffentlichkeit. Der Einsatz für qualitätsvolle Ausbildung, berufsethi-
sche Standards sowie für verhältnismäßige und praktikable gesetzliche Rahmen-
bedingungen zählt zu ihren nachhaltigen Verdiensten. 
 
Aus eigener beruflicher Erfahrung als Rechtsanwalt und Strafverteidiger weiß 
ich, wie zentral unabhängige Berufsausübung für den Rechtsstaat ist. Die Tätig-
keit lehrt Präzision, Verantwortungsbewusstsein und die Fähigkeit, auch unter 
Druck sachlich zu bleiben. Diese Erfahrungen waren auch in späteren öffentlichen 
Funktionen, zunächst als Volksanwalt und schließlich als Präsident des Natio-
nalrates, von großem Wert. Gelassenheit, Ausgleich und ein nüchterner Blick auf 
komplexe Sachverhalte sind Qualitäten, die sowohl im freien Beruf als auch im 
staatspolitischen Verantwortungsbereich unverzichtbar sind. 
 

Für die Zukunft freier Berufe bleibt entscheidend: 
 
a   die konsequente Wahrung ihrer Unabhängigkeit, 
 

a   der Abbau unnötiger bürokratischer Belastungen, 

 

a   verlässliche wirtschaftliche und steuerliche Rahmenbedingungen, 

 

a   die Sicherung hoher Ausbildungs- und Qualitätsstandards sowie 

 

a   die Stärkung der Selbstverwaltung als Ausdruck beruflicher Verantwortung. 
 

Walter Rosenkranz 
I. Präsident des Nationalrates 

Rechtsanwalt (ÖRAK)

 

 
„Freie Berufe stehen für Eigen-
verantwortung, Leistungsbe- 
reitschaft und Gemeinwohlori-
entierung und sind ein unver-
zichtbarer Bestandteil unseres 
Staates und unserer gesell-
schaftlichen Stabilität. 
 
Zum 65 jährigen Jubiläum der 
BUKO gilt daher mein beson-
derer Dank allen, die sich über 
Jahrzehnte hinweg mit En-
gagement und Sachverstand 
für die  Anliegen der freien Be-
rufe eingesetzt haben.  
 
Ich wünsche mir, dass die er-
folgreiche Zusammenarbeit 
auch künftig fortgeführt wird 
– im Bewusstsein der Tradition 
und mit klarem Blick auf die 
Herausforderungen der Zu-
kunft.“ 

 
Dr. Walter Rosenkranz 

I. Präsident des Nationalrates 
 

geb. 1962, Rechtsanwalt seit 2001 
Volksanwalt von 2019 - 23.10.2024

Credit: Parlamentsdirektion/Thomas Topf
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Mit Stolz blickt die Bundeskon-
ferenz der Freien Berufe Österreichs 
(BUKO) in diesem Jahr auf ihr 65-
jähriges offizielles Bestehen zurück.  
 
Seit der rechtlichen Gründung im Jahr 
1960 steht die BUKO als zentrale In-
teressenvertretung für die Freien Be-
rufe in Österreich und setzt sich für 
die Belange und Weiterentwicklung 
der Apotheker:innen, Ärzt:innen (Hu- 
man, Tier, Zahn), Notar:innen, Pa-
tentanwält:innen, Rechtsanwält:in- 
nen, Steuerberater:innen und Wirt-
schaftsprüfer:innen sowie Ziviltech-
niker:innen ein. Das Jubiläum ist 
Anlass, um auf eine spannende Ge-

schichte zurückzublicken, aktuelle 
Herausforderungen zu thematisieren 
und wichtige Grundrechte einzumah-
nen sowie einen Ausblick in die Zu-
kunft zu wagen!   
 
Geschichte und Entwicklung 
Die Bundeskonferenz der Freien Be-
rufe Österreichs wurde gegründet, 
um den zugehörigen Berufsgruppen 
eine gemeinsame Stimme in der Zi-
vilgesellschaft zu verleihen. Über die 
Jahrzehnte hat sich die BUKO zu einer 
wichtigen Plattform für Erfahrungs-
austausch, gemeinsamer Themen-
aufbereitung sowie nationaler und 
EU-relevanter Interessenvertretung 
entwickelt.  
 

Bereits in im Jahr 1948 findet sich in 
einer amtlichen Mitteilung der 
Rechtsanwaltskammer von Wien 
folgender Passus:  
 
„Vor einigen Wochen hat sich unsere 
Kammer führend am neu gegründe-
ten Ausschuss „Bundeskonferenz der 
freien Berufe“ beteiligt. Es war  ein 
glücklicher Gedanke, alle Kammern 
der freien Berufe vorläufig in dieser 
losen Verbindung zusammenzufas-
sen. Wir erwarten, daß sie gegenüber 
den Kammern der gewerblichen 
Wirtschaft und den Gewerkschaften 
eine bessere Möglichkeit zur Durch-
setzung unserer Berufsinteressen 
haben werden. Eine Vereinigung mit 
ungefähr 20.000 Mitgliedern kann 
mit einem anderen Gewicht auftre-
ten als die einzelnen Kammern für 
sich allein!“

1960 - 2025: 65 Jahre Bundeskonferenz 
der Freien Berufe Österreichs (BUKO)  
Auch wenn wir schon 65 Jahre alt sind: Die BUKO geht noch lange nicht in Pension,  
sondern hat noch viel vor!

BUKO-Jahresbericht 2025

BUKO-Präsident Dr. Daniel Alge 
2023-2026

ACredit: sonn.at; Peter Mayr
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Rasch nach dem Einsetzen des Aus-
schusses wurde sie auch mit der Auf-
gabe, einen Verband zu gründen 
tätig. Davon berichtet zumindest ein 
Artikel der Wiener Zeitung aus dem 
Jahr 1948 und erwähnte als Grün-
dungskomitee die Apothekerkam-
mer, die Ärztekammer, die Inge- 
nieurskammer, die Notariatskammer, 
die Rechtsanwaltskammer, die Kam-
mer der Wirtschaftstreuhänder so- 
wie den Verband der österreichischen 
Patentanwälte.  
 
Den unmittelbaren Anlass zum Zu-
sammenschluss in eine lose Vereini-
gung bildete das Preis- und Lohnab- 
kommen von 1948. Die Bundeskon-
ferenz der Freien Berufe stellte hier 
fest, dass das Abkommen (Sozial-
partnerschaft) der großen Kammern 
(Landwirtschaft, Bundeshandels-
kammer und Arbeiterkammertag) 
mit dem Gewerkschaftsbund für die 
Freien Berufe keinen rechtsverbindli-
chen Charakter trage. Daher wurden 
Sonderverhandlungen aufgenom-
men und keine Eingliederung in die 
Sozialpartnerschaft vorgenommen.  
 
1958 - 10 Jahre später 
Die nächste Erwähnung der Bundes-
konferenz der Freien Berufe fand 
dann erst wieder 1958 statt, da bei ei-
nigen Sitzungen der Rechtsanwalts-
kammer von einem „Bundeskom- 
mitee der Freien Berufe“ berichtet 
wurde, aber nicht näher erläutert 
wurde, womit man sich eigentlich be-
schäftigte.  
 

Gründungsjahr 1960 
Im Mai 1960 wurde dann in einer 
Ausschuss-Sitzung der Grundge- 
danke aus dem Jahr 1948 wieder auf-
gegriffen und für sinnvoll empfun-
den und es wurde der Beschluss einer  
rechtliche Gründung eines eigenen 
Vereins „Bundeskonferenz der Freien 
Berufe“ gefasst, welche dann auch 

mit dem Entstehungsdatum 7. Sep-
tember 1960 offiziell bei der Vereins-
behörde eingemeldet wurde.  
 
Als 1. BUKO-Präsident fungierte der 
Architekt DI Johannes Lust und die 
Wahl der Vizepräsidenten fiel auf den 
Artz Primarius Dr. Eberle, dem Apo-
thker Dr. Hauser sowie dem Dentis-
ten Dr. Bucher. An Mitgliedsbeiträgen 
wurde abgestuft nach Größe Beträge 
zwischen ATS 10.000,— und ATS 
1.000,— festgesetzt.  
 
Zusammengehörigkeitsgefühl be-
reits vom ersten Tag an! 
Bedeutsam für diese Gründung war 
das große Zusammengehörigkeits-
gefühl ohne Zwangsmitgliedschaft, 
ohne bürokratische Organisation und 
ohne jeglicher Majorisierung, weil alle 
Beschlüsse, Aktivitäten, Stellung-
nahmen und Aktionen Einhelligkeit 
voraussetzen. Das war und ist der 

Tenor der Statuten und der gelebten 
Praxis bei den Zusammenkünften.  
 
25 Jahre BUKO 
1985 fasste Präsident Dr. Kurt Wag-
ner in Rede zum 25jährigen Jubiläum 
der BUKO die Zusammenarbeit wie 
folgt zusammen:  
 
„Mag die Bundeskonferenz auch wei-
terhin nur über bescheidene Mittel ver-
fügen, ein Minibüro unterhalten  und 
nicht tagtägliche Öffentlichkeitsarbeit 
leisten können, so zeigt allein der Um-
stand, dass sich die Präsidenten der 
Freiberufskammern regelmäßig in 
sehr anregender und freundschaftli-
cher Verbundenheit treffen, um Bun-
desangelegenheiten zu besprechen, 
was dieses Organ der Freien Berufe ei-
gentlich zu leisten vermag, auch wenn 
vieles im Stillen und für die Mitglieder 
der einzelnen Berufsstände nicht 
greifbar stattfindet.“
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Auszüge aus einigen „älteren“ Protokollen:  
Themen, die schon immer bewegt haben! 

 
a  Steuererleichterungen beim Aufbau des freiberuflichen Standbeines und  
       Erwirkung eines begünstigen Umsatzsteuersatzes 
 
a  Regelung der Alters- und Hinterbliebenenversorgung, Absicherung von  
       beruflichen Haftungsfällen bzw. Modelle für Freiberufler ohne Arbeit sowie  
       Krankenversicherung 
 
a  Bildung von Partnerschaften unter Angehörigen eines freien Berufsstandes 
 
a  bessere und am besten eine verfassungsrechtliche Absicherung der  
       Verschwiegenheitspflicht der Freien Berufe 
 
a  weniger Verbürokratisierung und staatliche Eingriffe und Erhalt der  
       freiberuflichen Unabhängigkeit und Verantwortung 
 
a  volkswirtschaftliche Relevanz der Freien Berufe 
 
a  Freie Berufe und Zusammenarbeit mit europäischen Verbänden  
      sowie Auswirkungen der EU-RL über die Anerkennung von  
      Berufsqualifikationen 
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2025 - 65 Jahre BUKO
Die letzten 65 Jahre brachten in allen
Feldern der Freiberuflichkeit einen
tiefgreifenden Wandel: Die Digitali-
sierung, die Europäisierung der Be-
rufsbilder, die Veränderung der ge-
sellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen und die wachsende Bedeutung
ethischer Standards – vor allem auch
in Zeiten von KI - haben die Freien
Berufe laufend vor neue Aufgaben
und Herausforderungen gestellt. 

Diesen Aufgaben und Herausforde-
rungen haben wir uns nicht nur
immer gestellt, sondern zum Wohle
derjenigen, für die wir unsere hoch-
qualifizierten Dienstleistungen er-
bringen, in modernster und kompe-
tentester Weise auch erfüllt – trotz
vielfacher Beeinträchtigungen nicht
zuletzt auch von politischer Seite, vor
allem hinsichtlich bürokratischer und
administrativer Hürden. Gleichzeitig
bleiben die Kernaspekte dieselben -
die Verantwortung gegenüber Klien-
t:innen und Patient:innen, die Ver-
pflichtung zu Qualität und Integrität
sowie die Bedeutung der Expertise
für das Gemeinwohl und damit ver-
bunden die Systemrelevanz in vielen
Bereichen.

Bedeutung, aktuelle Herausforde-
rungen und ein Blick in die Zukunft
der Freien Berufe
Die Freien Berufe sind ein unverzicht-
barer Bestandteil der österreichi-
schen und europäischen Gesellschaft
und Wirtschaft. Sie stehen für fach-
liche und unabhängige Expertise, in-

dividuelle Beratung und hohe Quali-
tätsstandards – zum vorrangigen
Wohle derjenigen, die unserer Dienst-
leistungen nachfragen. In einer Zeit,
in der Vertrauen und Transparenz
mehr denn je gefragt sind, bieten die
Freien Berufe Orientierung, Verläss-
lichkeit und Innovation.

Als Freie Berufe sind wir in allen we-
sentlichen Lebensbereichen präsent
(„da, wo es wirklich wichtig ist“) und
sichern durch unsere Arbeit Gesund-
heit, Rechtssicherheit, wirtschaftli-
che Stabilität, Fortschritt und kul-
turelle Vielfalt. Gemeinsam tragen
wir zur gesellschaftlichen Entwick-
lung und zum Wohlstand des Landes
bei. Natürlich stellten und stellen die
gesellschaftlichen und wirtschaftli-
chen Veränderungen auch uns vor
immer neue Herausforderungen. 

Die fortschreitende Digitalisierung,
der Fachkräftemangel, die komplexer
werdenden gesetzlichen Rahmen-
bedingungen und der steigende An-
spruch an Transparenz und Nach-
haltigkeit erfordern innovative Lö-
sungen und gemeinsames Handeln.

Ausblick: Die BUKO arbeitet mit
Nachdruck daran, ihre Mitglieder in
diesen Prozessen zu unterstützen.
Neue Technologien, gesellschaftlicher
Wandel und politische Entscheidun-
gen (national und in der EU) werden
die Rahmenbedingungen auch in der
Zukunft und vielleicht noch schneller
und weitreichender verändern. Als
Freie Berufe sind wir gerne bereit,

diese Herausforderungen anzuneh-
men und aktiv mitzugestalten. Das
65-jährige Jubiläum der Bundeskon-
ferenz der Freien Berufe (BUKO) Ös-
terreichs macht die Vielfalt, Profes-
sionalität und Innovationskraft der
österreichischen Freien Berufe sicht-
bar. Wir haben in den letzten Jahren
immer wieder unsere Systemrele-
vanz und Kompetenzen aufgezeigt.
Gerade in schwierigen Zeiten, wie wir
sie jetzt haben, können wir mit unse-
rem hohen Sachverstand und unse-
ren wichtigen ethischen Standards
die Wege aufzeigen, die unsere Ge-
sellschaft als Ganzes wieder in eine
Zukunft bringen können, auf die sich
auch unsere Kinder freuen können.   

2025 - Präsident Dr. Daniel Alge: 
„Wir blicken voller Zuversicht in die
Zukunft, bedanken uns bei allen Mit-
gliedern, Partner:innen und Unter-
stützer:innen für das bisher ent-
gegengebrachte Vertrauen und wir
werden uns weiter mit voller Tatkraft
und großem Engagement für das
Wohlergehen jedes einzelnen Mit-
glieds der österreichischen Bevölke-
rung einsetzen. Denn was uns als
Freiberufler stets eint, ist der unbe-
dingte Einsatz unseres Wissens und
unserer Fähigkeiten zum Wohle un-
serer Patient:innen, Mandant:innen
und Auftraggeber:innen. 

Auch wenn die BUKO schon 65 Jahre
alt ist: Die Gemeinschaft der Freien
Berufe Österreichs geht noch lange
nicht in Pension, sondern hat noch
viel vor!“

BUKO-Jahresbericht 2025
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“Wir, die Freien Berufe, 
arbeiten objektiv und 
unabhängig. So ist es jetzt 
und so soll es bleiben – zum 
Wohl und zum Schutz unserer 
Klienten und Patienten.”

Österreich 
braucht die

Freien Berufe

Aus-, Weiter- und Fortbildung stehen nicht nur für 
uns als Unternehmer der Freien Berufe im Haupt-
fokus für eine qualitative Leistungserbringung, son-
dern gleiches gilt für unsere bestens ausgebildeten 
und motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter !

Wir garantieren damit freiberufliche  
Leistungen höchster Qualität!

Freie Berufe mit Bildungsauftrag

www.freie-berufe.at

Hochqualifiziert und verlässlich: 
Wir sind kompetent für Sie da, wenn es um die wirk-
lich wichtigen Dinge  in Ihrem Leben geht:  
     -    Gesundheit und Wohlbefinden 
     -    das Zuhause und die Umwelt 
     -    Rechte, wirtschaftliche Existenz 
     -    Vermögen und Vermächtnis 
     -    Zukunft und Innovation

Freie Berufe 

Selbstständigkeit ist „in“

80 Prozent der Studierenden der 
Fächer der Freien Berufe wollen sich 
später gerne selbstständig machen.
Quelle: Meinungsumfrage Akonsult 
„Meinungen und Einstellungen der Studierenden in Österreich“, 
April 2017

Die Freien Berufe:
selbständig und 

unabhängig
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Die österreichische Apothekerschaft 
hatte schon frühzeitig die Notwen-
digkeit einer gemeinsamen Interes-
sensvertretung erkannt. Seit dem 
Jahr 1723 sind Sitzungsprotokolle 
eines „Collegium pharmaceuticum“ 
in Wien bekannt, das sich als Vorläu-
fer einer Berufsvertretung formiert 
hatte. Es versuchte, die rechtlichen 
und wirtschaftlichen Interes- sen der 
Mitglieder wahrzunehmen, wirkte bei 
der Errichtung von Apotheken mit 
und kümmerte sich um die prakti-
sche Ausbildung und Prüfung von 
Apothekern. Bis das schon damals 
ins Auge gefasste Ziel erreicht wurde 
und eine gemeinsame, staatlich 

anerkannte und moderne Interes-
sensvertretung aller Apotheker:in- 
nen geschaffen werden konnte, soll-
ten jedoch noch mehr als zwei Jahr-
hunderte  vergehen. 
 
Bis etwa 1820 wurde das Apotheken-
wesen in Österreich den bürgerlichen 
Gewerben gleichgehalten und war 
damit auch zunftmäßigen Institutio-
nen unterworfen. Daher waren die in 
den Zünften üblichen Bezeichnungen 
wie Lehrling, Geselle, Lehrbrief, Frei-
sprechung und bürgerlicher Apothe-
ker üblich.  
 
Auch in den 1833 und 1834 beschlos-
senen Gremialordnungen herrschte 
noch der alte Zeitgeist. Vertreter der 
Apothekerschaft hatten gegenüber 
den Behörden fast nur Pflichten, je-
doch kaum Rechte. Die Gremialsit-
zungen fanden unter dem Vorsitz 
eines behördlich bestimmten Arztes 
statt. Mitglied eines Apothekergre-
miums konnte nur ein Apotheken-
besitzer, -pächter oder -provisor sein, 
jedoch kein angestellter Apotheker. 
Allgemein war es um die soziale Stel-
lung der angestellten Apotheker zu 
dieser Zeit nicht gut bestellt, auch 
wenn sie das Magisterstudium der 
Pharmazie absolviert hatten. So wur-
den angestellte Magister beispiels-
weise in der Regel als „Subjekt“ und 
später als „Assistent“ bezeichnet. 
 
Die Behörden erkannten im Laufe der 
Jahre durchaus die Notwendigkeit 
einer Reform des Apothekenwesens 
und forderten die einzelnen Apothe-

Apothekerkammer:  
 

Der lange Weg zu einer gemein-
samen Interessenvertretung 
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Apothekergremien im Jahr 1867 erst-
malig auf, Vorschläge zu einer Re-
form an das Ministerium zu über- 
mitteln. Aus diesen sollte auch her-
vorgehen, in welcher Weise sich die 
Apotheker zu organisieren gedenken, 
um Ihre Standesinteressen gemein-
sam zu vertreten. Es herrschte jedoch 
zu dieser Zeit wenig Einigkeit inner-
halb der Apothekerschaft. Während 
angestellte Apotheker primär eine 
Änderung des herrschenden Konzes-
sionssystems und eine Verbesserung 
der wissenschaftlichen Ausbildung 
anstrebten, hatten   die in der Donau-
monarchie maßgebenden Apothe-
kergremien kein ernsthaftes Interes- 
se an grundlegenden Veränderun-
gen, da sie durch diese an Einfluss 
verloren hätten. Es folgte eine Phase 
der Resignation und des Stilstandes. 
 
Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
gewannen die Reformbestrebungen 
wieder an Schwung. Die angestellten 
Apotheker waren durch eine Vereins-
bildung einflussreicher geworden 
und wollten sich nicht länger von 
standespolitischen Entscheidungen 
fernhalten lassen. Um die Jahrhun-
dertwende erreichte der Reformwil-
len einen Höhepunkt. In Wien fand 
im April 1900 eine Enquete statt, bei 
der hohe Beamte des Innenministe-
riums mit Vertretern von selbststän-
digen und angestellten Apothekern 
die Grundzüge einer umfassenden 
Reform des Apothekenwesens be-
sprachen. Dazu gehörte auch die 
Schaffung einer Berufsvertretung 
mit Disziplinargewalt wie sie andere 
Berufe wie z.B. Ärzte oder Rechts-
anwälte bereits innehatten. 
 
Auf Grundlage der Ergebnisse der 
Reformenquete arbeitete die Regie-
rung einen umfangreichen Entwurf 
eines Apothekengesetzes aus und 
übermittelte diesen 1903 an die Apo-
thekergremien. Beide Berufsgruppe 

waren mit dem Entwurf jedoch un-
zufrieden und sahen in der im Ent-
wurf zugesagten Schaffung eines 
eigenen Apothekerkammergesetzes 
nur eine leere Zukunftsvertröstung.  
Erst nach vielen Diskussionen und 
umfangreichen Nachbesserungen 
konnte das Apothekengesetz am 18. 
Dezember 1906 im Reichsrat be-
schlossen werden. In Paragraph 63 
enthielt es die ausdrückliche Ver-
fügung, dass in allen im Reichsrat 
vertretenen Ländern und Königrei-
chen Apothekerkammern zu errich-
ten sind, in denen Apothekenbesitzer 
und angestellte Apotheker gleicher-
maßen vertreten sein sollten. Der 
Wirkungskreis und die Organisation 
dieser Kammern sollte durch ein be-
sonderes Gesetz geregelt werden. 
Der Gesetzesgeber nahm offensicht-
lich an, dass kein allzu langer Zeit-
raum bis zur Errichtung der 

Apothekerkammern verstreichen 
würde und hatte für die Zwischenzeit 
verfügt, dass bei jedem Gremium ein 
Assistenten-Ausschuss als Vertre-
tung der angestellten Apotheker zu 
errichten sei. Doch nichts währt be-
kanntlich länger als ein Provisorium. 
 
Eine rasche Umsetzung scheiterte 
zunächst an Widerständen der Han-
delskammern (die Apothekenbesit-
zer waren Mitglieder), Schwierigkei- 
ten in der Nationalitätenfrage (Wi-
derstände in den Kronländern gegen 
die Zusammenfassung der Apothe-
ken verschiedener Nationen in einer 
gemeinsamen Kammer) oder an 
nicht entsprechenden Regierungs-
entwürfen. Zumindest in baulicher 
Hinsicht ging es voran. Im den Jahr 
1907 und 1908 ließ der Allgemeine 
österreichische Apotheker-Verein, ein 
Zusammenschluss selbstständiger 
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Apotheker und Vorläufer des heuti-
gen Österreichischen Apothekerver-
bandes, ein neues Vereinshaus in der 
Spitalgasse in Wien-Alsergrund er-
richten, das heute unter dem Namen 
Apothekerhaus bekannt ist und ver-
schiedene Institutionen der Apothe-
kerschaft beherbergt. 
 

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde 
die Standesvertretung mit dem Bun-
desverfassungsgesetz 1920 Landes-
sache. Die Errichtung von Apotheker- 
kammern in jedem Bundesland ohne 
eine Organisation auf Bundesebene 
sahen die Apotheker damals jedoch 
als nicht zielführend an. Zwar wurde 
1929 im Rahmen einer Novellierung 
dann die Errichtung einer Kammer 
auf Bundesebene zulässig, unter-
schiedliche Auffassungen zwischen 
selbstständigen und angestellten 
Apothekern verhinderten jedoch eine 
Umsetzung bevor das Parlament am 
3. März 1933 aufgelöst wurde. In der 
Folge verhinderten der autoritäre 
Ständestaat, die Annexion 1938 – die 
österreichischen Apotheken wurden 
in die Deutsche Apothekerkammer 
eingegliedert – und der Zweite Welt-
krieg eine gesetzliche Interessensver-
tretung. 
 

In der wiederhergestellten und freien 
Republik Österreich wurde die Regie-
rungsvorlage zum Apothekerkam-
mergesetz am 19. März 1947 im 
Plenum des Nationalrates ange-
nommen. Nach einem unerwarteten 

Einspruch des Bundesrates wegen le-
gistischer Mängel kam es noch ein-
mal zu einer Verzögerung. Am 18. Juni 
1947 wurde die überarbeitete Verfas-
sung jedoch vom Nationalrat ver-
abschiedet und am 22. August 1947 
trat das Apothekerkammergesetz 
endlich in Kraft. Für die Planung der 
ersten Apothekerkammerwahl wur- 
de vom Bundesministerium für so-
ziale Verwaltung ein provisorischer 
Vorstand unter der Leitung von Mag. 
Heinrich Bartl eingesetzt. 
 
Am 13. Juni 1948 war es dann so weit: 
Die erste Apothekerkammerwahl – 
zugleich die erste Wahl einer öffent-
lich-rechtlichen Berufskörperschaft 
im neuen Österreich überhaupt – 
fand mit außergewöhnlich hoher 
Wahlbeteiligung statt. Die Konstitu-
ierung des Kammervorstandes in den 
Räumen der Apothekerkammer im 
Wiener Apothekerhaus erfolgte am 
24. Juni 1948. Mag. Heinrich Bartl, der 
auch zum ersten Präsidenten der 
neuen Berufsvertretung gewählt 
wurde, schrieb kurz vor ihrer Grün-
dung über die Apothekerkammer:  
 
„Hoffentlich ist ihr nach diesen Ge-
burtswehen ein kräftiges Dasein be-
schieden und werden die Erwar- 
tungen unserer gegenwärtigen phar-
mazeutischen Generation und der 
nach uns kommenden durch die Er-
richtung der Kammer befriedigt wer-
den.“ 

Diese Hoffnungen haben sich erfüllt. 
In den nunmehr über 75 Jahren ihres 
Bestehens hat sich die Österreichi-
sche Apothekerkammer als zuverläs-
sige und kompetente Interessensver- 
tretung erwiesen und für die gemein-
samen beruflichen, wirtschaftlichen 
und sozialen Belange ihrer Mitglieder 
sehr viel bewegt. Sie hat wegwei-
sende Kompromisse zwischen den 
Berufsgruppen ermöglicht, von de- 
nen der gesamte Berufsstand nach-
haltig profitiert hat und maßgeblich 
dazu beigetragen, dass Österreich 
heute über eines der weltweit besten 
Apothekensysteme verfügt.  
 
Diese positive Entwicklung wird durch 
Zahlen unterstrichen. Im Jahr 1947, un-
mittelbar vor der Schaffung der Apo-
thekerkammer, gab es rund 660 
Apotheken in Österreich. Heute ver-
sorgen 1.470 öffentliche Apotheken 
die Bevölkerung wohnortnah mit Arz-
neimitteln. Auch die Zahl der An-
staltsapotheken hat sich von 22 auf 
43 mehr als verdoppelt. Und während 
1947 nur rund 800 Apotheker:innen in 
den Apotheken angestellt waren, fin-
den heute fast 5.500 Pharmazeuten 
hochwertige und gut bezahlte Arbeit 
in den österreichischen Apotheken. 
Ebenso wie die  rund 1.500 selbststän-
digen Apotheker:innen werden sie von 
den Fachabteilungen der Apotheker-
kammer in pharmazeutischen, recht-
lichen, wirtschaftlichen und kommuni- 
kativen Fragen serviciert.
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Die Österreichische Patentanwalts-
kammer (ÖPAK) ist eine Körper-
schaft des öffentlichen Rechts, die 
seit 1967 in ihrer heutigen Form be-
steht. Sie dient als gesetzliche In-
teressenvertretung für alle in 
Österreich zugelassenen Patent-
anwältinnen und Patentanwälte.  
 
Die Patentanwaltschaft geht auf 
das erste Patentgesetz von 1897 zu-
rück, worin die Notwendigkeit tech-
nisch und juristisch ausgebildeter 
Sachverständiger und Parteienver-
treterinnen und Parteienvertreter 
für das Funktionieren des Patent-
wesens erkannt wurde. Am 1. Jänner 
1899 nahm das Österreichische Pa-
tentamt seine Arbeit auf.  
 
Aus einzeln oder lose verbundenen 
Agierenden  formierte sich der Ver-
band der österreichischen Patent-
anwälte, welcher ab Jänner 1933 die 
„Österreichischen Blätter für Ge-
werblichen Rechtsschutz“ verlegte.  
So wurden umfassend die Judikatur 
sowie wissenschaftliche Aufsätze 
zu den Themen Marken- und Pa-
tentrecht, Urheberrecht und Wett-
bewerbsrecht veröffentlicht.  
 
Aufgrund der gemeinsamen Zu-
ständigkeit des Patentamtes so-
wohl für Patent- als auch Mar- 
kenangelegenheiten wurde die Ver-
tretungsbefugnis der Patentanwäl-
tinnen  und Patentanwälten auf 
diese neuen Bereiche ausgedehnt 
und entsprechende Ausbildungs-
standards festgelegt. 

Die Qualifikation 
Ein abgeschlossenes technisches 
oder mathematisch-naturwissen-
schaftliches Universitätsstudium, 
ein vierjähriges Praktikum bei einer 
Patentanwältin oder einem Patent-
anwalt („training on the job“) sowie 
die staatliche Patentanwaltsprü-
fung gewährleisten fundiertes Fach-
wissen auf dem Gebiet des ge- 
werblichen Rechtsschutzes als Vo-
raussetzung für die erfolgreiche Zu-
sammenarbeit mit den Mandanten. 
 
1967 trat das Patentanwaltsgesetz 
(PatAnwG) und begründete die Pa-
tentanwaltskammer als offizielle 
Standesvertretung. Die Patent-
anwaltskammer ist eine Körper-
schaft öffentlichen Rechts mit Sitz 
in Wien. Ihr Wirkungsbereich er-

streckt sich auf das ganze Bundes-
gebiet. Die Patentanwaltskammer 
untersteht der Aufsicht des Bundes-
ministeriums für Innovation, Mobi-
lität und Infrastruktur Mit den 
Aufsichtsaufgaben ist die im Öster-
reichischen Patentamt eingerichtete 
und von dessen Präsident geleitete 
„Oberste Behörde für den gewerb-
lichen Rechtsschutz“ als Unterbe-
hörde des Bundesministeriums be- 
traut. 
 
Die Patentanwaltskammer ist beru-
fen, die gemeinsamen beruflichen, 
sozialen und wirtschaftlichen Interes-
sen der Patentanwältinnen und Pa-
tentanwälte wahrzunehmen, die 
Erfüllung der Berufspflicht zu über-
wachen und für die Wahrung der Ehre 
und Würde des Standes zu sorgen.
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1973 - 1975 
Am 1. 2. 1973 fand in den Räumlichkei-
ten der Rechtsanwaltskammer Wien 
die erste Europäische Präsidentenkon-
ferenz der Anwaltsorganisationen statt 
– die Wiener Advokatengespräche. Da- 
mit wurde die stolze Tradition der bis 
heute durchgeführten Präsidenten-
konferenzen in Wien begründet.  
 

Präsident Walter Schuppich hatte 
durch zahlreiche Reisen im Rahmen der 
Österreichischen Juristenkommission in 
die damaligen Ostblock-Staaten erste 
Kontakte zu den Anwaltsorganisatio-
nen hinter dem Eisernen Vorhang ge-
knüpft. Andererseits konnte die österr 
Advokatur an jahrzehntelange traditio-
nelle Verbindungen zu den Anwalt-
schaften der westlichen Länder an- 
knüpfen. In diesem Umfeld baute Prä-
sident Schuppich systematisch die Eu-
ropäische Präsidentenkonferenz in 
Wien zu einer europäisch und weltweit 

anerkannten und beliebten Institution 
aus. Zunächst ging es noch darum, die 
anwaltlichen Ansprechpartner in Ost 
und West zu erfassen.  
 
Dazu diente ein von Generalsekretär 
Hofrat Soukup zusammengestelltes, 
gedrucktes Verzeichnis der europäi-
schen Rechtsanwaltskammern und 
Advokatenorganisationen in Europa, 
welches 1975 vorgelegt wurde. Von ös-
terr Referenten vorgetragene Einlei-
tungsreferate führten zu immer besser 
werdender Information über die Lage 
der Advokatur in den teilnehmenden 
Ländern. Richtlinien für den Substitu-
tionsverkehr zwischen Rechtsanwäl-
tinnen und Rechtsanwälten waren eine 
erste Vorstufe zu den CCBE-Regeln. 
 
1978 bis 1988 
1978 wurde von Präsident Armin Die-
trich ein internationales Vollmachtsfor-
mular vorgelegt, zur 10. Europäischen 
Präsidentenkonferenz erschien eine 
Sammelmappe mit den gedruckten 
Tagungsergebnissen unter dem Titel 

„Die Advokatur in Europa“. Darin ent-
halten waren ein Katalog über die 
Grundsätze der Prozessführung und 
des Kostenersatzes in den europäi-
schen Ländern (Harald Foglar-Dein-
hardstein, Wrabetz), Anwaltssozie- 
täten in Europa (Viktor Cerha) sowie ein 
beträchtlich erweitertes Verzeichnis der 
europäischen Rechtsanwaltskammern 
und Advokatenorganisationen (Stand 
1982).  Die Konferenzen hatten zu-
nächst im Sitzungssaal der Rechts-
anwaltskammer Wien stattgefunden, 
mussten aber dann wegen der ständig 
wachsenden Teilnehmerzahl in wech-
selnde Konferenzräumlichkeiten über-
siedeln (zB Palais Auersperg, Finanzmi- 
nisterium), schließlich erwies sich der 
restaurierte Festsaal des Palais Ferstel 
ab der 16. Konferenz im Jahre 1988 als 
der beste Tagungsraum, der bis heute 
beibehalten wurde.  
 

Einen festlichen Rahmen erhielt die 25. 
Europäische Präsidentenkonferenz 
durch einen ökumenischen Festgot-
tesdienst in der Schottenkirche, zu 

 

Auszüge auf Basis der Wiener Advokaten-
gespräche zur Geschichte der Europäischen 
Präsidentenkonferenz (EPK)
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dem die Delegierten in Talar und Robe 
erschienen. In einer Dokumentation 
wurde ein historischer Rückblick auf die 
bisherigen Tagungen gegeben. 
 
Wie gefestigt die Tradition der Wiener 
Advokatengespräche war, erwies sich 
nach dem Fall des Eisernen Vorhanges. 
Obwohl damit endgültig Reisebehin-
derungen der Repräsentanten der Ad-
vokaturen aus den ehemaligen Ost- 
blockstaaten gefallen waren und diese 
nun regelmäßig an den verschiedens-
ten internationalen Tagungen teilneh-
men konnten – vorher war das vielfach 
nur in Wien möglich –, blieb das Treffen 
in Wien ohne Konkurrenz und erhielt 
eine zusätzliche Aufwertung durch die 
jeweils im Vorfeld der EPK abgehaltene 
Sitzung der Delegationsführer des 
CCBE.  
 
Die traditionelle Teilnahme internatio-
naler Organisationen, IBA, UIA, FBE und 
AIJA, erfuhr eine Erweiterung durch den 
Verband europäischer Rechtsanwalts-
kammern, der Association Europeene 
des Avocats, AEA, der Union des Avo-
cats Europeene, UAE, der internationa-
len Vereinigung italienisch sprechender 
Juristen (AIGLE), der ESSEBA (Organi-
sation der englisch sprechenden Sekre-
täre der europäischen Anwaltsorgani- 
sationen), DACH (Europäische An-
waltsvereinigung), World Peace 
Through Law Center und Gästen der 
American Bar Association und der Israel 
Bar Association. Schließlich bot der aus 
früheren Präsidenten, die besonders 
mit der EPK verbunden waren, gebil-
dete Ständige Senat eine gute Gele-
genheit, Kontakte und Freundschaften 
über Amtsperioden hinaus weiter zu 
pflegen und Erfahrungen weiterzuge-
ben. Ab 1993 trat ÖRAK-Präsident Dr. 
Klaus Hoffmann die Nachfolge des 
Gründers der EPK, Ehrenpräsident Wal-
ter Schuppich, an und setzte bruchlos 
die Tradition – allerdings mit neuen 
fachlichen Akzenten – fort. Die immer 

wieder umfangreicher werdende Orga-
nisation der Tagung lag bis 1990 in den 
Händen von Hofrat Soukup, von 1990 
bis 1999 bei dem ihm nachfolgenden 
Generalsekretär Peter Wrabetz. Es folg-
ten Monika Peschke, Alexander Chris-
tian, Silvia Tsorlinis und Bernhard 
Hruschka. 
 
Zu der internationalen Dimension der 
Europäischen Präsidentenkonferenz 
trat in zunehmendem Maße die Dar-
stellung der internationalen Position 
der österreichischen Rechtsanwältin-
nen und Rechtsanwälte gegenüber der 
österreichischen Öffentlichkeit. Dies 
machen in besonderer Weise die Emp-
fänge in der Präsidentschaftskanzlei 
deutlich. Bundespräsident Rudolf Kirch-
schläger hatte die Tradition dieser Ein-
ladungen begonnen, der auch seine 
Nachfolger Waldheim, Klestil und Fi-
scher folgten. Bundeskanzler Kreisky 
ließ es sich nicht nehmen, persönlich als 
legendärer Gastgeber zu fungieren, 
seine Nachfolger konnten diesem Bei-
spiel aus Zeitmangel immer weniger 
folgen.  
 
Überaus intensiv waren die Kontakte 
zu den jeweiligen Justizministerinnen 
und Justizministern, die bei den Fest-
banketten oder im Rahmen der Ar-
beitssitzung das Wort ergriffen, so 
Broda, Ofner, Foregger, Michalek, 
Böhmdorfer, Gastinger, Berger, Ban-
dion-Ortner, Karl, Brandstetter, Moser 
und zuletzt zweimal Zadić. Jahrzehnte-
lang wurde auch zu Empfängen in das 
Justizministerium geladen. Die hohe 
Beamtenschaft des Bundesministeri-
ums für Justiz nahm regelmäßig an den 
Arbeitssitzungen teil.  
 
In den letzten Jahren konnten auch die 
Präsidenten der Höchstgerichte und der 
OLG als Gäste begrüßt werden. Die Bür-
germeister der Stadt Wien waren Gast-
geber der Begrüßungsabende, auch der 
Präsident des Nationalrates lud zum  

 
Empfang im Parlament ein. Auf diese 
Weise hatten die Tagungsteilnehme-
rinnen und -teilnehmer die Möglichkeit, 
Spitzen der Politik, der Justizverwaltung 
und der Gerichtsbarkeit kennen zu ler-
nen, andererseits boten die Arbeits-
tagungen und die Kontakte zu den 
Gästen für die österreichischen Gast-
geber die Chance, Einblicke in die Arbeit 
der Anwaltschaft in ganz Europa zu ge-
winnen. 
 
Abschließend kann gesagt werden, 
dass die Europäische Präsidentenkon-
ferenz in Wien einen erheblichen Bei-
trag zum Zusammenschluss der 
europäischen Anwaltschaften leistete, 
zunächst in der Vorbereitung des CCBE, 
in den späteren Jahren zur immer wich-
tiger werdenden Arbeit des CCBE, insb 
auch zur Einbeziehung der Beitrittskan-
didaten, die ja schon längst zur Familie 
der Europäischen Präsidentenkon-
ferenz gehört hatten.
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Verpflichtende Einbindung von Wahl-
ärzten in das medizinische Versor-
gungssystem, gesetzliche Vorgaben
zur elektronischen Ausstattung von
Privatpraxen, ökonomische Kontroll-
regime für Vertragsärzte, Diagnosen-
Codierung und zentrale Speicherung
der Diagnosen aller Patientinnen und
Patienten, digitale Hürden beim Zu-
gang zur Gesundheitsversorgung
unter dem Motto „digital vor ambu-
lant vor stationär“, wirtschaftlich do-
minierte Organisation von Gesund-
heitseinrichtungen, angedachte be-
rufliche Zwangsverpflichtung für Ab-
solventinnen und Absolventen des
Medizinstudiums. 

Lang ist die Liste der Hürden, Ein-
flüsse und Diktate, denen sich der
freie Arztberuf in Österreich gegen-
übersieht. Sie setzt sich fort mit viel-
seitigen Expansionsgelüsten nicht-
ärztlicher Gesundheitsberufe und gip-
felt in der Forderung nach der „Ent-
machtung der Ärztekammer“. Diese
ist nicht nur die größte aller Freiberuf-
lerkammern, sondern vereinigt in ihren
Mitgliedern auch die breiteste Diffe-
renziertheit in der Leistungserbrin-
gung aller freien Berufe in Österreich -
vom Privatarzt bis zum Spitalsarzt, in
mehr als 60 Sonderfächern. 

Grund genug für eine starke Vertre-
tung der gefährdeten Freiberuflich-
keit. Auch Grund genug, sich mit den
anderen acht Kammern der freien Be-
rufe zusammenzuschließen, um ge-
sellschaftlichen, politischen und öko-
nomischen Eingriffen in die Freiberuf-

lichkeit Paroli bieten zu können. Ich er-
innere mich noch gut, welches Kraft-
aktes es bedurfte, dass die Existenz
der Kammern der freien Berufe in der
Bundesverfassung verankert und die-
ses Privileg nicht nur exklusiv den gro-
ßen sozialpartnerschaftlichen Kam-
mern zugestanden wurde.

Einigkeit macht stark! 
Ein lateinisches Sprichwort, das Se-
neca zugeschrieben wird. Es mahnt,
dass Zusammenarbeit und Solidarität
wesentlich zur gemeinsamen Ziel-
erreichung beitragen können. Dies gilt
nicht nur für Einzelpersonen und deren
gemeinsamen Interessen, sondern
ebenso für Berufsgruppen wie die so-
genannten freien Berufe, die ein
grundsätzliches Berufsverständnis
verbindet. 

Die Freiheit der Berufsausübung be-
gründet sich in der historisch erkämpf-
ten Freiheit vom Staat und in der
Unabhängigkeit von Dritten. Diese
Unabhängigkeit macht Angehörige
der Freien Berufe zu Verwaltern und
Verteidigern höchst persönlicher Inte-
ressen ihrer Auftragsgeber, Klienten,
Patienten wie auch der Allgemeinheit
– eben auch gegenüber dem Staat
und seinen Organen.

Angehörige freier Berufe erbringen auf
Grund besonderer beruflicher Qualifi-
kationen persönlich, eigenverantwort-
lich und fachlich unabhängig,
geistig-ideelle Leistungen im gemein-
samen Interesse ihrer Auftraggeber
und der Allgemeinheit. Ihre Berufs-

Gastbeitrag BUKO-Vizepräsident Dr. Artur Wechselberger (2012 - 2017): 

Bundeskonferenz der freien Berufe:
Einigkeit trotz Differenziertheit

Dr. Artur Wechselberger

Credit: BUKO

www.freie-berufe.at

   Ärzt*innen

   Apotheker*innen

   Notar*innen

   Patentanwält*innen

   Rechtsanwält*innen

   Tierärzt*innen

   Steuerberater*innen und Wirtschaftsprüfer*innen

   Zahnärzt*innen 

   Ziviltechniker*nnen.



 
83

ausübung unterliegt spezifischen be-
rufsrechtlichen Bindungen, die der 
Gesetzgeber definiert. Die Berufs-
gesetze der freien Berufe sehen auch 
eine Selbstverwaltung ihrer Mitglieder 
in Kammern als Körperschaften öf-
fentlichen Rechts vor. Diese besorgen 
Aufgaben im eigenen oder im vom 
Staat übertragenen Wirkungsbereich, 
etwa in der Ausbildung, der Qualitäts-
sicherung oder im Disziplinarwesen. 
Eine Freiheit zur Selbstorganisation, 
die die freien Berufe schon vor weit 
über 100 Jahren dem Staat abgetrotzt 
haben.  
 
Seither sind diese Freiheiten per-
manenten Begehrlichkeiten verschie-
dener Gruppen ausgesetzt, die sich in 
der Deregulierung der freien Berufe 
von einer unabhängigen Profession zu 
einem Gewerbe Vorteile erwarten.  
Eine Schwächung der Freiberuflichkeit 
soll wirtschaftlicher und kollektiver In-
teressensdurchsetzung Vorteile ge-
genüber dem Schutz von individuellen 
Bedürfnissen der Bürgerinnen und 
Bürger verschaffen.  
 
Eigenschaften freier Berufe 
Zu den Eigenschaften freier Berufe 
gehört neben der staatlichen und be-
rufsautonomen Regelung der Berufs-
ausübung eine akademische Aus- 
bildung und eine besondere Stellung 
im Sozialgefüge zur Erbringung per-
sönlicher, eigenverantwortlicher und 
fachlich unabhängiger Leistungen. 
Eine Freiheit, die zusammen mit der 
Integrität der Leistungserbringer ein 
höchstpersönliches Vertrauensver-
hältnis zu den Leistungsempfängern 
begründet. Freie Berufe vertreten 
ethische Grundwerte zum Schutz des 
Individuums und stehen für Pluralis-
mus und Unabhängigkeit in der Ge-
sellschaft. Ihre Aufgabe stellt aber 
auch auf das Gemeinwohl ab, das sich 
etwa aus einer gesunden Bevölkerung 
mit Zugang zu unabhängiger medizi-

nischer Behandlung oder aus der 
Möglichkeit anwaltlicher Hilfe zur 
Rechtsdurchsetzung ergibt. 
 
In der Bundeskonferenz der Freien Be-
rufe (BUKO) sind neun Kammern von 
freien Berufen zusammengeschlos-
sen, die insgesamt 90 000 Mitglieder 
vertreten.  Die Mitgliedszahlen der ein-
zelnen Kammern erstreckt sich von 
wenigen hundert Kammermitgliedern 
bis zu mehr als 50 000 Ärztinnen und 
Ärzten in der Ärztekammer. Kleine 
Zahlen im Verhältnis zur Gesamt-
bevölkerung, die intensives gemein-
sames Lobbying erfordern, um po- 
pulistischen, marktgetriebenen und 
politischen Interessen zu widerstehen.   
 
Der zahlenmäßigen Übermacht kön-
nen nur zusammen vorgetragene und 
vertretene Grundsätze der Freiberuf-
lichkeit Widerstand leisten. Dies recht-
fertigt eine Zusammenarbeit der In- 
teressenvertretungen gegenüber Po-
litik und Verwaltung zum Schutz der 
Unabhängigkeit und Qualität der 
freien Berufe.  
 
Schlagwort Deregulierung 
Es gilt freiberufliche Standhaftigkeit 
gegen nationale und europäische De-
regulierungsinitiativen, die auf mehr 
Wettbewerb und Wirtschaftswachs-
tum abzielen, zu zeigen. Ebenso wie 

Position zu beziehen gegen Vorwürfe, 
die freien Berufe würden durch Be-
rufszugangsbeschränkungen nur 
Standesinteressen schützen und 
Wettbewerb behindern: Aussagen 
einflussreicher Gruppen auf europäi-
scher und nationaler Ebene als Argu-
mente zur Einschränkung profes- 
sioneller Autonomie. International, 
nicht nur landesbezogen wie etwa im 
österreichischen Gesundheitsbereich, 
wo gerade in letzter Zeit versucht wird 
fachliches, organisatorisches und öko-
nomisches Versagen der Systemver-
antwortlichen der Ärztekammer an- 
zulasten und deren „Entmachtung“ 
zu fordern. 
 
International ist auch der Ruf nach 
Ökonomisierung der Leistungen der 
freien Berufe. Es gilt der Marktlogik 
mit Gewinnmaximierung durch Ent-
professionalisierung, Normierung und 
berufsfremder Kontrolle mit fachlicher 
Logik, Qualitätsargumenten aber auch 
der Forderung nach Humanismus 
zum Schutz des Individuums zu be-
gegnen. Hier heißt es einer Politik ent-
gegenzutreten, die staatliche Steue- 
rung durch Marktmechanismen er-
gänzen und Bürgerinnen und Bürger 
zu „Kunden“ degradieren will. Deregu-
lierungen, die die Eigenschaften frei-
beruflicher Dienstleistungen als Ver- 
trauensgüter ignorieren und einen
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Qualitätsverlust bei Gesundheits- 
und Rechtsangeboten sowie anderen 
freiberuflich erbrachten Dienstleis-
tungen in Kauf nehmen. Dass dabei 
auch das Gemeinwohl gefährdet und 
Gewinnmaximierung über fachliche 
Standards gestellt wird, ignorieren 
die Marktakteure.  
 
Eine Entmündigung der Bürger 
scheint dabei nicht nur als Kollateral-
schaden akzeptiert, sondern gera-
dezu Ziel einer gewollten System- 
änderung zu sein. Handlungen, die 
den in jeder politischen Sonntagsrede 
hoch gepriesenen Werten wie Demo-
kratisierung, Selbstverwaltung, Ent-
scheidungsautonomie, Unabhän- 
gigkeit, Patientenschutz und Qualität 
diametral entgegengesetzt sind. 
Werte, die es für die Angehörigen der 
freien Berufe und für die Bevölkerung 
zu erhalten gilt und die von der Bun-
deskonferenz national, wie von ihren 
Vertretern in Gremien der Europäi-
schen Gemeinschaft international 
vertreten werden.  
 
Einsatz für gemeinsame Werte 
Die gemeinsamen Aktivitäten rei-

chen von Problemfeldern wie der 
Dienstleistungsrichtlinie, der Entpro-
fessionalisierung mit Aufhebung der 
Berufszugangsbeschränkungen oder 
der Gesellschaftsbildung. Gerade die-
ses ist ein hochsensibles Thema. Hier 
gilt es Regelungen zu finden, die die 
Einflussnahme von Kapitalgebern 
auf die Freiberuflichkeit hintanhal-
ten. Auch die Frage, ob und in wel-
chem Ausmaß gewerbliche Anbieter 
als Gesellschafter möglich sind, ist 
mit einem strengen Blick auf die Un-
abhängigkeit und Qualität als Grund-
pfeilern der freien Berufe zu be- 
urteilen. 
 
Von der Unabhängigkeit der freien 
Berufe ausgehend werden in der 
BUKO auch Fragen zu gemeinsamen 
Wohlfahrtseinrichtungen oder einer 
Arbeitslosenversicherung für Frei-
berufler diskutiert. Es gibt auch kon-
krete Stellungnahmen der BUKO zu 
bestimmten Gesetzesvorhaben. So 
hat die BUKO schon vor Jahren offen 
vor einer massiven Verschlechterung 
der medizinischen Versorgung ge-
warnt und im Spitalsbereich wie bei 
den niedergelassenen Ärzten die Ge-

fahr eines Angriffs auf die Freiberuf-
lichkeit gesehen. Ebenso gab es Pro-
teste der Bundeskonferenz der freien 
Berufe gegen den Generalverdacht 
des Sozialbetrugs gegenüber Ärzten 
und Patienten, die in gesetzlichen 
Maßnahmen, die damals als „Mys-
tery Shopping in Arztpraxen“ be-
kannt wurden, gipfelten und letztlich 
leider nicht abzuwenden waren. 
 
Digitalisierung und KI 
Die rasante Entwicklung der Digitali-
sierung betrifft die freien Berufe, be-
sonders in den Belangen des Daten- 
schutzes und der Wahrung der Per-
sönlichkeitsrechte. Ein Bereich, in 
dem die Vertretungen der freien Be-
rufe zusammenarbeiten, um Aus-
wüchse zu verhindern, individuelle 
Rechte zu schützen, ungerechtfertig-
ter Datenerfassung und Datennut-
zung Einhalt zu gebieten. Werte, die 
es auch in der Entwicklung der künst-
lichen Intelligenz zu wahren gilt und 
einen Schulterschluss der freien Be-
rufe notwendig machen.  
 
Einigkeit trotz Differenziertheit 
Die Aufgabenbereiche der Angehöri-
gen der freien Berufe sind sehr unter-
schiedlich.  Schließlich umfassen sie 
oft gänzlich ungleiche Berufsgruppen 
von den Patentanwälten bis zur Ärz-
teschaft. Auch von der Bedrohung 
durch den Zeitgeist, der Kommerzia-
lisierung und Entprofessionalisie-
rung, der gewerblichen und staat- 
lichen Konkurrenz sind sie unter-
schiedlich betroffen. Einigend ist der 
Wille zur unabhängigen, persönlichen 
Leistungserbringung in höchster 
Qualität, die sie den Bürgerinnen und 
Bürgern unsers Landes garantieren. 
– Dem einzelnen Bürger als indivi-
duellem Auftragsgeber oder der All-
gemeinheit als Nutznießer des 
Gemeinwohls, das die Angehörigen 
der freien Berufe schaffen.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zum 65-jährigen Jubiläum der Bundeskonferenz der Freien 
Berufe (BUKO) gratuliere ich von ganzem Herzen. Seit der 
Gründung 1960 setzt sich die BUKO unermüdlich dafür ein, 
den Freien Berufen eine gemeinsame, starke Stimme zu ver-
leihen, ihre Interessen zu vertreten und ihre Werte zu schüt-
zen. Der diesjährige besondere Anlass gibt mir die 
Möglichkeit zurückzublicken, aber auch mit Zuversicht nach 
vorne zu schauen. 
 
Seit meiner Amtszeit als BUKO-Präsident habe ich mit-
erlebt, wie sich viele Facetten und Rahmenbedingungen für 
die Freien Berufe tiefgreifend gewandelt haben: 
 
Die Europäisierung der Berufsbilder hat zunehmend an Be-
deutung gewonnen: Grenzüberschreitende Tätigkeiten, EU- 
Recht, Harmonisierung von Qualifikationen und Normen 
prägen unseren Alltag. Die Freien Berufe mussten sich daher 
inner- und außerhalb Österreichs auf neue Rahmenbedin-
gungen einstellen sowie Regularien und Richtlinien auf na-
tionaler wie europäischer Ebene berücksichtigen. 
 
Die Digitalisierung: Was einst als Vision begann, prägt heute 
nahezu alle Arbeitsabläufe, von elektronischen Dokumenten 
bis hin zu KI-basierten Tools in Diagnostik und Verwaltung. 
Diese Veränderungen bieten große Chancen, stellen uns aber 
auch vor neue Anforderungen – nicht zuletzt im Bereich Da-
tenschutz, Haftung und ethische Standards. 
 
Der Verwaltungsaufwand und die Dokumentationspflich-
ten haben zugenommen - mehr Bürokratie, höhere Anfor-
derungen an Dokumentation und Nachweisführung haben 
den Alltag verändert. Gleichzeitig wächst auch der adminis-
trative Aufwand – gerade in kleineren Praxen, Kanzleien, etc. 
– doch die finanzielle Entschädigung bleibt hinter dem tat-
sächlichen Arbeits- und Zeitaufwand deutlich zurück.  
 
Auch die Forderungen der EU nach Liberalisierung und 
Marktöffnung, etwa die Beteiligung von Investoren, stellen 

die Unabhängig-
keit der Freien Be-
rufe infrage. Die 
BUKO wird diese 
Bestrebungen hof-
fentlich weiterhin 
mit Nachdruck ab-
lehnen. 
 
Trotz aller Ver-
änderung ist eines 
gleich geblieben: 
Die persönliche 
Verantwortung 
gegenüber Patien-
tinnen und Patien-
ten, Klientinnen 
und Klienten, Mandantinnen und Mandanten, etc. sowie 
die Verpflichtung zu hoher fachlicher Qualität und Integrität, 
und der Beitrag zum Gemeinwohl. Die Freien Berufe sind 
systemrelevant. Ihre Rolle ist nicht nur, die Hüterin der Tra-
dition zu sein, sondern sich auch als Akteurin der Zukunfts-
gestaltung zu etablieren.  
 
Die Freien Berufe dürfen aber nicht zu „Dienstleisterinnen 
und Dienstleistern unter Investoreninteressen“ werden. Viel-
mehr gilt es, die Stimme der Freien Berufe in Gesellschaft 
und Politik zu festigen, junge Menschen zu begeistern und 
Rahmenbedingungen zu gestalten, in denen die Freien Be-
rufe bestmöglich wirken können. 
 
Ich danke allen, die in den letzten 65 Jahren dazu beigetra-
gen haben, die Freien Berufe stark zu machen: den Mitglie-
dern und allen, die Ideen eingebracht, Verantwortung 
übernommen und sich eingesetzt haben. Lasst uns weiter-
hin gemeinsam wirken – mit Engagement, Weitblick und 
dem festen Willen, unsere Expertise, unsere Verantwortung 
und unsere Werte in die Zukunft zu tragen. 
 

Mit kollegialem Gruß 
Mag. Kurt Frühwirth

BUKO-Präsident Mag. Kurt Frühwirth (2015 - 2018):  

Gemeinsames Wirken mit Engage-
ment, Weitblick und festem Willen

 

 
BUKO-Jahresbericht 2025

 

Mag.med.vet. Kurt Frühwirth 
Präsident der Österreichischen  

Tierärztekammer

Credit: ÖTK, Markus Wache



 
86

2019 gab Dr. Thomas Horejs folgen-
des Interview, das auch noch heute 
von großer Relevanz ist: Lesen Sie 
dazu den Originalwortlaut mit der -
Warnung, dass die Zulassung von 
Fremdinvestoren bei den Freien Be-
rufen in Österreich zu monopolartiger 
Marktbeherrschung führen könnte. 
 
Was ist daran so schlecht, wenn sich 
andere bei den Freien Berufen betei-
ligen können? Man sagt ja, Konkur-
renz belebt das Geschäft. 
Horejs: Die Freien Berufe haben in 
Österreich eine ganz wichtige Auf-
gabe. Denken Sie an die Kassenärztin 
am Land, die die Menschen in der Re-
gion versorgt, wo kranke Menschen 
hinkommen und darauf vertrauen, 
die richtige medizinische Versorgung 
zu bekommen. Die Ärztin besitzt – zu 
Recht – das Vertrauen ihrer Patien-
tinnen und Patienten. Sie arbeitet 
unabhängig und entscheidet nach 
medizinischen Gesichtspunkten, wel-

che Therapie und welche Medika-
mente ein Patient, eine Patientin be-
kommt. Wie anders würde es aber 
aussehen, wenn diese kleine Ordina-
tion von einem großen Konzern auf-
gekauft wird, der gleichzeitig 50 
andere Praxen übernimmt? Geht ein 
Konzern dann rein nach medizi-
nischer Fragestellung vor oder wird 
den wirtschaftlich abhängigen Ärz-
tinnen und Ärzten  dann „empfoh-
len“, welche Medikamente verschrie- 
ben werden?  
 
Könnte man nicht argumentieren,  
dass es im medizinischen Bereich gut 
ist, wenn Unternehmen große Inves-
titionen, z.B. in teures, zahnmedizini-
sches Equipment tätigen? 
Horejs: In Deutschland gibt es das 
längst. Hier ist vor allem eine große 
Kaffeerösterei im großem Stil tätig, 
die Zahnarztpraxen von Zahnärztin-
nen, die  in Pension gehen aufkaufen, 
aber diese Investoren bauen aber 
trotzdem keine versprochenen  Zahn 
kliniken in den Regionen. Nur dort, 
wo es genug Geld gibt - im Großraum 
München oder in anderen großen 
Städten, aber im Osten Deutschlands  
gibt es keine einzige Klinik. 
 
Es wird argumentiert, dass Konkur-
renz das Geschäft belebt.  Wenn bei 
den Freien Berufen Investoren zuge-
lassen werden, dann werden vermut-
lich die Preise/Honorare sinken? 
Horejs: Das Gegenteil ist der Fall. 
Wenn wir uns den veterinärmedizini-
schen Bereich anschauen: Hier haben 
wir in Skandinavien und auch in 

Deutschland einen großen Konzern, 
der Tierarztpraxen aufgekauft und in 
Tierkliniken umgewandelt hat. Und 
zwar mit weitaus höheren Honora-
ren, die die Tierhalter zahlen müssen. 
Denn der Konzern profitiert enorm 
von einer fast monopol-artigen Stel-
lung. Und noch dazu ist das eingetre-
ten, was bei einer kritischen Sicht der 
Hedgefonds als „Heuschreckenkapi-
talismus“ gesehen wird: Die Tierkli-
niken wurden bereits weiterverkauft. 
Jetzt hat der US Konzern Mars Pet-
care das Sagen über tierärztliche Be-
handlungen und Honorare. 
 
Das wollen wir in Österreich nicht - in 
keinem Bereich der Freien Berufe. Die 
Menschen in Österreich sollen weiter-
hin zur Ärztin, zum Arzt, zur Zahnärz-
tin, zum Zahnarzt, zur Tierärztin oder 
zum Tierarzt sowie in die Apotheke 
ihrer Wahl gehen können.  
 
Jeder soll auch selbst entscheiden 
können, welche Leistungen und 
Dienste man bei welcher Ziviltech-
nikerin oder welchem Ziviltechniker, 
welcher Notarin oder welchem Notar, 
welche Patentrechtsanwältin oder 
Patentrechtsanwalt sowie Rechts-
anwältin oder Rechtsanwalt  in An-
spruch nimmt und in welchen  Kanz- 
leien der Steuerberatung und Wirt-
schaftsprüfung man sich beraten 
lässt.  
Denn das persönliche Vertrauens-
verhältnis zwischen den Menschen 
und den Vertreterinnen und Vertre-
tern der Freien Berufe ist enorm 
wichtig.

Gastbeitrag BUKO-Präsident Dr. Thomas Horejs (2019 - 2020):  
 

Nach wie vor Thema: Heuschrecken-
kapitalismus durch Fremdinvestoren
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In meine Amtszeit fielen vielen He-
rausforderungen durch die Corona-
Pandemie, aber damit wurde auch  
das höhere Bewusstsein eingeläu-
tet, wer wir Freien Berufe (4.0)  ei-
gentlich sind, welche Schutzmecha- 
nismen für uns unabdingbar sind 
und was wir zu leisten vermögen, 
um in der neuen digitalen Zukunft 
nicht nur zu bestehen, sondern als 
Träger und Vordenker aufzutreten.  
Während der Corona-Pandemie 
mussten wir neuerlich zur Kenntnis 
nehmen, dass wir zwar als absolut 
systemrelevant nicht nur im Gesund-
heitsbereich eingestuft wurden,  aber 
von der Politik nicht als Sozialpartner 
wahrgenommen wurden.  Hätte man 
uns von Anfang an für mehr Sicher-
heit und Klarheit ua. auch in der Ab-
wicklung der Corona-Hilfsmaßnah- 
men einbezogen, dann hätten unsere 
Mitglieder der Kammer der Steuer-
berater:innen und Wirtschaftsprüf- 
er:innen als Spezialisten mit Exper-
tise im Steuer- und Arbeitsrecht für 
eine praxisnahe und effiziente An-
wendung der Hilfen gesorgt. Bei der 
schwer überblickbaren Corona-Ver-
ordnungsflut mussten wir freiberuf-
lich Tätigen stärker denn je als 
„Übersetzer“ vieler Bestimmungen, 
Richtlinien und Verordnungen für die 
Allgemeinheit fungieren. 
 
Freie Berufe 4.0  
Unsere Systemrelevanz war auch  
ausschlaggebend für eine richtungs-
entscheidende Stellungnahme im 
EWSA. Auftrag und erklärtes Ziel war 
es, die Bedeutung, das Berufsbild und 

die Herausforderungen der Zukunft 
der Freien Berufe in ganz Europa neu 
zu definieren und um eine breite Un-
terstützung für unsere Anliegen zu 
finden. Meine ausführliche Stellung-
nahme (INT/904) wurde ohne Ge-
genstimme angenommen.  Insge- 
samt muss daran gearbeitet werden, 
dass wir als Freie Berufe als jene Part-
ner angesehen werden, die nicht nur 
in Krisenzeiten die Abdeckung von 
Grundbedürfnissen der Bevölkerung 
gewährleisten, sondern wir durch un-
sere Leistungen vieles an System-
relevanz garantieren.  
 
Leitbild, Definition und Liberalisie-
rungsbestrebungen der EU  
Auf Basis von Freie Berufe 4.0 haben 
wir unser Leitbild überarbeitet und 
mit einer juristischen Bestandsauf-
nahme und Definition unterlegt.  In 
einem EuGH-Urteil gab es eine Rich-
tungsentscheidung zur Dienstleis-
tungsfreiheit zum Beteiligungsver- 
bot für fachfremde Unternehmen an 
Gesellschaften von Ziviltechnikern, 
Patentanwälten und Tierärzten. Die 
strengen Beteiligungsverbote sollten 
verhindern, dass sich etwa Pharma-
unternehmen bei Tierärzten „einkau-
fen“ oder die Bauindustrie bei Archi- 
tekten oder Bauingenieuren. Aus 
Sicht des EuGH widersprachen un-
sere Regelungen der Dienstleistungs-
freiheit innerhalb der EU und die ge- 
setzlichen Regelungen mussten an-
gepasst werden.  
 
Zumindest konnten unsere Kam-
mern dahingehend intervenieren, 

dass das neue Gesetz nun vorsieht,  
 
 
dass Beteiligungen an Gesellschaften 
von Ziviltechniker:innen, Patent-
anwält:innen und Tierärzt:innen 
grundsätzlich möglich sind, aber der 
Anteil an Freiberufler:innen muss in 
diesen neuen Gesellschaften zumin-
dest 50 Prozent sein.  
 
Aktionsplan zum Schutz des geisti-
gen Eigentums  
Um das Innovationspotential der EU 
optimal zu nutzen, wurde an einem 
ganzheitlichen Ansatz zur Moder-
nisierung des Systems des geistigen 
Eigentums in der EU gearbeitet. Die 
Einführung eines einheitlichen Pa-
tentsystems gehörte zu den Prioritä-
ten, um die Wettbewerbsfähigkeit 
von Unternehmen zu verbessern. 
Neben den finanziellen Unterstüt-
zungsmaßnahmen muss ein beson-
derer Schwerpunkt auf den Ausbau 
des Wissens und maßgeschneiderte 
Beratungsdienste gelegt werden.  
 
Trotz des Vorteils des wirtschaftli-
chen Potentials dürfe man nicht auf 
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auf etwaige unausgewogene Rege-
lungen vergisst. Daher werden alle 
Maßnahmen in dieser EWSA-Stel-
lungnahme zur Bekämpfung von 
Schutzrechtsverletzungen und eine 
Stärkung der Rolle des Europäischen 
Amtes für Betrugsbekämpfung beim 
Vorgehen gegen Nachahmungen be-
grüßt. 
 
New European Bauhaus (EWSA-
Stellungnahme) als Reaktion auf 
die Klimakrise zur nachhaltigen 
„Baukultur“ und Lebensgestaltung  
Unter Berücksichtigung der Werte 
Nachhaltigkeit, Ästhetik und Inklu-
sion wurden die Hauptgrundsätze 
wie Kombination der globalen und lo-
kalen Dimension, Partizipation und 
Transdisziplinarität aufgearbeitet 
und Fördermaßnahmen sowie Grun-
sätze der Motivation und Umsetzung 
festgehalten. Gerade die  kritische 
Überprüfung des Rechtsrahmens soll  
mehr Potential schaffen. Im Ver-
gabewesen soll ein Qualitätswett-
bewerb anstelle eines Preiswettbe- 
werbs sichergestellt werden.  

Ebenso wichtig ist das Normen-
wesen, das innovative und/oder al-
ternative Neuheiten – beispielsweise 
im Bereich der Baustoffe – auch tat-
sächlich ermöglichen kann. Ein wei-
terer Schwerpunkt ist die Umsetzung 
eines breiten Zugangs zu Förderun-
gen, weil gerade eine breitgestreute 
Einbindung der Zivilgesellschaft aus-
schlaggebend für den Erfolg dieser 
Initiative sein wird. Der Ansatz der 
Forcierung der Interdisziplinarität in 
der Aus- und Weiterbildung soll die 
Bauhausidee auch nachhaltig voran-
treiben.  
 
Highlight 2022  - #Think-Act-Work-
Digital - Broschüre und Veranstal-
tung 
Inhaltlich befasst sich #Think-Act-
WorkDigital mit dem Begriff Freie 
Berufe 4.0 und welche notwendigen 
Anpassungen unsere Berufsstände 
an die digitale Welt erhalten müssen, 
ohne dabei die eigenen Prinzipien 
und vor allem den „human-in-com-
mand-Grundsatz“ außen vor zu las-
sen. Neben der Vorstellung von 

besonderen Projekten oder dem Ein-
satz von KI-Produkten behandelte 
jede Kammer in der Broschüre die Be-
grifflichkeiten Vertrauensprinzip, Da-
tenschutz, neue Berufsbilder sowie 
die neuen Berufs- und Standesrege-
lungen.   
 
Einhellig wurde auch bei der ersten 
Veranstaltung nach Corona fest-
gestellt, wie modern, umsetzungs-
stark und digital die Freien 
Berufsstände arbeiten und dennoch 
nicht auf die wesentlichen Grund-
sätze – und hier vor allem auf das 
Vertrauensprinzip – vergessen, aber 
es aufgrund der Unverzichtbarkeit 
der Leistungen für die Zivilgesell-
schaft umso mehr eine Stärkung der 
Position zu einem echten Sozialpart-
ner braucht. 
 
Ungleichbehandlung der Freien Be-
rufe beim Energiekostenzuschuss I 
und II 
Die Thematik, dass Freie Berufe 
grundsätzlich von staatlichen För-
derungen und Zuschüssen aus-
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geschlossen sind, beschäftigte uns 
schon viele Jahre. Wir begannen beim 
Energiekostenzuschuss  koordiniert 
in gemeinsamer Abstimmung - auch 
medial mittels OTS und in Gesprä-
chen mit Medien die Diskriminierung 
der Freien Berufe gegenüber Unter-
nehmen im Einflussbereich der Wirt-
schaft-, bzw. Landwirtschaftskam- 
mern aufzuzeigen und auf die nicht 
unbeträchtliche Steuerleistung der 
Freien Berufe hinzuweisen. 
 
Freie Berufe „Fit for 55“  
Die umfassende Stellungnahme 
„KMU, sozial-wirtschaftliche Unter-
nehmen, Handwerk und freie Berufe 
– Fit für 55“ setzte einen wichtigen 
Schritt für die Zukunft der KMU ins-
gesamt und speziell für die Freien Be-
rufe, zielt auf einen nachhaltigen 
Wandel für die Zukunft ab und zeigt 
mit gezielten Maßnahmen und Ini-
tiativen, wie man an eine Umsetzung 
herangehen soll.  
 
Gerade als Freie Berufe sind wir ein  
Schlüsselfaktor der Wirtschaft, da wir  
wirtschaftliche und soziale Aufgaben 
kombinierungen und als Rückgrat der 
Wirtschaft auch in ländlichen Gebie-
ten für Wohlstand und Arbeitsplätze 
sorgen. Wir haben in vielen Bereichen 
große Expertise und Lösungskom-
petenz bzw. sind Vorreiter beim digi-
talen Wandel und elektronischem 
Rechtsverkehr. Es stehen  auch zu-
künftig die stärkere Zusammen-
arbeit sowie Vernetzung mit EU- und 
Regierungsinstitutionen, den Sozial-
partnern, Bildungs- und Ausbil-
dungseinrichtungen sowie Clusteror- 
ganisationen im Fokus. 
 
Holzbau zur Verringerung der CO2-
Emissionen im Gebäudesektor  
Der Gebäudesektor hat erhebliche 
Auswirkungen auf die CO2-Emissio-
nen in der EU und weltweit. Deshalb 
sollte sein ökologischer Fußabdruck 

unbedingt verringert werden. Die För-
derung der Holzbauweise mit geeig-
neten Maßnahmen ist dabei ein 
wichtiger Hebel, um den grünen 
Wandel voranzutreiben. 
 
#Mindeset Freie Berufe – Keyplayer 
und Gamechanger  
Wir haben diesen Themenschwer-
punkt in Angriff genommen, um so 
die Bedeutung und Wahrnehmung 
der Freien Berufe, unsere Grundkom-
petenzen, Werte, Ansprüche an uns 
selbst und unsere Mitarbeiter:innen, 
unsere Berufsbilder und Services als 
tägliche Held:innen der Zivilgesell-
schaft, unsere Erfolge sowie die all-
gemeine volkswirtschaftliche und vor 
allem zivilgesellschaftliche Relevanz 
aufzuzeigen, aber vor allem auch mit 
Grunddaten und Beispielen zu ver-
schriftlichen.  
 
Dazu wurden die Gemeinsamkeiten 
und Grundelemente aufgearbeitet 
und mit Beispielen zu den Stichwor-
ten „Keyplayer“ und „Gamechanger“ 
unterfüttert, um so den Konnex zwi-

schen Freiberuflichkeit, notwendigen 
Rahmenbedingungen und dem Ziel 
„Fit for 55“ zu schaffen.    
 
KEYPLAYER und GAMECHANGER 
Da wir viele behördliche Dienstleis-
tungen und Services übernehmen, 
schaffen wir eine Vielzahl an nach-
haltigen Arbeitsplätzen mit gut aus- 
gebildeten Fachkräften, denn wir 
legen viel Wert auf kontinuierliche 
Aus- und Weiterbildung zum Wohl 
unserer Patient:innen, Klient:innen 
und Mandat:innen.  
 
Wir  einen wesentlichen Anteil an der 
österreichischen Gesamtwirtschaft, 
aber auch auf EU-Ebene haben wir 
etwas zu sagen und spielen für die 
gesellschaftliche und die wirtschaft-
liche Entwicklung vieler europäischer 
Staaten eine wichtige Rolle. Im Euro-
päischen Wirtschafts- und Sozialaus-
schuss (EWSA) können wir durch das 
Einbringen unseres freiberuflichen 
Knowhows in verschiedenste Stel-
lungnahmen zeigen, wo wir als 
GAME-CHANGER agieren. 
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Ausgewählte Themen - Day of Libe-
ral Professions 
Der LIBDAY bildet regelmäßig ein 
Highlight der Professions Category, 
einer Untergruppe der Organisatio-
nen der Zivilgesellschaft und befasst 
sich mit relevanten Schwerpunkten, 
Herausforderungen und Zielsetzun-
gen der europäischen Freien Berufe.  
In meine BUKO-Präsidentschaft fiel 
die Corona-Zeit, wo mit dieser Tradi-
tion pausiert wurde, aber dafür 
wurde der LIBDAY in den Folgejahren 
jeweils zu Tageskonferenzen mit 
hochrangigen Gästen und Rednern.  
 

Lessons learned und challenges 
ahead   
Ziel war es, sich über die Auswirkun-
gen und Lehren aus der Corona-Pan-
demie, der damit einhergehenden 
Digitalisierung und vor allem mit den 
zukünftigen Anforderungen an un-
sere Berufsbilder auszutauschen. Es 
ging neben der Systemrelevanz der 
Freien Berufe auch um den fehlenden 
Status als anerkannte Sozialpartner.  
Schwerpunkte waren die  Digitalisie-
rung und die Auswirkungen auf die 
Berufspflichten sowie die Schaffung 
von Vertrauen bei der Verwendung 
von digitalen Produkten,  die künftige 
Notwendigkeit der interdisziplinäre 
Zusammenarbeit sowie Motivation 
von Frauen, einen technischen bzw. 
im MINT-Bereich angesiedelten Beruf 
zu ergreifen, dem Bereich  Aus-/Fort- 
und Weiterbildung hin zu  Lebenslan-
ges Lernen bis hin zur Umsetzung der  
Nachhaltigkeit als Maßstab/Richt-
wert und Green Deal als Antriebs-
feder für die Nach-Corona-Phase.  
 
Fostering Skills and delivering the 
Green Deal 
2023 befasste man sich mit den zwei 
wichtigsten Herausforderungen der 
Zukunft - den Maßnahmen zur Errei-
chung des Green Deals und den not-
wendigen, künftigen Skills.  

Der Green Deal hat für die Freien Be-
rufe nicht nur im Bereich der bauli-
chen Maßnahmen (Gebäudesanie- 
rung, Renovierungswelle, Landnut-
zungsregelung, Umweltrecht neu) 
große Bedeutung, sondern der Kli-
mawandel und die Maßnahmen da-
gegen betreffen alle freiberuflichen 
Berufsstände, denn es geht hier auch 
um rechtliche, finanzielle Beratung 
und gesundheitliche Unterstützung. 
Skills braucht man in allen Bereichen 
und werden in Zeiten der Digitalisie-
rung immer wichtiger. Wir selbst und 
unsere Mitarbeiter:innen müssen 
laufend am Ball bleiben, um das Wis-
sen und die Kompetenzen ständig zu 
erweitern, um so allen geforderten 
Aufgaben gerecht zu werden. 
 
Professional Support for the Blue 
Deal 
Der mittlerweile 8. Tag der Freien Be-
rufe befasste sich in 3 Panels mit 
dem grundlegenden Thema Blue 
Deal, dem Wasser selbst und den 
damit verbundenen Themen Klima-
wandel, steigender Bevölkerung, 
Wasserknappheit und die damit ein-
hergehende Armut, aber vor allem 
auch um die dringlichen Maßnahmen 
und Vorschläge, die im Rahmen der 
EWSA-Stellungnahme zum Blue 
Deal entwickelt wurden. 
 
Konkret wurden die Forderungen 
aufgestellt, die Verpflichtung wahr-
zunehmen, auf die Politik einzuwir-
ken und dabei konkrete Ideen und 
Maßnahmen vorzubringen. Nach 
auch unsere Kompetenzen einem 
Wandel unterliegen, sollten wir selbst 
diejenigen sein, die neue freiberufli-
chen Kompetenzen vorgeben. Ein 
Schlüsselfaktor ist der Zugang zu Bil-
dung - schulisch, akademisch und in-
nerhalb der Kammern.  
 

Den Bericht zum LIBDAY 2025 finden 
Sie ab Seite 23! 
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Mit Mitte 2023 durfte ich die Prä-
sidentschaft der Bundeskonferenz
der Freien Berufe Österreichs über-
nehmen und konnte fortführen,
was meine Vorgänger erfolgreich
angeregt und umgesetzt haben. In
meinem Zivilberuf als Patentanwalt
stehe ich für Fortschritt und Innova-
tion und daher richtete sich mein
Leitmotto auch in Richtung Zukunft
hin zu einem neuen Mission State-
ment, dem Ausbau der Errungen-
schaften von Freie Berufe.4.0 zu
#Freie Berufe 5.0 - menschlicher,
nachhaltiger und vor allem wider-
standsfähiger. 

In den Corona-Jahren galt es, die Tä-
tigkeiten und Systemrelevanz unse-
rer Freien Berufsstände zu definieren
und unsere Rolle für die Zivilgesell-
schaft zu manifestieren. Nun war es
an der Zeit, diese Basiswerte nicht
nur im Raum stehen zu lassen, son-
dern sie neu und modern zu denken
und auch einzufordern.  

Die in den Freien Berufen Tätigen
sind die Übersetzerinnen und Über-
setzer sowie Vermittlerinnen und
Vermittler, wenn es um die wichtigen
Dinge im Leben geht - Gesundheit
und Wohlbefinden, das Zuhause
(„Haus und Hof”) und die Umwelt,
die Wahrung der Rechte, der wirt-
schaftlichen Existenz, Besitz und Ver-
mögen („Leben und Sterben”) sowie
die Zukunft und Innovation. 

Unsere tägliche Arbeit für die Zivilge-
sellschaft bedeutet, dass auch nie-

mand zurückgelassen oder diskrimi-
niert wird. Das muss im Besonderen
auch für die Freien Berufe selbst gel-
ten. Wir stehen für Vertrauen und
Verantwortung sowie für Respekt
ohne Diskriminierung und wir garan-
tieren nicht zuletzt auch als Arbeit-
geberinnen und Arbeitgeber mit
unseren engagierten und bestens
ausgebildeten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern eine Vielzahl an frei-
beruflichen Leistungen höchster
Qualität. 

Daher habe ich mir als Ziel gesetzt,
dass die Freien Berufe  im politischen
und wirtschaftlichen Gefüge besser
eingebunden werden müssen und
stellte gleich zu Beginn an, den An-
spruch als vollwertiger Partner in
einer Sozial-Wirtschaftspartner-
schaftNEU anerkannt und respek-
tiert zu werden - und zwar unter
wirksamen und gleichbehandelnden
wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen, sodass wir  als Freie Berufe den
Bedürfnissen Dienstleistungsemp-
fänger:innen Gehör verschaffen und
in angemessener Weise Rechnung
tragen können.

Diese Überlegungen und die Ent-
wicklungen einer sich im digitalen
Zeitalter schnell wandelnden Gesell-
schaft mit vielen Herausforderungen
haben  einen Denkprozess angeregt,
dass wir unsere Leitsätze auf das
Wesentliche reduzieren und zwar auf
„Wir wissen, wie’s geht!“, denn wir
haben die Kompetenz für die wich-
tigsten Dinge im  Leben! 
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Mit #Freie Berufe 5.0 rücken wir die
Zivilgesellschaft mit dem zentralen
Faktor Mensch und Tier und seinen
Rechten sowie Bedürfnissen be-
wusst in den Vordergrund. Unsere
Zielsetzung ist ein Interessensaus-
gleich zwischen den Herausforderun-
gen als freiberufliche Unterneh-
mer:innen, den neuen Arbeitswelten
(Working-Life-Balance), notwendi-
gen (KI)Regulierungen sowie Maß-
nahmen zum Schutz der Umwelt,
ohne dabei auf die bestehenden und
künftigen Errungenschaften von 4.0
zu verzichten – natürlich immer mit
dem Hauptaugenmerk auf diejeni-
gen, die unsere Dienstleistungen in
Anspruch nehmen. 

Unserer Anspruch ist auch, dass wir
dazu auch gezielt den Austausch mit
den Generationen X, Y, Z innerhalb
unserer Berufsgruppen suchen und
bereits vorausschauend für die noch

kommenden Generationen an einer
resilienten und widerstandsfähigen
Zukunft arbeiten.

Für uns bedeutet #Freie Berufe 5.0
grundsätzlich, dass niemand zurück-
gelassen oder diskriminiert wird. Das
muss im Besonderen auch für unsere
freien Berufsstände selbst gelten.
Wir brauchen im politischen und wirt-
schaftlichen Gefüge eine bessere Ein-
bindung mit dem Anspruch als voll-
wertiger Partner der Sozialpartner-
schaft sowie so schnell als möglich
echte und gleichbehandelnde wirt-
schaftliche Rahmenbedingungen,
sodass wir den Bedürfnissen unserer
Mandant:innen, Patient:innen, Klien-
t:innen und Mitarbeiter:innen Gehör
verschaffen und in angemessener
Weise Rechnung tragen können.

Mit ein Grund für eine so weitrei-
chende Neukonzeptionierung war

auch, dass wir seitens der politischen
Interessensvertreter und Entschei-
dungsträgern eine zwiespältige Be-
handlung erfahren. 

Einerseits werden wir für unsere ra-
sche Lösungskompetenz, Aktivitä-
ten und Servicebereitschaft in Kri-
senzeiten angefordert und gelobt,
anderseits werden wir aber bei der
Abgeltung und dem Ausgleich unse-
rer Leistungen als zu selbstverständ-
lich angesehen und so wird schlicht-
weg auf „vergessen“. 

Mandatare aus den Reihen der
Freien Berufe
Im Zuge der EU- und Nationalrats-
wahlen haben wir daher gezielt die
wahlwerbenden Gruppen und Kandi-
daten analysiert, vor allem als künf-
tige Ansprechpartner die Freiberuf-
ler:innen unten ihnen herausselek-
tiert und bei den Parlamentsklubs
nachgefragt, wie die Programme und
künftigen  Maßnahmen für uns Freie
Berufe allgemein und im speziellen
für die einzelnen Berufsstände aus-
sehen und gleich mit angekündigt,
wir Wahlversprechen künftig aktiv
und vehement einfordern werden.  

Vernetzung freiberuflicher Kom-
petenz auf parlamentarischer Ebene
So besuchten wir ab Dezember 2024
konkret den I. Nationalratspräsiden-
ten Dr. Walter Rosenkranz (ÖRAK),
NAbg. Mag. pharm. Gerhard Kaniak
(Apothekerkammer) und Mag. Klaus
Fürlinger (ÖRAK), es gab ein Kennen-
lern-Telefonat mit SPÖ-Klubobmann
Philip Kucher sowie Mailkontakt mit
allen Klubs. 

Einige Mandatare haben bereits im
Jahresbericht 2024 die Chance ge-
nutzt, sich mit einem Beitrag vorzu-
stellen -  darunter auch der künftige
Bundeskanzler Dr. Christian Stocker
in der Funktion als Klubobmann. 
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Thematisierung Aushöhlung von
und Eingriffe in freiberufliche
Grundwerte
„Wir wissen, wie’s geht” - das haben
wir als Leitsatz definiert. Das impli-
ziert natürlich auch, dass wir nun bes-
ser wissen oder ausdrücken können,
was wir wollen - eine direkte Einbin-
dung der Freien Berufe auf Augen-
höhe mit anderen Interessensvertre-
tern in einer „Sozial-Wirtschaftspart-
nerschaft-Neu“, kombiniert mit
einem kontinuierlichen Informations-
austausch und mehr Anhörung als
Experten, wenn es um unsere Tätig-
keitsbereiche geht sowie eine bes-
sere Zusammenarbeit bereits im
Vorfeld von Regierungsvorhaben und
Gesetzen. 

Und wir wissen weiters ganz genau,
was wir NICHT wollen - weitere Ein-

griffe, Konzernisierung, Deregulie-
rung, Überregulierung, Diskriminie-
rung und schon gar kein „Gold Pla-
ting!”

Kompetenz versus Eingriffe in
Grundwerte
Die Unterwanderung und Schwä-
chung unser freiberuflichen Kom-
petenzen und Grundwerte stehen
oft im Fokus der nationalen und EU-
Gesetzgebung. Noch gilt in Öster-
reich die absolute Verpflichtung zur
Verschwiegenheit bei den Rechts-
berufen, den Steuerberater:innen
und Wirtschaftsprüfer:innen, ob-
gleich man bereits Vorschläge prä-
sentiert hat, bei denen man ein
derartiges Aussageverweigerungs-
recht ausdünnen oder auch völlig
streichen wollte. Seitens der EU ist
zur Vermeidung von Steuerbetrug

der Generalverdacht gegen sämtli-
che Unternehmenden wesentlich
höher angesetzt als die Verschwie-
genheitsrechte für deren freiberufli-
chen Beraterinnen und Berater an.
Auch bei den Entschlagungsrechten
wird nicht nur an der Oberfläche ge-
kratzt. 

Berufung versus Konzernisierung
und Deregulierung
Die Ausübung eines Freien Berufes
hat  viel mit Berufung zu tun. Wir ar-
beiten nicht vorrangig für uns selbst,
sondern wir kümmern uns vor allem
um die Anliegen derjenigen, die auf
unseren Rat in zentralen Dingen an-
gewiesen sind. Wir haben nicht ohne
Grund hohe Eintrittsbarrieren mit
langen Ausbildungszeiten, Zulas-
sungsprüfungen sowie Weiterbil-
dungsverpflichtungen. 
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Besonders negativ wirken sich De-
regulierungsmaßnahmen und Ten-
denzen zur Marktliberalisierung auf 
EU-Ebene (Dienstleistungsrichtlinie 
oder Anerkennung der Berufsqualifi-
kationen) aus. Derartige Entwicklun-
gen bergen die große Gefahr, dass 
das Niveau erforderlicher freiberufli-
cher Dienstleistungsqualität an weit 
niedrigere EU-Durchschnittsstan-
dards oder oft auch nur an EU-Min-
deststandards angepasst wird.  
 
Die Tendenz zur Konzernisierung der 
freiberuflichen Leistungen ist eine la-
tente Gefahr. Großunternehmer oder 
Finanzinvestoren übernehmen  Be-
reiche oder drängen sich mittels Be-
teiligungen in Praxen oder Kanzleien. 
Auch bei der Errichtung und dem Be-
trieb von Primärversorgungseinhei-
ten und Ambulatorien machen rein 
privatwirtschaftliche Bestrebungen 
nicht Halt.  
 
Innovation versus Überregulierung 
Innovation spielt bei den Freien Be-
rufen eine große Rolle und keiner un-
serer Berufsstände kommt ohne sie 
aus. Wir selbst entwickeln neue 
Ideen, Produkte und Dienstleistun-
gen sowie Verfahren und sind gerade 
in der medizinischen oder (bau-)ma-
terialwirtschaftlichen Forschung in-
ternational federführend. 

Natürlich verändert Innovation tradi-
tionelle Strukturen und gerade die KI 
oder jegliche Arbeit mit (persönli-
chen) Daten braucht angemessene 
Regelungen aufgrund ethischer Risi-
ken, Sicherheitsbedenken und Haf-
tungen. Wogegen wir uns aber mit 
aller Kraft wehren, sind Gesetze und 
Verordnungen, die unsere Arbeit 
durch Bürokratie verkomplizieren 
sowie uns aufgrund von überborden-
der Bürokratie, Aufzeichnungs- und 
Berichtspflichten (zB im Zuge des 
Lieferkettengesetzes) von unseren 
eigentlichen, freiberuflichen Tätigkei-
ten und Servicierungen abhält oder 
diese ohne Grund oder Vorteil verteu-
ert.   
 
Leistungsträger vs. Diskriminierung 
Als Freie Berufe sind wir eine tra-
gende Säule der Wirtschaft und Ge-
sellschaft. Wir sind „Nettozahler” 
und leisten einen beträchtlichen und 
nicht unwesentlichen Anteil am hei-
mischen Steueraufkommen.  Trotz-
dem erfahren wir systemische wirt- 
schaftliche Diskriminierung.   
 
Wir unterliegen strengen Regulie-
rungen, Zulassungsvoraussetzun-
gen, Einschränkungen von Gewer- 
befreiheiten und haben teilweise 
seit Jahren mit festgesetzten Prei-
sen oder Tarifen ohne inflationäre 

Abgeltung zu wirtschaften. Dazu 
kommt noch, dass uns der direkte 
Zugang zu staatlichen Fördermit-
teln  ebenso verwehrt ist wie bei-
spielweise ein Energiekostenzu- 
schuss,  obwohl wir die gleich hohen 
Energie- und Betriebskosten haben 
bzw. auch so wirtschaften müssen, 
wie andere Gewerbetreibende auch.   
 
Leistungsträger vs. Diskriminierung 
In unseren Leistungsportfolios sind 
viele Maßnahmen und Tätigkeiten 
enthalten, wo wir der Legislative 
und der Exekutive zuarbeiten. Wir 
nehmen dem Staat selbst sowie 
den Verwaltungseinheiten viele bü-
rokratischen Tätigkeiten und Auf-
gaben ab oder werden selbst zu 
Erstanlaufstellen und “Behörden”.   
 
Wenn da nicht der nachteilige und 
oft erwiesenermaßen nutzlose ös-
terreichische Goldstandard bei der 
Behördenbürokratie wäre, würden 
wir es einfacher haben. Kaum ein 
EU-Gesetz wird beim Gold Plating, 
also der Übererfüllung der gesetzli-
chen Vorgaben und Rahmenbedin-
gungen der EU ausgelassen. So 
haben wir es beim Datenschutz 
nicht nur mehr mit einfachen Auf-
zeichnungsvorschriften zu tun, son-
dern es werden detaillierteste Aus- 
führungen und vielfach auch zusätz-
liche Prüfpflichten vorgeschrieben. 
Öffentliche Aufträge werden mit 
strengeren Vorgaben im Vergabe-
recht unnötig verkompliziert und 
damit maßgeblich verzögert und 
verteuert.  Besonders im Steuer-
recht kommt es durch Gold Plating 
zu höheren Steuerlasten, mehr Mel-
depflichten und zusätzlichem Ver-
waltungsaufwand.  
 
Diese Punkte haben wir nicht nur 
verschriftlicht, sondern haben diese 
bei den Networking-Terminen vor-
gebracht.
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Europäische Zusammenarbeit -
EWSA, Ceplis und BFB
In meiner Amtszeit dürfte ich aktiv in
Brüssel an zwei großen Projekten im
EWSA mitarbeiten und zwar beim in-
haltlichen Input zur Initiativstellung-
nahme INT/1035 - Paket zu Patenten
(Berichterstattung Baurat h.c.  DI Ru-
dolf Kolbe) und als Schlussredner zu
Freie Berufe und KI beim LIBDAY
2025. 

Die Ceplis besucht im Rotationsprin-
zip jedes Mitgliedsland bzw. jede Mit-
gliedsorganisation und wir dürften so
2024 als Gastgeber auftreten. Beim
Friendly-Networking-Dinner fand ein

reger Informationsaustausch zwi-
schen Ceplis, BUKO, Vertretern aus
unseren Freiberufskammern inkl. un-
serer NextGeneration (Young Profes-
sionals) über eine Vielzahl von
Themen der Freien Berufe statt. 

Bei der darauf folgenden Ceplis-Ta-
geskonferenz durfte ich erstmalig
Auszüge aus unserem Zukunftskon-
zept #Freie Berufe 5.0 – Liberal Pro-
fessions 5.0 einem internationalen
Publikum präsentieren. Großen An-
klang und Zustimmung fanden dabei
auch der geschichtliche Rückblick auf
die Entstehung der Freien Berufe, die
grundsätzlichen Ansprüche, Werte

und Prinzipien (Leitbild und Mission
Statement) sowie die Leitforderun-
gen an die EU-Gremien. 

Mit dem deutschen Bundesverband
der Freien Berufe e.V. (BFB) herrscht
laufender Austausch. Der BFB ist re-
gelmäßig mit Beiträgen in unseren
Jahresberichten vertreten. Zudem
gab es ein persönliches Treffen in
Berlin anlässlich des 75-Jahr-Jubilä-
ums des BFB sowie der Neuwahl von
Präsident Dr. Stephan Hofmeister. 

Die Berichte zum LIBDAY 2025 finden
sie ab seite 22 sowie zum erwähnten
Networking ab Seite 98! 

BUKO-Jahresbericht 2025

Credit: BFB/Henning Schacht

Länderübergreifender Gedankenaustausch: BUKO-Präsident Dr. Daniel Alge im
Gespräch mit BFB-Präsident Dr. Stephan Hofmeister anlässlich 75 Jahre BFB
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Gegenwart: Freie Berufe und KI
In meinem Hauptartikel ab der Seite
8 dieses Jahresberichtes und im Be-
richt über den LIBDAY 2025 geht es
um die Beziehung und Wechselwir-
kung der Freien Berufe zur Künst-
lichen Intelligenz. 

Klar ist hier die Message, dass  KI nur
ein Werkzeug ist und auch als solches
behandelt werden muss und nicht
wie die Tendenz überall zu finden ist
und  zu einer selbstständigen Ent-
scheidungsinstanz umfunktioniert
wird. Im Fokus muss die menschliche
Verantwortung, Kreativität, das Kon-
textbewusstsein und das Fachwis-
sen gepaart mit Ethik und Ver-
trauenswürdigkeit bleiben.  

Zukunft - Wandel
Aufmerksame Leser haben jetzt si-
cher das Gefühl , dass sich in den letz-
ten 65 Jahren bei den Heraus-
forderungen bzw. Erschwernissen
nicht viel geändert hat bzw. haben
eher den Eindruck gewonnen, dass
manche Themen sogar latenter wer-
den. 

Der Eindruck täuscht nicht. Mit der
fortschreitenden Digitalisierung, der
24/7/365-Bespielung der Social Me-
dia-Präsenz, der staatlichen Eingriffe
in immer mehr Angelegenheiten und
in persönliche Belange sowie Bevor-
mundung erfordert starke, zuverläs-
sig und handlungsfähige Freie Berufe
als schützende und beratende Hand. 

Wir können zum heutigen Zeitpunkt
nicht abschätzen, was die Zukunft
bringen wird, denn Wandel findet
immer statt. ABER der Aufweichung
unserer freiberuflichen Grundsätze
dürfen wir nicht nachgeben, sondern
müssen sie mehr denn je schützen
und verteidigen. 

Dazu gehört auch, dass wir uns die
Themenführerschaft in den für uns
relevanten Bereichen und Zuständig-
keiten sicher nicht nehmen lassen
werden, sondern wir mit unseren
Ideen und Innovationen den anderen
ein paar Schritte voraus sein müssen.
- unabhängig, kompetent und  ver-
schwiegen. 

Wir wissen, 
wie’s geht!

Freie
Berufe

Kompetenz für 
die wirklich 

wichtigen Dinge 
im Leben

Gamechanger 
Künstliche 
Intelligenz

Abbau von  
Bürokratie

Menschlichkeit, 
Bildung und   
Work-Life- 

Balance neu

Zukunft mit  
Sozial-Wirt-

schaftspartner-
schaft NEU

Verantwortung 
und    

Berufsethik

Partner einer 
wettbewerbs-

fähigen  
Wirtschaft

Respekt   
ohne  

Diskriminierung
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Als wichtige, berufsspezifische In-
stitutionen haben wir eine große
Verantwortung gegenüber der Ge-
sellschaft und dem Rechtsstaat
und nehmen diese als unseren zen-
tralen Auftrag wahr. 

Wir haben uns für 2025 das Ziel ge-
steckt, uns und unsere Berufs-
stände mit unseren zentralen Leit-
sätzen, unserem Mission State-
ment, den Leistungen für den Staat
und die Zivilgesellschaft und Forde-
rungen direkt bei den Gesprächen
mit den Bundesministern und
Staatssekretären vorzubringen und 

Dieser Auftrag wird auch in den fol-
genden zentralen Leitsätzen und
Forderungen reflektiert:  

Systemrelevanz für den Wirt-
schaftsstandort
Die Dienstleistungen, die wir für un-
sere Patientinnen und Patienten,
Mandantinnen und Mandanten so-
wie Klientinnen und Klienten liefern,
sind systemrelevant, weil sie die
wirklich wichtigen Dinge in unserem
Leben und unserer Arbeit betreffen. 

Wir arbeiten als unabhängige Ver-
mittler zwischen Staat und Bevölke-
rung - stets unter Einhaltung unserer
Prinzipien, Werte und mit dem Fokus
auf unsere Leistungsempfängerin-
nen und Leistungsempfänger. 

Wir sind national und auf EU-Ebene
wichtige Pfeiler der Zivilgesellschaft.
Die übertragene Kompetenz der

Freien Berufe ist essentieller Be-
standteil einer auf wettbewerbsfähi-
ger Wirtschaft auszurichtenden
Gesellschaft und damit unverzichtbar
für einen erfolgreichen europäischen
Wirtschaftsraum, der nachhaltig für
Wohlstand und Prosperität sorgen
kann. 

Respekt und Stärkung der Freien
Berufe ohne wirtschaftliche Diskri-
minierung und Deregulierung: 
Wir erbringen als freiberufliche Un-
ternehmerinnen und Unternehmer
unsere Dienstleistungen unabhängig
von wirtschaftlichen und politischen
Interessen Dritter. 

Wir garantieren mit unseren enga-
gierten und bestens ausgebildeten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
freiberufliche Leistungen höchster
Qualität. 

Es ist daher unabdingbar, dass wir als
Freien Berufe unternehmerische
Gleichbehandlung und Förderung er-
fahren sowie keine Deregulierungen
(national/EU) auf Kosten unserer
hohen Standards eingeleitet werden.  

Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen durch eine Sozial-Wirt-
schaftspartnerschaft Neu: 
Eine direkte Einbindung der Freien
Berufe auf Augenhöhe mit anderen
Interessensvertretern hätte eine
Vielzahl an Vorteilen. Wir haben
breitgefächerte fachliche Expertise
und vor allem die tägliche Nähe zur
Zivilgesellschaft und ihren Wün-

Networking 2025: 
Leitforderungen der Freien Berufe
an politische Interessensvertreter

BUKO-Jahresbericht 2025
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Wünschen, Sorgen und Nöten. Wir
können somit zielgerichtete Lösun-
gen, Maßnahmen und Innovationen
unkompliziert bereits im Vorfeld von
Regierungsvorhaben und Gesetzes-
entwürfen (national/EU) beizusteu-
ern. Weil: Wir wissen, wie’s geht!

Kein Goldplating bei Bürokratie: 
Als Freie Berufe verstehen wir uns als
Übersetzerinnen und Übersetzer so-
wie Vermittlerinnen und Vermittler
zu staatlichen Stellen. Wir überneh-
men bereits jetzt immer mehr be-
hördliche Aufgaben. Überhöhte
bürokratische Auflagen stellen nicht

nur für unsere Wirtschaft eine unnö-
tige Mehrbelastung und einen Wett-
bewerbsnachteil dar, sondern
mindern auch die Attraktivität unse-
rer Berufsbilder.  

Beim Treffen im Bundeskanzleramt
hatten wir den Vorteil, dass nicht nur
unsere freien Berufsstände bekannt
sind, sondern auch laufender Kontakt
(einzeln oder als Cluster) aufgrund
unserer fachlichen Expertise besteht. 

So konnten wir direkt konkrete
Punkte zur Bewältigung der schwie-
rigen wirtschaftlichen und budget-

ären Situation ansprechen, die sich
auf folgende Statements zusam-
menfassen lassen: 

a   direkte Zusammenarbeit ohne 
        Umwege, um Österreich wieder 
        „auferstehen“ zu lassen!

a   Entbürokratisierung und Zulas-
        sen von Übernahme von mehr 
        Eigenverantwortung

a   Stärkung des Wirtschaftsstand-
        ortes durch Forschung und In-
        novationen mit der Zielsetzung 
        „gemeinsam sanieren, refor-
         mieren und wachsen“

BUKO-Jahresbericht 2025

Im Bundeskanzleramt v.l.n.r.: Mag. Felix Schmidt (Zahnärztekammer), Mag. Martin Humer (Notariatskammer) Baurat h.c. DI Rudolf Kolbe (EU, Bun-
deskammer der Ziviltechniker:innnen), Mag. Alexander Dittenberger (ÖRAK), BUKO-Präsident Dr. Daniel Alge (Patentanwaltskammer), aus dem Kabinett
Stocker  Mag. Dr. Valentin Köllich, MA, und Elisabeth Spippich sowie seitens der Apothekerkammer Mag. Alexandros Stavrou
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Die Bandbreite der angesprochenen
Themen erstreckte sich über:  

a   direkte Einbindung der Freien 
        Berufe als Experten

a   Cluster-Einbindung der Freien 
        Berufe bei den Themen Bauen 
        und  soziales Wohnen

a   Fokus auf Sport - bereits bei 
        den Schulkindern mit einer täg-
        lichen Turnstunde

a   Maßnahmen gegen den Ar-
        beitskräftemangel und Schlies-
        sung von Bildungslücken

a   digitale Omnibus-Pakete der 
        EU-Kommission und digitale 
        Souveränität

a   Bedeutung der EU insgesamt 
        im Weltgeschehen und der 
        Nachholbedarf bei KI, Forschung 
        und Innovation
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Bundesministerium für Bildung: v.l.n.r.:  Mag. Stefan Schneider (Apothekerkammer), aus dem Kabinett Frau Rebecca Kampl und Mag. Manuel Treitinger, BUKO-
Präsident Dr. Daniel Alge (Patentanwaltskammer) sowie Baurat h.c. DI Rudolf Kolbe (EWSA und Bundeskammer der Ziviltechniker:innen)

Bundesministerium für Europa, Integration und Familie:  v.l.n.r.: Mag. Franz Ferrari (Apothekerkammer,
EU-Abteilung), EWSA-Mitglied Baurat h.c. DI Rudolf Kolbe (EU, Bundeskammer der Ziviltechniker:innen),
Kabinettchef Mag. Florian Dagn, BUKO-Präsiden Dr. Daniel Alge (Patentanwaltskammer) und KAD Mag.
Martin Humer (Notariatskammer)
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Face-to-Face konnten bei beiden 
Terminen wichtige Themen mit Re-
levanz für uns angesprochen wer-
den:  
 
a   Maßnahmen gegen fehlende  
        Grundkenntnisse (Schreiben,  
        Rechnen, Lesen)  
 

a   Sensibilisierung von Schü-  
        ler:innen auf die Berufsbilder der  
        Freien Berufe  
 

a   Vorstellung von apo@school 
 

a   Affinität zur Digitalisierung und  
        Auswirkung von KI auf die  
        Freien Berufe, Wirtschaft und  
        Zivilgesellschaft 
 

a   Einbindung freiberuflicher Ex- 
        pertise bei der Umsetzung einer  
        schlankeren Verwaltung 
 

a   Bedeutung der freiberuflichen  
        Verschwiegenheit 
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Im Bundeskanzleramt: v.l.n.r.:  Baurat h.c. DI Rudolf Kolbe (ZT-Kammer, EWSA), KAD Dr. Christian Sonnweber (Notariatskammer), Präsidentin Mag. Urlike Mursch-
Edlmayr (Apothekerkammer), Präsident Dr. Armenak Utudjian (ÖRAK), STS Alexander Pröll LL.M, Präsident Dr. Johannes Steinhart (Ärztekammer), Präsident Dr. 
Daniel Alge (BUKO und Patentanwaltskammer) und nicht am Bild Kammeramtsdirektor Mag. Felix Schmidt (Zahnärztekammer)

Bundesministerium für Bildung:  v.l.n.r.:  Vizepräsidentin Mag. Susanne Ergott-Badawi (Apothekerkam-
mer), Bundesminister Christoph Wiederkehr MA und BUKO-Präsident Dr. Daniel Alge
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Bundesministerium für Finanzen: v.l.n.r.:  KAD Mag. Martin Humer (Notariatskammer), Präsident Dr. Armenak Utudjian (ÖRAK), Bundesminister Dr. Markus
Marterbauer, BUKO-Präsident Dr. Daniel Alge (Patentanwaltskammer) und Referent Mag. Alexandros Stavrou (Apothekerkammer)

Bundesministerium für Finanzen, Staatssekretariat:  BUKO-Präsident Dr. Daniel
Alge ((Patentanwaltskammer), STS MMag. Barbara Eibinger-Miedl sowie KAD
Dr. Lukas Stärker ((Ärztekammer)

Zur Sprache kamen die ersten Maßnahmen zum Bü-
rokratieabbau, die Intentionen im Finanzbereich, das
Budget zu sanieren und dabei trotzdem die Leistun-
gen des Sozialstaates zu erfüllen - und vor allem, wie
wir Freie Berufe mitwirken können: 

a direkte Zusammenarbeit ohne Umwege und mit 
      freiberuflicher Expertise

a Stärkung des Wirtschaftsstandortes durch For-
      schung und Innovationen

a kein Zulassen von ausländischen Online-Apothe-
      ken, damit auch die steuerliche Wertschöfpung in 
      Österreich bleibt

a Einsparungspotentiale durch Patientenlenkung 
      sowie Präventionskonto

a Reduzierung des Bürokratieaufwandes bei Eigen-
      tumskäufen sowie generell bei der Steuergesetz-
      gebung und Abkehr vom Gießkannenprinzip bei 
      Förderungen/Zuschüssen

a Überarbeitung des neuen Insolvenzrechtes hin
      sichtlich fehlender Anfechtungsmöglichkeiten

a Ankurbelung von Investitionen und Neustruktu-
     rierung des Finanzmarktes
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Österreich muss bei allen Rankings 
wieder ganz vorne mit dabei sein, 
daher braucht es die Ideen der 
Freien Berufe  umso mehr:  
 

a   Start-ups: Förderung der Wei- 
        terentwiklung von Forschung  
        und Innovation und damit Erhö 
        hung der Zahl der heimischen  
        Patente 

 

a   Bündelung von Fachwissen - zB  
        in der Gesundheitswirtschaft 

 

a   Fokus auf die Landkarte2030 -  
        Freie Berufe stärker als Unter- 
        nehmer wahrnehmen 

 

a   Entbürokratisierung mit Digitali- 
        sierung - natürlich nur mit  
        „human in command“ 

 

a  kreatives Querdenken mit und  
       für alle Generationen 

 

a   verstärkte Cluster-Einbindung  
        der Freien Berufe bei wirt- 
        schaftsspezifischen Vorhaben
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Im Kabinett des Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus: v.l.n.r.:  Baurat h.c. DI Rudolf Kolbe (EU und Kammer der Ziviltechniker:innen), 
BMWET-Generalsekretär Dr. Severin Gruber, BUKO-Präsident Dr. Daniel Alge (Patentanwaltskammer) und Mag. Martin Humer (Notariatskammer)

Bundesministerium für Bildung:  v.l.n.r.:  Vizepräsidentin Mag. Susanne Ergott-Badawi (Apothekerkam-
mer), Bundesminister Christoph Wiederkehr MA und BUKO-Präsident Dr. Daniel Alge



 
104

 

BUKO-Jahresbericht 2025

Bundesministerium für Verteidigung: v.l.n.r.:  KAD Mag. Walter Marschitz (APO), BUKO-Präsident Dr. Daniel Alge, BM Mag. Klaudia Tanner,  
Präsident Dr. Johannes Steinhart (Ärztekammer) und KAD Dr. Lukas Stärker (Ärztekammer)

Staatssekretariat Gesundheit:  v.l.n.r.: Präsident Dr. Johannes Steinhart (Ärztekam-
mer), BUKO-Präsident Dr. Daniel Alge, STS Ulrike Königsberger-Ludwig, KAD Dr. Lukas 
Stärker (Ärztekammer), KAD Mag. Walter Marschitz (Apothekerkammer) und KAD 
Mag. Felix Schmidt (Zahnärztekammer)

Die Berührungspunkte und Interessen lagen mit 
dem Bundesministerium für Verteidigung nicht 
so weit auseinander als man annehmen könnte:  

 

a Zusammenarbeit bei der Bewältigung von  
      multiplen Krisen oder Pandemien auf Basis der  
      Erkenntnisse der Covid-19-Zeit.  
 

a Forcierung von Ausbildung, Technik und  
      Forschung - dual use 
 

a Disziplin, Recht und Gesundheit haben die  
      gleichen Problembereiche - Nachwuchsmangel  
      und Bedarf der Attraktivierung der Berufs 
      stände 

 

Der Termin im Staatssekretariat kam einem „Ge-
sundheitsgipfel“ recht nahe und zwar mit:  

 

a Neuausrichtung und mehr Effizienz der  
     Systeme (Bundeszielsteuerung) mit besserer  
     Gesprächskultur aller Stakeholder 
 

a Prävention statt hoher Kosten - Zahnvorsorge  
      und Eltern-Kind-Pass 
 

a Keine Konzernisierung und dafür Förderung  
      von Jungärzt:innen aller Fachrichtungen 
 

a Patientenlenkung als „Best Point of Service“  
      gestalten
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Gemeinsames Werteverständnis 
für Qualität, Vertrauen, Fairness 
und Kompetenz:  
 

a   Österreich in Wettbewerbs-  
        rankings  bei Industrie, Techno- 
        logie, Innovationen, Forschung  
        sowie Life Sciences – voran- 
        bringen 
 

a   Schaffung von mehr Commit- 
        ment und Motivation, um  
        Krisen tatkräftiger und gemein- 
        sam zu bewältigen 
 

a   Verstärkter Ausbau für Quan- 
        tentechnologien und Startups  
        sowie durchgänger Abbau von  
        Bürokratien und wirtschaftli- 
        chen Hemmnissen 
 

a   Stärkung des Wirtschaftsstand- 
        ortes – durchgängig in allen  
        Bereichen inklusive Smart  
        Farming und Biotechnologie 
 

a  aktuelle EU-Themen - vor allem  
       im Umweltbereich
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Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur: v.l.n.r.:  KAD Dr. Lukas Stärker (Ärztekammer), 
Präsidentin Mag. pharm. Ulrike Mursch-Edlmayr (Apothekerkammer), BM KommR Peter Hanke, BUKO-Präsident 
Dr. Daniel Alge (Patentanwaltskammer) sowie KAD Mag. Martin Humer (Notariatskammer)

Bundesministerium für Landwirtschaft und Umwelt:  v.l.n.r.:  BUKO-Präsident Dr. Daniel Alge (Patent-
anwaltskammer), Kabinettchef Dr. Michael Steurer, KAD Mag. Martin Humer (Notariatskammer) und 
Mag. Alexandros Stavrou (Referent Apothekerkammer)
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Bundesministerium für Inneres v.l.n.r.:  KAD Dr. Christian Sonnweber (Notariatskammer), Vizepräsidentin Mag. Petra Cernohova (ÖRAK), EWSA-Mitglied 
Baurat h.c. DI Rudolf Kolbe (Ziviltechniker:innen), BUKO-Präsident Dr. Danial Alge (Patenanwaltskammer) und Bundesminister Mag. Gerhard Karner

Im Parlament: v.l.n.r.: Kammerdirektor Dr. Lukas Stärker (Ärztekammer), BUKO-Prä-
sident Dr. Daniel Alge (Patentanwaltskammer), ÖVP-Justizsprecher Mag. Klaus Für-
linger und Kammerdirektor Dr. Christian Sonnweber (Notariatskammer)

Bei beiden Terminen ging es um die Verantwor-
tung für Österreich, gegenüber der Gesellschaft
sowie um den Rechtsstaat, Zusammenarbeit und
gemeinsamer Lösungen:

a Trotz Budgeteinsparungen den besten Mehr-
      wert für den Standort Österreich garantieren 
      und daher an einem Strang ziehen

a Abbau überbordender Bürokratie und Vermei-
      dung von Gold Plating

a Einzug der KI bedarf gesetzlicher Regelungen - 
      aber mit Augenmaß 

a Tarif- und Honorarregelungen - Anpassung an 
      die derzeitigen Verhältnisse

a Klare Passagen in bestehenden und künftigen 
      Gesetzen hinsichtlich des Anwendungs- bzw. 
      Geltungsbereiches enthalten sollten und zwar 
      konkret beim NISG, IFG und den Materien-
      gesetzen. 

a Einbeziehung der Expertise der Freien Berufe 
      bereits im Vorfeld von Gesetzen bzw. Harmo
      nisierung der Begutachtungspflichten inner
      halb der Regierung, die auch nicht zu kurz 
      angesetzt werden sollten! 



 
 

 
 

Partnerverbände 
Europa 
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Das Jahr 2025 war kein Jahr der Rou-
tine. Es war ein Jahr der Richtungs-
entscheidungen, der politischen 
Verdichtung und der gesellschaftli-
chen Spannungen. Vorgezogene 
Bundestagswahl, neue Koalition, in-
tensive Debatten über wirtschaftli-
che Wettbewerbsfähigkeit, Resi- 
lienz und demokratische Kultur. In 
einem Umfeld, das vielerorts von 
Unsicherheit geprägt war, haben die 
Freien Berufe gezeigt, dass sie navi-
gieren können – mit ruhiger Hand, 
mit fachlicher Kompetenz und mit 
einem klaren Wertekompass. 
 
Wir wissen: Gerade in Zeiten, in 
denen politische Mehrheiten neu 
sortiert werden, kommt es darauf 
an, Haltung zu zeigen und Interes-

sen konstruktiv einzubringen. Genau 
das haben wir als BFB 2025 getan. 
Nicht konfrontativ um jeden Preis, 
sondern verlässlich, faktenbasiert 
und dialogorientiert. 
 
Bundestagswahl und politische 
Präsenz 
Die Bundestagswahl zu Beginn des 
Jahres war ein zentraler Moment. 
Für uns war klar: Die Freien Berufe 
müssen sichtbar sein. Mit einer breit 
angelegten Kampagne, mit Wahl-
prüfsteinen und zahlreichen Gesprä-
chen mit Kandidatinnen und Kan- 
didaten haben wir unsere Anliegen 
frühzeitig in den politischen Diskurs 
eingebracht. 
 
Es ging und geht uns dabei nicht um 
kurzfristige Forderungen, sondern 
um Grundsätzliches: um Planungs-
sicherheit, um eine ausgewogene 
Steuerpolitik, um Fachkräftesiche-
rung, um die Stärkung der Selbst-
verwaltung und um die Anerken- 
nung der Freien Berufe als tragende 
Säule unseres Gemeinwesens. 
 
Die Koalitionsverhandlungen haben 
wir eng begleitet. Dass zentrale An-
liegen der Freien Berufe mehrfach 
Eingang in den Koalitionsvertrag ge-
funden haben, ist ein Erfolg gemein-
samer Anstrengungen. Doch Papier 
allein genügt nicht. 2025 war auch 
das Jahr, in dem wir immer wieder 
deutlich gemacht haben: Entschei-
dend ist die Umsetzung. Politische 
Glaubwürdigkeit misst sich daran, 
ob Ankündigungen Realität werden. 

Credit: BFB/Henning Schacht

Bundesverband
der
Freien Berufe e.V.

Rückblick: Orientierung in 
sehr bewegten Zeiten 
Gastbeitrag von Präsident Dr. Stephan  
Hofmeister zur Arbeit des BFB in 2025

 
Dr. Stephan Hofmeister 
Präsident des Bundesverbandes  
der Freien Berufe e. V. (Deutschland) 
Credit: axentis.de/lopata 

 

Der Chef des Bundeskanzleramtes, Thorsten Frei,  
folgte einer Einladung des BFB-Vorstandes.



Wachstum mit Verantwortung 
Trotz konjunktureller Unsicherheiten 
zeigen die aktuellen Zahlen ein be-
merkenswertes Bild. Zum 1. Januar 
2025 waren in Deutschland 1,492 
Millionen selbstständige Freiberuf-
lerinnen und Freiberufler tätig. Ihr 
Anteil an allen Selbstständigen stieg 
auf 40,3 Prozent. Die sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung im 
freiberuflichen Bereich wuchs weiter 
auf 4,339 Millionen. Insgesamt ar-
beiten damit 6.280.600 Menschen 
in oder für die Freien Berufe. 
 

Diese Zahlen sind mehr als Statistik. 
Sie belegen, dass die Freien Berufe 
wachsen und dass sie Arbeitsplätze 
schaffen – leider trotz und nicht auf-
grund der politischen Rahmen-
bedingungen, denen sie sich kon- 
frontiert sehen. Sie zeigen zugleich, 
wie eng wirtschaftliche Dynamik 
und gesellschaftliche Verantwor-
tung miteinander verbunden sind. 
Denn ob Gesundheitsversorgung, 
Rechtsstaatlichkeit, Planung von In-
frastruktur oder Beratung: Die täg-
liche Arbeit der Freien Berufe sichert 
Stabilität. 
 
Gleichzeitig bleibt der Fachkräfte-
mangel eklatant. Viele Praxen, 
Kanzleien und Büros berichten von 
unbesetzten Stellen, steigenden 
Anforderungen und zunehmendem 
Wettbewerb um qualifizierte Kräfte. 
Deshalb haben wir 2025 die Nach-

wuchs- und Fachkräftesicherung 
stärker denn je in den Mittelpunkt 
gestellt. 
 
Allianz für Aus- und Weiterbildung 
Als aktiver Teil der Allianz für Aus- 
und Weiterbildung haben wir uns in-
tensiv eingebracht. Ein Spitzentref-
fen mit drei Ministerinnen, mit 
Arbeitgebervertretungen und Ge-
werkschaften unterstrich die politi-
sche Relevanz dieses Themas. 
Ausbildung ist kein Nebenschau-
platz. Sie ist die Grundlage für Wett-
bewerbsfähigkeit, Innovation und 
gesellschaftliche Stabilität. 
 

Die Freien Berufe übernehmen hier 
seit jeher Verant-
wortung. Sie bilden 
aus, investieren in 
Qualifikation und 
organisieren ihre 
berufliche Selbst-
verwaltung eigen-
ständig. Dieses En- 
gagement haben 
wir 2025 nicht nur 
verteidigt, sondern 
offensiv weiter-
entwickelt. Fach-
kräftesicherung ist 
eine Daueraufgabe 
– und sie beginnt 

bei guter Bildung, attraktiven Be-
rufswegen und verlässlichen Rah-
menbedingungen. Dass bei den 
Freien Berufen insgesamt rund 
129.000 Menschen ausgebildet wer-
den, erfüllt uns mit Stolz. 
 
Auch das Gespräch mit Elke Büden-
bender, Schirmherrin der Initiative 
„Klischeefrei“, setzte wichtige Im-
pulse. Es ging um Rollenbilder, um 
Chancen und um die Frage, wie wir 
junge Menschen für eine Ausbildung 
bei den Freien Berufen und damit 
die Übernahme von Verantwortung 
begeistern können. 

Neben zahlreichen weiteren politischen Terminen traf eine BFB-Delegation auch Bundesarbeitsministerin 
Bärbel Bas. v.l.: Jacqueline Kirsch, Mitglied der BFB-Geschäftsführung/Leiterin Recht, Peter Klotzki, BFB-
Hauptgeschäftsführer, Bärbel Bas, Bundesarbeitsministerin und Dr. Stephan Hofmeister, BFB-Präsident.

Credits: BFB/Henning-Schacht

Über Verbesserungen bei der dualen Ausbildung diskutierten Auszubildende bei den Freien Berufen auf BFB-Einladung mit Elke 
 Büdenbender, Ehefrau des Bundespräsidenten und Schirmherrin der Initiative Klischeefrei und BFB-Präsident Dr. Stephan Hofmeister.

Credits: BFB/Henning-Schacht
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Junge Freie Berufe im Mittelpunkt 
Ein besonderer Meilenstein war der 
erste „Tag der jungen Freien Berufe“ 
am 7. November 2025 in Berlin. 
Knapp 100 junge Freiberuflerinnen 
und Freiberufler sowie Vertreterin-
nen und Vertreter aus Politik, Wis-
senschaft und Verbänden kamen 
zusammen. Es ging um Gründung, 
Nachfolge, Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf und um politische Teilhabe. 
 
Die zehn Thesen des Gesprächs-
forums „Junge Freie Berufe“ spie-
geln wieder, was die junge Gene- 
ration bewegt: weniger Bürokratie, 
mehr Gestaltungsfreiheit, bessere 
Rahmenbedingungen für Selbst-
ständigkeit, neue Wege der Zusam-
menarbeit. 
 
Resilienz als Leitmotiv 
Ein zentrales Thema des Jahres war 
die Stärkung unserer gesamtgesell-
schaftlichen, aber auch militärischen 
Resilienz. In einer Welt, in der geo-
politische Spannungen, wirtschaft-
liche Umbrüche und technologische 
Veränderungen gleichzeitig wirken, 
wird Widerstandsfähigkeit zur 
Schlüsselkompetenz. 

Unter dem Titel „Krisenfest durch 
Kompetenz – Freie Berufe für 
Deutschlands Sicherheit“ bereiteten 
wir unsere Neujahrskonferenz vor, 
die im Januar 2026 stattfand. Als 
Freie Berufe wollen wir vermitteln: 
Ohne Gesundheitsversorgung, ohne 
funktionierende Infrastruktur, ohne 
unabhängige Rechtsberatung und 
ohne verlässliche steuerliche Exper-
tise ist gesellschaftliche Stabilität 
nicht denkbar. 
 
Diese Perspektive haben wir auch 

auf europäischer Ebene eingebracht. 
Beim politischen Abend in Brüssel 
stand die Widerstandsfähigkeit 
zentraler Strukturen ebenso im 
Fokus wie die Leistungsfähigkeit 
des Binnenmarkts. Denn Resilienz 
entsteht dort, wo Menschen Ver-
antwortung übernehmen, Lösungen 
entwickeln und Vertrauen schaffen. 
Genau hier liegt unsere Stärke. 
 
Demokratie als Auftrag 
Der Demokratie Campus des BFB war 
2025 so intensiv wie nie zuvor. In Ber-
lin, Düsseldorf und weiteren Städten 
kamen junge Talente, Auszubildende 
und Studierende zusammen, um 
über Medienfreiheit, politische Ver-
antwortung und unternehmerisches 
Handeln zu diskutieren. 
 
Demokratie lebt vom Zuhören, vom 
Mitmachen und vom Respekt vor 
unterschiedlichen Perspektiven. Die 
Veranstaltungen zeigten, wie eng 
Freiberuflichkeit und demokratische 
Kultur miteinander verbunden sind. 
Wer Verantwortung für Mandanten, 
Patientinnen, Kunden, Klientinnen 
oder beispielsweise Bauprojekte 
übernimmt, übernimmt immer auch 
Verantwortung für das Gemein-
wesen.
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Credit: BFB/Henning Schacht

Beim ersten Tag der jungen Freien Berufe kamen rund 100 junge  
Freiberuflerinnen  und Freiberufler aus ganz Deutschland zusammen.

Beim traditionellen Europäischen Abend diskutierten Spitzen der Freien Berufe  
über die EU-Binnenmarktstrategie und europäische Resilienz.

Credit: BFB/Xavier Bernal Revert



Öffentliche Stimme mit Haltung 
Zahlreiche Beiträge und Interviews 
des BFB zeigten: Die Stimme der 
Freien Berufe wird gehört. Ob Aktiv-
rente, Tariftreuegesetz oder weitere 
wirtschaftspolitische Weichenstel-
lungen – wir haben Position bezo-
gen. Klar in der Sache, konstruktiv 
im Ton. Dabei bemerken wir, dass die 
Freien Berufe immer mehr Einzug in 
die Redaktionen der Leit- und Fach-
medien finden. Noch deutlicher ma-
chen müssen wir jetzt, dass 
„Wirtschaft“ nicht nur „Großkon-
zern“ bedeutet. Dezentrale Einhei-
ten, ganz vorn dabei die Freien 
Berufe, sind die Synapsen unserer 
Gesellschaft. 
 
Europäische Perspektive  
Europa blieb auch 2025 ein zentraler 
Bezugspunkt für die Freien Berufe. 
Beim politischen Abend in Brüssel 
standen zwei Themen im Fokus, die 
Europa prägen: die Widerstands-
fähigkeit zentraler Strukturen und 

die Zukunftsfähigkeit des Binnen-
markts. Resilienz entsteht dort, wo 
Menschen Verantwortung überneh-
men, Lösungen entwickeln und Sta-
bilität sichern – genau hier leisten 
die Freien Berufe einen unverzicht-
baren Beitrag.  
 
Gleichzeitig bleibt der Binnenmarkt 
eines der wichtigsten Erfolgspro-
jekte Europas. Sein Potenzial wird 
jedoch noch nicht vollständig ge-
nutzt, weil Hürden und Komplexität 
Dynamik bremsen. Deshalb braucht 
es klare Regeln, weniger Doppel-
regulierung und eine stärkere Aus-
richtung auf kleine und mittlere 
Unternehmen, ohne Qualitäts- und 
Berufsstandards zu schwächen. 
 
Der intensive Austausch mit euro-
päischen Institutionen zeigte, wie 
groß die Bereitschaft ist, die Freien 
Berufe in Reformprozesse einzube-
ziehen. Für uns ist das Verantwor-
tung und Chance zugleich: unsere 

Expertise einzubringen und zu 
einem starken, resilienten Europa 
beizutragen. 
 
Nicht abwarten, sondern gestalten 
2025 hat gezeigt, dass die Freien 
Berufe auch in unsicheren Zeiten 
handlungsfähig bleiben. Sie wach-
sen, sie bilden aus, sie engagieren 
sich demokratisch und sie bringen 
sich politisch ein. Sie sind kein Rand-
phänomen, sondern ein stabiler 
Kern unserer Wirtschafts- und Ge-
sellschaftsordnung. 
 
Die Herausforderungen bleiben 
groß. Doch die Freien Berufe haben 
erneut bewiesen, dass sie nicht ab-
warten, sondern gestalten. Mit 
Kompetenz. Mit Verantwortung. 
Und mit dem festen Willen, kon-
struktiv an der Weiterentwicklung 
unserer Gesellschaft mitzuwirken. 
 
2026 knüpfen wir daran an. 

Auf mehreren Veranstaltungen des BFB-Demokratie Campus diskutierten u.a. Stipendiatinnen und Stipendiaten  
der beruflichen Bildung über Pressefreiheit und Demokratie.

Credit: SBB/Bieschinski
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CEPLIS (European Council of the Li-
beral Professions) is an umbrella or-
ganisation bringing together natio-
nal inter-professional associations
(such as for example UNAPL in
France, Confprofessioni in Italy, the
UP in Spain, etc.) and European
mono-professional ones (such as for
example, ENC for Nurses, ECEC and
FEANI for Engineers, etc). As descri-
bed in the statutes the objectives of

CEPLIS are the coordination and de-
fense of the moral, cultural, scienti-
fic and material interests of the
Liberal Professions, the implemen-
tation of any kind of information or
action which may help to achieve its
objectives, the creation and partici-
pation in all necessary organisations
or services, and in general the imple-
mentation of all measures required
to contribute to accomplishing the

objective of the association.

Since its establishment in the 1970’s,
CEPLIS is the unique organisation
that represents the interests of the
Liberal Professionals at the Euro-
pean level. In practice, CEPLIS is at
the same time an observatory, a
forum, a lobbying and an embassy
of the important socio- economic
family of the liberal and regulated
professions.

Structure
The Executive Board of CEPLIS is
composed by the President and 10
persons elected by the General As-
sembly. The members of the Board
are elected for a three year term. The
Board is given "the widest powers to
carry out all acts of administration
or stipulations which affect the as-
sociation". Its competencies are
those that are not explicitly assigned
to the General Assembly.

The General Assembly of CEPLIS is
composed exclusively from Active
Members. Observer members may
attend but have no voting rights.
Correspondent organisations may
also be invited to attend. Within the
GAM, each « European Professional
Organisation » and each « Interpro-
fessional Organisation » has one
vote and may be represented by no
more than two representatives. The
General Assembly meets at least
twice each year. It splits into two col-
leges, corresponding to the two
types of full members.

www.ceplis.org

CEPLIS is the European voice of 
the Liberal Professionals!



Finally, the Permanent Committee
is created to be the working Body of
CEPLIS. Its members are “the mem-
bers of the Board complemented by
the chairmen of the working
groups”. 

Representatives of all members, in-
cluding observer and correspondent
organisations may attend the mee-
tings of the Permanent Committee
on subjects of interest to them.

Engagement with Civil Society
CEPLIS is an active member of the
European Economic and Social Com-
mittee’s Liaison Group with the or-
ganisations of the Civil Society,
which is efficiently following the Eu-
ropean Union Strategy for Civil So-
ciety. 

We feel that the latter is a valuable
tool and as the umbrella body of the
Liberal Professions, we are working
through our membership to ensure

that its outcomes won’t be merely
window-dressing reforms, but rat-
her effective results for the better-
ment of our special tasks within
democratic regimes based on the
rule of law.

Our professions are, by their very na-
ture, dedicated to the service of the
citizens, our clients and patients,
and of public health and safety. We
act very often as a bridge between
the citizens and the authorities of
the State.

Both at the national and the EU
level, CEPLIS strives for a Europe in
which the law rules, and is made by
the democratically elected represen-
tatives of the citizens, in a context
where the active contribution of civil
society is encouraged and protected.

Communication Center
Based in Brussels, the Secretariat
monitors all EU information relating

to the interest for our professions
and then forwards it to the member
organisations, along with a first
analysis, via a bi-monthly newslet-
ter, the “CEPLIS Telegram”.

Information relating to a particular
profession or group of professions is
also directly forwarded to the com-
petent association-member after a
first analysis. Members then come
back to the Secretariat with feed-
back on the issue of particular inte-
rest to them and possible common
actions are debated. 

It is important however to note that,
in accordance with its statutes, “CE-
PLIS can only take a position on a
specific problem concerning a given
liberal profession on the express re-
quest of the member representing
this profession within CEPLIS and
exclusively within the limits defined
by its association objectives.”

continue reading at page 118
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Eine Reflexion und wichtiger Blick
in die Zukunft als Präsident der Eu-
ropäischen Freien Berufe: 

„Ich sehe die Zukunft der Freien Be-
rufe in Europa zum Großteil in der
Vergangenheit. Aha? Echt jetzt?
Was haben denn die Freien Berufe
so Wichtiges vollbracht in der Ver-
gangenheit?

Vieles und Wichtiges. Wir haben un-
sere Dienstleistungen für unsere Pa-
tient:innen, Klient:innen und
Kund:innen persönlich erbracht, auf
Basis von Wissen und Erfahrung,
auf Basis der Unabhängigkeit von
Produkten und Produzenten. Ja, und
das mit sehr hohen ethischen An-
sprüchen an uns selbst, frei von
Weisungen von Dritten zum Zeit-
punkt der Entscheidung. 

Die Menschen haben uns alles an-
vertraut, was sie haben. Ihre Ge-
sundheit, ihr Vermögen, ihr Recht,
ihre Familie, ihr Wohlbefinden, ihre
Zukunft, ihre Umwelt und auch ihr
Lächeln. Das ist doch was! Auf die-
ser Vergangenheit kann man auf-
bauen. Es ist ein Fundament für die
Zukunft der Freien Berufe in Europa.
Es ist uns aber auch klar, dass wir
uns auf der Vergangenheit nicht
ausruhen können und dürfen – und
auch nicht werden!

Die Zukunft bringt den Menschen
und auch uns Freien Berufen, Sor-
gen und Ängste, Unsicherheit was
noch kommt und Herausforderun-

gen, die wir schon ahnen oder schon
kennen - Klimawandel, Weltpolitik
und künstliche Intelligenz. Wir sor-
gen vor und nehmen die Zukunft in
die Hand. 

Auf diesem Fundament der Vergan-
genheit bauen wir die Zukunft der
Zivilgesellschaft und machen die
damit unzertrennlich verbundenen
Freien Berufe zukunftsfit. Wir ver-
pflichten uns zu lebenslangem Ler-
nen. Wir setzen uns intensiv mit
Digitalisierung und KI auseinander.
Wir nutzen die KI zum Wohl unser
Diensleistungsempfänger:innen.
Wir schenken keine Daten her. Wir
sind nicht korrupt. 

Von einer zunehmend automatisier-
ten und digitalen Welt werden Freie
Berufe zu den wichtigsten Vertrau-
ensinstanzen der Gesellschaft.
Während Algorithmen Entschei-
dungen vorbereiten, übernehmen
Angehörige Freier Berufe die Rolle
der ethischen Prüfer, menschlichen
Vermittler und verantwortlichen
Entscheider. Wir garantieren, dass
technische und rechtliche Möglich-
keiten mit fachlicher Verantwor-
tung, persönlicher Haftung und
moralischem Urteilsvermögen ver-
bunden bleiben.

Wir bemühen uns den Menschen
verständlich zu erklären, was wir
machen und wie wir es machen.
Keiner wird zurückgelassen. Wir ent-
senden Mitglieder in die Europäische
Institutionen, um zukünftige Ent-
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www.ceplis.org

BR DI Klaus Thürriedl
President Ceplis and General Secretary ECEC

Credit: DI Katharina Schiffl

Beständiges Mindset und Zukunft
der Freien Berufe in Europa
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scheidungen mitgestalten zu kön-
nen. Für das, was entstehen wird, 
sehe ich Visionen für die Zukunft der 
Freien Berufe in Europa.  
 
In einer dieser Visionen sehe ich die 
Freien Berufe als offiziell aner-
kannte „Vertrauensberufe der digi-
talen Gesellschaft“, stärkere recht- 
liche Verankerung der ethischen Ver-
antwortung sowie neue Berufspro-
file an der Schnittstelle von Fach- 
wissen, Digitalisierung und Ethik.  
 
Ich sehe, dass sich die Freien Berufe 
zum europäischen Gegenmodell zu 
anonymen Plattformdiensten ent-
wickeln. Statt Massenabfertigung, 
Dumpingpreisen und automatisierte 
Beratung wird es persönliche Verant-
wortung, individuelle Beratung, Haf-
tung und Qualitätssicherung geben. 
Damit etabliert Europa die Freien 
Berufe als Marke für verantwor-
tungsvolle Dienstleistungen, sicht-
bar geschützt und international 
anerkannt. Unterstützt wird diese 
Vision durch die Schaffung einheit-
licher Mindeststandards für Ausbil-
dung, lebenslanges Lernen, Ethik 
und Berufsausübung. 
 
Wir werden stärker sichtbar sein, 
wenn wir die Freien Berufe als euro-
päisches Erfolgsmodell weiterent-
wickeln. Dazu gehört auch die zu- 
nehmend berufsübergreifende Ko-
operation, um die komplexen He-
rausforderungen für und mit der 
Zivilgesellschaft zu lösen. Das sind 
Gesundheit, Demographie, Klima-
wandel und Naturgefahren, Digita-
lisierung und künstliche Intelligenz, 
Bildung, Rechtssicherheit und Bau-
kultur. Die Freien Berufe werden zu 
systemischen Lösungsarchitekten 
für komplexe Probleme.  
 
Eine weitere Vision ist, dass die 
Freien Berufe zur ethischen Infra-
struktur Europas beitragen und die- 

se wesentlich prägen werden. In einer 
Welt, in der wirtschaftlicher Druck, 
Datenmacht und KI zunehmen, si-
chern die Freien Berufe Datenschutz, 
Menschenwürde, Rechtsstaatlich-
keit, Gesundheitsschutz und Ver-
braucherschutz. Damit sind wir nicht 
nur Dienstleister:innen, sondern auch 
Garanten für die gesellschaftliche 
Stabilität.  
 

Die Zukunft Europas wird nicht al-
leine von Technologie und Bürokratie 
entschieden – sondern von Men-
schen, die in Freien Berufen arbeiten 
und dort Verantwortung überneh-
men. Hier werde ich vor allem eine 
Bottom-up-Strategie in der Mei-
nungsbildung verfolgen - mit Mit-
bestimmung aller Mitglieder.  
 
Was wir in der Zukunft schaffen 
müssen ist, dass wir für junge Men-
schen wieder zu den attraktiven Kar-
rierewegen zählen. Trotz Work-Life- 
Ballance bieten wir jungen Men-
schen für ihre Berufsausübung Sinn, 
Selbstständigkeit, gesellschaftliche 
Relevanz, hohe fachliche Qualität 
und auch flexible Arbeitszeitmo-
delle. Wir brauchen die neue Gene-
rationen in den Freien Berufen für 
unsere Weiterentwicklung.  

Die nachkommenden Generationen 
haben Potential für die Gestaltung 
der Zukunft der Freien Berufe, näm-
lich unabhängig, digital, nachhaltig, 
international und inklusiv. Dafür 
brauchen wir moderne Ausbildungs- 
und Studienmodelle, ein europäi-
sches Mobilitätsprogramm für Freie 
Berufe und eine viel stärkere För-
derung von Frauen, Quereinsteigern 
und internationalen Fachkräfte.  
 

Als Präsident von CEPLIS, dem E der 
Freien Berufe in Europa, sehe ich die 
Zukunft der Freien Berufe in Europa 
als Hüter von Ethik und Rechts-
staat, als Garanten von Gesundheit 
und Sicherheit, als Brückenbauer 
zwischen Technik und Mensch, als 
Qualitätsanker im europäischen 
Wirtschaftsmodell und als Träger 
der gesellschaftlichen Verantwor-
tung.  
 

Ja, das sind Visionen! Aber keine 
Fata Morgana! Denn wir konnten in 
unserer Vergangenheit beweisen, 
für was wir stehen, und das ist Qua-
lität und Vertrauen. Ja, ganz beson-
ders Vertrauen! Weil dieser für die 
Zivilgesellschaft so wichtige Begriff 
in der Europäischen Rechtsordnung 
gar nicht vorkommt!“
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Advocacy
EU-related issues of interest to a
group of liberal professions are dis-
cussed in the framework of CEPLIS’
working groups. Currently the Wor-
king Groups operating are:

a AI & Digitalisation
a     Healthcare
a Mutual recognition of 
          qualifications
a Gender equality
a Professional Representation

During its long presence at the EU
level, CEPLIS has of course built a
broad friendly network with the Uni-
on’s institutions and bodies. 

Today, CEPLIS:

a is a member of the European 
         Economic and Social Commit- 
         tee’s Liaison Group on Civil 
         Society,

a maintains close contacts with 
          the European Commission’s 
          Directorate Generals for 
          Employment, Internal Market 
          and Services, Health and 
          Research, etc.,

a has a solid friendship with a 
          number of MEPs with a 
          particular interest in the 
          liberal professions,

a and is regularly consulted on 
          issues of the European Social 
          Dialogue relevant to our 
          professional activities thanks 
          to a strategic partnership with 
          EUROCADRES, the Council of 
          European Professional and 
          Managerial Staff.

Several times per year CEPLIS is or-
ganising or co-organising seminars
and conferences aiming at bringing
together EU officials with the repre-

sentatives of the professions, giving
the latter the opportunity to do their
own lobbying while raising the visi-
bility of the sector. 

Thanks to its network and efficient
action as well as its participation in
numerous EU-funded projects, CE-
PLIS can proudly claim to have had
a considerable impact in the shaping
of important EP documents for our
professions, as well as in the debate
on relevant EU legislation at the
level of the European Parliament
and Commission.
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Mit dem Inkrafttreten des Bundes-
gesetzes über die höhere berufliche 
Bildung (HBB-Gesetz) am 1. Mai 
2024 eröffneten sich neue Chancen 
für Fachkräfte und Absolventinnen 
sowie Absolventen einer berufli-
chen Erstausbildung.  
Das HBB-Gesetz regelt die Anfor-
derungen, Verfahren und Qualitäts-
sicherung für berufspraktisch ausge- 
richtete Weiterbildungsangebote, die 
auf beruflicher Erstausbildung oder 
beruflicher Tätigkeit aufbauen. Ziel-
gruppe der Qualifikationen sind vor-
rangig Personen mit Berufserfah- 
rung, die sich beruflich weiterent-
wickeln möchten.  
 
Das grundsätzliche Ziel ist die Bereit-
stellung eines qualitätsorientierten 
Rahmens, um die Höherqualifikation 
am Arbeitsmarkt praxisorientiert und  

 
entsprechend den aktuellen Anfor-
derungen der betroffenen Branchen 
systemisch zu unterstützen.  
 
Durch die Anknüpfung an die Quali-
fizierungsniveaus ab der Stufe 5 des 
Nationalen Qualifikationsrahmens 
(NQR) und damit des Europäischen 
Qualifikationsrahmens (EQR) werden 
höhere berufspraktische Qualifikatio-
nen auch international vergleichbarer. 
Das ermöglicht in weiter Folge gerade 
bei internationalen Auftragsverga-
ben eine verbesserte Darstellung des 
Qualifikationsniveaus der zum Ein-
satz kommenden Fachkräfte öster-
reichischer Unternehmen und der 
Freien Berufe.  
 
HBB-Beirat 
Um die geforderten neuen Bildungs-
angebote schon im Vorfeld praxisori-

entiert und nachhaltig zu gestalten, 
sind bei der Entwicklung der Qualifi-
kationsstandards Expertinnen und 
Experten der jeweiligen Berufe und 
Branchen, die Sozialpartner, die BUKO 
als Vertretung der Kammern der 
Freien Berufe und direkt die Berufs-
bildungsforschung eingebunden.  
 
Qualifikationen und Rahmen 
Alle Qualifikationen, die aufgrund des 
HBB-Gesetzes erarbeitet werden, 
sollen auf die unmittelbare beruf-
liche Anwendung fokussieren. Im 
Unterschied zu den Bestimmungen 
zu den Zielen und Grundsätzen der 
Fachhochschulen (§ 3 FHG) sollen 
HBB-Qualifikationen nicht nur den 
rein wissenschaftlich orientierten Bil-
dungsweg abbilden, sondern spezifi-
sche und berufsbedingt nachge- 
fragte Kompetenzen, die zur unmit-
telbaren Berufsausübung erforderlich 
sind, beinhalten.  
 
Die Vermittlung der HBB-Qualifika-
tionen erfolgt nicht ausschließlich im 
hochschulischen Kontext auf Grund-
lage der Regelungen für den Europäi-
schen Hochschulraum (Bologna-Pro- 
zess bzw. Dublin-Deskriptoren), son-
dern überwiegend in der betrieblichen 
Praxis und durch ergänzende fach-
spezifische Ausbildungsangebote 
der beruflichen Erwachsenenbildung. 
 
Aufgaben der HBB-Akteure 
Von der Idee bis zur Umsetzung einer 
HBB-Qualifikation bedarf es ver-
schiedene Ebenen und Evaluierungen 
durch folgende  vernetzte Akteure:

Beirat für Höhere Berufliche Bildung (HBB) 
setzte auch 2025 seine Arbeit fort 
Der Beirat aus 20 Institutionen - darunter die BUKO - unterstützt und berät das 
Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft bei der Fachkräfteausbildung. 
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Qualifikationsanbieter  
Als Qualifikationsanbieter (QA) kön-
nen – neben dem Bundesministe-
rium für Arbeit und Wirtschaft 
(BMAW) selbst – Einrichtungen der 
gesetzlichen Vertretungen der Ar-
beitnehmer:innen, der Arbeitge- 
ber:innen und vor allem die Kam-
mern der Freien Berufe jeweils in 
ihrem übertragenen Wirkungsbe-
reich fungieren.  
 
Als Qualifikationsanbieter trägt man 
für den gesamten „Lebenszyklus“ 
der Qualifikation – d.h. von der Pla-
nung und Umsetzung des Abschlus-
ses bis zu dessen Evaluierung und 
Durchführung von Verbesserungs-
maßnahmen die Verantwortung für 
die Qualitätssicherung, die Lern-
ergebnisse und das Feststellungsver-
fahren zum Erwerb der Qualifikation 
(d.h. des Abschlusses).   
 
Zuständigkeiten Entwicklungsteam 
Gibt es Bedarf an einer neuen HBB-
Qualifikation erfolgt im Entwick-
lungsteam der Austausch mit an- 

deren Interessensgruppen, der Er-
stellung von Standards und einem 
Konzept zum Feststellungsverfahren 
für die Lernergebnisse. Dieses Team 
legt auch die qualifikatorischen Vo-
raussetzungen für die Prüfenden 
fest, erstellt ein Bewertungsschema 
und begleitet evaluierend die weitere 
Vorgehensweise.  
 
Wissenschaftliche Begleitung 
Das Entwicklungsteam und auch die 
Qualifikationsanbieter werden wis-
senschaftlich begleitet, um vor allem 
die Gesetzeskonformität aller Ab-
läufe und Inhalte zu gewährleisten.  
 
Validierungs- und Prüfungsstelle 
Um die Lernergebnisse zu überprü-
fen, braucht es ein Feststellungsver-
fahren. Dieses muss inhaltlich, me- 
thodisch und zeitlich so gestaltet 
sein, dass damit die Überprüfung der 
Lernergebnisse möglich ist. Zum 
Feststellungsverfahren sind ver-
schiedene Aspekte festzulegen, etwa 
die Art des Verfahrens, die Verfah-
rensteile, die Bewertungskriterien, 

das Bewertungsschema, die Zulas-
sungsvoraussetzungen, die Prüfen-
den, die erwartbaren Kosten für die 
Kandidat/innen, die Protokollierung 
des Ergebnisses, die Möglichkeit zur 
Einsichtnahme bzw. zum Einspruch. 
 
HBB-Beirat 
Beim HBB-Beirat laufen alle Fäden 
zusammen, da er Empfehlungen im 
Hinblick auf die systematische Wei-
terentwicklung der höheren berufli-
chen Bildung abgibt, die allgemeinen 
Maßnahmen der Qualitätssicherung 
der Qualifikationen bewertet, die Ko-
härenz des Bildungsangebots der hö-
heren beruflichen Bildung im Kontext 
zur bestehenden Berufsbildung in 
Österreich und den internationalen 
Entwicklungen feststellt und konkret 
Vorschläge zur Gestaltung der HBB-
Dachmarke macht.  
Seitens der Freien Berufe wurden 
zwei sehr qualifizierte Vertreterin-
nen aus der Akademie der Steuer-
berater:innen und Wirtschafsprü- 
fer:innen sowie der  Bundeskammer 
der Ziviltechniker:innen entsendet.
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Mit 2024 haben wir nicht nur mit 
dem gezielten Networking zu poli-
tischen Interessensvertretern  be-
gonnen, sondern gehen auch bei 
Begutachtungen zu neuen Gesetzen 
oder Novellierungen mittels Stel-
lungnahmen gemeinsam und in-
haltlich koordiniert in Arbeitsgrupen 
vor - in Präsenz und mit spontanen 
Onlinemeetings.  

 
Als Freie Berufe wurden wir in der 
Vergangenheit vielfach bei wichtigen  
Angelegenheiten übergangen bzw. 
werden auch aktuell nicht immer im 
Vorfeld seitens der Fachabteilungen 
der Ministerien mit unserer Expertise 
eingebunden.  
 
Das führt bei einer Vielzahl von Be-
gutachtungen dazu, dass Stellung-

nahmen abgegeben werden müssen 
oder konkrete Nachfragen bei den ju-
ristischen Diensten der Kabinette  an-
stehen. Daher treffen wir uns im 
Bedarfsfall, um die Begutachtungs-
entwürfe inhaltlich und rechtlich zu 
besprechen und dann jene Punkte 
abzugleichen, die alle unsere Berufs-
stände betreffen, um anschließend 
mit den gleichen Formulierungen 
Stellungnahmen einzubringen.  
 
So verstehen wir als BUKO unsere 
Aufgabe  darin, unterstützend zu den 
Kammern selbst aktiv Stellungnah-
men abzugeben, die vor allem die 
Overhead-Punkte betreffen - nach 
dem Motto  9 + 1 ergibt  10maliges In-
teresse oder Bedarf der Reparatur.  
 

Wir haben  gerade bei den Themen 
Datenschutz, Informationsfreiheit 
und Cybersicherheit aufgrund unkla-
rer oder fehlender Formulierungen 
meist die gleichen offenen Fragen 
nach direkter Anwendbarkeit bzw. 
müssen wiederholt unsere Stellung 
als nicht weisungsgebundene 
Selbstverwaltungskörper betonen 
und konkret vor bürokratischen Hür-
den und Mehrbelastungen warnen.   
 
Erhöhten Informationsbedarf haben 
auch jene Gesetze und Novellen, die 
unsere Berufsgesetze, Qualifikatio-
nen und deren Anerkennung betref-
fen oder es direkt um unsere Berufs- 
pflichten  - wie Verschwiegenheit -  
geht. So hatten wir beim Messen-
gerG erhöhten Bedarf an Informati-
onsaustausch und Zusammenarbeit. 

Koordination in Arbeitsgruppen: Stellungnah-
men im Zuge von Gesetzesbegutachtungen 
Immer mehr Gesetze und Regierungsvorlagen greifen in den täglichen Arbeits-
abläufe der Freien Berufe bzw. in die Agenden der Freiberufskammern ein.  
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Ausschuss für innere Angelegenheiten (1/A-IA XXVIII. GP) 
Obmann Ernst Gödl, 1017 Parlament 
Elektronische Einreichung über www.parlament.gv.at 
 
Regierungsvorlage: Bundes(verfassungRegierungsvorlage: Bundes(verfassungs)geses)gesetz: Bundesgesetz, mit dem dastz: Bundesgesetz, mit dem das 
Bundesgesetz zur GewährleistunBundesgesetz zur Gewährleistung eine eines hos hohen Cybhen Cybersicherheirsicherheitstsniveaus von niveaus von Netz- unNetz- und d 
In-formaIn-formationtionssystemen (ssystemen (Netz- unetz- und Informatd Informationssionssystemsicstemsicherheitsgesetz erheitsgesetz 2026 – NISG 2026 – NISG 
2026) – 308 d.B. 2026) – 308 d.B. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Die Bundeskonferenz der Freien Berufe Österreichs bedankt sich für die Zusendung und 
Möglichkeit der Begutachtung und übermittelt dazu folgende 
 

S T E L L U N G N A H M E 
 
Der neuerliche Entwurf betrifft in direkter Anwendung bzw. nachgeordneten Einheiten die 
österreichische Wirtschaft und Verwaltung und somit auch die Interessen der Freien Berufe 
und deren Selbstverwaltungskörper und es wird um Überarbeitung hinsichtlich folgender 
Bereiche ersucht:    
 
NichNicht weisungsgebut weisungsgebundedene Selbstvene Selbstverwaltungskörwaltungskörper:  rper:  
Als Bundeskonferenz der Freien Berufe gehen wir davon aus, dass unsere Freiberufskammern 
(Bund/Land) als nicht weisungsgebundene Selbstverwaltungskörper auch nicht von den 
Pflichten des Gesetzes erfasst werden. Die Bundeskonferenz der Freien Berufe fordert Die Bundeskonferenz der Freien Berufe fordert 
daher hier eine gesetzliche Klarstellundaher hier eine gesetzliche Klarstellung – ähnlich wie § 24 Abs 6 – mit der Ergänzung: „sowie 
Selbstverwaltungskörper wie die Kammern der Freien Berufe Österreichs“.  
 
Nicht noch mehr Bürokratieaufwand Nicht noch mehr Bürokratieaufwand 
Da der gegenwärtige Bürokratieaufwand bereits immens und geradezu toxisch für den 
Wirtschaftsstandort Österreich ist, darf mit dem vorliegenden Gesetzesvorhaben den 
Berufsständen bzw. der Wirtschaft insgesamt keine weitere Bürde aufgelastet und der 
bürokratische Aufwand so niedrig als möglich gehalten werden. Demgemäß soll die 
Cybersicherheitsbehörde nicht zu einem weiteren Bürokratie-Moloch werden, sondern es sollte 
das gegenwärtige System in Anbetracht der DSGVO, DSG, usw. durch Übernahme von 
Aufgaben, Streichung überflüssiger und paralleler Maßnahmen insgesamt verschlankt 
werden. Keinesfalls soll ein weiteres „Gold Plating“ durch vermehrte Bürokratisierung 
erfolgen. Jegliche weitere bzw. neue bürokratJegliche weitere bzw. neue bürokratische Belastische Belastungen kaungen kannnn sich der sich der 
Wirtschaftsstandort ÖsteWirtschaftsstandort Österreich rreich scschlichhlichtweg nicht mweg nicht mehr leisten.hr leisten.  
 
Wien, am 1.12.2025  
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Information und Koordination 
Die BUKO ist als Drehscheibe zwi-
schen den freiberuflichen Kammern 
und politischen Institutionen tätig 
und sorgt für den Austausch von In-
formationen und Positionen zu kam-
merübergreifend relevanten The- 
men. Diese Zusammenarbeit wird in 
Form gemeinsamer medialer Aktio-
nen, Veranstaltungen und  koor-
dinierter Themenbearbeitung in Ar- 
beitsgruppen ua zur Abgabe von 
Stellungnahmen zu aktuellen Geset-
zesvorlagen verstärkt.  
 

Personelle Veränderungen national 
Durch die Neuwahlen in der Patent-
anwaltskammer wurde der neue 
Präsident DI Marc Keschmann in das 
Präsidium entsendet.  
 
Ebenfalls fanden Neuwahlen bei den 
Steuerberater:innen und Wirt-
schaftprüfer:innen statt und so 
folgte Präsident Mag. Philipp Rath 
auf Mag. Herbert Houf.  
 
Den Abschluss bildet die Notariats-
kammer mit der Neubestellung von 
Präsident Hon.-Prof. Dr. Claus Spru-
zina, der bei der BUKO neben einem 
Sitz im Präsidium auch die Funktion 
des Finanzreferenten von seinem 
Vorgänger Dr. Michael Umfahrer 
übernahm.  
 
Wir bedanken uns vielmals bei Mag. 
Herbert Houf und Dr. Michael Um-
fahrer für die langjährige Expertise 
und die exzellente Zusammen-
arbeit.  

Baurat h.c. DI Rudolf Kolbe wurde 
neuerlich als ORF-Publikumsbeirat 
entsendet und wurde von diesem 
Gremium weiter in den ORF-Stif-
tungsrat gewählt.  
 
Neue Funktionsperioden auf EU-
Ebene: EESC, Ceplis und ACE 
2025 fanden in vielen europäischen 
Gremien Neukonstituierungen bzw. 
Neuwahlen statt. Baurat h.c. DI Ru-
dolf wurde für die Funktionsperiode 
2025-2030 neuerlich in den EESC 
(Europäischer Sozial- und Wirt-
schaftsausschuss) bestellt und ist 
auch weiterhin als Vizepräsident der 
Gruppe III (Organisationen der Zivil-
gesellschaft) tätig. Themenschwer-
punkte 2025 waren Leistbares 
Wohnen und Freie Berufe/KI.  
 

Baurat DI Klaus Thürriedl übernahm 
mit Juli 2025 die Präsidentschaft der 
CEPLIS (Verband der europäischen 
Freien Berufe) und wurde von dort 
als Mitglied des EESC-Arbeitsaus-
schusses CCMI (Kommission für den 
industriellen Wandel) nominiert.  
 
Präsident Arch. DI Daniel Fügen-
schuh (Ziviltechniker:innnen) wurde 
mit November 2025 zum Präsiden-
ten der Europäischen Architek- 
t:innen gewählt und verstärkt auch 
hier die Stimme der Freien Berufe.  
 
Aktives  Networking - mit der Re-
gierung, den politischen Parteien 
und für uns relevanten Abgeord-
neten  zum Nationalrat 
Unmittelbar nach den Nationalrats-

wahlen, als mit Herbst 2024,  star-
teten wir konkret mit Antrittsbesu-
chen im Parlament und haben 
unmittelbar nach Bildung der neuen 
Regierung 2025 bis zum Jahresende  
15 Regierungsmitglieder und Kabi-
nette persönlich besucht. Diese An-
trittsbesuche dienten vor allem 
dazu, die BUKO den Regierungsmit-
gliedern bekannt zu machen und 
unsere Leitmotive zu präsentieren.  
 
Dabei haben wir  unsere volle Unter-
stützung zu den notwendigen Re-
formen in unserem Land zugesagt, 
insbesondere bei der Verbesserung 
der Wettbewerbsfähigkeit der ös-
terreichischen Wirtschaft und bei 
der Zukunftssicherung der österrei-
chischen Zivilgesellschaft. 
 

Natürlich  haben wir die Systemrele-
vanz der Freien Berufe für den Wirt-
schaftsstandort besonders hervor 
gehoben und wie wir gemeinsam si-
cherstellen können, dass Österreich 
nicht den Anschluss an die digitale 
Transformation und die technologi-
schen Innovations- und Quanten-
sprünge verliert.  
 
Zentrales Anliegen war uns  - und ist 
es natürlich noch immer -, die Kom-
petenz der Freien Berufe in der Be-
kämpfung der unnötigen und be- 
hindernden Überregulierungen dar-
zulegen - auch als Voraussetzung 
dafür, dass wir weiterhin unsere 
hohen Standards bei der Dienstleis-
tungserbringung garantieren kön-
nen.  

Bundeskonferenz der Freien Berufe
Die Freien Berufe stellen mit 91.500 und mehr als 200.000 Beschäftigten eine wich-
tige Säule der österreichischen Wirtschaft und Zivilgesellschaft dar. Dieser Gewich-
tung geben wir auf nationaler und internationaler Ebene eine hörbare Stimme. 
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Internationale Aktivitäten 
Präsident Dr Daniel Alge übernahm 
beim LIBDAY 2025 die Abschluss-
keynote zum Thema „Preserving 
the human factor in times of AI“ und 
konnte mit seinem Vortrag klarstel-
len, dass der Einsatz von KI in unse-
ren Tätigkeitsbereichen nur in Form 
als „Werkzeug“ aber nie ohne un-
sere fachliche Kompetenz, Expertise 
und Kontrolle stattfinden wird.  
 
Im Frühjahr 2025 stattete die EESC 
Fundamental Rights and Rule of 
Law Group Österreich einen Besuch 
ab, um mit ausgesuchten Institutio-
nen über die Grundrechte und 
Rechtsstaatlichkeit zu sprechen und 
Themen zu diskutieren. Seitens der 
BUKO nahmen die Patentanwalts-
kammer sowie die ÖRAK direkt an 
den Gesprächen teil.  
 
Die BUKO war mit Präsident Dr. Da-
niel Alge auch beim EU-Event „Law 
meets Politics - Legal Policy Round-
table zum Thema Patent Package“ 
in Brüssel vertreten und es fand ein 
reger Austausch zur Schließung der 
europäischen Innovationslücke zu 
China und den USA sowie zur künf-
tigen rechtlichen Gestaltung von KI-
Urheberrechten statt.  

Thematische Aufarbeitung Freie 
Berufe und KI sowie Freie Berufe 
im Wandel 
Das Jahr 2025 stand insgesamt the-
matisch unter dem Schwerpunkt KI. 
Begonnen hat das mit dem von 
EESC-Mitglied Baurat h.c. DI Rudolf 
Kolbe einberufenen LIBDAY 2025 
zum Thema „Artifical vs. Authenti-
cal Intelligence“ und dem bereits an-
gesprochenen Vortrag von Präsident 
Dr. Alge bei dieser Tageskonferenz.  
 
Aber auch intern haben wir uns aus-
führlich mit dem höchst relevanten 
Thema Freie Berufe und KI aus-
einandergesetzt und dazu das Posi-
tionspapier „Freie Berufe und 
Künstliche Intelligenz: Gestalter 
einer digitalen Gesellschaft mit 
menschlichem Gesicht und Werten“ 
erarbeitet.  Damit geht auch das 
nächste Thema „Freie Berufe im 
Wandel“ einher, welches ab 2026 in 
Form einer Veranstaltungsreihe im 
Hohen Haus im Fokus steht.  
 
65 Jahre BUKO 
1960 wurde die BUKO als Verein ge-
gründet und somit eine gemein-
same Plattform der Kammern der 
Freien Berufe ins Leben gerufen. Die 
Aufgaben und Schwerpunkte haben 

sich zwar seither laufend verändert; 
mehr denn je ist jedoch das „Mind-
set“ der Freien Berufe, einschließlich 
der damit verbundenen Priorisierung 
unserer Dienstleistungsempfänger, 
relevant und zukunftsweisend.. Vor 
allem haben die Freien Berufe mit 
der BUKO eine gemeinsamer Stärk 
von aktuell 91.500 Mitgliedern und 
eine starke Stimme, die nicht mehr 
so leicht überhört werden darf! 
 
Ausführliche Informationen zu allen in die-
sem Kurzbericht angeführten Punkten fin-
den Sie in den ausführlichen Artikeln und 
Beiträgen dieser Sonderausgabe des Jah-
resberichtes! 

Service 
a   Öffentlichkeitsarbeit für die Freien Berufe 
a   Networking mit Politik und Wirtschaft im Interesse der Freien Berufe 
a   internationale und EU-weite Vernetzung mit Institutionen und Verbänden 
a   interne Koordination gemeinsamer Themen/Vorhaben der neun Freiberufskammern 
a   regelmäßige Organsitzungen und Treffen zwecks Informationsaustausch 
a   Evaluierung von Entwicklungen und Erarbeitung von Themenschwerpunkten 
a   Informationsservice nationaler/internationaler Unterlagen mit freiberuflicher Relevanz 
a   Pressebeobachtung und Organisation von medienöffentlichen Terminen und Veranstaltungen 
a   Jahresbericht und Erarbeitung kammerübergreifender Themenbroschüren 
  

Social Media 
a   Website: www.freie-berufe.at 
a   facebook.com/freieberufe.at 
a   https://www.linkedin.com/in/buko-bundeskonferenz-der-freien-berufe-österreichs-8a927196/

Dr. Daniel Alge 
BUKO-Präsident

Credit: sonn.at
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Kontaktinformationen

Servicestelle, Networking und Koordina-
tion nationaler und europäischer Themen 

Grundsätzliches:  
 

Die Bundeskonferenz der Freien Berufe Öster-
reichs (BUKO) ist der Dachverband der neun 
Freiberufskammern in Österreich. Die BUKO ist 
ein nicht gewinnorientierter Verein, mit dem 
Ziel, die Interessen der Freien Berufe bestmög-
lich zu vertreten. 
 
Was uns Freien Berufen gemeinsam ist, sind 
die – für unsere offene und freie Gesellschaft 
wichtigen – Werte wie z.B. Unabhängigkeit und 
Qualität unserer Dienstleistungen. Den hohen 
Grad an Verantwortung gegenüber der Gesell-
schaft und dem Rechtsstaat nehmen wir alle 
gleichermaßen als Auftrag wahr. 
 
Daher ist es uns ein besonders wichtiges Anlie-
gen, bei gemeinsamen Fragestellungen der 
Freien Berufe in (interessens-)politischen An-
sinnen gemeinsam mit einer Stimme zu spre-
chen.  

 
 
 

Dem Vorstand der BUKO obliegt die Leitung des 
Vereins und die Durchführung der von der 
Hauptversammlung gefassten Beschlüsse. 
 
Die Hauptversammlung findet alljährlich inner-
halb von 6 Monaten nach Beginn des Kalender-
jahres statt und befasst sich vor allem mit dem  
Jahresbericht des Präsidenten und der Gremien.  
Weiters obliegt der Hauptversammlung die 
Vermögensgebarung, Entlastung der Gremien 
und Genehmigung der Jahresvorhaben und 
Budgets.  

Statistisches/Organisation:  
 
Zusammen vertreten wir mehr als 91.500 Frei-
beruflerinnen und Freiberufler.  
 
Die Bundeskonferenz der Freien Berufe Öster-
reichs (BUKO) ist als Verein organisiert. 
 
Der Präsident der BUKO ist oder war Präsident 
einer der neun Kammern der Freien Berufe. Die 
Präsidentschaft ist auf drei Jahre angelegt und 
folgt dem Rotationsprinzip. Drei Vizepräsiden-
ten und ein Finanzreferent unterstützen den 
Präsidenten in seiner Arbeit.
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Der Freie Beruf
Die Ausübung eines Freien Berufes setzt eine akademi-
sche Ausbildung mit einer relevanten Praxiszeit voraus.
Angehörige Freier Berufe erbringen geistige, planerische
und maßgeschneiderte Dienstleistungen für wichtige
Aspekte des gesamten persönlichen und wirtschaftli-
chen Daseins auf höchstem Niveau. Die Freiheit der Be-
rufsausübung begründet sich einerseits in der historisch
erkämpften Freiheit vom Staat und andererseits in der
Unabhängigkeit von Dritten.

Leistungen im öffentlichen Interesse
Aufgrund dieses Gemeinwohlbezugs nehmen die Freien
Berufe eine wichtige Vermittlerrolle zwischen Staat und
Gesellschaft ein. Die Kammern der Freien Berufe sind
gesetzlich eingerichtete Körperschaften öffentlichen
Rechts. Damit haben sie auch den gesetzlichen Auftrag,
für ihre Mitglieder Berufsausübungsregeln zu erlassen,
wobei Disziplinarvergehen durch diese weisungsfreie
Kollegialbehörden zum Schutz der Dienstleistungsemp-
fänger geahndet werden.

Konstitutiv für ihre Arbeit ist die fachliche Unabhängig-
keit, die eigenverantwortliche Leistungserbringung nach
bestem Wissen und Gewissen sowie die persönliche
Haftung - vor allem auch in der Anwendung von KI-
Werkzeugen. 

Freiheiten nicht ohne Pflichten: 
So wird eine Vielzahl von Leistungen persönlich in einem
Vertrauensverhältnis zu Patientinnen und Patienten,
Klientinnen und Klienten sowie Mandantinnen und
Mandanten erbracht, auch und gerade zu deren Schutz
vor ungerechtfertigten staatlichen Maßnahmen und
Eingriffen. Hervorzuheben sind allen voran unsere Ver-
schwiegenheits- und Treuepflichten als unverzichtbare
Recht unserer Dienstleistungsempfänger und somit

auch als Fundament der Tätigkeitsbereiche der Freien
Berufe.

Kernelemente mit internationaler Bedeutung:  
Die genannten Merkmale weisen klare Parallelen zu in-
ternational üblichen Definitionen der Freien Berufe auf.
Das kommt deutlich in der Berufsqualifikationsrichtlinie
der Europäischen Union zum Ausdruck: 

„Diese Richtlinie betrifft auch Freie Berufe, soweit sie
reglementiert sind, die gemäß den Bestimmungen die-
ser Richtlinie auf der Grundlage einschlägiger Berufs-
qualifikationen persönlich, in verantwortungsbewusster
Weise und fachlich unabhängig von Personen ausgeübt
werden, die für ihre Dienstleistungsempfängerinnen
und Dienstleistungsempfänger sowie die Allgemeinheit
geistige und planerische Dienstleistungen erbringen.“

„Die Relevanz der Freien Berufe innerhalb der Österreichischen Ge-
sellschaft ist evident, denn „wir wissen, wie’s geht” - und das tra-
gen wir auch aktiv als Botschaft hinaus.   

Wir wissen auch, was wir wollen - eine direkte Einbindung der
Freien Berufe auf Augenhöhe mit anderen Interessensvertretern
in einer „Sozial-Wirtschaftspartnerschaft-Neu“, dazu einen kon-
tinuierlichen Informationsaustausch und mehr Anerkennung als
Experten, wenn es um unsere Tätigkeitsbereiche geht!  

Und wir wissen weiters ganz genau, was wir NICHT wollen - wei-
tere Eingriffe, Konzernisierung, Deregulierung, Überregulierung,
Diskriminierung und schon gar kein Gold Plating!”

Dr. Daniel Alge
BUKO-Präsident
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Die Apothekerkammer blickt auf ein 
Jahr intensiver inhaltlicher und poli-
tischer Arbeit zurück. 2025 gelang 
es, das Bewusstsein für den Beitrag 
der Apotheken zur Gesundheitsvor-
sorge weiter zu schärfen.  
Das Jahr stand im Zeichen der Wei-
terentwicklung der Offizin als erste 
und niedrigschwellige Anlaufstelle 
im Gesundheitssystem. Apotheken 
leisten mit rund 1.470 Standorten 
und täglich bis zu 600.000 Patien-
tenkontakten einen unverzichtbaren 
Beitrag zur Gesundheitsversorgung 
in Stadt und Land. Angesichts 
wachsender Herausforderungen – 
von Arzneimittelengpässen über  

 

steigende Prävalenz chronischer Er-
krankungen bis hin zu Personal-
knappheit in anderen Gesundheits- 
berufen – wurde deutlich:  
Die Apotheke ist nicht nur Vertriebs-
stelle, sondern eine zentrale Säule 
der wohnortnahen Gesundheitsver-
sorgung.  
Die Kammer setzte sich daher ver-
stärkt dafür ein, die pharmazeuti-
schen Kompetenzen der Berufs- 
gruppe auch gesetzlich und organi-
satorisch auszuweiten. Ziel war es, 
das volle Potenzial der Apotheken in 
Prävention, Früherkennung und Ver-
sorgungssteuerung zu nutzen. Das 
schließt moderne Dienstleistungen 

wie Vorsorgetests, Medikationsana-
lysen und Impfangebote ebenso ein 
wie die Integration digitaler Anwen-
dungen, etwa in der assistierten Te-
lemedizin. 
 

Neue Gesundheitsangebote und 
Prävention in der Offizin 
Ein Schwerpunkt lag 2025 auf der 
Etablierung neuer Gesundheits-
dienstleistungen, die Prävention 
und Früherkennung in den Mittel-
punkt rücken. Pilotprojekte zu Blut-
druck- und Blutzuckermessungen 
sowie Risiko-Checks für Herz-Kreis-
lauf- und Stoffwechselerkrankun-
gen zeigten, wie effizient Präven- 
tionsarbeit in Apotheken sein kann. 
Solche niedrigschwelligen Angebote 
sollen langfristig auch das öffent-
liche Gesundheitssystem entlasten, 
indem Krankheiten früher erkannt 
und Folgekosten vermieden werden. 
Pot-of-Care-tests, teils unter wis-
senschaftlicher Begleitung, wurden 
in mehreren Bundesländern durch-
geführt. Die Ergebnisse zeigten 
deutlich: Die positiven Auswirkun-
gen von Vorsorgetests in Apotheken 
auf das Gesundheitssystem und auf 
die Gesundheit der Bevölkerung sind 
weitaus größer als angenommen. 
 
Die Apothekerkammer forderte 
daher erneut, Vorsorgeleistungen in 
Apotheken strukturell und finanziell 
zu verankern. Auch das Thema Imp-
fen blieb im Fokus:  Über 2.500 Apo-
thekerinnen und Apotheker verfü- 
gen mittlerweile über eine spezielle 
Impfqualifikation. 

Die Österreichische Apothekerkammer

Unsere Apotheken als erste Anlaufstelle im  
Gesundheitssystem
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Die Kammer machte deutlich, dass 
Apotheken bereitstehen, Impfun-
gen gegen Influenza, COVID-19 oder 
FSME anzubieten, sobald die recht-
lichen Rahmenbedingungen ge-
schaffen sind. Gleichzeitig betonte 
sie, dass dieses Engagement kein 
politisches „Tauschobjekt“ für ein 
ärztliches Dispensierrecht sein dürfe, 
das die bewährte Arbeitsteilung in 
der Gesundheitsversorgung gefähr-
den würde. 
 
Darüber hinaus wurden Modelle zur 
assistierten Telemedizin vorgestellt, 
bei denen Apotheken in struktur-
schwachen Regionen als Bindeglied 
zwischen Patientinnen und Patien-
ten, Ärztinnen und Ärzten und Ge-
sundheitsdiensten fungieren. Diese 
Projekte zeigen, wie digitale Techno-
logien genutzt werden können, um 
Versorgungslücken zu schließen – 
ein Thema, das auch in den kom-
menden Jahren weiter an Bedeu-
tung gewinnen wird. 
 
Engpässe managen und Versor-
gung sichern 
Ein dominantes Thema des Jahres 
waren die anhaltenden Liefereng-
pässe bei Arzneimitteln. Dennoch 
konnten Apothekerinnen und Apo-
theker in über 95 % der Fälle Lösun-
gen finden – etwa durch Substi- 
tution, magistrale Zubereitung oder 
Kooperation mit anderen Apothe-
ken. Die Apothekerkammer forderte 
eine bessere europäische und natio-
nale Koordination. 
 
Das Thema nicht lieferbarer Arznei-
mittel offenbart sich für Patientin-
nen und Patienten zumeist erst bei 
der versuchten Rezepteinlösung in 
der Apotheke. Als nicht in den Be-
schaffungsprozess eingebundene 
Akteure greifen Apothekerinnen 
und Apothekern zur aufwand- und 
personalintensiven Soforthilfe vor 

Ort, um ein vorübergehend nicht 
verfügbares Medikament möglichst 
rasch und unbürokratisch bereitstel-
len zu können. Die mit Ende 2025 in 
Betrieb gegangene ApoApp wurde 
mit dem Ziel entwickelt, Arzneimit-
tel-Lieferengpässe zu entschärfen 
Sie bietet Arzneimittelsuche, Apo-
thekensuche, Gebrauchsinformatio-
nen, Einnahmepläne, Einnah- 
me-Erinnerungen sowie News und 
Informationen. 
 
 
Wissenschaft, Weiterbildung und 
Kommunikation 
Neben politischer Arbeit und Versor-
gungssicherung blieb auch 2025 der 
Bereich Fortbildung und Wissens-
transfer zentral. Zahlreiche Schulun-
gen und Seminare, die zusätzlichen 
zu den traditionellen APOkongres-
sen stattfanden, behandelten The-
men wie Impfkompetenz, Medi- 
kationsanalyse, Digitalgesundheit 
und Arzneimittelsicherheit. Gleich-
zeitig wurde der Dialog mit der Öf-
fentlichkeit intensiviert. Informa- 
tionskampagnen, Pressearbeit und 
digitale Kommunikationsformate 
sollten die Bevölkerung über die 
Rolle der Apotheken aufklären – als 
Orte der Beratung, Vorsorge und 
kompetenten Unterstützung in Ge-
sundheitsfragen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch in Zukunft wird das Gesund-
heitssystem Partner brauchen, die 
nahe an den Menschen sind. Apo-
theken sind bereit, diese Rolle zu 
übernehmen – mit Kompetenz, Ver-
antwortung und Innovationsgeist. 
Damit bleiben sie das, was sie seit 
Jahrhunderten sind: ein verlässlicher 
Ort für Gesundheit, Sicherheit und 
Vertrauen.

Mag. pharm. Dr. Ulrike Mursch-Edlmayr 
Präsidentin der Österreichischen  

Apothekerkammer

Credit: ÖAK, Martin Hörmandinger
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Spitalgasse 31, 1090 Wien 

 
0043 1 404 14 - 100 

 
 info@apothekerkammer.at 

 
www.apothekerkammer.at 
 

    @apokammer

Eine moderne Interessenvertretung 
sowie breit aufgestellte Servicestelle

Statistisches:  
 
 
Mitglieder: 
rund 7.000 Apotheker:innen 
 
 

 
Länderbüros: 
Der Hauptsitz der Apothekerkammer ist in 
Wien. Zudem ist sie mit Landesgeschäfts-
stellen in allen Bundesländern vertreten. 
 
 

Leitbild:  
 

Wir als Österreichische Apothekerkammer sind 
die gesetzliche Berufsvertretung der mehr als 
7.000 Apotheker:innen, die österreichweit in 
öffentlichen Apotheken und Krankenhausapo-
theken tätig sind. Die zuverlässige und sichere 
Arzneimittelversorgung der Bevölkerung bildet 
die oberste Maxime unseres Handelns.  
 

Als Apothekerkammer tragen wir Sorge, dass 
die selbstständigen und angestellten Apothe-
ker:innen überall im Bundesgebiet zu jeder 
Tages- und Nachtzeit die Arzneimittelversor-
gung und -beratung der Menschen gewährleis-
ten können.  
 

Als moderne Interessenvertretung entwerfen 
wir langfristige Strategien für die Weiterent-
wicklung unseres Berufsstandes, den Ausbau 
der Apothekenservices und die feste Veranke-
rung der Apotheken in der gesundheitlichen 
Grundversorgung.  
 

Wir setzen uns umfassend für die Anliegen un-
serer Mitglieder ein und unterstützen sie mit 
einem breiten Beratungsangebot.
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Kontaktinformationen
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Statistisches:  

 
Zusammensetzung Berufsstand: 
Die Apothekerkammer setzt sich aus den Ab-
teilungen der angestellten und selbstständi-
gen Apotheker:innen zusammen. 
 
 

Berufszweige:  
Apotheker:innen können sowohl in öffent-
lichen Apotheken als auch in Krankenhaus-
apotheken tätig sein. 
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Berufsbild 
 
Apotheker:innen sind die Expert:innen für Arznei-
mittel. Die umfassende Beratung von Patien-
t:innen rund um das Thema Medikamente, von der 
richtigen Einnahme und Dosierung bis zu Gegen-
anzeigen und Wechselwirkungen, zählt zu ihren 
Kernkompetenzen und trägt maßgeblich zum The-
rapieerfolg und zur Patientensicherheit bei. Phar-
mazeutisches Fachwissen gepaart mit menschlicher 
Zuwendung im direkten persönlichen Kontakt ist 
das zentrale Element der Arbeit an der Tara und das 
Alleinstellungsmerkmal der öffentlichen Apotheke. 
Hinzu kommen die Herstellung maßgeschneiderter 
Arzneimittel sowie klinisch-pharmazeutische Ser-
viceleistungen wie Medikationsanalyse, Testungen 
und Gesundheits-Screenings. 

 
 
 
 

 

Nicht nur in öffentlichen Apotheken, sondern auch 
in Krankenhausapotheken leisten Apotheker:innen 
einen  wesentlichen Beitrag zur Qualität und Sicher-
heit der Behandlung. Sie stellen sicher, dass Pa-
tient:innen optimal mit Medikamenten, Diagnostika 
und Medizinprodukten versorgt werden, fertigen in-
dividuell angepasste Arzneimittel selbst an, sind als 
klinische Pharmazeut:innen auf der Station präsent 
und zentrale Ansprechpartner:innen für alle Arznei-
mittelfragen. Dadurch steigern sie Behandlungs-
erfolg und -qualität, tragen zur Patientensicherheit 
bei und garantieren einen effizienten Einsatz der 
Arzneimittel – wodurch sich auch Einsparungs-
effekte im Gesundheitssystem erzielen lassen. 

Mag. pharm. Dr. Ulrike Mursch-Edlmayr 
Präsidentin der Österreichischen  

Apothekerkammer

Credit: Martin 
Hörmandinger

 
„Apotheker:in sein bedeutet, da zu sein.  
 
Wir sind da für die Menschen, egal ob in der Stadt oder auf dem 
Land, egal ob vor Ort oder im Spital, egal ob werktags oder 
Sonntagnacht – und das 365 Tage im Jahr.  
 
Als Arzneimittelspezialist:innen stellen wir sicher, dass die Bür-
ger:innen zu jeder Zeit dringend benötige Medikamente erhal-
ten und fachkundig dazu beraten werden.“  

 
Mag. pharm. Dr. Ulrike Mursch-Edlmayr

Credit: Wiedemayr Credit: Hörmandinger
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Aktuelle Zahlen und Statisches 
Mit Stichtag 31. Dezember 2025 ver-
zeichnete die ÖÄK insgesamt 43.353 
Ärzte, davon20.946 Frauen und 22.151 
Männer.  
 

Neue Regierung 
Nach 155 Tagen der Verhandlung hatte 
Österreich Anfang März endlich wieder 
eine Bundesregierung. Die Österreichi-
sche Ärztekammer setzte sich in der 
Folge ausführlich mit dem Regierungs-
programm der Koalition aus ÖVP, SPÖ 
und NEOS auseinander.  
 

Harald Mayer, Vizepräsident der Öster-
reichischen Ärztekammer (ÖÄK) und 
Bundeskurienobmann der angestellten 
Ärzte (BKAÄ), zeigte sich erfreut, dass 
im Regierungsprogramm die Versor-
gung mit verbindlichen und österreich-
weiten Versorgungspfaden festgehal- 
ten sei. Naghme Kamaleyan-Schmied, 
Obmann-Stellvertreterin der Bundes-
kurie der niedergelassenen Ärzte, sah 
höchste Zeit, die massiven Probleme 
im Gesundheitssystem rasch anzuge-
hen - die aufgrund des massiven Bud-
getdefizits der Österreichischen Ge- 
sundheitskasse ins Stocken geratenen 
Honorarverhandlungen und die mas-
sive Unterfinanzierung und die struk-
turellen Lücken der Sozialversicherung. 
ÖÄK-Präsident Johannes Steinhart be-
tonte: „Wir sind gesprächs- und koope-
rationsbereit und stehen der Regierung 
gerne mit unserer Erfahrung und Ex-
pertise zur Seite. Ein konstruktives Mit-
einander ist ganz besonders wichtig 
angesichts der schwierigen Versor-
gungssituation, in der sich das österrei-

chische Gesundheitssystem derzeit be-
findet.  
 

ÖGK-Finanzkrise 
Eine Finanzierungslücke von bis zu 
einer Milliarde Euro, verbunden mit 
einer „Konkurswarnung“ durch den Ob-
mann – die Finanzgebarung der Öster-
reichischen Gesundheitskasse alar- 
mierte die ÖÄK, die sich höchst besorgt 
um den Bestand des solidarischen Ge-
sundheitssystems zeigte und Lö-
sungsvorschläge formulierte. Darunter 
etwa die längst überfällige Vereinheit-
lichung der Leistungen. „Der entspre-
chende Leistungskatalog, den die 
Ärztekammer in jahrelanger harter Ar-

beit erstellt hat, liegt der Kasse seit Jah-
ren vor – geschehen ist kaum etwas“, 
erinnerte ÖÄK-Präsident Steinhart. 
Dazu wurde auf Hebel wie ein einheit-
liches Immobilienkonzept und andere 
Synergieeffekte, die grundlegende Ver-
besserungen und sinnvolle Einsparun-
gen bringen können, gedrängt. 
 

"Die solidarisch finanzierte Gesund-
heitsversorgung ist ein Eckpfeiler unse-
res Systems, zu dem wir uns klar 
bekennen“, sagte Edgar Wutscher, Vi-
zepräsident der Österreichischen Ärz-
tekammer und Bundeskurienobmann 
der niedergelassenen Ärzte. Er appel-
lierte an die Gesundheitskasse,  

Die Österreichische Ärztekammer
Die Österreichische Ärztekammer (ÖÄK) vertritt gemäß Ärztegesetz die gemein-
samen beruflichen, sozialen und wirtschaftlichen Interessen aller in Österreich 
tätigen Ärztinnen und Ärzte.
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Der Versorgungsdruck ist hoch, und der Reformbedarf entsprechend groß. 
Daher wurden  fünf zentrale Maßstäbe formuliert, an denen man die Gesund-
heitspolitik der kommenden Jahre beurteilen werde: 

 
 

a    Die Gesundheitsausgaben müssen an den wachsenden Bedarf einer wachsen- 
         den und älter werdenden Bevölkerung sowie die Fortschritte der Medizin ange- 
         passt werden. 

 
 

a    Es müssen ausreichend Ressourcen für das kassenärztliche System und die öf- 
         fentlichen Spitäler zur Verfügung stehen. Der stark versorgungswirksame Wahl- 
         ärzte-Bereich, der viele Defizite im öffentlichen Gesundheitssystem ausgleicht,  
         darf von der Politik und den Sozialversicherungen nicht eingeschränkt werden. 
 
 

a    Dem Verkauf öffentlicher Gesundheitseinrichtungen an private, Profit-orien- 
          tierte Investoren zur Budgetsanierung ist ein Riegel vorzuschieben. 

 
 

a    Eine Task Force mit Vertretern der Ärzteschaft, der Politik, der Kassen und der  
         Spitäler soll wirksame Vorschläge zum Bürokratieabbau erarbeiten. 

 
 

a   Die Rahmenbedingungen der ärztlichen Tätigkeit müssen attraktiviert und inter- 
         national konkurrenzfähig werden. Österreich kann es sich nicht leisten, Ärzte ans  
         Ausland zu verlieren, weil dort die Arbeitsbedingungen besser sind.
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das Thema ebenso ernst zu nehmen
und ihrer Kernaufgabe, der Versorgung
der Bevölkerung mit Kassenärzten
nachzukommen. Man brauche keine
Scheindiskussion über Wahlärzte oder
Zwangsmaßnahmen zu führen. Wenn
das Kassensystem attraktiver wird und
unsere Vorschläge aufgegriffen wer-
den, werden Ärztinnen und Ärzte wie-
der gerne darin arbeiten.“, so Wutscher.
Im weiteren Jahresverlauf wurden Ge-
spräche mit der ÖGK bezüglich eines
neuen österreichweiten Gesamtvertra-
ges aufgenommen.

Kampagne „Wir Ärztinnen. Wir Ärzte.
Immer an Ihrer Seite“
Im Herbst startete die Österreichische
Ärztekammer diese Kampagne, die vor
allem in audiovisuellen Medien und So-
cial Media mit einem emotionalen Vi-
deoclip im Zentrum lief. 

„In der ganzen aktuellen Diskussion
rund um das Gesundheitssystem
kommt eines häufig zu kurz – und das
sind die Leistungen unserer Ärztinnen
und Ärzte, die das System am Laufen
halten“, erklärte Steinhart, die Motiva-
tion für diese Kampagne. In der Pande-
mie habe es von Politik und Gesell-
schaft noch vermehrt öffentliche Un-
terstützungsaktionen gegeben. Seither
sei dieses Thema jedoch wieder in den
Hintergrund gerückt und man nehme
die ärztlichen Leistungen wieder ver-
mehrt als Selbstverständlichkeit wahr,
oder mache Ärztinnen und Ärzte in Ex-
tremfällen sogar für Fehlentwicklun-
gen im Gesundheitssystem ver-
antwortlich. 

Im schlimmsten Fall könne dies sogar
zu aggressiven Handlungen führen.
„Immer wieder werden Ärztinnen und
Ärzte Opfer von verbaler Gewalt oder
sogar körperlichen Übergriffen. Das ist
inakzeptabel. Die Ärzteschaft  ist nicht
verantwortlich für lange Wartezeiten
und überfüllte Ambulanzen und Pa-
tientinnen und Patienten wissen das

auch grundsätzlich“, sagt Steinhart. Die
neue Kampagne soll ins Gedächtnis
rufen, dass Arzt und Patient ein beson-
deres partnerschaftliches Vertrauens-
verhältnis verbindet: „Wir sind keine
Automaten oder Kostenfaktoren, son-
dern sie sind Menschen, die jeden Tag
ihren schweren und verantwortungs-
vollen Beruf ausüben, um anderen
Menschen zu helfen. Das war ihre Mo-
tivation, diesen Beruf zu ergreifen, und
das wollen sie auch in ihrem Arbeitsall-
tag leisten und das muss ihnen das Ge-
sundheitssystem unbedingt ermög-
lichen!”

BKAÄ-Enqueten zu Medizinischen
Universitäten und Krisensicherheit
der Spitäler 
Unter dem Titel „Wie gut sind Öster-
reichs private Medizinische Universitä-
ten und was spricht für die öffentlichen
Unis?“ wurde im Mai in Krems dis-
kutiert. Der gemeinsame Tenor der Ex-
perten war schnell klar: Die medi-
zinische Ausbildung an den heimischen
Unis ist gut, im benachbarten Ausland
nimmt man die Absolventen aus Ös-
terreich mit offenen Armen, allein diese
im Land zu halten, das ist der gordische
Knoten, den es zu durchschlagen gilt.
Letzteres wurde auch heftiger dis-
kutiert als etwa der Unterschied zwi-
schen privaten und öffentlichen Unis.
Was auch herauskam: Es muss ein ge-
deihliches Mit- und Nebeneinander von
privaten und öffentlichen Medizin-Unis
geben, um die Notwendigkeit an Ärz-
tinnen und Ärzten in Österreich ab-
zudecken.

Das betonte auch Harald Mayer, Bun-
deskurienobmann der angestellten
Ärzte und ÖÄK-Vizepräsident: „Wir
müssen die angehenden Mediziner
dazu bringen, bei uns zu bleiben. Da
sehe ich die Spitalsträger in der Verant-
wortung. Es geht sicher nicht um mehr
Studienplätze – wir können auch auf
4.800 erhöhen und damit den jähr-

lichen Output verdoppeln, wenn die
Rahmenbedingungen nicht stimmen,
werden sie nicht bleiben.“

„Wie krisensicher sind unsere Spitäler?“
lautete die zentrale Frage einer En-
quete im November. „Besondere Zeiten
erfordern besondere Schutzmaßnah-
men – auch in unseren Krankenhäu-
sern. Die erst drei Jahre zurückliegende
Corona-Pandemie, Terroranschläge
oder geplante und verhinderte An-
schläge wie beim abgesagten Taylor-
Swift-Konzert in Wien zeigen das
Gefahrenpotenzial, aber auch „Jahrhun-
dert“-Unwetter, ein möglicher Blackout
oder Cyber-Attacken bedrohen die Si-
cherheit“, hielt die BKAÄ fest und dis-
kutierte mit Expertinnen und Experten
aus dem Gesundheits- und Verteidi-
gungsministerium, mit Krisenmana-
gern und den Verantwortlichen in
unseren Spitälern über jene Maßnah-
men, die notwendig sind, um für diese
außergewöhnlichen Ereignisse ge-
wappnet zu sein – und auch, wie gut
oder auch schlecht Österreich aktuell
darauf vorbereitet ist.
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MR Dr. Johannes Steinhart
Präsident der Österreichischen

Ärztekammer

Credit: A. Rauchenberger



 
Weihburggasse 10-12, 1010 Wien 

 
0043 1 514 06 - 3000, Fax: DW 3042 

 
 post@aerztekammer.at 

 
www.aerztekammer.at 

 

Mo/Do; 9:00 - 15:00 Uhr 
DI/MI:   9:00 - 16:00 Uhr 
FR:        9:00 - 13:00 Uhr 

Statistisches:  
 
Mitglieder (jeweilige Landeskammer): 
insgesamt 43.097 Personen, davon sind 
20.946 weiblich und 22.151 männlich.  
 

Länderbüros: 
Die 9 Landesärztekammern und die Österrei-
chische Ärztekammer sind jeweils eigenstän-
dige Körperschaften öffentlichen Rechts. 
Dem Prinzip der Selbstverwaltung folgend 
werden die Organe der Landesärztekammern 
und der Österreichischen Ärztekammer aus 
der Mitte der Ärzteschaft gewählt. 

Grundsätzliches:  
 

Die Österreichische Ärztekammer sowie die neun 
Landesärztekammern sind durch das Ärzte-
gesetz 1998 eingerichtete gesetzliche berufliche 
Interessenvertretungen, denen insbesondere fol-
gende Aufgaben durch das Gesetz zugewiesen 
sind: 
 

-  Besorgung behördlicher Aufgaben, insbeson-  
    dere bei Anerkennung von Ausbildungsein- 
    richtungen und Führung Disziplinarverfahren 
 

-  Öffentlichkeitsarbeit/Interessenvertretung 
 

-  Serviceaufgaben für Mitgliederinteressen 
 

-  Soziale Absicherung durch die Wohlfahrts- 
    kasse 
 

 - Wirtschaftliche Interessenvertretung für  
    die niedergelassenen/angestellten Ärzte 
 

Zusammensetzung Berufsstand: 
Die Bezeichnung „Arzt:in” bezieht sich laut Berufs-
ordnung (Ärztegesetz 1998) auf alle Ärzte, die über 
eine Berufsberechtigung als „Arzt für Allgemein-
medizin“, „approbierter Arzt“, „Facharzt“, „Arzt mit 
partiellem Berufszugang“ (§ 5a Abs. 1a) oder „Tur-
nusarzt“ verfügen. Die Bezeichnung „Turnusarzt“ 
bezieht sich auf Turnusärzte in Ausbildung.  
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Statistisches:  

 
Tochter-Unternehmen: 3 
die Österreichische Akademie der Ärzte 
GmbH, die Österreichische Gesellschaft für 
Qualitätsmanagement und Qualitätssiche-
rung in der Medizin (ÖQMED) und das Ver-
lagshaus der Ärzte – Gesellschaft für 
Medienproduktion und Kommunikations-
beratung GmbH.  
 

Behörde, wirtschaftliche Interessens-
vertretung und Servicestelle



 
 

133

 

 
BUKO-Jahresbericht 2025

Aufgaben/Leitlinien/Grundwerte 
Mission Statement 
 
Die Österreichische Ärztekammer (ÖÄK) vertritt 
gemäß Ärztegesetz die gemeinsamen beruflichen, 
sozialen und wirtschaftlichen Interessen aller in Ös-
terreich tätigen Ärztinnen und Ärzte. Sie sorgt für 
die Wahrung des Ansehens, der Rechte und die Ein-
haltung der Pflichten der Ärztinnen und Ärzte.  
Ihre Mitglieder sind die neun Landesärztekammern, 
als deren öffentlich-rechtlicher Dachverband die Ös-
terreichische Ärztekammer fungiert. 
 
Ein besonderes Augenmerk legt die ÖÄK auf eine 
sozial ausgerichtete, für die gesamte Bevölkerung 
zugängige moderne Gesundheitsversorgung durch 
Spitalsärztinnen und -ärzten sowie niedergelassene 
Ärztinnen und Ärzte. Die Ärztinnen und Ärzte sind 
dabei einem hohen medizinischen Niveau unter be-
sonderer Berücksichtigung laufenden Qualitäts-
managements zur Erhöhung der Patienten- 
sicherheit verpflichtet. Grundlage und Ziel der ärzt-
lichen Tätigkeit ist die Hilfestellung für Patientinnen 
und Patienten. Dies ist der zentrale ärztliche Leit-
gedanke, hinter den alle politisch-ökonomischen 
Überlegungen zurücktreten. 

 
 
 
 

An der Spitze der Ärzteschaft steht der Präsident 
der Österreichischen Ärztekammer; er wird von drei 
Vizepräsidenten unterstützt, einer von ihnen leitet 
die Bundeskurie der angestellten Ärzte, ein zweiter 
die der niedergelassenen Ärzte. 
 

 
„Ich wollte niemals etwas anderes sein als Arzt. Das Besondere 
am Arzt-Patient-Verhältnis, ebenso wie die Freiberuflichkeit, 
waren maßgebliche Motive für meine Berufswahl.  
 
Die Ausbildung zum Arzt ist zwar vergleichsweise eine sehr 
lange – aber sie muss es ja sein, immerhin arbeiten wir direkt 
an Patientinnen und Patienten. Da Ärztinnen und Ärzte stets 
am aktuellen medizinischen Stand sein müssen, begleitet einen 
die Fortbildung ein Berufsleben lang.  
 
Wir müssen regelmäßige Fortbildungen nachweisen, ansonsten 
verlieren wir auch die Zulassung zur Berufsausübung. Den Arzt-
beruf erlebe auch ich als eine wunderschöne, vielseitige und 
immer spannende Berufung.  
 
Aber das Wesentliche ist: Ich kann meinen Teil dazu beitragen, 
Patientinnen und Patienten bestmöglich medizinisch zu ver-
sorgen und damit das Leben so lebenswert zu machen, wie es 
sein sollte.“   

 
 

OMR Dr. Johannes Steinhart

OMR Dr. Johannes Steinhart 
Präsident der Österreichischen  

Ärztekammer

Credit: A.Rauchenbrger

 
Website:  
www.aerztekammer.at  
 
Social Media: 
https://www.facebook.com/aerztekammer.at/ 
 
https://www.linkedin.com/company/österreichi-
sche-ärztekammer/ 
 
https://twitter.com/aerztekammerat 
 
https://www.youtube.com/@OEAerztekammer 
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Unternehmens- und Gesellschafts-
recht 
Das Notariat ist der Partner für Un-
ternehmen. Um das auch in der Ge-
sellschaft zu festigen, wurde 2025
ein Fokus auf das Unternehmens-
und Gesellschaftsrecht gelegt. An-
gefangen bei den Jüngstunterneh-
men mit dem Junior Achievement
Austria, bei dem Schüler:innen für
die Dauer eines Schuljahres ein rea-
les Unternehmen gründen und
dabei von Notar:innen beraten und
begleitet werden. 

Eine breite Kommunikationskam-
pagne hatte den Fokus „Vorausden-
ken. Für Sie und Ihr Unternehmen.“.
Die Botschaften des Notariats wur-
den beispielsweise über den ORF,
den Standard oder auch in den so-
zialen Medien verbreitet. 

Bereits etabliert und seit mittler-
weile 20 Jahren erfolgreich ist die
Eventreihe „ATRIUM Unternehmer-
gespräche“, in der Notar:innen mit
Unternehmer:innen in den Dialog
treten und vor Ort und vor Publikum

über das Thema Unternehmensvor-
sorge sprechen. 2025 gab es das
ATRIUM in Wien bei Felberbrot, in
Kärnten bei der Griffen-Rast Mo-
choritsch, in Hall in Tirol bei der Gut-
mann GmbH sowie in der FH
Puch-Urstein in Salzburg. 

Auch bei externen Veranstaltungen
wie beispielsweise der Presse-Gala
für Österreichs Beste Familienunter-
nehmen, dem Wienerin Gründerin-
nen-Tag oder der Enquete zur
Unternehmensnachfolge vom Re-
port Verlag war das Notariat vertre-
ten. All diese Maßnahmen sollen
dazu beitragen, das Notariat als
One-Stop-Shop für Unternehmen
zu positionieren. 

Schulen und Schüler:innen
Auch oder gerade weil die jüngere
Bevölkerung nur selten mit dem No-
tariat in Berührung kommt, sollte
das Notariat dieser bekannt sein.
Derzeit wird deswegen an einem
Workshop für Schulen mit dem
Legal Literacy Verband gearbeitet,
der zukünftig von Schulen gebucht
werden kann. Zudem hat das Nota-
riat Kooperationen mit der Matu-
rant:innen-Initiative dem Magazin
Young Professionals und dem cam-
pus a college, der ersten schulen-
übergreifenden Online-Schülerzei-
tung. Themen rund um das Notariat
aber auch der Beruf des:der Notar:in
bzw. der Notariatsassistenz werden
so für Schüler:innen und junge Er-
wachsenen erschlossen.

Österreichische Notariatskammer
Notarinnen und Notare sind Ansprechpartner in den Bereichen Gesellschafts-,
Familien-, Erb- und Liegenschaftsrecht. In Österreich sind 541 Notarinnen und
Notare sowie 680 Notariatskandidatinnen und –kandidaten tätig.

BUKO-Jahresbericht 2025
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Schwerpunkt Influencer-Koope-
rationen und Social Media 
Teil der Image- und Medienarbeit 
sind auch Kooperationen mit In-
flluencern, also Persönlichkeiten mit 
großer Reichweite auf Social Media, 
die komplexe rechtliche Inhalte 
greifbar machen. 2025 ging das No-
tariat deswegen beispielsweise Ko-
operationen mit „die Chefredaktion” 
oder Satansbratan ein. In kurzen, in-
formativen – und teils auch sehr hu-
moristischen – Videos wurden 
unterschiedliche Themen rund um 
das Notariat aufgegriffen und so 
einer anderen, jüngeren und diver-
seren Zielgruppe zugänglich ge-
macht. Außerdem wurde die 
Präsenz in den Sozialen Medien mit 
einen Instagram-Auftritt verstärkt. 
Auf Facebook, LinkedIn und Instag-
ram werden kontinuierlich Video-
inhalte und informativer Content 
erstellt, der maßgeblich dazu bei-
trägt, das Image der Notar:innen in 
Österreich zu modernisieren. 
 
Neue Kammerführung 
Beim außerordentlichen Delegier-
tentag der Österreichischen Nota-
riatskammer am 13. August 2025 

wurde Hon.-Prof. Dr. Claus Spruzina 
zum Präsidenten der Österreichi-
schen Notariatskammer gewählt. Er 
folgt damit Dr. Michael Umfahrer in 
dieser Funktion. Im Zuge der Wahl 
des Präsidenten wurden auch die Vi-
zepräsident:innen neu bestimmt. 
Das Votum fiel dabei auf Mag. An-
dreas Tschugguel, Mag. Alexander 
Winkler, Mag.a Marcella Handl und 
Dr. Roland Gintenreiter. Weiters 
wurde Mag. Reinhard Wittmann 
zum Kassier der ÖNK wieder-
gewählt. 
 
Einen Schwerpunkt seiner Prä-
sidentschaft sieht Spruzina vor 
allem in der Positionierung des No-
tariats als zentrales Element zu-
kunftsweisender Rechtssysteme. 
Dabei sei ein klarer Blick nach vorne 
im Sinne streitvermeidender, stabi-
ler Lösungen in allen Rechtsaspek-
ten wesentlich.  
 
In diesem Sinne sollen effiziente, 
unbürokratische Abläufe angestrebt 
und innovative Werkzeuge sowie di-
gitale Aspekte weiter integriert wer-
den, sodass ein verantwortungs- 
voller und sicherer Umgang mit zen- 

 
 

tralen Themen in persönlichen oder 
auch wirtschaftlichen und unterneh-
merischen Rechtsfragen nachhaltig 
gewährleistet wird. Das Notariat sei 
gefordert, hier gemeinsam und kon-
sensorientiert weiterhin passende 
Lösungsansätze zu entwickeln, die 
allen Dialogpartner:innen und Bür-
ger:innen zugutekommen. Die För-
derung einer entsprechenden 
Ausrichtung und Arbeit innerhalb 
des Notariats erachtet Spruzina als 
besonders relevant.

 

Service 
a    Erfüllung der gesetzlich zugewiesenen Aufgaben (laut Notariatsordnung) 
a    Interessensvertretung (in Österreich, in Europa und in der Welt) 
a    Information und Unterstützung der Notar:innen 
a    Kommunikation 
a    Informations- und Kommunikationstechnik 
a    Aus- und Fortbildung 
a    Soziale Sicherheit  
 

Social Media: 
a    Websites: https://ihr-notariat.at, https://jobs.ihr-notariat.at, https://finder.notar.at 
a    Facebook: https://www.facebook.com/IhrNotariat/ 
a    Instagram: https://www.instagram.com/dein_notariat/ 
a    LinkedIn Präsident Spruzina: https://www.linkedin.com/in/claus-spruzina-2119a6364/ 
a    LinkedIn ÖNK: https://www.linkedin.com/company/osterreichische-notariatskammer 
a YouTube: https://www.youtube.com/user/Notariatskammer
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Grundsätze: 

Obwohl die geltende Notariatsordnung be-
reits über 150 Jahre alt ist, macht das Nota-
riat Innovation als Vorreiter im Bereich der
Online-Rechtsdienstleistungen zur Tages-
ordnung. 

Der Kern der notariellen Arbeit bleibt dabei
auch online weiterbestehen - die flächen-
deckende Versorgung Österreichs mit nota-
riellen Dienstleistungen und die individuelle
und persönliche Beratung unter Einhaltung
der gewohnten Rechtssicherheit. 

Dabei sind die Grundwerte der notariellen Ar-
beit Unparteilichkeit, Verschwiegenheit und
Verantwortung. Als objektive Be-rater:innen
stellen Notar:innen unter Berücksichtigung
aller Interessen Einigung her. Recht ohne
Streit ist dabei immer Ziel und Grundsatz in
einem.

Statistisches: 

Länderkammern: 6
Notariatskammer für Wien, Niederösterreich
und Burgenland sowie Notariatskammer für
Tirol und Vorarlberg zusammengefasst, an-
sonsten pro Bundesland eine eigenständige
Länderkammer

Anzahl Mitarbeiter:innen: 
Österreichische Notariatskammer: 52
Länderkammern: 11

Statistisches: 

Mitglieder:
1.210 Standesmitglieder

Zusammensetzung Berufsstand:
davon österreichweit 541 Notar:innen und
669 Notariatskandidat:innen

Die Österreichische Notariatskammer
Notar:innen stehen für Tradition und Innovation 

Credit: ÖGIZIN gmbH
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Berufsbild 
Die österreichischen Notar:innen sind Träger eines 
öffentlichen Amtes und haben die staatliche Auto-
rität zur Errichtung öffentlicher Urkunden inne. No-
tariellen Urkunden kommt dadurch vor Gericht oder 
bei Behörden eine besondere Beweiskraft zu und sie 
können wie auch rechtskräftige Gerichtsurteile voll-
streckbar gemacht werden.  
 
Das Spektrum der Rechtsdienstleistungen reicht 
dabei vom Erb- zum Immobilien- oder Gesell-
schaftsrecht hin zur persönlichen Vorsorge, also bei-
spielsweise von der Unternehmensgründung zum 
Immobilienkauf oder der Errichtung einer Vorsor-
gevollmacht.  
 

 
Das Ziel ist dabei immer: Recht ohne Streit. Der 
Leitsatz: Vorausdenken für Generationen. 
 
Neben den rund 540 Notar:innen und 680 Nota-
riatskandidat:innen arbeiten außerdem rund 2.500 
Kanzleimitarbeiter:innen an der Rechtssicherheit in 
Österreich mit.  Die Österreichische Notariatskam-
mer fungiert als gesetzliche Interessensvertretung 
der Notar:innen und Notariatskandidat:innen und 
kann dabei beispielsweise bindende Richtlinien er-
lassen.  
 
Zur Geschichte finden Sie hier einige Informationen:  
https://ihr-notariat.at/historische-sammlung/ 

 

 
 
„Wir Notarinnen und Notare verstehen uns als Träger eines öf-
fentlichen Amtes und als moderne Rechtsdienstleister.  
 
 
Dieses Verständnis leben wir in unserer täglichen Arbeit und 
wollen so zur Rechtssicherheit in Österreich beitragen.“ 
 

Hon.-Prof. Dr. Claus Spruzina

Hon.-Prof. Dr. Claus Spruzina 
Präsident Österreichische 

Notariatskammer 

Credit: Klaus Ranger

Credit: Notariatskammer
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Mitglieder
Der Mitgliederstand der Österreichi-
schen Patentanwaltskammer ist im
Jahr 2025 weiter gewachsen. 

Mit Stand vom 31.12.2025 sind 94
Patentanwältinnen und Patent-
anwälte in die Liste der Österreichi-
schen Patentanwaltskammer ein-
getragen - davon einer mit Tätig-
keitsbereich außerhalb von Öster-
reich.  

Wesentliche Säule für den Schutz
heimischer Innovationen 
Patentanwältinnen und Patent-
anwälte betreuen eine Vielzahl an
innovativen österreichischen Fir-

men, darunter sehr erfolgreiche
Klein- und Mittelbetriebe, jedoch
auch österreichische Universitäten,
Forschungsinstitute und Einzel-
erfinderinnen und -erfinder. Da der
Schutz von Erfindungen oft essen-
ziell ist, wird der Großteil der beim
Österreichischen und Europäischen
Patentamt eingereichten Patent-
anmeldungen von österreichischen
Patentanwälten vertreten.

Zum Aufgabenbereich der Patent-
anwaltschaft gehört auch die Bera-
tung im Marken- und Designschutz,
und zwar sowohl bei nationalen
Marken und Geschmacksmustern
als auch auf EU-Ebene: Im Jahr 2025

wurden mehr als 1.550 Anmeldun-
gen für EU-Marken und EU-Designs
beim EUIPO von österreichischen
Patentanwältinnen und Patent-
anwälten eingereicht.

Internationale Vernetzung
Ebenso wichtig ist die internationale
Vernetzung, um den Mandanten
auch zum Schutz ihrer Innovationen
außerhalb Europas zu verhelfen. Im
Jahr 2025 wurden mehrere bedeu-
tende internationale Konferenzen
abgehalten, bei denen österreichi-
sche Patentanwälte aktiv teil-
genommen haben.

FICPI-Ehrenmitgliedschaft
Im Rahmen des FICPI Annual World
Congress in Neapel wurde BUKO-
Präsident Dr. Daniel Alge - im Zivil-
beruf Patentanwalt  vorwiegend für
die Bereiche Biotechnologie, Bioche-
mie und Molekularbiologie - für
seine langjährige Mitarbeit und
fachkundige Expertise als Chair of
the Study and Work Committee
(CET) Group 4 (at that time: "Euro-
pean and Community Patents") für
den Zeitraum 2001-2012, sowie als
President of EUCOF (the "European
Union Members Commission of
FICPI") von 2012-2025 zum Ehren-
mitglied des Internationalen Ver-
bandes der freiberuflichen Patent-
anwälte (FICPI) ernannt. Natürlich
geht die Arbeit für den FICPI weiter
und zwar als Special Reporter - EU
IP Matters of the Study and Work
Committee (CET)! 

Österreichische Patentanwaltskammer
Wir nehmen die gemeinsamen beruflichen/sozialen/wirtschaftlichen Interes-
sen der österreichischen Patentanwält:innen wahr. Derzeit haben wir 94 Mit-
glieder. Jedes zweite Mitglied arbeitet dabei ehrenamtlich in der Kammer mit.

BUKO-Jahresbericht 2025

Credit: FICPI



BUKO-Jahresbericht 2025
 

139

Staffelübergabe in der Hauptver-
sammlung der Patentanwaltschaft 
Patentanwältinnen und Patent-
anwälte sind spezialisierte Rechts-
experten mit technischem und 
juristischem Hintergrund. Sie unter-
stützen Erfinderinnen und Erfinder 
sowie Unternehmen dabei, ihre In-
novationen durch Patente, Marken 
und andere geistige Eigentums-
rechte rechtlich abzusichern.  
 
Durch die Arbeit ihrer Mitglieder 
stärkt die Österreichische Patent-
anwaltskammer den Schutz geisti-
gen Eigentums in Österreich und 
trägt maßgeblich zur Förderung von 
Innovation und technischem Fort-
schritt bei. 
 
Bei der Hauptversammlung am 3. 
Juni 2025 übergab der langjährige 
Patentanwaltskammer-Präsident 
Dr. Daniel Alge den Staffelstab an 
seinen bisherigen Vizepräsidenten 
DI Marc Keschmann, der nun als 
neuer Präsident – gemeinsam mit 
dem ebenfalls neu bestellten Vize-
präsidenten DI Bernhard Henhapel - 
die Aufgabe hat, die Interessen der 
Patentanwaltschaft öffentlich zu 
vertreten und die Berufsausübung 
der heimischen Patentanwältinnen 
und Patentanwälte zu unterstützen 
und zu fördern.  
 
Zudem wurde ein neuer Fachaus-
schuss für Gleichstellung, Vielfalt, 
Inklusion und Zugänglichkeit ein-
gerichtet, um die Diversität inner-
halb der Berufsgruppe zu stärken.  
 
Der Fachausschuss ist zur internen 
Beratung aller Organe, Funktionäre 
und Fachausschüsse der Patent-
anwaltskammer in Angelegenhei-
ten der Inklusion, Vielfalt, geschlech- 
terspezifischen Gleichstellung und 
Zugänglichkeit befugt. Dazu zählen 
insbesondere auch die Einbringung 

bei Aktivitäten der Patentanwalts-
kammer hinsichtlich der Bewusst-
seinsbildung zu den genannten 
Themen, sowie die Mitwirkung bei 
Veröffentlichungen.  
  
Durch die Einsetzung des neuen 
Fachausschusses bringt die Patent-
anwaltskammer die Wichtigkeit die-
ser Themen gegenüber ihren 
Mitgliedern, aber auch gegenüber 
der Öffentlichkeit zum Ausdruck 
und verstärkt damit auch die Tätig-
keiten entsprechender Ausschüsse 
und Arbeitsgruppen der anderen 
Kammern der Freien Berufe.  
 
Ausblick 
Für das Jahr 2026 erwarten wir eine 
weitere Konsolidierung des Ein-
heitspatentsystems mit zusätzli-
chen Beitritten weiterer EU-Mit- 
gliedstaaten. Die Patentanwalts-
kammer wird ihre Bemühungen 
fortsetzen, die Interessen der öster-
reichischen Patentanwaltschaft zu 
vertreten und gleichzeitig den  

 

technologischen Wandel aktiv mit-
zugestalten. 
 
Die Kombination aus traditioneller 
patentrechtlicher Expertise und dem 
gezielten Einsatz moderner Techno-
logien wird auch in Zukunft die 
Grundlage für den Erfolg der öster-
reichischen Patentanwälte bilden. 

DI Marc Keschmann 
Präsident der Österreichischen 

Patentanwaltskammer

Credit: sonn.at

Credit: BUKO/dreamstime
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Patentanwältinnen und Patentanwälte:  
Schnittstelle zwischen Innovation und Recht 

Credit:BUKO, dreamstime

 
Leitbild/Grundwerte/Aufgaben:  
 

Die gesetzlichen Grundlagen sind im Patent-
anwaltsgesetz vom 7. Juni 1967, BGBl 214/1967 idF 
BGBl I 88/2021, geregelt. 
 
Die Patentanwaltskammer ist eine Körperschaft 
öffentlichen Rechts mit Sitz in Wien. Ihr Wir-
kungsbereich erstreckt sich auf das ganze Bun-
desgebiet.  
 
Die Patentanwaltskammer untersteht der Auf-
sicht des Bundesministeriums für Innovation 
Mobilität und Infrastruktur. Mit den Aufsichts-
aufgaben ist die im Österreichischen Patentamt 
eingerichtete und von dessen Präsidentin gelei-
tete „Oberste Behörde für den gewerblichen 
Rechtsschutz“ als Unterbehörde des Bundes-
ministeriums betraut. 
 
Die Patentanwaltskammer ist berufen, die ge-
meinsamen beruflichen, sozialen und wirtschaft-
lichen Interessen der Patentanwältinnen und 
Patentanwälten wahrzunehmen, die Erfüllung 
der Berufspflicht zu überwachen und für die 
Wahrung der Ehre und Würde des Standes zu 
sorgen. 

Erstberatung:  
 
Die österreichischen Patentanwälte stehen für 
ein kostenloses Erstberatungsgespräch gerne 
zur Verfügung. Bitte weisen Sie bei Ihrer Kon-
taktaufnahme darauf hin, dass Sie ein kosten-
loses Erstgespräch wünschen.  
 
Um diesen Dienst in möglichst breitgefächertem 
Umfang anbieten zu können, ist die Beratungs-
zeit im Rahmen der kostenlosen Erstberatung 
auf 25 Minuten begrenzt.

Statistisches:  
 
Mitglieder: 
94 
 

Organe:  
Präsident, Vorstand und die Hauptversamm-
lung sowie beratende Fachausschüsse  
 
Patentanwaltsliste:  
Die Liste aller eingetragen Patentanwält:innen 
ist auf der Website  www.oepak.at zu finden.   
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Mission Statement 
Wir vertreten die Interessen der Patentanwaltschaft 
öffentlich und unterstützen bzw. fördern unsere Mit-
glieder bei der Berufsausübung sowie der Ausbildung, 
um den hohen Qualitätsstandard unserer Dienstleis-
tungen aufrechtzuerhalten. 
 
Geschichte und Ursprung 
Die Patentanwaltschaft geht auf das erste Patent-
gesetz von 1897 zurück, worin die Notwendigkeit tech-
nisch und juristisch ausgebildeter Sachverständiger 
und Parteienvertreter:innen für das Funktionieren des 
Patentwesens erkannt wurde. Aufgrund der gemein-
samen Zuständigkeit des Patentamtes sowohl für 
Patent- als auch Markensachen wurde die Vertre-
tungsbefugnis der Patentanwält:innen auf diese 
neuen Bereiche ausgedehnt und entsprechende Aus-
bildungsstandards festgelegt. 
 
Qualifikation/Ausbildung Patentanwält:in 
Ein abgeschlossenes technisches oder mathematisch-
naturwissenschaftliches Universitätsstudium, ein 
vierjähriges Praktikum als Patentanwaltsanwärter:in 
bei einem Patentanwalt bzw. einer Patentanwältin, 
ein juristisches Universitätsstudium im Umfang von 
60 ECTS-Punkten sowie die staatliche Patentanwalts-
prüfung gewährleisten fundiertes Fachwissen auf 
dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes als Vo-
raussetzung für die erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
den Mandanten.  
 
Vertraulichkeit:  
Wir sind zu strengster beruflicher Verschwiegenheit 
verpflichtet,  dürfen die Aussage als Zeuge vor Zivil-
gerichten und vor Verwaltungsbehörden verweigern, 
wenn Mandanteninteressen betroffen sind. 

Beratung, Vertretung und Beistand 
Wir sind zur berufsmäßigen Beratung auf dem Gebiet  
des Erfindungs-, Sortenschutz-, Halbleiterschutz-, 
Kennzeichen- und Musterwesens berechtigt. Wir sind 
zur berufsmäßigen Vertretung vor dem Patentamt 
und vor dem Oberlandesgericht Wien sowie in Ange-
legenheiten des Sorten- und des Musterschutzes vor 
den zuständigen Verwaltungsbehörden berechtigt. 
Gleiches gilt auch zur berufsmäßigen Mit-Vertretung 
(neben dem Rechtsanwalt) vor den ordentlichen Ge-
richten und Strafgerichten befugt. 
 
Sachverständigentätigkeit 
Patentanwältinnen sind zur Erstattung von Gutach-
ten auf den oben genannten Gebieten befugt, z.B. zu 
der Frage der Patentfähigkeit einer Erfindung, der 
Gültigkeit oder des Schutzumfanges eines Patentes 
oder anderen gewerblichen Schutzrechtes. 
 
Dienstleistungen 
Die Entwicklung eines neuen Produktes oder eines 
Verfahrens ist mit großem Zeitaufwand und hohen 
Kosten verbunden. Auch die Markteinführung erfor-
dert den vollen Einsatz. Innovationen sind dem rauen 
Klima des freien Marktes nicht schutzlos preisgege-
ben, wenn die Möglichkeiten des gewerblichen 
Rechtsschutzes auf nationaler und internationaler 
Ebene erkannt und genützt werden.  
 
Wir als akademisch voll ausgebildete Techniker:innen 
oder Chemiker:innen sprechen die Sprache einer Fach-
person. Aufgrund juristischer Zusatzqualifikation sind 
wir gleichzeitig Fachpersonen in allen rechtlichen As-
pekten des gewerblichen Rechtsschutzes.

 
„Patentanwältinnen und Patentanwälte verfügen über eine 
technische und juristische Qualifikation und bieten daher eine 
umfassende Beratung im Bereich von Patenten, Marken und 
Designs.  
 
Unser Ziel ist es, die Stellung des gewerblichen Rechtsschutzes 
in Österreich zu stärken, um Erfinderinnen und Erfinder sowie  
Schutzrechtsinhaberinnen und Schutzrechtsinhaber zu starken 
Schutzrechten zu verhelfen und im Gegenzug das öffentliche 
Interesse an der wirksamen Begrenzung von Schutzrechten zu 
wahren.” 

  Präsident DI Marc Keschmann
DI Marc Keschmann 

Präsident der Österreichischen  
Patentanwaltskammer

Credit: sonn.at
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Aktuelle Zahlen
In Österreich gab es per 31.12.2025
insgesamt 7.265 Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälte und 2.370
Rechtsanwaltsanwärterinnen und
Rechtsanwaltsanwärter. Rund 26
Prozent der Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte und 53 Prozent der
Rechtsanwaltsanwärterinnen und -
anwärter sind Frauen. Der überwie-
gende Teil der österreichischen
Rechtsanwältinnen und Rechtsan-
wälte ist in kleineren Kanzleistruk-
turen tätig.

Gesetzgebung 2025
Der Österreichische Rechtsanwalts-
kammertag (ÖRAK) war im Be-
richtszeitraum mit zahlreichen Ge-
setzes- und Verordnungsentwürfen
konfrontiert, zu welchen Stellung-
nahmen abgegeben wurden. In die-
sem Zusammenhang hat der ÖRAK
wiederholt fehlende oder zu kurz be-
messene Begutachtungsverfahren
kritisiert und auf die damit verbun-
denen Mängel in den einschlägigen
Gesetzen und Verordnungen hinge-
wiesen. 

In der vergangenen Legislaturpe-
riode kam es erstmals vor, dass
mehr Initiativanträge als Regie-
rungsvorlagen im Parlament einge-
bracht wurden. Das hat zur Folge,
dass damit eine Verkürzung der Be-
ratungszeit, und keine bzw man-
gelnden Möglichkeiten zur Begut-
achtung und Evaluierung von Geset-
zesvorschlägen einhergeht. Geset-

zesvorhaben, welche bedeutende
Folgen für die Allgemeinheit nach
sich ziehen, sollten im Vorfeld zwin-
gend einer sorgfältigen Begutach-
tung unterzogen werden.

Budgetbegleitgesetz 2025
Das Budgetbegleitgesetz 2025
wurde am 30.06.2025 zu BGBl
2025/25 kundgemacht, die Ände-
rungen sind überwiegend mit
01.07.2025 in Kraft getreten. Der
ÖRAK hat sich mit einer umfangrei-
chen Stellungnahme dazu geäußert
und wurden auch einige Anmerkun-
gen der Rechtsanwaltschaft im wei-
teren Gesetzwerdungsprozess be-
rücksichtigt. Des Weiteren hat sich
der ÖRAK im Zuge der Gesetzwer-
dung vehement gegen die massiven
Änderungen für die Rechtsanwalt-
schaft in Zusammenhang mit dem
Ablehnungsrecht von Erwachsenen-

vertretungen (§ 275 ABGB) ein-
gebracht. Es wurde zu diesen Ände-
rungen nämlich im Vorfeld keine
Begutachtung vorgenommen.
Nach Intervention des ÖRAK wurde
schließlich betreffend § 275 ABGB
eine „Sunset Clause“ beschlossen,
welche mit Ablauf des 30.06.2028
wieder außer Kraft tritt.

Gerichtsgebühren
Mit einer Verordnung der Bundes-
ministerin für Justiz über die Neu-
festsetzung von Gerichtsgebühren
(BGBl II 51/2025), erfolgte mit
01.04.2025 eine massive Erhöhung
der Gerichtsgebühren im Ausmaß
von 23%. Der ÖRAK sieht den Zu-
gang zum Recht gefährdet und for-
dert seit Jahren eine Abschaffung
der automatischen Valorisierung
bzw eine umfassende Reform des
Gerichtsgebührengesetzes.

Österreichischer Rechtsanwaltskammertag

Die unabhängige Rechtsanwaltschaft verteidigt 
die bürgerlichen Grund- und Freiheitsrechte.

BUKO-Jahresbericht 2025
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Neuerungen im Berufsrecht 
Der EuGH hat im Vorlageverfahren 
C-295/23 die Möglichkeit der Mit-
gliedstaaten bestätigt, Finanzinves-
toren vom Gesellschafterstatus in 
Rechtsanwaltskanzleien auszu- 
schließen. Damit unterstreicht der 
EuGH die Notwendigkeit der finan-
ziellen Unabhängigkeit von Rechts-
anwältinnen und Rechtsanwälten 
zur Vermeidung von Interessen-
konflikten und Wahrung des un-
abhängigen Mandats. 
 
Von der ÖRAK-Vertreterversamm-
lung wurden Änderungen der Richt-
linien zur Berufsausübung in Bezug 
auf die technologischen Entwicklun-
gen iZm KI-Systemen vorgenom-
men. In der Satzung Teil A wurden 
vor dem Hintergrund des Digitalisie-
rungsprojekts der Versorgungsein-
richtungen Teil A Präzisierungen 
vorgenommen und Redaktionsver-
sehen ausgebessert. In der Aus-
weis-Richtlinie erfolgte mit 
01.01.2026 erstmals seit Inkrafttre-
ten der Richtlinie im Jahr 2006 eine 
moderate Anpassung der Gebühren. 
 

Digitaler Wahrnehmungsbericht 
Um dem gesetzlichen Auftrag der 
Beobachtung der österreichischen 
Rechtspflege, Verwaltung und Ge-
setzgebung ganzjährig und zeitge-
mäß nachzukommen, erscheint der 
Wahrnehmungsbericht des ÖRAK in 
Form einer laufend aktualisierten 
Website unter www.wahrneh-
mungsbericht.at. 
 
Veranstaltungen 
Von 27.02. bis 01.03.2025 fand die 
53. Europäische Präsidentenkon-
ferenz in Wien zum Thema „De-
regulierung und Rechtsstaatlich- 
keit: Chance oder Gefahr?“ statt. 
 
Am 07.04.2025 veranstaltete der 
ÖRAK gemeinsam mit der Wirt-
schaftsuniversität Wien den Zivil-
rechtstag der österreichischen 
Rechtsanwältinnen und Rechts-
anwälte. 
 
Der Anwaltstag 2025 – die jährliche 
Fachtagung der österreichischen 
Rechtsanwaltschaft – fand von 11. 
bis 13.09.2025 in Innsbruck statt. 

Service 
a    Vertretung der Interessen der österreichischen Rechtsanwält:innen und Rechtsanwaltsanwärter:innen  
a    Information und Service für die Mitglieder der Rechtsanwaltskammern 
a    Begutachtung von Gesetzes- und Verordnungsentwürfen 
a    Wahrnehmungsbericht über Mängel in Rechtspflege und Verwaltung 
a    Rechtsanwaltlicher Bereitschaftsdienst - Verteidigernotruf 0800 376 386 
a    Testamentsregister der österreichischen Rechtsanwälte 
a    Patientenverfügungsregister der österreichischen Rechtsanwälte 
a    Anwaltliches Urkundenarchiv 
a    context - confidential client communication 
a    Tool zur Steuerung digitaler Signaturprozesse 
a    Österreichisches Rechtsanwaltsverzeichnis unter www.oerak.at 
a    Öffentlichkeitsarbeit   
a    Beratungspakete u.a. zu Erb- und Mietrecht 
a    Diverse Informationsbroschüren zu Erbrecht, Vorsorgevollmacht, etc. 
a    Verfahrenshilfe (Rechtsanwaltskammern)   
a    Erste anwaltliche Auskunft (Rechtsanwaltskammern)

Dr. Armenak Utudjian 
Präsident  Österreichischer  
Rechtsanwaltskammertag

Credit: Lukas Lorenz
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Wollzeile 1-3, 1010 Wien

0043 1 535 12 75, Fax: DW 13

office@oerak.at

www.oerak.at
https://www.facebook.com/oerak.at
https://www.instagram.com/oerak.at
https://www.linkedin.com/company/österreichi
scher-rechtsanwaltskammertag-örak
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Österreichischer Rechtsanwaltskammertag
Wir sprechen für Ihr Recht!

Credit:BUKO, dreamstime

Leitbild/Grundwerte/Aufgaben: 
Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag
(ÖRAK), eine Körperschaft öffentlichen Rechts mit
Sitz in Wien, ist die Dachorganisation der Rechts-
anwaltskammern der neun Bundesländer. Er ist für
die Wahrung der Rechte und Angelegenheiten der
österreichischen Rechtsanwaltschaft in ihrer Ge-
samtheit sowie für ihre Vertretung verantwortlich. 
Dem ÖRAK-Präsidenten obliegt es insbesondere,
die vom Präsidentenrat festgelegten standespoli-
tischen Grundsätze und rechtspolitischen Positio-
nen gegenüber politischen Entscheidungsträgern
sowie in der Öffentlichkeit zu vertreten und um-
zusetzen. 

Der ÖRAK fungiert dabei als Stimme der Rechts-
anwält:innen nach außen und setzt die in seinen
Gremien gefassten Beschlüsse um.

Als Mitglied des CCBE (Conseil des barreaux euro-
péens, Rat der Europäischen Anwaltschaften)
bringt sich der ÖRAK aktiv im Bereich des anwalt-
lichen Berufsrechts sowie der Rechtsetzung in Eu-
ropa ein. Seit 2004 verfügt der ÖRAK über eine
eigene Vertretung in Brüssel.

Das Generalsekretariat des ÖRAK sorgt für die ope-
rative Vorbereitung und Umsetzung der in den Gre-
mien des ÖRAK beschlossenen Projekte und
Maßnahmen. 

Die Präsident:innen der Rechtsanwaltskammern,
die weiteren von den Plenarversammlungen der
Rechtsanwaltskammern gewählten Delegierten
aus dem Kreis der Rechtsanwält:innen sowie die
den Ausschüssen der Rechtsanwaltskammern an-
gehörenden Rechtsanwaltsanwärter:innen bilden
die Vertreterversammlung.  

Anzahl der Mitglieder per 31.12.2025: 
7.265 Rechtsanwält:innen (114 davon niedergelas-
sene europäische Rechtsanwält:innen) und 2.370
Rechtsanwaltsanwärter:innen. Rund 26 Prozent
der Rechtsanwält:innen und rund 53 Prozent der
Rechtsanwaltsanwärter:innen sind Frauen. Der
überwiegende Teil der heimischen Rechtsan-
wält:innen ist in kleineren Kanzleistrukturen tätig.

Funktionäre
Präsident:  Dr. Armenak Utudjian
Vizepräsident:innen: Mag. Petra Cernochova,
MMag. Dr. Rupert Manhart, LL.M. und Dr. Marcella 
Prunbauer-Glaser
Ehrenpräsidenten: Dr. Gerhard Benn-Ibler, Dr. Klaus
Hoffmann, Dr. Rupert Wolff
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Berufsbild 
Rechtsanwält:innen sind Berater:innen, Vertreter:innen 
und Helfer:innen in allen Rechtsangelegenheiten. Sie 
haben von allen rechtsberatenden Berufen die umfas-
sendste Vertretungsbefugnis. 
 
Da Rechtsanwält:innen einem freien und unabhängigen 
Berufsstand angehören, können sie für ihre Klient:innen 
notfalls auch gegen staatliche und sonstige mächtige 
Institutionen auftreten. Sie sind ausschließlich ihren 
Klient:innen verpflichtet. 

 
Rechtsanwält:innen werden entweder beratend tätig, 
wie etwa bei der Gestaltung von Verträgen und Testa-
menten, oder als Vertreter:innen ihrer Mandant:innen 
gegenüber Gerichten, Behörden, Einzelpersonen und an-
deren Einrichtungen. Ihre Prozesserfahrung ermöglicht 
es ihnen vor allem auch, Streit zu verhindern. Ihre be-
sonders qualifizierte Ausbildung garantiert ein hohes 
Maß an Fachwissen und beruflicher Erfahrung und dient 
damit dem Schutz der rechtsuchenden Bürger:innen. 

 

Wir Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte können dank un-
serer Unabhängigkeit die Interessen unserer Klientinnen und 
Klienten bestmöglich vertreten. 
 
Als Hüter und Weiterentwickler des Rechtsstaats sind wir 
Schlüsselakteure in der Verteidigung von Grundrechten und 
stellen unser Know-how unentgeltlich im Dienst der Gesell-
schaft bei Gesetzesbegutachtungen, der Ersten Anwaltlichen 
Auskunft oder im Rahmen der Verfahrenshilfe zur Verfügung. 
In einem modernen Rechtsstaat sind freie und unabhängige 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ein unverzichtbarer Be-
standteil.  

Dr. Armenak Utudjian

Credit: BUKO, dreamstime

Dr. Armenak Utudjian 
Präsident  Österreichischer  
Rechtsanwaltskammertag

Credit: Lukas Lorenz

 
Berufsvoraussetzungen: 
a  Studium der Rechtswissenschaften 
a  fünfjährige praktische Berufsausbildung, davon mindestens fünf Monate bei Gericht oder einer Staats- 
       anwaltschaft und mindestens drei Jahre in einer Rechtsanwaltskanzlei als Berufsanwärter:in 
a  Ausbildungsveranstaltungen im Ausmaß von zumindest 42 Halbtagen 
a  erfolgreiche Ablegung der Rechtsanwaltsprüfung 
a  positive Beurteilung der Vertrauenswürdigkeit durch den Ausschuss der Rechtsanwaltskammer 
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Das erste Quartal 2025 stand in der 
KSW ganz im Zeichen der Kammer-
wahlen, die im April  stattfanden. 
Als neuer Präsident ging Mag. Phi-
lipp Rath aus dieser Wahl hervor. Ge-
meinsam mit seinen Vizepräsi- 
dent:innen Prof. Dr. Klaus Hilber, 
Mag. Franz Schmalzl und Mag. Kris-
tina Weis verfolgt der neue KSW-
Präsident vor allem ein Ziel: der 
Vielfalt des Berufsstandes gerecht 
zu werden. Ob Klein- oder Groß-
kanzleien, Generalist:innen oder 
Spezialist:innen – die Pluralität des 
Berufsstandes ist gleichzeitig des-
sen stärkstes Fundament.  
 
Dieses Fundament – die Mitglieder 
der Kammer – noch besser zu ser-
vicieren hat sich das neue Präsidium 
zum primären Ziel gesetzt und im 
Laufe des Jahres bereits zahlreiche 
Initiativen gestartet.  
 
Ein kleiner Auszug - KI im Fokus 
 
a Update KI-Governance 
Dem Thema Künstliche Intelligenz 
wurde besonderes Augenmerk ge-
schenkt, prägt es doch den Berufs-
stand der Steuerberater:innen und 
Wirtschaftsprüfer:innen massiv: So 
fand unter anderem ein Sonder-
Webcast zu KI im Berufsalltag mit 
rund 1.100 Teilnehmer:innen mit 
einem Update zur KI-Governance-
Leitlinie und Best Practices bei der 
Einführung von KI in Kanzleien statt. 
Das Thema fließt auch stark in die 
Programme und Angebote der Aka-
demie der Steuerberater:innen und 

Wirtschaftsprüfer:innen ein, die der 
Anwendung KI breiten Raum gibt. 
 
a Berufsgruppen-Führung neu  
Die Berufsgruppen der Steuerbera-
ter:innen und Wirtschaftsprü-
fer:innen stehen seit Jahresmitte 
unter neuer Führung: Mag. Catha-
rina Pschera-Krassnig ist die neue 
Berufsgruppenobfrau der Steuer-
berater:innen, Mag. Karl Fuchs der 
Obmann der Wirtschaftsprüfer:in-
nen. Sie wollen in ihrer Arbeit ein 
modernes, inspirierendes Bild ihrer 
Berufsgruppen zeichnen und den 
Kontakt mit Universitäten und 
Hochschulen verstärken, um junge 
Menschen für die beiden Berufs-
gruppen zu begeistern. 
 
a Relaunch und Role-Models 
Die Berufsgruppe der Steuerbe- 
rater:innen unterzog ihre Website 
2025 einem Relaunch und bietet 

nun unter anderem ein Job-Quiz, Er-
folgsgeschichten von Role-Models, 
aktuelle Videos und eine Jobbörse. 
Außerdem wurde ein neues Video 
lanciert, das Einblicke in den typi-
schen modernen Arbeitsalltag von 
Steuerberater:innen bietet. 
 
a Tour durch Österreich  
Die Wirtschaftsprüfer:innen starte-
ten im Frühjahr eine Info-Kampagne 
rund um das Thema Nachhaltigkeit. 
Im Fokus standen Themen wie 
Greenwashing und Diversität und 
deren Konnex zum Berufsstand der 
Wirtschaftsprüfung. Außerdem 
begab sich – im ersten Quartal vor 
der Wahl - die Berufsgruppe der 
Wirtschaftsprüfer:innen auf eine 
Tour durch Österreich, um an sieben 
Stationen mit Berufsvertre-
ter:innen zu diskutieren und diese 
zu informieren, welche Projekte 
und Initiativen aktuell laufen. 

Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen

Mit der 2025 neu gewählten Kammerführung 
Brücken bauen und Akzente setzen! 
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a Online-Kampagne 
Eine eigene Online-Kampagne der 
KSW widmete sich den sogenann-
ten „Support Level“-Berufen wie 
Buchhaltung, Personalverrechnung 
oder Kanzleiassistenz, die vielseitige 
und zukunftssichere Jobs darstellen.   
 
a Taxheros 
An junge Menschen richtet sich auch 
ein besonders erfolgreiches aktuelles 
Projekt: Mit Jahresbeginn 2025 star-
tete TAXHEROES, das Finanzbil-
dungsprojekt der KSW, das die 
Wissensvermittlung zu Finanz- und 
Steuerthemen für 14-19-jährige 
Schüler:innen erleichtert. Gemein-
sam mit dem Zentrum für Finanzbil-
dung der WU Wien wurde ein 
Informations-Hub entwickelt, der 
Schüler:innen und Lehrer:innen mit 
zahlreichen Info- und Unterrichts-
materialien versorgt, darunter Videos 
und ein interaktives Quiz. Das Projekt 
wurde auch Teil der Nationalen Fi-
nanzbildungsstrategie für Österreich.  
 
a Berufsbildungsmesse BeST 
Von 6. bis 9. März war die KSW au-

ßerdem erstmals mit einem Stand 
auf der Berufsbildungsmesse BeSt 
vertreten. Zahlreiche Schüler:innen 
und Interessierte nützten die Gele-
genheit, sich über die vielfältigen be-
ruflichen Möglichkeiten und Ausbil- 
dungen in der Steuerberatung zu in-
formieren.  
 
a Zusätzliche Serviceangebote 
Auf Bundesländer-Ebene, also in 
den Landesstellen der KSW, wurden 
im Herbst zusätzliche Serviceange-
bote lanciert. Unter anderem wer-
den dort künftig Lernräume für an- 
gehende Steuerberater:innen und 
Wirtschaftsprüfer:innen bereitge-
stellt. Auch Klausuren können künf-
tig in diesen Lernräumen absolviert 
werden.  
 
a Prüfungs-Workshops 
Im Ausbildungsbereich wurde unter 
anderem für Prüfungskandida- 
t:innen die Möglichkeit geschaffen, 
sich in speziellen Workshops mit der 
Prüfungssoftware, die bei den 
schriftlichen Fachprüfungen zum 
Einsatz kommt, vertraut zu machen.   

Mag. Philipp Rath 
Präsident der Kammer der Steuerbera- 
ter:innen und Wirtschaftsprüfer:innen

Credit: KSW
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Besuchen Sie uns auf unse-
ren Social Media Kanälen! 
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     Am Belvedere 10/Top 4 (2. Stock), 1100 Wien 
 

0043 1 811 73 - 0 
 
 office@ksw.or.at 

 
www.ksw.or.at 

 
 

Statistisches:  
 
Mitglieder: 
12.607 mit Stand von 31.12.2025 
 
 

Zusammensetzung Berufsstand: 
-  9.472    Steuerberater:innen  
  
-    266    Wirtschaftsprüfer:innen  
 
- 2.869    gleichzeitig Steuerberater:innen  
                 und Wirtschaftsprüfer:innen 
   
 

 
Berufszugang:  
 

Voraussetzungen, um als Steuerberater:in 
oder Wirtschaftsprüfer:in arbeiten zu dürfen, 
sind ein mit Erfolg abgeschlossenes fachein-
schlägiges (Fach-)Hochschulstudium, der 
Nachweis einer mindestens dreijährigen Tätig-
keit als Berufsanwärter:in bei Steuerbe-
rater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen und 
die erfolgreich abgelegten Fachprüfungen.  
 
Die Zulassung zu den Fachprüfungen ist nach 
18 Monaten Praxiszeit als Berufsanwärter:in 
möglich.  
 
Nach der erfolgreichen Ablegung der Fachprü-
fung ist die Angelobung zum/zur Steuerbera-
ter:in oder die Beeidigung zum/zur Wirt- 
schaftsprüfer:in nach insgesamt drei Jahren 
Praxiszeit als Berufsanwärter:in möglich.  
 

 
148

 
BUKO-Jahresbericht 2025

Kontaktinformationen

Credit: KSW

KSW Experts  

 

Expertise wird in der KSW groß geschrieben – im 
Berufsstand und in der KSW – nicht umsonst sind 
wir wesentliche Ansprechpartner in Wirtschaft, 
Politik und Gesellschaft. Wir beteiligen uns am 
politischen Diskurs, bringen uns in die Steuer-Ge-
setzgebung mit ein und stellen sicher, dass unsere 
Mitglieder auf dem neuesten fachlichen Stand 
sind.  Die fachliche Arbeit, etwa die Begutachtung 
von Gesetzen, die Erstellung von Fachgutachten 
und vieles mehr, wird in den so genannten Fach-
senaten der Kammer gemacht. Diese sind gebün-
delt im neuen Institut für Facharbeit. 

Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen 

 

Attraktive Berufsbilder mit Zukunft 
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Leitlinien und Aufgaben 
Die Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschafts-
prüfer:innen (KSW) ist die bundesweite Standesvertre-
tung für alle österreichischen Steuerberater:innen, 
Wirtschaftsprüfer:innen und  Berufsanwärter:innen.  
 
Die KSW pflegt den regelmäßigen Dialog mit Politik und 
Verwaltung und ist erste Ansprechpartnerin für Öffent-
lichkeit und Medien in Bezug auf die Kompetenz und 
Expert:innenfunktion ihrer Berufsgruppen. Sie koope-
riert mit Bildungseinrichtungen, um junge Menschen für 
die Berufe Steuerberater:in und Wirtschaftsprüfer:in zu 
gewinnen. 
 
Die KSW steht für die Stärkung der Steuerberater:innen 
und Wirtschaftsprüfer:innen und ihrer Anliegen in Ös-
terreich.  
 
Mit der Akademie der Steuerberater:innen und Wirt-
schaftsprüfer:innen verfügt sie über ein exzellentes 
Aus- und Weiterbildungsinstitut für den Berufsstand.  
 

Die Aufgaben der KSW teilen sich kurz gefasst in zwei 
wesentliche Bereiche: 
 

Funktion als Behörde (übertragener Wirkungsbereich) 
mit Aufgaben wie  
-   die Abhaltung der Prüfungen, um eine Berufs- 
     befugnis zu erteilen, 
-   die öffentliche Bestellung von Personen und die  
     Anerkennung von Wirtschaftstreuhand-Gesell- 
     schaften  
-   die Evidenz und Erfassung aller berufsrechtlich  
     relevanten Daten der Mitglieder 
-    verschiedene berufsrechtliche Verwaltungsver- 
     fahren 
 

Funktion als Interessenvertretung mit  
folgenden Agenden:    
-   Begutachtung von Gesetzen  
-   Förderung der beruflichen Weiterbildung 
-   Fachliche Information der Mitglieder, besonders  
     über steuerrechtliche Neuerungen 
-   Informations- und Servicedrehscheibe 

 
„Wir beteiligen uns am politischen Diskurs, bringen uns in die 
Steuer-Gesetzgebung mit ein und stellen sicher, dass unsere 
Mitglieder auf dem neuesten fachlichen Stand sind.  
 
Wir richten unsere Organisationsstrukturen und Prozesse lau-
fend an den aktuellen Bedürfnissen und Erwartungen unserer 
Mitglieder aus.  
 
Wir gewährleisten eine umfassende, qualitativ hochwertige 
und kontinuierliche Aus- und Weiterbildung und sichern die 
Qualität und Kompetenz der Berufsausübenden.“ 
 

  Mag. Philipp Rath

Mag. Philipp Rath 
Präsident der Kammer der Steuerbera- 
ter:innen und Wirtschaftsprüfer:innen

Credit: KSW

Credit: KSW
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Tierärztekammer-Wahl 2025
Am 11. Mai 2025 haben die Mitglie-
der der Österreichischen Tierärzte-
kammer ihre Vertreter:innen in der
Delegiertenversammlung neu ge-
wählt. Die Wahlbeteiligung war so-
wohl in der Abteilung der Selb-
ständigen als auch der Angestellten
erfreulich hoch. Im Rahmen der De-
legiertenversammlung am Freitag,
dem 4. Juli 2025, wurde der amtie-
rende Präsident Mag. Kurt Frühwirth
erneut in seinem Amt bestätigt.
Damit tritt er seine vierte Amts-
periode an und wird die gesetzlich
verankerte Standesvertretung der
Tierärztinnen und Tierärzte in Öster-
reich weitere vier Jahre führen.

Tierseuchen prägten 2025 die tier-
ärztliche Tätigkeit
Im Jahr 2025 stellten Tierseuchen
wie die Maul- und Klauenseuche
(MKS), Blauzungenkrankheit (BTV)
und Schweinepest (ASP) zentrale

Herausforderungen für Tierärzt:in-
nen dar. Sie erforderten verstärkte
Vorsorge, schnelle Diagnostik und
gezielte Maßnahmen zum Seu-
chenschutz. Die Bekämpfung der
Krankheiten bündelte erhebliche
personelle und finanzielle Ressour-
cen und erforderte eine enge Zu-
sammenarbeit mit Behörden. Tier-
ärzt:innen spielen dabei eine Schlüs-
selrolle, um Tiergesundheit, Lebens-
mittelsicherheit und öffentliche
Gesundheit zu gewährleisten.

Entbürokratisierung für Tierarzt-
praxen gefordert 
Eine ÖTK-Umfrage zeigte, dass Tier-
arztpraxen bis zu acht Stunden pro
Woche mit Dokumentation be-
schäftigt sind – ein ganzer Arbeits-
tag. Die zunehmende Bürokratie
beeinträchtigt Effizienz, Motivation
und die Attraktivität besonders in
Bereichen wie der Nutztierpraxis
und gefährdet die regionale Versor-

gung. Tierärzt:innen müssen zahl-
reiche unternehmerische, berufs-
und rechtsrechtliche Dokumentati-
onspflichten erfüllen; bei Mitarbei-
ter:innen kommen weitere hinzu.
Über 35 % der Kolleg:innen wenden
sich deshalb vom Beruf ab oder ent-
scheiden sich erst gar nicht für die
tierärztliche Tätigkeit.

„Tierärzt:innen wollen ihrer Arbeit
nachgehen, nicht von überborden-
der Verwaltung belastet werden. Die
Politik muss dringend für nachhal-
tige Entlastung sorgen – wir stehen
für Gespräche und Austausch be-
reit“, so ÖTK-Präsident Frühwirth.

Hier geht es zu den Ergebnissen zur
Online-Umfrage „Zukunft der Nutz-
tierpraxis in Österreich“: 
https://www.tieraerztekammer.at/
fileadmin/user_upload/Vetjour-
nal_10-2024_Ergebnisse_Online-
umfrage_Nutztierpraxis.pdf

Die Österreichische Tierärztekammer (ÖTK) ist die 
Standesvertretung aller österreichischen Tierärzt:innen
In Summe zählt die Kammer 4.324 Mitglieder (Stand 31.12.2025),
davon sind etwa 35 % Männer (1.504) und 65 % Frauen (2.820).

Die Zahl der aktiven Mitglieder beträgt 3.663 - 1.178 Tierärzte (rd.
32%) und 2.485 Tierärztinnen (rd. 68%); davon sind 2.166 (59%)
selbstständig und 1.497 (41%) unselbstständig tätig. 
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42%

36%
Rindertier-
ärzt*innen

Schweineprak-
tiker*innen

09

08

Sehr hoher Bürokratie-Aufwand
Ein wiederkehrendes Problem, das alle Praxis-

-
wand. Die Tierärzt*innen wenden im Schnitt mehr
als acht Stunden pro Woche mit administrativen
Aufgaben wie Dokumentation, Bestellungen und
Buchhaltung auf. Konkret sind es 42,31 % der
Schweinepraktiker*innen und 36,09 % der Rin-
dertierärzt*innen, die den beschriebenen Zeit-
aufwand für Bürokratie aufbringen müssen. Die

-
tung im Praxisalltag und eine der größten Hürden

Fazit
Die Umfrage zur Zukunft der Nutztierpraxis
in Österreich zeigt ein heterogenes Bild der
Praxislandschaft. Während in allen Sparten
kleine Praxisstrukturen dominieren, gibt es
deutliche Unterschiede in den Herausforde-
rungen, denen sich Rinder- und Schweine-
praktiker*innen gegenübersehen. Besonders

Besamungen und die steigende Bürokratie-
belastung. Die Nachfolgeproblematik und die
gemischte Meinung zu staatlichen Förderun-
gen werfen Fragen zur Zukunft der Nutztier-
praxis auf, insbesondere in Hinblick auf den
Erhalt und die Weiterführung bestehender
Praxen.
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ÖTK-Zukunftstalk/DACH-Wirt-
schaftsforum 2025 
Am Donnerstag, den 5. Juni 2025, 
fand der „ÖTK-Zukunftstalk“ in 
Wien erstmals gemeinsam mit dem 
DACH-Wirtschaftsforum statt – ein 
grenzüberschreitender Austausch in 
Kooperation mit den Berufsverbän-
den bpt (Deutschland) und GST 
(Schweiz). Namhafte Expert:innen 
aus Politik, Wissenschaft und Praxis 
aus Österreich, Deutschland und der 
Schweiz diskutieren aktuelle und 
zukünftige Herausforderungen in 
Tiergesundheit, Ernährungssicher-
heit und Veterinärausbildung. 
 
Das Programm begann mit der Be-
grüßung durch ÖTK-Präsident Mag. 
Kurt Frühwirth, einer Videobot-
schaft von Staatssekretärin Ulrike 
Königsberger-Ludwig und der Key-
note von Univ.-Prof. Dr. Florian 
Krammer (Icahn School of Medicine 
at Mount Sinai, NYC und MedUni 
Wien) mit einer hochaktuellen Key-
note: „Die nächste Pandemie kommt 
bestimmt – ein Update zur aktuellen 
Situation und zum zoonotischen Po-
tential der Vogelgrippe“. Darauf folgte 
ein Ausblick auf zukünftige Ernäh-
rungssysteme durch Mag. Hanni 
Rützler, renommierte Foodtrendfor-
scherin, unter dem Titel: „Future 
Food – Wie sich die Welt in Zukunft 
ernährt“, mit anschließender Diskus-
sion über die Auswirkungen aktueller 
Ernährungstrends auf die Veterinär-
branche. 
 
Prof. Dr. Dr. Matthias Gauly, der neue 
Rektor der Veterinärmedizinischen 
Universität Wien, skizzierte in seiner 
Keynote die Zukunft der veterinär-
medizinischen Ausbildung in Öster-
reich. Nach der Mittagspause be- 
leuchteten internationale Fachleute 
Themen wie die Demografie selbst-
ständiger Tierärzt:innen, die Rolle 
tierärztlicher Spezialisierung in Eu-

ropa und neue Konzepte für die Tier-
arztpraxis der Zukunft.  
 
Den Abschluss bildete eine Podi-
umsdiskussion zu wirtschaftlichen 
Herausforderungen und Chancen in 
der Veterinärbranche gemeinsam 
mit den Berufsverbänden aus 
Deutschland und der Schweiz. 
 
Veröffentlichte Stellungnahmen  
Zahnprophylaxe bei Hunden und 
Katzen (07.11.2025) 
Die ÖTK betont, dass Zahnprophy-
laxe und insbesondere Zahnbe-
handlungen medizinische Tätigkei- 
ten sind, die ausschließlich Tier- 
ärzt:innen vorbehalten bleiben müs-
sen. Ziel ist der Schutz der Tierge- 
sundheit vor unsachgemäßen Ein-
griffen durch nicht qualifizierte An-
bieter. 
 
Pelztierzuchtverbot (20.03.2025) 
Die ÖTK unterstützt ein EU-weites 
Verbot der Pelztierzucht aus Tier-
schutz- und Seuchenschutzgrün-
den. Sie sieht darin einen wichtigen 
Schritt zur Vermeidung von Tierleid 
und zur Reduktion gesundheitlicher 
Risiken, etwa durch zoonotische Er-
krankungen. 
 
AUSBLICK 2026 
Die Österreichische Tierärztekam-
mer wird sich auch im Jahr 2026 der 
Nachwuchsproblematik in ländli- 

 
 
 
 
chen Regionen widmen. Weiters 
wird sich die Kammer auch auf eine 
Gegensteuerung bei den unbezahl-
ten Dokumentationspflichten und 
die zunehmende Bürokratisierung 
(z.B. im Zusammenhang mit Anti-
biotikareduktion) konzentrieren. Er-
gänzend rücken künftig One 
Health-Aspekte – die integrative Be-
trachtung von Tier-, Umwelt- und 
Humanmedizin – stärker in den 
Fokus, ebenso wie die Förderung 
von Digitalisierungslösungen in Pra-
xis, Dokumentation und Fortbil-
dung. Zudem werden KI-gestützte 
Zukunftsprognosen genutzt, um 
Entwicklungen im Berufsfeld früh-
zeitig zu erkennen und Strategien 
für die tierärztliche Ausbildung und 
Versorgungssicherheit abzuleiten.

Mag.vet.med. Kurt Frühwirth 
Präsident der Österreichischen  

Tierärztekammer

Credit: ÖTK, Markus Wache
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Service 
a     Vertretung der Interessen gegenüber Politik, Öffentlichkeit  
          und anderen Berufsgruppen  
a     Rechtsberatung 
a     Job- & Warenbörse 
a     Beratung und Unterstützung in tierärztlichen Belangen 
a     Fort- und Weiterbildungsangebot VETAK 
a Versorgungsfonds für alle aktiven Mitglieder 
 
SOCIAL MEDIA 
Informationen der Österreichischen Tierärztekammer sind auch auf Facebook 
abrufbar: https://www.facebook.com/oesterreichischetieraerztekammer



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hitzinger Kai 87, 1130 Wien 
 

0043 1 512 17 66, Fax: 0043 1 512 14 70 
 
 oe@tieraerztekammer.at 

 
www.tieraerztekammer.at 
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Kontaktinformationen

Leitbild/Grundwerte/Aufgaben:  
 

Der Beruf der Tierärzt:innen zählt in Österreich zu 
den Gesundheitsberufen, daraus ergeben sich be-
sondere Verpflichtungen für Tier und Mensch. Das 
Veterinärwesen ist zudem in der Bundesverfas-
sung verankert, damit wird dessen Wichtigkeit und 
gesellschaftliche Bedeutung weiter unterstrichen. 
Tierärzt:innen sind damit auch dem Gemeinwohl, 
der Gesellschaft verpflichtet. 
 

Die Vertretung und Organisation des Berufsstan-
des wird in Form der vom Staat übertragenen 
Selbstverwaltung, geprägt durch demokratisch ge-
wählte Organe, realisiert.  
 

Die ÖTK ist zudem per Tierärztegesetz berufen, die 
wirtschaftlichen und sozialen Interessen aller Tier-
ärzt:innen zu vertreten.  
 

Die Organe treffen daher neben hoheitlichen auch 
unternehmerische Entscheidungen. Neben der Er-
füllung von gesetzlich übertragenen Aufgaben ist 
die ÖTK auch eine Dienstleistungs- und Serviceein-
richtung für Tierärzt:innen und unterstützt ihre 
Mitglieder bei unterschiedlichen Fragen zur Berufs-
ausübung und bietet durch eine eine solide Öffent-
lichkeitsarbeit eine Stärkung des Berufsstandes. 

Organisatorisches:  
 
 
Vertretung: 
Die Vertretung und Organisation des Berufsstan-
des wird in Form der vom Staat übertragenen 
Selbstverwaltung, geprägt durch demokratisch ge-
wählte Organe, realisiert. 
 
Kammerorgane nach § 14 TÄKamG:  
Delegiertenversammlung, Vorstand, Präsident:in, 
Kontrollausschuss, die Landesstellenausschüsse, 
Abteilungsausschüsse sowie das Kuratorium

Statistisches:  
 
Mitglieder per 31.12.2025: 
4.324 Mitglieder,  davon sind etwa 35 % Männer 
(1.504) und 65 % Frauen (2.820) 
 
 

Aufgaben:  
-   Führung der Tierärzteliste und Zulassung 
     zur Berufsausübung sowie Statistiken 
-   Interessen vertreten 
-   informieren/beraten/unterstützen 
-   Fortbildung fördern 
   

Tierärzt:innen sind für das 
Wohl der Tiere im Einsatz
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Nutztiermediziner:innen 
Zu den Nutztieren zählen jene Tierarten, deren Produkte 
und deren Fleisch direkt der menschlichen Ernährung die-
nen bzw. zu Gegenständen des täglichen Gebrauchs wei-
terverarbeitet werden, wie Rinder, Schweine, Schafe, 
Ziegen, Geflügel, Fische aus Aquakulturen, Bienen und 
mit Einschränkungen auch Pferde. Im Gegensatz zum Be-
reich Kleintiere kümmert man sich hier nicht nur um die 
Therapie des einzelnen Tieres, sondern auch um die Ge-
sunderhaltung der Tierbestände. Regelmäßige Kontrollen 
des Gesundheitszustandes von landwirtschaftlichen 
Nutztieren gehören daher zum Aufgabenbereich. 
 
Pferdetierärzt:innen 
Das Spektrum des Pferdetierarztes reicht von Routine-
eingriffen bis zur Behandlung von internistischen, gynä-
kologischen und orthopädischen Problemen bis zur 
raschen Hilfe bei Notfällen wie Koliken und Unfällen. Die 
moderne Pferdemedizin ist heute in der Lage, früher als 
unheilbar geltende  Verletzungen und Frakturen zu ku-
rieren. Ein Beinbruch muss also, je nach der Lokalisation 
der Verletzung, kein Grund mehr sein, ein Pferd ein-
zuschläfern. Rasche und kompetente Hilfe im Fall des Fal-
les trägt maßgeblich zur Heilung bei. Abhängig von der 
Art der Erkrankung können die notwendigen Maßnah-
men vor Ort oder in einer Klinik durchgeführt werden. 
 

Forschung 
In der Forschung finden Veterinärmediziner:innen ein 
breites Einsatzgebiet: An der Veterinärmedizinischen Uni-
versität wird in verschiedenen Grundfächern (Physiologie, 
Virologie oder Pathologie) bis zu den klinischen Fächern 
(Interne Medizin/Onkologie) geforscht.  
 
Lebensmittelbereich 
Hier kontrollieren Tierärzt:innen die Einhaltung von Hy-
gienevorschriften bei der Stallführung und Milchgewin-
nung sowie beim Schlachten und der Fleischverarbeitung.  

 
Sie führen auch die Schlachttier- und Fleischunter-
suchung durch und gewährleisten damit, dass nur Fleisch 
von gesunden Tieren in den Handel kommt. Bei der Wei-
terverarbeitung von tierischen Produkten wird die Einhal-
tung der Lebensmittelhygienevorschriften überprüft bzw. 
werden Laboruntersuchungen zur Kontrolle durchgeführt, 
damit der Konsument einwandfreie Lebensmittel unter 
Einhaltung tierschutzrechtlicher Vorschriften bekommt. 
 

Pharmaindustrie 
Tierärzt:innen befassen sich mit der Erkennung und Be-
kämpfung von Tierkrankheiten und  Seuchen. Weiters 
untersuchen sie die Übertragungsweisen von Viren und  
Tierkrankheiten auf den Menschen. Sie können bei der 
klinischen Entwicklung von Arzneimitteln mitwirken und 
in Laboratorien und Versuchsanstalten der chemisch-
pharmazeutischen Industrie arbeiten. Tierärzt:innen 
überprüfen die Züchtung und Haltung von Versuchstieren 
sowie die Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmun-
gen. Sie sind auch für die Genehmigung und Kontrolle von 
Tierversuchen zuständig. 
 

Kleintierärzt:innen 
Kleintiermediziner:innen befassen sich mit der Behand-
lung zahlreicher Tierarten. Die Bandbreite erstreckt sich 
von kleinen Heimtieren (Meerschweinchen sowie Kanin-
chen, etc.) über Kleintiere, zu denen Hunde und Katzen 
zählen, bis hin zu Reptilien und Vögeln. Praktische Tier-
ärzt:innen für Kleintiere arbeiten entweder angestellt in 
einer Klinik, einem Spital oder selbstständig in einer ei-
genen Ordination. Die breit gefächerte Palette an Tier-
arten erfordert ein umfangreiches Wissen, das während 
des Studiums an der Veterinärmedizinischen Universität 
Wien und in zahlreichen weiterführenden, teils verpflich-
tenden Ausbildungen erworben wird. Damit ist ein sehr 
hoher Qualitätsstandard gesichert.

 
„Wir Tierärzt:innen sind uns unserer sozialen Verantwortung bewusst 
und engagieren uns in unterschiedlichen Projekten für die Gesundheit 
und das Wohlergehen von Mensch und Tier.  
 
Tierärzt:innen beraten Tierbesitzer:innen in allen Fragen rund um die 
Gesundheit und begleiten meist ein Tierleben lang - von der Vorsorgeun-
tersuchung bis zur  Futtermittelberatung, von empfohlenen Impfungen 
bis zur Reisevorbereitung inkl. EU-Heimtierausweis, vom Chipen bis zur 
Parasitenprophylaxe und in Notfällen:  
 
Tierärzt:innen sind rund um die Uhr für das Wohl der Tiere im Einsatz!” 

  Mag.med.vet Kurt Frühwirth Mag.med.vet. Kurt Frühwirth 
Präsident der Österreichischen 

 Tierärztekammer

Credit: ÖTK/Markus Wache
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Aufgrund des seit 1. Jänner 2025 gel-
tenden EU-weiten Verbots von Den-
talamalgam war das Jahr für die 

österreichische Zahnärzteschaft ge-
prägt von Verhandlungen mit der 
Sozialversicherung über Amalgam-
alternativen für Füllungen im Seit-
zahnbereich.  
 
Mit der Versicherungsanstalt öf-
fentlich Bediensteter, Eisenbahnen 
und Bergbau (BVAEB) konnte Ende 
2024 eine für Zahnärzt:innen wie 
auch Patient:innen sinnvolle Lösung 
gefunden werden, welcher sich die 
Krankenfürsorgeanstalt der Be-
diensteten (KFA) der Stadt Wien im 
März 2025 anschloss.  
 
Die Gespräche mit ÖGK und SVS hin-
gegen dauern bis zum heutigen Tag 
an, wobei man sich darauf verstän-
digt hat, dass zur Sicherstellung der 
Versorgung auf Basis der bestehen-
den vertraglichen Regelungen wei-
terhin ausreichende und zweck- 
mäßige Füllungen im Seitzahn-
bereich auf Kassenkosten durchge- 
führt werden. Darüber hinaus ver-
handeln ÖGK, SVS und ÖZÄK über 
eine Hebung des Qualitätsstan-
dards. Diese Verhandlungen laufen 
sehr konstruktiv und werden mit der 
Zielsetzung einer Weiterentwick-
lung des Gesamtvertrages fort-
gesetzt.  
 
Des Weiteren konnte 2025 mit der 
BVAEB ein Pilotprojekt mit einem 
Schwerpunkt auf zahnmedizinische 
Prävention vereinbart werden, wel-
ches mit 1. Jänner 2026 beginnt und 
laufend evaluiert wird.

Die Österreichische Zahnärztekammer

Verhandlungen mit Sozialversicherung über Amalgam-
alternativen und Verstärkung der internationalen Arbeit 
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Credit: ÖZÄK, fotolia



Äußerst aktiv war 2025 die Österreichi-
sche Zahnärztekammer in der interna-
tionalen Standespolitik. So waren wir 
ua. beim Weltzahnärztekongress in 
Shanghai vertreten, an dessen Rande 
auch das Weltzahnärzteparlament 
tagte und der neue Präsident der FDI 
(World Dental Federation) Prof. Nikolai 
Sharkov sein Amt antrat.  
 
Darüber hinaus nahmen wir auch an 
der Generalversammlung der Europäi-
schen Regional Organisation der FDI in 
Almaty, Kasachstan, teil. Besonders er-

freulich war dieses Jahr auch die Gene-
ralversammlung des Council of Euro-
pean Dentists (CED) im November: Hier 
wurde unser Auslandsreferent Prof. 
DDr. Christof Ruda zum neuen Schatz-
meister des CED gewählt.  
 
Er folgt damit einer langjährigen Tradi-
tion auf europäischer Ebene. Seine Vor-
gänger waren OMR Dr. Wolfgang 
Doneus, der über viele Jahre CED-Prä-
sident war, und OMR Dr. Hans Schrangl, 
welcher Österreich ebenfalls im CED 
Board vertrat.
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Im Jahr 2025 erließ die ÖZÄK mit der 
Hygiene-Verordnung auch eine neue 
Verordnung im übertragenen Wir-
kungsbereich, nachdem eine ent-
sprechende Gesetzesänderung im 
Zahnärztekammergesetz dies vor-
gesehen hatte.  
 
Ziel der Hygiene-Verordnung ist es, 
österreichweit hygienische Stan-
dards im niedergelassenen zahn-
ärztlichen Bereich zu definieren und 
damit Patient:innen, Zahnärzt:in- 
nen und zahnärztliches Personal vor 
Infektionen in der Ordination zu 
schützen. Die Verordnung löst damit 

die bisherigen Empfehlungen der 
ÖZÄK in Form eines Leitfadens ab. 
 
Außerdem befasste sich die ÖZÄK 
in diesem Jahr verstärkt mit der Ent-
wicklung neuer EU-gerechter Spezi-
alfächer. Nachdem der/die Fach- 
zahnarzt/-ärztin für Kieferortho-
pädie 2023 gesetzlich beschlossen 
wurde, haben die für die entspre-
chende Ausbildung notwendigen 
Universitätslehrgänge an den Medi-
zinischen Universitäten in Graz, 
Innsbruck und Wien im Herbst-
semester 2025 gestartet.  
 

 
 
 
Zusätzlich hat die ÖZÄK eine Ar-
beitsgruppe einberufen, welche sich 
mit der Ausarbeitung eines/einer 
Fachzahnarztes/-ärztin für Oralchi-
rurgie befasst. Die fachlichen Vor-
arbeiten sollen im Lauf von 2026 
abgeschlossen sein, damit in weite-
rer Folge das zuständige Bundes-
ministerium für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit, Pflege und Konsumen-
tenschutz (BMASGPK) mit der Ma-
terie befasst werden kann.

Dr.in Birgit Vetter-Scheidl 
Präsidentin Österreichische  

Zahnärztekammer

Credit: ÖZAK,  
Marius Höfinger

Prof. DDr. Christof Ruda 
 

Credit: ÖZAK

Aktivitäten in der internationalen Standespolitik

Credit: ÖZÄK, adobestock
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Kontaktinformationen

Die Standesvertretung für die  
österreichischen Zahnärzt:innen 

Credit:BUKO, dreamstime

Leitbild/Grundwerte/Aufgaben:  
 

Am 01.01.2006 wurde per Gesetz die Österrei-
chische Zahnärztekammer als Vertretung aller 
Zahnärzt:innen, Fachärzt:innen für Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde sowie Den-
tist:innen eingerichtet.  
 
Zu unseren Aufgaben zählt, die gemeinsamen 
beruflichen, sozialen und wirtschaftlichen Be-
lange unserer Mitglieder wahrzunehmen und 
zu fördern sowie für die Wahrung des Berufs- 
und Standesansehens und der Berufs- und 
Standespflichten des zahnärztlichen Berufs zu 
sorgen. 
 
Die Österreichische Zahnärztekammer sowie 
unsere Länderorganisationen sind moderne, 
aufgeschlossene und professionelle Dienstleis-
ter im Dienste ihrer Mitglieder.  
 
Auf die Veränderungen in der Gesellschaft und 
somit auch auf die veränderten Bedürfnisse der 
Kolleginnen und Kollegen einzugehen, erfordert 
folglich, den daraus resultierenden Ansprüchen 
Rechnung zu tragen und den Servicecharakter 
der Kammer weiter zu stärken. 

Statistisches:  
 
Wir über uns:  
Präsidentin Dr.in Birgit Vetter-Scheidl 
Vizepräsident DDr. Martin Hönlinger 
Vizepräsident MR Dr. Günter Gottfried 
Vizepräsident OMR DI Dr. Karl Anton Rezac 
Finanzreferent MR Dr. Erwin Bernklau 

 
 

 
Öffnungszeiten  
Montag bis Donnerstag: 9.00 bis 15.00 Uhr 
Freitag: 9.00 bis 13.00 Uhr 

Statistisches:  
 
Mitglieder: 
5.600 Zahnärzt:innen 
 
 

Zusammensetzung Berufsstand: 
Rund zwei Drittel des Berufsstandes arbeitet 
im niedergelassenen Bereich.  
Wir vertreten alle zahnheilkundlich tätigen 
Berufsgruppen.  
 
Länderbüros: 
Es gibt 9 Landeszahnärztekammern. 
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Leitlinien, Aufgaben und Berufsbild 
Der Job einer Zahnärztin oder eines Zahnarztes ist 
überaus abwechslungsreich und hat vielfältige Auf-
gabenbereiche. Grundlegende Voraussetzung für das 
Absolvieren eines Zahnmedizinstudiums in Öster-
reich ist der Nachweis einer allgemeinen Universitäts-
reife (Matura oder eine äquivalente Studien- 
berechtigung). Gute soziale Fähigkeiten wie Kom-
munikationsstärke, Empathie, Toleranz und Team-
fähigkeit sollte hierfür ein angehender Zahnarzt 
mitbringen.  
 
Eine zahnmedizinische Versorgung ist Teamarbeit, 
denn nur mit einem gut eingespielten Team ist eine 
moderne Zahnheilkunde umsetzbar. Somit kommen 
zu den genannten sozialen Fähigkeiten auch Team-

führungsqualitäten und Verantwortungsbewusstsein 
hinzu. Neben der personellen Verantwortung im nie-
dergelassenen Bereich gilt es auch, sich der fortwäh-
renden und großen Verantwortung gegenüber der 
Gesundheit jeder Patientin und jedes Patienten im 
Klaren zu sein. 
 
Der Aufgabenbereich ist vielfältig und bildet im Über-
blick zusammengefasst die Prävention, Diagnose und 
Therapie von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen. 
Mit fortschreitender Digitalisierung entstehen neue 
Möglichkeiten in der Diagnostik und in den Behand-
lungsmethoden. Diesen Fortschritt gilt es zu sichern 
- für die Mundgesundheit und damit für die All-
gemeingesundheit sowie das Wohlbefinden der 
Menschen.

 
 
Neue Wege zu beschreiten und damit eingespielte Abläufe zu 
verändern erfordert Mut. 
 
Das kann zunächst Unbehagen auslösen, aber wagen wir ge-
meinsam den Schritt in eine neue Zahnheilkunde und tragen 
damit den Wünschen der jungen Kolleg:innen Rechnung. 
 

Dr.in Birgit Vetter-Scheidl 
 

 

Credit: BUKO, dreamstime

Dr.in Birgit Vetter-Scheidl 
Präsidentin Österreichische  

Zahnärztekammer

Credit: ÖZAK,  
Marius Höfinger



Mit dem im Frühjahr veröffentlich-
ten Positionspapier „Endlich ein-
facher bauen“ setzte die BKZT ein
deutliches Signal für ihren Einsatz
hinsichtlich eines tiefgreifenden
Wandels im Bauwesen. Gefordert
wird eine umfassende Forschungs-
und Entwicklungsoffensive, die den
Weg zu effizienteren, innovativeren
und ressourcenschonenderen Bau-
prozessen ebnet. 

Gleichzeitig plädiert die BKZT für
eine spürbare Reduktion der Nor-
menvielfalt sowie für eine kon-
sequente Entbürokratisierung –
zentrale Voraussetzungen, um neue
Formen der Zusammenarbeit und
damit eine zeitgemäße Baukultur
zu ermöglichen. Angesichts drän-
gender gesellschaftlicher Herausfor-

derungen ist nun ein möglichst zei-
tiges Umdenken unabdingbar:
Während der Bedarf an leistbarem
Wohnraum stetig steigt, treiben
komplexe Regelwerke und stei-
gende Baukosten das Wohnen zu-
nehmend in die Unerschwinglich-
keit. 

Das Positionspapier „Endlich ein-
facher bauen“ unterstreicht daher
die klare Forderung nach entschlack-
ten Verfahren und verstärkter For-
schungstätigkeit in Form von
Pilotprojekten. 

Nur so kann das Bauen einfacher
werden – und die Branche ihrer Ver-
antwortung für eine zukunftsfähige
und sozial ausgewogene Entwick-
lung gerecht werden.
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Als Lead-Partnerin des EU-Projekts
ARCH-E engagiert sich die BKZT in-
tensiv für faire und qualitätsori-
entierte Architekturwettbewerbe.
Ein zentrales Anliegen ist es, kleinen
und mittleren Büros besseren Zu-
gang zu Wettbewerben in Europa zu
verschaffen. 

Das im Rahmen des Projekts er-
arbeitete und neu erschienene
White Paper gibt Empfehlungen für
qualitätsorientierte Beschaffungs-

prozesse mit Hilfe von Architektur-
und Planungswettbewerben an die
EU-Kommission. Diese werden ins-
besondere im aktuell laufenden Pro-
zess der Revision der EU-Vergabe-
richtlinien eine wichtige Rolle
spielen. 

Die Empfehlungen tragen entschei-
dend dazu bei, Transparenz, Gleich-
berechtigung und hohe Qualität bei
grenzüberschreitenden Vergaben
voranzutreiben

Bundeskammer der Ziviltechniker:innen
Meilensteine 2025 - von der Einführung des neuen Oberstufenfachs „Technik & Design“ über Impulse für
qualitätsorientierte Vergabeverfahren, die Entwicklungen rund um den Gebäudetyp e bis hin zu neuen
europäischen Spitzenpositionen: Die Bundeskammer konnte die Stimme der freiberuflichen
Architekt:innen und Zivilingenieur:innen Österreichs weiter stärken und wichtige Akzente für die Zukunft
des Berufsstandes setzen.
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ARCH-E
White Paper

Ko-finanziert von der Europäischen Union. Die in diesem 
Dokument zum Ausdruck gebrachten Ansichten und 
Meinungen sind ausschließlich die des Autors/der Autoren 
und spiegeln nicht unbedingt die der Europäischen Union 
oder der Europäischen Exekutivagentur für Bildung und 
Kultur (EACEA) wider. Weder die Europäische Union noch 
die EACEA können für diese verantwortlich gemacht werden. 

Empfehlungen für 
qualitätsorientierte 
Beschaffungsprozesse mit 
Hilfe von Architektur- und  
Planungswettbewerben

Positionspapier: „Endlich einfacher bauen”

Arch-E: White Paper

Bundeskammer der 
Ziviltechniker:innen | Arch+Ing

Endlich einfacher bauen 
Ein Gebäude – einfach, schnell und kostengünstig gebaut, das unseren 
Anforderungen und Bedürfnissen dennoch Genüge tut und ausreichend 
Sicherheit bietet. Geht das? 

Positionspapier

e§ €
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BR DI Klaus Thürriedl
Vizepräsident der Bundeskammer 

der Ziviltechniker:innen
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Die Förderung des Nachwuchses ist
ein zentrales Anliegen der Bundes-
kammer, dem auch im Jahr 2025 mit
besonderem Engagement nach-
gekommen wurde. 

So fand am 16. Oktober 2025 zuerst
ein Think Tank zum Thema Architek-
turausbildung und im Anschluss die
feierliche Verleihung der Forschungs-
und Wissenschaftspreise für beson-
ders innovative Abschlussarbeiten im
Bereich Architektur statt. Der Think
Tank widmete sich den Kernthemen
Forschung, Entwicklung und Innova-
tion in der Architektur und setzte in-
teraktive Umfragen ein, um Mei-
nungen zu Relevanz, Nutzen und Im-
pulsen einzuholen. 

Das Architekturzentrum Wien bildete
dabei die optimale Bühne für diese

beiden bedeutsamen Events.  In die-
sem renommierten Rahmen zeich-
nete die Bundessektion Archi-
tekt:innen Master-, und PhD-Arbei-
ten aus, die sich mit zukunftsweisen-
den und für Ziviltechniker:innen be-
sonders relevanten Fragestellungen
befassen. 

Die prämierten Projekte stehen
exemplarisch für die hohe Qualität
und gesellschaftliche Bedeutung ar-
chitektonischer Forschung in Öster-
reich. Die Verleihung findet im
Rahmen einer Kooperation mit der
Plattform „nextroom“ statt: Um die
Sichtbarkeit der Arbeiten zu erhöhen,
werden alle ausgezeichneten Werke
nach und nach in den nextroom-
Newslettern vorgestellt. Eine voll-
ständige Übersicht finden Sie auf der
BKZT-Website.

Zu Jahresbeginn wurde das dreijäh-
rige, zur Matura führende Wahl-
pflichtfach „Technik und Design“
eingeführt. Der neue Lehrplan wird
ab dem Schuljahr 2027/28 im Zuge
des Pädagogikpakets 2 durch das
Bildungsministerium in den Unter-
richt der Sekundarstufe II integriert. 

Aus Sicht der ZT-Kammer wurde
damit ein wesentlicher Schritt ge-
setzt, um den zentralen Herausfor-
derungen unserer Zeit – Klima-
wandel, Digitalisierung und Schaf-
fung von Wohnraum – aktiv zu be-
gegnen. 

Eine umfassendere technische Bil-
dung sowie die Stärkung kreativer
Problemlösungskompetenzen sol-
len die Gesellschaft dazu befähigen,

nachhaltig und zukunftsorientiert
zu handeln. Die Sekundarstufe II
spielt dabei als Verbindungsglied
zwischen schulischer Allgemeinbil-
dung und berufsbezogener Qualifi-
zierung eine entscheidende Rolle,
um Österreich langfristig wett-
bewerbsfähig zu halten. Mit diesen
Entwicklungen blicken wir optimis-
tisch in die Zukunft.

Technik & Design als neues Oberstufenfach

Forschungspreisverleihung Architektur



 
Karlsgasse 9/2, 1040 Wien 

 
0043 01 505 58 07, Fax: 0043 01 505 32 11 

 
 office@arching.at 

 
www.arching.at 
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Kontaktinformationen

Ziviltechniker:innen: Wir planen, prüfen 
und beraten verantwortungsvoll

Leitbild/Grundwerte/Aufgaben:  
 

 
Als staatlich befugte und beeidete Personen sind 
Ziviltechniker:innen auf vielen verschiedenen in-
genieur- oder naturwissenschaftlichen Fach-
gebieten tätig.  
 
Ziviltechniker:innen sind freiberufliche Archi-
tekt:innen oder Zivilingenieur:innen. 
 
Ziviltechniker:innen sind mit „öffentlichem Glau-
ben“ versehen. 
 
Sie dürfen somit innerhalb ihres Fachgebiets öf-
fentliche Urkunden erstellen. 
 
Diese Urkunden werden so anerkannt, als wären 
sie direkt von einer Behörde ausgestellt.

 
Bundeskammer: 1 
 
Länderkammern: 4 
- Wien, Niederösterreich und Burgenland 
- Steiermark und Kärnten 
- Oberösterreich und Salzburg 
- Tirol und Vorarlberg 
 
 

Berufsrecht/Verzeichnis:   
Ziviltechnikergesetz 2019  
https://ziviltechniker.at/

 
Statistisches:  
 
Mitglieder: 
rund 8.000, davon rund 36 Prozent Zivilinge-
nieur:innen und 64 Prozent Architekt:innen 
 
 

Gremien: 
Kammertag, Vorstand, Präsidium, Bundes-
sektion Architekt:innen und Bundessektion  
Zivilingenieur:innen 
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Berufsbild 
 
Unabhängigkeit 
Die strikte Trennung von Planung und Ausführung er-
möglicht es Ziviltechniker:innen ausschließlich ihre Auf-
traggeber:innen zu vertreten. Sie sind frei von 
Hersteller:inneninteressen – ihre geistigen und kreativen 
Leistungen orientieren sich ausschließlich an der besten 
Lösung für den oder die Auftraggeber:in. Die Pflicht zu 
Objektivität und Verschwiegenheit ist gesetzlich vor-
gegeben. 
 
Qualität 
Im Rahmen der Bauaufsicht koordinieren Ziviltech-
niker:innen die Realisierungsarbeiten und übernehmen 
die Qualitätskontrolle. Das spart Bauherr:innen Zeit und 
Kosten und sichert eine hochwertige und korrekte Bau-
durchführung. Hohe Fachkenntnis, Arbeiten am Stand 
der Technik und verpflichtende Weiterbildung sichern 
die beste Qualität. 

 
 
 

Das ZT-Siegel 
Ziviltechniker:innen sind staatlich befugte und beeidete 
Personen, die mit „öffentlichem Glauben“ versehen 
sind. Als „technische Notar:innen“ erstellen sie für Pri-
vatpersonen, Unternehmen, Organisationen, Behörden 
und Körperschaften Urkunden, die Vertrauen schaffen. 
Diese Urkunden werden so anerkannt, als wären sie di-
rekt von einer Behörde ausgestellt. 
 
 
Rechtssicherheit 
Als Freiberufler:innen und Sachverständige unterliegen 
Ziviltechniker:innen einem strengen Standesrecht (ZTG, 
Berufskodex) und haften persönlich. 

 
 
„Präsident und Vizepräsident der Bundes-
kammer haben per Gesetz verschiedenen 
Sektionen anzugehören.  
 
Wird ein Architekt oder eine Architektin zum 
Präsident oder zur Präsidentin gewählt, so 
muss die Vizepräsidentin oder der Vizeprä-
sident aus der Berufsgruppe der Zivilinge-
nieur:innen kommen und natürlich gilt das 
auch umgekehrt.“ BR h.c. DI Klaus Thürriedl und Arch. DI Daniel Fügenschuh 

Vizepräsident und Präsident der Bundeskammer  
der Ziviltechniker:innen | Arch+Ing. 

Credit: DI Katharina Schiffl

Credit: BUKO/dreamstime
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